
    

 

Referentenentwurf des Bundesministeriums für Umwelt, Na-
turschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz 

Verordnung zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2024/1785 zur Änderung 
der Richtlinie 2010/75/EU über Industrieemissionen 

A. Problem und Ziel 

Die Richtlinie 2010/75/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. November 
2010 über Industrieemissionen (integrierte Vermeidung und Verminderung der Umweltver-
schmutzung) (Neufassung) (ABl. L 334 vom 17.12.2010, S. 17) ist das zentrale europäische 
Regelwerk zur integrierten Begrenzung und Verminderung der Emissionen aus mehr als 
13.000 Anlagen in Deutschland. Die damalige Umsetzung erfolgte durch Anpassung beste-
henden deutschen Rechts vor allem im Bundes-Immissionsschutzgesetz, Kreislaufwirt-
schaftsgesetz und Wasserhaushaltsgesetz sowie zahlreichen darauf erlassenen Verord-
nungen. 

Mit der Richtlinie (EU) 2024/1785 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
24. April 2024 zur Änderung der Richtlinie 2010/75/EU des Europäischen Parlaments und 
des Rates über Industrieemissionen (integrierte Vermeidung und Verminderung der Um-
weltverschmutzung) und der Richtlinie 1999/31/EG des Rates über Abfalldeponien (ABl. 
L 1785 vom 15.7.2024, S. 1) erfolgen zahlreiche Anpassungen an der Richtlinie 
2010/75/EU über Industrieemissionen. Die Richtlinie (EU) 2024/1785 ist am 4. August 2024 
in Kraft getreten. Gemäß Artikel 4 der Richtlinie (EU) 2024/1785 sind diese Änderungen bis 
zum 1. Juli 2026 umzusetzen. 

Ziel ist die fristgerechte Anpassung des nationalen Rechts an die durch die Richtlinie 
(EU) 2024/1785 geänderte Richtlinie 2010/75/EU über Industrieemissionen. Dabei sollen 
die Änderungen, die gemäß den Ermächtigungsgrundlagen der eingangs genannten Ge-
setze keiner Zustimmung des Bundestages bedürfen, in einer Verordnung gebündelt wer-
den. 

Die umzusetzenden Änderungen betreffen u.a. die Aufnahme neuer Tätigkeiten in die 
Richtlinie 2010/75/EU über Industrieemissionen, was eine Anpassung der Verordnung über 
genehmigungsbedürftige Anlagen in der Fassung der Bekanntmachung vom 31. Mai 2017 
(BGBl. I S. 1440), die zuletzt durch Artikel 1 der Verordnung vom 12. Oktober 2022 (BGBl. I 
S. 1799) geändert worden ist, erfordert. Die Umsetzung der Richtlinie (EU) 2024/1785 er-
fordert zudem kleinere Anpassungen an der Verordnung über das Genehmigungsverfahren 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 29. Mai 1992 (BGBl. I S. 1001), die zuletzt durch 
Artikel 4 des Gesetzes vom 3. Juli 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 225) geändert worden ist. Ferner 
sind für Anlagen nach der Richtlinie 2010/75/EU über Industrieemissionen Umweltmanage-
mentsysteme einzuführen. 

Zum Erlass dieser Verordnung ist zur Umsetzung der Anforderungen an die Einführung 
eines Umweltmanagementsystems zunächst die Schaffung einer entsprechenden Ermäch-
tigungsgrundlage im Bundes-Immissionsschutzgesetz erforderlich. Ziel ist daher die Kopp-
lung der betroffenen Regelungen an das Inkrafttreten der entsprechenden Ermächtigungs-
grundlagen. 

Gemäß einer Vereinbarung von Bund und Ländern im Rahmen des Paktes für Planungs-, 
Genehmigungs- und Umsetzungsbeschleunigung soll diese nationale Umsetzung der 
Richtlinie (EU) 2024/1785 auch genutzt werden, um Potenziale zur Beschleunigung von 
Verfahren durch Anpassungen innerhalb der Verordnung über genehmigungsbedürftige 
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Anlagen zu erschließen. Die Ablöseverordnung und ihr Abstimmungs- und Entstehungs-
prozess stehen damit auch im Kontext der vom Kabinett am 17. Juli 2024 beschlossenen 
Wachstumsinitiative und setzt im Bereich des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz, 
nuklearer Sicherheit und Verbraucherschutz einen umfassenden Praxis-Check um, dessen 
Ergebnisse unmittelbar in das Verordnungsgebungsverfahren eingeflossen sind. 

Zudem wurde die engere Angleichung des historisch gewachsenen Katalogs der genehmi-
gungsbedürftigen Anlagen in der Verordnung über genehmigungsbedürftige Anlagen hin-
sichtlich Aufbau und Begrifflichkeiten an die europäischen Vorgaben als ein Element für die 
Sicherstellung der fristgerechten Umsetzung von BVT-Schlussfolgerungen identifiziert. Die 
Sicherstellung dieser nachhaltigen und fristgerechten Umsetzung ist sowohl im Koalitions-
vertrag „Mehr Fortschritt wagen“ für die 20. Legislaturperiode, wie auch im Pakt für Pla-
nungs-, Genehmigungs- und Umsetzungsbeschleunigung vereinbart. Schließlich stellt das 
Immissionsschutzrecht mit seinem integrierten Zulassungsverfahren einen zentralen An-
satzpunkt zur Begleitung der Transformation der Industrie in Deutschland dar, weshalb der 
Katalog der genehmigungsbedürftigen Anlagen regelmäßig auf den tatsächlichen und zu-
künftig erwarteten Anlagenpark ausgerichtet werden muss. 

Im Vorfeld wurde ein umfangreicher Praxis-Dialog insbesondere im Rahmen der Bund/Län-
der Arbeitsgemeinschaft für Immissionsschutz geführt. Dieser Praxis-Dialog mündete in ei-
nen Entwurf für die Änderung des Anhangs 1 der Verordnung über genehmigungsbedürf-
tige Anlagen und berücksichtigt die Vorschläge, der von einer Bund-Länder-Arbeitsgruppe 
in einem mehrjährigen Prozess ausgearbeitet wurden. Er beinhaltet daher praxisgerechte 
Vorschläge, die zu einer Straffung von Verfahren führen sowie eine Ausrichtung auf die 
Transformation der Industrie sicherstellen und gleichzeitig ein hohes Schutzniveau für 
Mensch und Umwelt gewährleisten. 

Dieser Entwurf soll zudem zur Erreichung der Ziele der Resolution der Generalversamm-
lung der Vereinten Nationen vom 25. September 2015 „Transformation unserer Welt: die 
UN-Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung“ beitragen, insbesondere zur Erreichung von 
Nachhaltigkeitsziel 3, „Ein gesundes Leben für alle Menschen jeden Alters gewährleisten 
und ihr Wohlergehen fördern“. Im Sinne des systemischen Zusammendenkens der Nach-
haltigkeitsziele soll der Entwurf gleichzeitig zur rechtzeitigen Umsetzung von Zielvor-
gabe 3.9 beitragen, „bis 2030 die Zahl der Todesfälle und Erkrankungen aufgrund gefährli-
cher Chemikalien und der Verschmutzung und Verunreinigung von Luft, Wasser und Boden 
erheblich verringern“. 

B. Lösung 

Erlass der vorliegenden Verordnung und Kopplung des Inkrafttretens an das Inkrafttreten 
des Gesetzes zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2024/1785 zur Änderung der Richtlinie 
2010/75/EU über Industrieemissionen. Die vorliegende Verordnung nimmt die Vorschläge 
zur Anpassung des Anhangs 1 der Verordnung über genehmigungsbedürftige Anlagen zur 
Vereinfachung und Beschleunigung von Genehmigungsverfahren auf. 

C. Alternativen 

Zur Anpassung des bestehenden nationalen Rechts bestehen keine Alternativen. 

Die bestehenden Regelungen genügen nicht in vollem Umfang den Vorgaben der durch die 
Richtlinie (EU) 2024/1785 geänderten Richtlinie 2010/75/EU und sind daher anzupassen. 

Ohne die Anpassung des bestehenden nationalen Rechts können zudem die Maßnahmen 
zur Vereinfachung und Beschleunigung von Genehmigungsverfahren in der Verordnung 
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über das Genehmigungsverfahren und in Anhang 1 der Verordnung über genehmigungs-
bedürftige Anlagen nicht umgesetzt werden. 

D. Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand 

Es entstehen keine neuen Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand. 

E. Erfüllungsaufwand 

Als Grundlage für den Erfüllungsaufwand für die betroffenen Anlagen im Anwendungsbe-
reich der Richtlinie über Industrie-Emissionen dienten unter anderem: 

−  die Auswirkungsanalyse der Kommission zum Vorschlag für eine Novellierung der 
Richtlinie 2010/75/EU über Industrieemissionen (Teil 1 bis 5; Dokument 
SWD(2022) 111 vom 5.4.2022), 

−  die jährliche Anlagenberichterstattung zur Richtlinie über Industrieemissionen des 
Umweltweltbundesamts an die Europäische Kommission für das Kalenderjahr 2022, 

−  von den Bundesländern zugelieferte Daten zu Anlagenzahlen und Arbeitsaufwand, 
einschließlich der Extrapolation der Daten sofern nur eine Teilzulieferung erfolgte, 

−  der Leitfaden zur Ermittlung und Darstellung des Erfüllungsaufwands in Regelungs-
vorhaben der Bundesregierung, Stand 6. September 2022. 

E.1 Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger 

Für Bürgerinnen und Bürger entsteht kein Erfüllungsaufwand. 

E.2 Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft 

Auf Grundlage des vorliegenden Mengengerüsts beträgt der Erfüllungsaufwand für die Wirt-
schaft, der sich aus den Artikeln 1 bis 4 ergibt, hinsichtlich des Anlagenbestands und be-
reits genehmigter Neuanlagen einmalig ca. 11 Mio. Euro und jährlich ca. 19 Mio. Euro. Die 
zusätzlichen jährlichen Erfüllungskosten ergeben sich aus der 1:1-Umsetzung von EU-
Recht und fallen daher nicht unter die „One-In-One-Out“-Regel. Im Rahmen der „One-In-
One-Out“-Regel werden jährlich 4,7 Mio. Euro, davon jährlich 2,4 Mio. Euro Bürokratiekos-
ten, eingespart. Durch die Einsatz von Umweltmanagementsystemen entstehen für die 
Wirtschaft zukünftig zusätzliche Einsparungen, z.B. durch die Verringerung des Verbrauchs 
von Ressourcen, Energie und Wasser, deren Höhe aufgrund der unterschiedlichen Aus-
gangslage in den Betrieben a priori nicht konkret beziffert werden kann. 

Davon Bürokratiekosten aus Informationspflichten 

Die darin enthaltenen Bürokratiekosten betragen einmalig 11 Mio. Euro und jährlich ca. 
9 Mio. Euro. Diese Bürokratiekosten ergeben sich aus der 1:1-Umsetzung von EU-Recht 
und fallen daher nicht unter die „One-In-One-Out“-Regel. 
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E.3 Erfüllungsaufwand der Verwaltung 

Die Kosten für die Verwaltung, die sich aus den Artikeln 1 bis 4 ergeben, belaufen sich auf 
einmalig ca. 11 Mio. Euro. Für die Verwaltung ergibt sich aufgrund von Vereinfachungen 
der Regelungen für genehmigungsbedürftige Anlagen ohne Bezug zu EU-Recht insgesamt 
eine Entlastung von jährlich ca. 2,1 Mio. Euro. Die Kosten entstehen den Ländern, sofern 
nicht einzelne Aufgaben den Kommunen überlassen sind. 

F. Weitere Kosten 

Keine Angaben. 
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Referentenentwurf des Bundesministeriums für Umwelt, Na-
turschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz 

Verordnung zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2024/1785 zur Ände-
rung der Richtlinie 2010/75/EU über Industrieemissionen*) 

Vom ... 

Auf Grund [die Ermächtigungsgrundlagen werden vor Kabinettbefassung an die 
entsprechenden Änderungen im BImSchG angepasst] 

–  Artikel 1 (4. BImSchV): § 4 Absatz 1 Satz 3 und 4 des Bundes-Immissionsschutzgeset-
zes in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Mai 2013 (BGBl. I S. 1274) verordnet 
die Bundesregierung nach Anhörung der beteiligten Kreise (nach § 51 BImSchG zu 
§ 4) 

–  Artikel 2 (5. BImSchV): § 53 Absatz 1 Satz 2 BImSchG in der Fassung vom 19. Juni 
2020 verordnet das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit 
und Verbraucherschutz 

–  Artikel 3 (45. BImSchV): § 7 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2a, 2b, 3 und 6 sowie § 7 Absatz 
1c Nummer 3 und 4 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 17. Mai 2013 (BGBl. I S. 1274), welche zuletzt durch Artikel […] 
Nummer […] des Gesetzes vom … (BGBl. I S. …) [einfügen: Datum und Fundstelle 
des Gesetzes zur Umsetzung der novellierten Richtlinie über Industrieemissionen], des 
§ 43 Absatz 1 Satz 1 Nummer 10 KrWG, [Ermächtigungsgrundlage BbergG ergänzen] 
verordnet die Bundesregierung nach Anhörung der beteiligten Kreise: 

–  Artikel 4 Absatz 1 (9. BImSchV): § 10 Absatz 10 BImSchG verordnet die Bundesregie-
rung 

–  Artikel 4 Absatz 2 (11. BImSchV): § 27 Absatz 4 und § 48a Absatz 3 BImSchG verord-
net die Bundesregierung 

–  Artikel 4 Absatz 3 (17. BImSchV): § 7 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 und 3, Absatz 3, so-
wie Absatz 1b) und § 37 Satz 1 BImSchG verordnet die Bundesregierung nach Anhö-
rung der beteiligten Kreise (nach § 51 BImSchG zu § 7) 

–  Artikel 4 Absatz 4 (44. BImSchV): § 7 Absatz 1b Nummer 2, Absatz 3 BImSchG die 
Bundesregierung nach Anhörung der beteiligten Kreise (nach § 51 BImSchG zu § 7) 

 
*) Diese Verordnung dient der Umsetzung der 

− Richtlinie 2010/75/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. November 2010 über 
Emissionen aus Industrie und Tierhaltung (integrierte Vermeidung und Verminderung der Umweltver-
schmutzung) (Neufassung) (ABl. L 334 vom 17.12.2010, S. 17), die zuletzt durch die Richtlinie 
(EU) 2024/1785 vom 24. April 2024 zur Änderung der Richtlinie 2010/75/EU des Europäischen Parla-
ments und des Rates über Industrieemissionen (integrierte Vermeidung und Verminderung der Um-
weltverschmutzung) und der Richtlinie 1999/31/EG des Rates über Abfalldeponien (ABl. L 1785 vom 
15.7.2024, S. 1) geändert worden ist, und der 

− Richtlinie 1999/31/EG des Rates vom 26. April 1999 über Abfalldeponien vom 26. April 1999 (ABl. 
L 182 vom 16.7.1999, S. 1), die zuletzt durch die Richtlinie (EU) 2024/1785 vom 24. April 2024 zur 
Änderung der Richtlinie 2010/75/EU des Europäischen Parlaments und des Rates über Industrieemis-
sionen (integrierte Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung) und der Richtlinie 
1999/31/EG des Rates über Abfalldeponien (ABl. L 1785 vom 15.7.2024, S. 1) geändert worden ist. 
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–  Artikel 4 Absatz 5 (DepV): § 38 Absatz 1 Satz 2, § 43 Absatz 1 Satz 1 und § 47 Absatz 
7 Satz 4 KrWG verordnet die Bundesregierung nach Anhörung der beteiligten Kreise 
(nach § 68 KRWG zu § 43, § 47) 

–  Artikel 4 Absatz 6 (ErsatzbaustoffV): § 10 Absatz 1 Nummer 2 und § 16 Satz 1 Num-
mer 2 KrWG verordnet die Bundesregierung nach Anhörung der beteiligten Kreise 
(nach § 68 KrWG zu § 10 Absatz 1 Nummer 2 und § 16 Satz 1 Nummer 2) 

–  Artikel 4 Absatz 7 (AbfBeauftrV): § 59 Absatz 1 Sätze 2 und 3 KrWG verordnet die 
Bundesregierung nach Anhörung der beteiligten Kreise (nach § 68 KrWG zu § 59 Ab-
satz 1 Sätze 2 und 3) 

Artikel 1 

Vierte Verordnung zur Durchführung des Bundesimmissions-
schutzgesetzes 

(Verordnung über genehmigungsbedürftige Anlagen – 4. BIm-
SchV) [VERTRAULICH NUR ZUR INTERNEN ABSTIMMUNG] 

§ 1 

Genehmigungsbedürftige Anlagen 

(1) Die Errichtung und der Betrieb der im Anhang 1 genannten Anlagen bedürfen einer 
Genehmigung, soweit den Umständen nach zu erwarten ist, dass sie länger als während 
der zwölf Monate, die auf die Inbetriebnahme folgen, an demselben Ort betrieben werden. 
Für die in Nummer 8 des Anhang 1 genannten Anlagen, ausgenommen Anlagen zur Be-
handlung am Entstehungsort, gilt Satz 1 auch, soweit sie weniger als während der zwölf 
Monate, die auf die Inbetriebnahme folgen, an demselben Ort betrieben werden sollen. Für 
die in den Nummern 2.10.2, 7.5, 7.6, 7.23, 7.26, 9.1, 9.3 und 9.11 des Anhang 1 genannten 
Anlagen gilt Satz 1 nur, soweit sie gewerblichen Zwecken dienen oder im Rahmen wirt-
schaftlicher Unternehmungen verwendet werden. Hängt die Genehmigungsbedürftigkeit 
der im Anhang 1 genannten Anlagen vom Erreichen oder Überschreiten einer bestimmten 
Leistungsgrenze oder Anlagengröße ab, ist jeweils auf den rechtlich und tatsächlich mögli-
chen Betriebsumfang der durch denselben Betreiber betriebenen Anlage abzustellen. 

(2)  Das Genehmigungserfordernis erstreckt sich auf alle vorgesehenen 

1.  Anlagenteile und Verfahrensschritte, die zum Betrieb notwendig sind, und 

2.  Nebeneinrichtungen, die mit den Anlagenteilen und Verfahrensschritten nach 
Nummer 1 in einem räumlichen und betriebstechnischen Zusammenhang stehen und 
die von Bedeutung sein können für 

a)  das Entstehen schädlicher Umwelteinwirkungen, 

b)  die Vorsorge gegen schädliche Umwelteinwirkungen oder 

c)  das Entstehen sonstiger Gefahren, erheblicher Nachteile oder erheblicher Belästi-
gungen. 
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(3)  Die im Anhang 1 bestimmten Voraussetzungen sind auch erfüllt, wenn mehrere 
Anlagen derselben Art in einem engen räumlichen und betrieblichen Zusammenhang ste-
hen (gemeinsame Anlage) und zusammen die maßgebenden Leistungsgrenzen oder An-
lagengrößen erreichen oder überschreiten werden. Ein enger räumlicher und betrieblicher 
Zusammenhang ist gegeben, wenn die Anlagen 

1.  auf demselben Betriebsgelände liegen, 

2.  mit gemeinsamen Betriebseinrichtungen verbunden sind und 

3.  einem vergleichbaren technischen Zweck dienen. 

(4)  Gehören zu einer Anlage Teile oder Nebeneinrichtungen, die je gesondert geneh-
migungsbedürftig wären, so bedarf es lediglich einer Genehmigung. 

(5)  Soll die für die Genehmigungsbedürftigkeit maßgebende Leistungsgrenze oder 
Anlagengröße durch die Erweiterung einer bestehenden Anlage erstmals überschritten 
werden, bedarf die gesamte Anlage der Genehmigung. 

(6)  Keiner Genehmigung bedürfen Anlagen, soweit sie der Forschung, Entwicklung 
oder Erprobung neuer Einsatzstoffe, Brennstoffe, Erzeugnisse oder Verfahren im Labor- 
oder Technikumsmaßstab dienen; hierunter fallen auch solche Anlagen im Labor- oder 
Technikumsmaßstab, in denen neue Erzeugnisse in der für die Erprobung ihrer Eigenschaf-
ten durch Dritte erforderlichen Menge vor der Markteinführung hergestellt werden, soweit 
die neuen Erzeugnisse noch weiter erforscht oder entwickelt werden. 

(7)  Keiner Genehmigung bedürfen Anlagen zur Lagerung von Stoffen, die eine Be-
hörde in Erfüllung ihrer gesetzlichen Aufgabe zur Gefahrenabwehr sichergestellt hat. 

§ 2 

Zuordnung zu den Verfahrensarten 

(1)  Das Genehmigungsverfahren wird durchgeführt nach 

1.  § 10 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes für 

a)  Anlagen, die in Spalte c des Anhang 1 mit dem Buchstaben G gekennzeichnet 
sind, 

b)  Anlagen, die sich aus in Spalte c des Anhang 1 mit dem Buchstaben G und dem 
Buchstaben V gekennzeichneten Anlagen zusammensetzen, 

c)  Anlagen, die in Spalte c des Anhang 1 mit dem Buchstaben V gekennzeichnet sind 
und zu deren Genehmigung eine Umweltverträglichkeitsprüfung durchzuführen ist, 

2.  § 19 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes im vereinfachten Verfahren für in Spalte c 
des Anhang 1 mit dem Buchstaben V gekennzeichnete Anlagen. 

Soweit die Zuordnung zu den Genehmigungsverfahren von der Leistungsgrenze oder An-
lagengröße abhängt, gilt § 1 Absatz 1 Satz 4 entsprechend. 

(2)  Kann eine Anlage vollständig verschiedenen Anlagenbezeichnungen im Anhang 1 
zugeordnet werden, so ist die speziellere Anlagenbezeichnung maßgebend. 
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(3)  Für in Spalte c des Anhang 1 mit dem Buchstaben G gekennzeichnete Anlagen, 
die ausschließlich oder überwiegend der Entwicklung und Erprobung neuer Verfahren, Ein-
satzstoffe, Brennstoffe oder Erzeugnisse dienen (Versuchsanlagen), wird das vereinfachte 
Verfahren durchgeführt, wenn die Genehmigung für einen Zeitraum von höchstens drei 
Jahren nach Inbetriebnahme der Anlage erteilt werden soll; dieser Zeitraum kann auf Antrag 
um höchstens ein Jahr verlängert werden. Satz 1 ist auf Anlagen der Anlage 1 (Liste „UVP-
pflichtige Vorhaben“) zum Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung nur anzuwenden, 
soweit keine Umweltverträglichkeitsprüfung durchzuführen ist. Soll die Lage, die Beschaf-
fenheit oder der Betrieb einer nach Satz 1 genehmigten Anlage für einen anderen Entwick-
lungs- oder Erprobungszweck geändert werden, ist ein Verfahren nach Satz 1 durchzufüh-
ren. 

(4)  Wird die für die Zuordnung zu einer Verfahrensart maßgebende Leistungsgrenze 
oder Anlagengröße durch die Errichtung und den Betrieb einer weiteren Teilanlage oder 
durch eine sonstige Erweiterung der Anlage erreicht oder überschritten, so wird die Geneh-
migung für die Änderung in dem Verfahren erteilt, dem die Anlage nach der Summe ihrer 
Leistung oder Größe entspricht. 

§ 3 

Anlagen nach der Industrieemissions-Richtlinie 

Anlagen nach Artikel 10 in Verbindung mit Anhang I der Richtlinie 2010/75/EU des Eu-
ropäischen Parlaments und des Rates vom 24. November 2010 über Emissionen aus In-
dustrie und Tierhaltung (integrierte Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmut-
zung) (Neufassung) (ABl. L 334 vom 17.12.2010, S. 17), die zuletzt durch die Richtli-
nie (EU) 2024/1785 (ABl. L 1785 vom 15.7.2024, S. 1) geändert worden ist, sind Anlagen, 
die in Spalte d des Anhang 1 mit dem Buchstaben E gekennzeichnet sind. 
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Anhang 1 
(zu § 1 Absatz 1 und 3, § 2 Absatz 1 bis 3, § 3) 

Organische Lösungsmittel 

Der in Anlagenbeschreibungen verwendete Begriff „Organische Lösungsmittel“ bezieht sich 
auf organische Lösungsmittel im Sinne des § 2 Nr. 27 und somit auch auf die unter § 2 
Nr. 11 definierte „flüchtige organische Verbindung“ der Verordnung zur Begrenzung der 
Emissionen flüchtiger organischer Verbindungen bei der Verwendung organischer Lö-
sungsmittel in bestimmten Anlagen vom 10. Januar 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 7). 

Rohstoffbegriff in Nummer 7 

Der in Anlagenbeschreibungen unter Nummer 7 verwendete Begriff „Rohstoff“ gilt unab-
hängig davon, ob dieser zuvor verarbeitet wurde oder nicht. 

Abfallbegriff in Nummer 8 

Der in den Anlagenbeschreibungen unter den Nummern 8.1 und 8.3 bis 8.8 verwendete 
Begriff „Abfall“ betrifft jeweils ausschließlich Abfälle, auf die die Vorschriften des Kreislauf-
wirtschaftsgesetzes Anwendung finden. 

Mischungsregel 

Wird in Anlagenbeschreibungen unter Nummer 7 auf diese Mischungsregel Bezug genom-
men, errechnet sich die Produktionskapazität P beim Einsatz tierischer und pflanzlicher 
Rohstoffe wie folgt: 

 

wobei A den gewichtsprozentualen Anteil der tierischen Rohstoffe an der Produktionskapa-
zität von Fertigerzeugnissen darstellt. 

Legende 

Nr.: 

Ordnungsnummer der Anlagenart 

Anlagenbeschreibung: 

Die vollständige Beschreibung der Anlagenart ergibt sich aus dem fortlaufenden Text von 
der 2. bis zur jeweils letzten Gliederungsebene der Ordnungsnummer (z. B. ergibt sich die 
vollständige Beschreibung der Anlagenart von Nummer 1.2.4.1 aus dem fortlaufenden Text 
der Nummern 1.2, 1.2.4 und 1.2.4.1). 

Verfahrensart: 

G: Genehmigungsverfahren gemäß § 10 BImSchG (mit Öffentlichkeitsbeteiligung) 

V: Vereinfachtes Verfahren gemäß § 19 BImSchG (ohne Öffentlichkeitsbeteiligung) 

Anlage gemäß Art. 10 der Richtlinie 2010/75/EU: 
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E: Anlage gemäß § 3 

 

Nr. Anlagenbeschreibung Verfahrensart 

Anlage 
gemäß 

Art. 10 der RL 
2010/75/EU 

a b c d 

1. Wärmeerzeugung, Bergbau und Energie     

1.1 Anlagen zur Erzeugung von Strom, Dampf, Warm-
wasser, Prozesswärme oder erhitztem Abgas durch 
den Einsatz von Brennstoffen in einer Verbren-
nungseinrichtung (wie Kraftwerk, Heizkraftwerk, 
Heizwerk, Gasturbinenanlage, Verbrennungsmotor-
anlage, sonstige Feuerungsanlage), einschließlich 
zugehöriger Dampfkessel, mit einer Feuerungswär-
meleistung von 50 Megawatt oder mehr; 

G E 

1.2 Anlagen zur Erzeugung von Strom, Dampf, Warm-
wasser, Prozesswärme oder erhitztem Abgas in ei-
ner Verbrennungseinrichtung (wie Kraftwerk, Heiz-
kraftwerk, Heizwerk, Gasturbinenanlage, Verbren-
nungsmotoranlage, sonstige Feuerungsanlage), ein-
schließlich zugehöriger Dampfkessel, ausgenom-
men Verbrennungsmotoranlagen für Bohranlagen 
und Notstromaggregate, durch den Einsatz von 

    

1.2.1 Kohle, Koks einschließlich Petrolkoks, Kohlebriketts, 
Torfbriketts, Brenntorf, naturbelassenem Holz sowie 
in der eigenen Produktionsanlage anfallendem Holz 
mit Ausnahme von Holz, das infolge einer Behand-
lung mit Holzschutzmitteln oder infolge einer Be-
schichtung halogenorganische Verbindungen oder 
Schwermetalle enthält, emulgiertem Naturbitumen, 
Heizölen, ausgenommen Heizöl EL, mit einer Feue-
rungswärmeleistung von 1 Megawatt bis weniger als 
50 Megawatt, 

V   

1.2.2 gasförmigen Brennstoffen (insbesondere Koksofen-
gas, Grubengas, Stahlgas, Raffineriegas, Synthese-
gas, Erdölgas aus der Tertiärförderung von Erdöl, 
Klärgas, Biogas), ausgenommen naturbelassenem 
Erdgas, Flüssiggas, Gasen der öffentlichen Gasver-
sorgung oder Wasserstoff, mit einer Feuerungswär-
meleistung von 

    

1.2.2.1 10 Megawatt bis weniger als 50 Megawatt, V   

1.2.2.2 1 Megawatt bis weniger als 10 Megawatt, bei Ver-
brennungsmotoranlagen oder Gasturbinenanlagen, V   

1.2.3 Heizöl EL, Dieselkraftstoff, Methanol, Ethanol, natur-
belassenen Pflanzenölen oder Pflanzenölmethyl-
estern, naturbelassenem Erdgas, Flüssiggas, Ga-
sen der öffentlichen Gasversorgung oder Wasser-
stoff mit einer Feuerungswärmeleistung von 

    

1.2.3.1 20 Megawatt bis weniger als 50 Megawatt, V   

1.2.3.2 1 Megawatt bis weniger als 20 Megawatt, bei Ver-
brennungsmotoranlagen oder Gasturbinenanlagen, V   
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Nr. Anlagenbeschreibung Verfahrensart 

Anlage 
gemäß 

Art. 10 der RL 
2010/75/EU 

a b c d 

1.2.4 anderen als in Nummer 1.2.1 oder 1.2.3 genannten 
festen oder flüssigen Brennstoffen mit einer Feue-
rungswärmeleistung von 100 Kilowatt bis weniger 
als 50 Megawatt; 

V   

1.3 (nicht besetzt)     

1.4 Verbrennungsmotoranlagen oder Gasturbinenanla-
gen zum Antrieb von Arbeitsmaschinen für den Ein-
satz von 

    

1.4.1 Heizöl EL, Dieselkraftstoff, Methanol, Ethanol, natur-
belassenen Pflanzenölen, Pflanzenölmethylestern, 
Koksofengas, Grubengas, Stahlgas, Raffineriegas, 
Synthesegas, Erdölgas aus der Tertiärförderung von 
Erdöl, Klärgas, Biogas, naturbelassenem Erdgas, 
Flüssiggas, Gasen der öffentlichen Gasversorgung 
oder Wasserstoff mit einer Feuerungswärmeleistung 
von 

    

1.4.1.1 50 Megawatt oder mehr, G E 

1.4.1.2 1 Megawatt bis weniger als 50 Megawatt, ausge-
nommen Verbrennungsmotoranlagen für Bohranla-
gen und zum Notbetrieb, 

V   

1.4.2 anderen als in Nummer 1.4.1 genannten Brennstof-
fen mit einer Feuerungswärmeleistung von     

1.4.2.1 50 Megawatt oder mehr, G E 

1.4.2.2 100 Kilowatt bis weniger als 50 Megawatt; V   

1.5 (nicht besetzt)     

1.6 Windkraftanlagen mit einer Gesamthöhe von mehr 
als 50 Metern  V   

1.7 (nicht besetzt)     

1.8 Elektroumspannanlagen, einschließlich Konverter-
anlagen, mit einer Oberspannung von 220 Kilovolt 
oder mehr einschließlich der Schaltfelder, ausge-
nommen eingehauste Elektroumspannanlagen;  

V   

1.9 Anlagen zum Mahlen oder Trocknen von Kohle mit 
einer Kapazität von 1 Tonne oder mehr je Stunde; V   

1.10 Anlagen zum Brikettieren von Braun- oder Stein-
kohle; G   

1.11 Anlagen zur Erzeugung von Koks; G E 

1.12 Anlagen zur Destillation oder Weiterverarbeitung 
von Teer oder Teererzeugnissen oder von Teer- 
oder Gaswasser; 

V   

1.13 (nicht besetzt)     
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Nr. Anlagenbeschreibung Verfahrensart 

Anlage 
gemäß 

Art. 10 der RL 
2010/75/EU 

a b c d 

1.14 Anlagen zur Vergasung, Verflüssigung oder Pyro-
lyse von     

1.14.1 Kohle, G E 

1.14.2 bituminösem Schiefer mit einer Brennstoffleistung 
von   

1.14.2.1 20 Megawatt oder mehr, G E 

1.14.2.2 weniger als 20 Megawatt, G  

1.14.3 anderen Brennstoffen als Kohle oder bituminösem 
Schiefer, soweit nicht von Nummer 8.2 erfasst, in 
Anlagen mit einer Brennstoffleistung von  

    

1.14.3.1 20 Megawatt oder mehr, G E 

1.14.3.2 weniger als 20 Megawatt, ausgenommen Anlagen 
mit einer Brennstoffleistung von 100 Kilowatt oder 
weniger, in denen ausschließlich naturbelassenes 
Holz eingesetzt wird, und Holzkohlemeiler; 

V   

1.15 Anlagen zur Erzeugung von Biogas, soweit nicht von 
Nummer 8.4.1 erfasst, mit einer Produktionskapazi-
tät von 1,2 Million Normkubikmetern je Jahr Rohgas 
oder mehr; 

V   

1.16 Anlagen zur Aufbereitung von Biogas mit einer Ver-
arbeitungskapazität von 1,2 Million Normkubikme-
tern je Jahr Rohgas oder mehr; 

V   

2. Steine und Erden, Glas, Keramik, Baustoffe     

2.1 Steinbrüche mit einer Abbaufläche von     

2.1.1 10 Hektar oder mehr, G   

2.1.2 weniger als 10 Hektar, soweit Sprengstoffe verwen-
det werden; V   

2.2 Anlagen zum Brechen, Trocknen, Mahlen oder Klas-
sieren von natürlichem oder künstlichem Gestein, 
ausgenommen Klassieranlagen für Sand oder Kies 
sowie Anlagen, die nicht mehr als zehn Tage im Jahr 
betrieben werden; 

V   

2.3 Anlagen zur Herstellung von Zementklinker oder Ze-
menten      

2.3.1 mit einer Produktionskapazität von 500 Tonnen oder 
mehr je Tag, soweit in Drehrohröfen hergestellt, G E 

2.3.2 mit einer Produktionskapazität von 50 Tonnen oder 
mehr je Tag, soweit in anderen als Drehrohröfen her-
gestellt, 

G E 
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Nr. Anlagenbeschreibung Verfahrensart 

Anlage 
gemäß 

Art. 10 der RL 
2010/75/EU 

a b c d 

2.3.3 mit einer Produktionskapazität von weniger als 500 
Tonnen je Tag, soweit in Drehrohröfen hergestellt, V   

2.3.4 mit einer Produktionskapazität von weniger als 50 
Tonnen je Tag, soweit in anderen als Drehrohröfen 
hergestellt, 

V   

2.3.5 ohne verbundenen Brennprozess (reine Mahlanla-
gen); V  

2.4 Anlagen zum Brennen von     

2.4.1 Kalkstein, Magnesit oder Dolomit mit einer Produkti-
onskapazität von     

2.4.1.1 50 Tonnen oder mehr Branntkalk oder Magnesi-
umoxid je Tag, G E 

2.4.1.2 weniger als 50 Tonnen Branntkalk oder Magnesi-
umoxid je Tag, V   

2.4.2 Bauxit, Gips, Kieselgur, Quarzit oder Ton zu Scha-
motte oder Ton zu kalziniertem Ton; V   

2.5 Anlagen zur Gewinnung von Asbest; G E 

2.6 Anlagen zur Be- oder Verarbeitung von Asbest oder 
Asbesterzeugnissen; G E 

2.7 Anlagen zum Blähen von Perlite oder Schiefer; V   

2.8 Anlagen zur Herstellung von Glas, auch soweit es 
aus Altglas und Mineralwolle-Recyclingfasern her-
gestellt wird, einschließlich Anlagen zur Herstellung 
von Glasfasern, mit einer Schmelzkapazität von 

    

2.8.1 20 Tonnen oder mehr je Tag, G E 

2.8.2 100 Kilogramm bis weniger als 20 Tonnen je Tag, 
ausgenommen in Anlagen zur Herstellung von Glas-
fasern, die für medizinische oder fernmeldetechni-
sche Zwecke bestimmt sind; 

V   

2.9 (nicht besetzt)     

2.10 Anlagen zum Brennen keramischer Erzeugnisse 
(einschließlich Anlagen zum Blähen von Ton) mit ei-
ner Produktionskapazität von 

    

2.10.1 75 Tonnen oder mehr je Tag, G E 

2.10.2 2 Tonnen bis weniger als 75 Tonnen je Tag, soweit 
der Rauminhalt der Brennanlage 4 Kubikmeter oder 
mehr beträgt oder die Besatzdichte mehr als 100 Ki-
logramm je Kubikmeter Rauminhalt der Brennanlage 
beträgt, ausgenommen elektrisch beheizte Brenn-
öfen, die diskontinuierlich und ohne Abluftführung 
betrieben werden; 

V   
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Nr. Anlagenbeschreibung Verfahrensart 

Anlage 
gemäß 

Art. 10 der RL 
2010/75/EU 

a b c d 

2.11 Anlagen zum Schmelzen mineralischer Stoffe, auch 
soweit diese aus Altglas und Mineralwolle-Recyc-
lingfasern hergestellt werden, einschließlich Anla-
gen zur Herstellung von Mineralfasern mit einer 
Schmelzkapazität von 

    

2.11.1 20 Tonnen oder mehr je Tag, G E 

2.11.2 weniger als 20 Tonnen je Tag; V   

2.12 (nicht besetzt)     

2.13 (nicht besetzt)     

2.14 Anlagen zur Herstellung von Formstücken unter Ver-
wendung von Zement oder anderen Bindemitteln 
durch Stampfen, Schocken, Rütteln oder Vibrieren 
mit einer Produktionskapazität von 100 Tonnen oder 
mehr je Tag; 

V   

2.15 Anlagen zur Herstellung oder zum Schmelzen von 
Mischungen aus Bitumen oder Teer mit Mineralstof-
fen, ausgenommen Anlagen, die Mischungen in 
Kaltbauweise herstellen, einschließlich Aufberei-
tungsanlagen für bituminöse Straßenbaustoffe und 
Teersplittanlagen; 

V   

3. Stahl, Eisen und sonstige Metalle einschließlich 
Verarbeitung     

3.1 Anlagen zum Rösten (Erhitzen unter Luftzufuhr zur 
Überführung in Oxide), Schmelzen oder Sintern 
(Stückigmachen von feinkörnigen Stoffen durch Er-
hitzen) von Erzen; 

G E 

3.2 Anlagen zur Herstellung oder zum Erschmelzen von 
Roheisen oder Eisen einschließlich direkt reduzier-
tem Eisen 

    

3.2.1 und zur Weiterverarbeitung zu Rohstahl, bei denen 
sich Gewinnungs- und Weiterverarbeitungseinheiten 
nebeneinander befinden und in funktioneller Hinsicht 
miteinander verbunden sind (Integrierte Hütten-
werke), mit einer Schmelzkapazität von 

    

3.2.1.1 2,5 Tonnen oder mehr je Stunde, G E 

3.2.1.2 weniger als 2,5 Tonnen je Stunde, G   

3.2.2 oder Stahl, einschließlich Stranggießen, auch soweit 
Konzentrate oder sekundäre Rohstoffe eingesetzt 
werden, mit einer Produktionskapazität von 

    

3.2.2.1 2,5 Tonnen oder mehr je Stunde, G E 

3.2.2.2 weniger als 2,5 Tonnen je Stunde; V   
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Nr. Anlagenbeschreibung Verfahrensart 

Anlage 
gemäß 

Art. 10 der RL 
2010/75/EU 

a b c d 

3.3 Anlagen zur Herstellung von Nichteisenrohmetallen 
aus Erzen, Konzentraten oder sekundären Rohstof-
fen durch metallurgische, chemische oder elektroly-
tische Verfahren sowie Anlagen zur Gewinnung von 
Nichteisenmetallverbindungen aus Stahlwerksstäu-
ben im Drehrohr oder in einer Wirbelschicht; 

G E 

3.4 Anlagen zum Schmelzen, zum Legieren oder zur 
Raffination von Nichteisenmetallen mit einer 
Schmelzkapazität von 

    

3.4.1 4 Tonnen je Tag oder mehr bei Blei und Cadmium 
oder von 20 Tonnen je Tag oder mehr bei sonstigen 
Nichteisenmetallen, 

G E 

3.4.2 0,5 Tonnen bis weniger als 4 Tonnen je Tag bei Blei 
und Cadmium oder von 2 Tonnen bis weniger als 20 
Tonnen je Tag bei sonstigen Nichteisenmetallen, 
ausgenommen 

1.  Vakuum-Schmelzanlagen, 
2.  Schmelzanlagen für Gusslegierungen aus 

Zinn und Wismut oder aus Feinzink und 
Aluminium in Verbindung mit Kupfer oder 
Magnesium, 

3.  Schmelzanlagen, die Bestandteil von 
Druck- oder Kokillengießmaschinen sind 
oder die ausschließlich im Zusammen-
hang mit einzelnen Druck- 
oder Kokillengießmaschinen gießfertige 
Nichteisenmetalle oder 
gießfertige Legierungen niederschmelzen, 

4.  Schmelzanlagen für Edelmetalle oder für 
Legierungen, die nur aus Edelmetallen 
oder aus Edelmetallen und Kupfer beste-
hen, 

5.  Schwalllötbäder und 
6.  Heißluftverzinnungsanlagen; 

V   

3.5 Anlagen zum Abziehen der Oberflächen von Stahl, 
insbesondere von Blöcken, Brammen, Knüppeln, 
Platinen oder Blechen, durch Flämmen; 

V   

3.6 Anlagen zur Umformung (einschließlich Wärmebe-
handlung) von     

3.6.1 Stahl durch Warmwalzen mit einer Kapazität je 
Stunde von     

3.6.1.1 20 Tonnen oder mehr Rohgut, G E 

3.6.1.2 weniger als 20 Tonnen Rohgut, V   

3.6.2 Stahl durch Kaltwalzen mit einer Kapazität von  
 

  

3.6.2.1 10 Tonnen oder mehr Rohgut je Stunde, G E 

3.6.2.2 von weniger als 10 Tonnen Rohgut je Stunde, soweit 
die Bandbreite 650 Millimeter oder mehr beträgt, V  
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Nr. Anlagenbeschreibung Verfahrensart 

Anlage 
gemäß 

Art. 10 der RL 
2010/75/EU 

a b c d 

3.6.3 Schwermetallen, ausgenommen Eisenmetalle, 
durch Walzen mit einer Kapazität von 1 Tonne oder 
mehr je Stunde, 

V   

3.6.4 Leichtmetallen durch Walzen mit einer Kapazität von 
0,5 Tonnen oder mehr je Stunde; V   

3.7 Eisen-, Temper- oder Stahlgießereien mit einer Ver-
arbeitungskapazität an Flüssigmetall von     

3.7.1 20 Tonnen oder mehr je Tag, G E 

3.7.2 2 Tonnen bis weniger als 20 Tonnen je Tag; V   

3.8 Gießereien für Nichteisenmetalle einschließlich 
Schmelzanlagen mit einer Verarbeitungskapazität 
an Flüssigmetall von 

    

3.8.1 4 Tonnen oder mehr je Tag bei Blei und Cadmium 
oder 20 Tonnen oder mehr je Tag bei sonstigen 
Nichteisenmetallen, 

G E 

3.8.2 0,5 Tonnen bis weniger als 4 Tonnen je Tag bei Blei 
und Cadmium oder 2 Tonnen bis weniger als 20 
Tonnen je Tag bei sonstigen Nichteisenmetallen, 
ausgenommen 

1.  Gießereien für Glocken- oder Kunstguss, 
2.  Gießereien, in denen in metallische For-

men abgegossen wird, und 
3.  Gießereien, in denen das Material in orts-

beweglichen Tiegeln niedergeschmolzen 
wird; 

V   

3.9 Anlagen zum Aufbringen von metallischen Schutz-
schichten     

3.9.1 mit Hilfe von schmelzflüssigen Bädern auf Metall-
oberflächen mit einer Verarbeitungskapazität von     

3.9.1.1 2 Tonnen oder mehr Rohgut aus Eisenmetallen je 
Stunde, G E 

3.9.1.2 2 Tonnen oder mehr Rohgut je Stunde, soweit nicht 
von Nummer 3.9.1.1 erfasst, V   

3.9.1.3 500 Kilogramm bis weniger als 2 Tonnen Rohgut je 
Stunde, ausgenommen Anlagen zum kontinuierli-
chen Verzinken nach dem Sendzimirverfahren, 

V   

3.9.2 durch Flamm-, Plasma- oder Lichtbogenspritzen     

3.9.2.1 auf Metalloberflächen mit einer Verarbeitungskapa-
zität von 2 Tonnen oder mehr Rohgut aus Eisenme-
tallen,  je Stunde, 

G E 

3.9.2.2 auf Metall- oder Kunststoffoberflächen mit einem 
Durchsatz an Blei, Zinn, Zink, Nickel, Kobalt oder ih-
ren Legierungen von 2 Kilogramm oder mehr je 
Stunde, soweit nicht von Nummer 3.9.2.1 erfasst; 

V   
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Nr. Anlagenbeschreibung Verfahrensart 

Anlage 
gemäß 

Art. 10 der RL 
2010/75/EU 

a b c d 

3.10 Anlagen zur Oberflächenbehandlung mit einem Vo-
lumen der Wirkbäder von     

3.10.1 30 Kubikmeter oder mehr bei der Behandlung von 
Metall- oder Kunststoffoberflächen durch ein elektro-
lytisches oder chemisches Verfahren, 

G E 

3.10.2 1 Kubikmeter bis weniger als 30 Kubikmeter bei der 
Behandlung von Metalloberflächen durch Beizen 
oder Brennen unter Verwendung von Fluss- oder 
Salpetersäure; 

V   

3.11 Anlagen, die aus einem oder mehreren maschinell 
angetriebenen Hämmern oder Fallwerken bestehen, 
wenn die Schlagenergie eines Hammers oder Fall-
werkes 

    

3.11.1 50 Kilojoule oder mehr  G E 

3.11.2 1 Kilojoule bis weniger als 50 Kilojoule beträgt; V   

3.12 Anlagen zum Schmieden mit Schmiedepressen, de-
ren Leistung 30 Meganewton (MN) je Presse über-
schreitet 

 G E  

3.13 Anlagen zur Sprengverformung oder zum Plattieren 
mit Sprengstoffen bei einem Einsatz von 10 Kilo-
gramm Sprengstoff oder mehr je Schuss; 

V   

3.14 Anlagen zur Herstellung von Kohlenstoff (Hartbrand-
kohle) oder Elektrographit durch Brennen oder Gra-
phitieren, zum Beispiel für Elektroden, Stromabneh-
mer oder Apparateteile; 

G E 

3.15 (nicht besetzt) 
   

3.16 Anlagen zur Herstellung von warmgefertigten naht-
losen oder geschweißten Rohren aus Stahl mit einer 
Produktionskapazität von 

    

3.16.1 20 Tonnen oder mehr je Stunde, G E 

3.16.2 weniger als 20 Tonnen je Stunde; V   

3.17 (nicht besetzt)     

3.18 Anlage zur Herstellung     

3.18.1 von Seeschiffen mit einer Größe von 100 000 Brut-
toregistertonnen oder mehr, G  

3.18.2 oder Reparatur von Schiffskörpern oder -sektionen 
(Schiffswerft) aus Metall mit einer Länge von 20 Me-
tern oder mehr, soweit nicht von Nummer 3.18.1 er-
fasst; 

V  
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Anlage 
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Art. 10 der RL 
2010/75/EU 
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3.19 Anlagen zum Bau von Schienenfahrzeugen mit einer 
Produktionskapazität von 600 Schienenfahrzeugein-
heiten oder mehr je Jahr; 1 Schienenfahrzeugeinheit 
entspricht 0,5 Lokomotiven, 1 Straßenbahn, 1 Wa-
gen eines Triebzuges, 1 Triebkopf, 1 Personenwa-
gen oder 3 Güterwagen; 

V   

3.20 Anlagen zur Oberflächenbehandlung von Gegen-
ständen aus Stahl, Blech oder Guss mit festen 
Strahlmitteln, die außerhalb geschlossener Räume 
betrieben werden, ausgenommen nicht begehbare 
Handstrahlkabinen sowie Anlagen mit einem Luft-
durchsatz von weniger als 300 Kubikmetern je 
Stunde; 

V   

3.21 Anlagen zur Herstellung von Bleiakkumulatoren, so-
weit nicht von Nummer 3.26 erfasst; V   

3.22 Anlagen zur Behandlung von Schrotten in Schred-
deranlagen, sofern nicht von Nummer 8.3.1 erfasst, 
mit einer Durchsatzkapazität an Eingangsstoffen 
von 10 Tonnen oder mehr je Tag; 

 V   

3.23 Anlagen zur Herstellung von Metallpulvern oder -
pasten, insbesondere Aluminium-, Eisen- oder Mag-
nesiumpulver oder -pasten oder blei- oder nickelhal-
tigen Pulvern oder Pasten, ausgenommen Anlagen 
zur Herstellung von Edelmetallpulver; 

V   

3.24 Anlagen für den Bau und die Montage von Kraftfahr-
zeugen oder Anlagen für den Bau von Kraftfahrzeug-
motoren mit einer Kapazität von jeweils 100 000 
Stück oder mehr je Jahr; 

V   

3.25 Anlagen für Bau und Instandhaltung, ausgenommen 
die Wartung einschließlich kleinerer Reparaturen, 
von mehr als 50 Luftfahrzeugen je Jahr:, 

V    

3.26 Anlagen zur Herstellung von Batterien, mit Aus-
nahme der alleinigen Montage, mit einer Produkti-
onskapazität von 15 000 Tonnen Batteriezellen (Ka-
thode, Anode, Elektrolyt, Separator, Kapsel) oder 
mehr pro Jahr; 

G E 

4. Chemische Erzeugnisse, Arzneimittel, Mineralöl-
raffination und Weiterverarbeitung     

4.1 Anlagen zur Herstellung von Stoffen oder Stoffgrup-
pen durch chemische, biochemische oder biologi-
sche Umwandlung in industriellem Umfang, ausge-
nommen Anlagen zur Erzeugung oder Spaltung von 
Kernbrennstoffen oder zur Aufarbeitung bestrahlter 
Kernbrennstoffe, zur Herstellung von 

    

4.1.1 −  ungesättigten kurzkettigen Kohlenwasserstof-
fen, Ethylbenzol, Styrolmonomer,  

−  Ethylenoxid, Ethylenglykole, Phenol, Formalde-
hyd,  

G E 
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−  Toluoldiisocyanat (TDI), Methylendiphe-
nyldiisocyanat (MDI), 

−  1,2-Dichlorethan, Vinylchlorid, 
−  Wasserstoffperoxid, 

mit einer Herstellungskapazität von insgesamt 
20 000 Tonnen je Jahr oder mehr in kontinuierlichen 
Prozessen, 

4.1.2 Chlor, Kaliumhydroxid, Natriumhydroxid durch Elekt-
rolyse einer Sole, G E 

4.1.3 −  Ammoniak, Wasserstoff (sofern die Herstellung 
nicht durch die Elektrolyse von Wasser erfolgt),  

−  Salpetersäure, Schwefelsäure, Oleum, Phos-
phorsäure, Flusssäure,  

−  Soda, Calciumchlorid, Calciumcarbonat, Natri-
umkarbonat, Natriumbikarbonat, Eisenchlorid, 
Eisensulfat (Vitriole und verwandte Produkte, 
etwa Chlorsulfate), anorganische Phosphate, 
Natriumchlorat, 

−  Titandioxid, Calciumcarbid, Kieselsäure, Natri-
umsilikat, 

−  phosphor-, stickstoff- oder kaliumhaltigen Dün-
gemitteln (Einnährstoff- oder Mehrnährstoff-
dünger) Ammoniumnitrat (AN), Calcium-Am-
moniumnitrat (CAN), Calciumnitrat (CN), Harn-
stoff-Ammoniumnitrat, Harnstoff, Superphos-
phat, 

−  Industrieruß, 

G E 

4.1.4 −  organischen Chemikalien,  
−  anorganischen Chemikalien, ausgenommen 

Wasserstoff, sofern die Herstellung durch die 
Elektrolyse von Wasser erfolgt,   

−  phosphor-, stickstoff- oder kaliumhaltigen Dün-
gemitteln (Einnährstoff- oder Mehrnährstoff-
dünger),  

−  Pflanzenschutzmitteln oder Bioziden, 
−  Arzneimitteln einschließlich Zwischenerzeug-

nissen, 
−  Explosivstoffen,  

soweit nicht von Nummer 4.1.1., 4.1.2 oder 4.1.3 er-
fasst, 

G E 

4.1.5 −  organischen Grundchemikalien, 
−  anorganischen Grundchemikalien, 
−  phosphor-, stickstoff- oder kaliumhaltigen 

Düngemitteln (Einnährstoff oder Mehrnähr-
stoff), 

−  Ausgangsstoffen für Pflanzenschutzmittel und 
Bioziden, 

−  Grundarzneimitteln unter Verwendung eines 
chemischen oder biologischen Verfahrens 
oder 

−  Explosivstoffen, 

im Verbund, bei denen sich mehrere Einheiten ne-
beneinander befinden und in funktioneller Hinsicht 

G E 
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miteinander verbunden sind (integrierte chemische 
Anlagen); 

4.2 Anlagen, in denen Pflanzenschutzmittel, Biozide 
oder ihre Wirkstoffe gemahlen oder maschinell ge-
mischt, abgepackt oder umgefüllt werden, soweit 
diese Stoffe in einer Menge von 5 Tonnen je Tag 
oder mehr gehandhabt werden; 

V   

4.3 Anlagen zur Herstellung von Arzneimitteln oder Arz-
neimittelzwischenprodukten im industriellen Um-
fang, soweit nicht von Nummer 4.1 erfasst, ausge-
nommen Anlagen, die ausschließlich der Herstel-
lung der Darreichungsform dienen, in denen 

    

4.3.1 Pflanzen, Pflanzenteile oder Pflanzenbestandteile 
extrahiert, destilliert oder auf ähnliche Weise behan-
delt werden, ausgenommen Extraktionsanlagen mit 
Ethanol ohne Erwärmen, 

V   

4.3.2 Tierkörper, auch lebender Tiere, sowie Körperteile, 
Körperbestandteile und Stoffwechselprodukte von 
Tieren eingesetzt werden; 

V   

4.4 Anlagen zur 
  

4.4.1 Raffination von Mineralöl und Gas, G E  

4.4.2 Weiterverarbeitung von Mineralöl oder Mineralölbe-
standteilen in petrochemischen Werken oder bei der 
Gewinnung von Paraffin, soweit nicht von Nummer 
4.1 oder 4.4.1 erfasst; 

V  

4.5 Anlagen zur Herstellung von Schmierstoffen, wie 
Schmieröle, Schmierfette, Metallbearbeitungsöle; V   

4.6 (nicht besetzt) 
  

4.7 (nicht besetzt) 
  

4.8 Anlagen zum Destillieren von organischen Lösungs-
mitteln, mit einer Durchsatzkapazität von 1 Tonne 
oder mehr je Stunde; 

V   

4.9 Anlagen zum Erschmelzen von Naturharzen oder 
Kunstharzen mit einer Kapazität von 1 Tonne oder 
mehr je Tag; 

V   

4.10 Anlagen zur Herstellung von Anstrich- oder Be-
schichtungsstoffen (Lasuren, Firnis, Lacke, Dispersi-
onsfarben) oder Druckfarben unter Einsatz von 25 
Tonnen oder mehr je Tag an organischen Lösungs-
mitteln; 

V   

5. Oberflächenbehandlung mit organischen Stof-
fen, Herstellung von bahnenförmigen Materialien 
aus Kunststoffen, sonstige Verarbeitung von 
Harzen und Kunststoffen 
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5.1 Anlagen zur Behandlung von Oberflächen     

5.1.1 von Stoffen, Gegenständen oder Erzeugnissen ein-
schließlich der dazugehörigen Trocknungsanlagen 
unter Verwendung von organischen Lösungsmitteln, 
insbesondere zum Appretieren, Bedrucken, Be-
schichten, Entfetten, Imprägnieren, Kaschieren, Kle-
ben, Lackieren, Reinigen oder Tränken mit einem 
Verbrauch an organischen Lösungsmitteln von 

  

5.1.1.1 150 Kilogramm oder mehr je Stunde oder 200 Ton-
nen oder mehr je Jahr, G E 

5.1.1.2 15 Tonnen oder mehr je Jahr, soweit nicht von Num-
mer 5.1.1.1 erfasst, ausgenommen zum Bedrucken, V   

5.1.2 von bahnen- oder tafelförmigen Materialien mit Ro-
tationsdruckmaschinen einschließlich der zugehöri-
gen Trocknungsanlagen, soweit die Farben oder La-
cke 

    

5.1.2.1 organische Lösungsmittel mit einem Anteil von mehr 
als 50 Gew.-% an Ethanol enthalten und in der An-
lage insgesamt 30 Tonnen oder mehr je an organi-
schen Lösungsmitteln verbraucht werden, soweit 
nicht von Nummer 5.1.1.1 erfasst, 

V   

5.1.2.2 sonstige organische Lösungsmittel enthalten und in 
der Anlage insgesamt 15 Tonnen oder mehr je Jahr 
an organischen Lösungsmitteln verbraucht werden, 
soweit nicht von Nummer 5.1.1.1 erfasst, 

V   

5.1.3 zum Isolieren von Drähten unter Verwendung von 
phenol- oder kresolhaltigen Drahtlacken, soweit 
nicht von Nummer 5.1.1.1 erfasst; 

V   

5.2 Anlagen zum Beschichten, Imprägnieren, Kaschie-
ren, Lackieren oder Tränken von Gegenständen, 
Glas- oder Mineralfasern oder bahnen- oder tafelför-
migen Materialien (insbesondere Papier) einschließ-
lich der zugehörigen Trocknungsanlagen mit Kunst-
harzen, die unter weitgehender Selbstvernetzung 
ausreagieren (Reaktionsharze), wie Melamin-, Harn-
stoff-, Phenol-, Epoxid-, Furan-, Kresol-, Resorcin- 
oder Polyesterharzen, ausgenommen Anlagen für 
den Einsatz von Pulverbeschichtungsstoffen, mit ei-
nem Harzverbrauch von 10 Kilogramm oder mehr je 
Stunde; 

 V   

5.3 Anlagen zur Konservierung von Holz oder Holzer-
zeugnissen mit Chemikalien, einschließlich dem 
Tränken oder Überziehen mit Teeröl, ausgenommen 
die ausschließliche Bläueschutzbehandlung, mit ei-
ner Produktionskapazität von mehr als 75 Kubikme-
tern je Tag; 

G E 

5.4 Anlagen zum Tränken oder Überziehen von Stoffen 
oder Gegenständen mit Teer, Teeröl oder heißem V   
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Bitumen, soweit die Menge dieser Kohlenwasser-
stoffe 25 Kilogramm oder mehr je Stunde beträgt, 
ausgenommen Anlagen zum Tränken oder Überzie-
hen von Kabeln mit heißem Bitumen; 

5.5 (nicht besetzt)     

5.6 Anlagen zur Herstellung von bahnenförmigen Mate-
rialien auf Streichmaschinen einschließlich der zu-
gehörigen Trocknungsanlagen unter Verwendung 
von Gemischen aus Kunststoffen und Weichma-
chern oder von Gemischen aus sonstigen Stoffen 
und oxidiertem Leinöl; 

V   

5.7 Anlagen zur Verarbeitung von flüssigen ungesättig-
ten Polyesterharzen mit Styrol-Zusatz oder flüssigen 
Epoxidharzen mit Aminen zu Formmassen (zum Bei-
spiel Harzmatten oder Faserformmassen) oder 
Formteilen oder Fertigerzeugnissen, soweit keine 
geschlossenen Werkzeuge (Formen) verwendet 
werden, für einen Harzverbrauch von 500 Kilo-
gramm oder mehr je Woche; 

V   

5.8 Anlagen zur Herstellung von Gegenständen unter 
Verwendung von Amino- oder Phenoplasten, wie 
Furan-, Harnstoff-, Phenol-, Resorcin- oder Xylolhar-
zen mittels Wärmebehandlung, soweit die Menge 
der Ausgangsstoffe 10 Kilogramm oder mehr je 
Stunde beträgt; 

V   

5.9 Anlagen zur Herstellung von Reibbelägen unter Ver-
wendung von 10 Kilogramm oder mehr je Stunde an 
Phenoplasten oder sonstigen Kunstharzbindemit-
teln, soweit kein Asbest eingesetzt wird; 

V   

5.10 Anlagen zur Herstellung von künstlichen Schleif-
scheiben, -körpern, -papieren oder -geweben unter 
Verwendung organischer Binde- oder Lösungsmit-
tel, ausgenommen Anlagen, die von Nummer 5.1 er-
fasst werden; 

V   

5.11 Anlagen zur Herstellung von Polyurethanformteilen, 
Bauteilen unter Verwendung von Polyurethan, Po-
lyurethanblöcken in Kastenformen oder zum Aus-
schäumen von Hohlräumen mit Polyurethan, soweit 
die Menge der Polyurethan-Ausgangsstoffe 200 Ki-
logramm oder mehr je Stunde beträgt, ausgenom-
men Anlagen zum Einsatz von thermoplastischem 
Polyurethangranulat; 

V   

5.12 Anlagen zur Herstellung von PVC-Folien durch Ka-
landrieren unter Verwendung von Gemischen aus 
Kunststoffen und Zusatzstoffen mit einer Kapazität 
von 10 000 Tonnen oder mehr je Jahr; 

V   

6. Holz, Zellstoff     

6.1 Anlagen zur Gewinnung von Zellstoff aus Holz, Stroh 
oder ähnlichen Faserstoffen; G E 
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6.2 Anlagen zur Herstellung von Papier, Karton oder 
Pappe, mit Ausnahme von Anlagen zur Weiterverar-
beitung von Papier zu Wellpappe, mit einer Produk-
tionskapazität von 

    

6.2.1 20 Tonnen oder mehr je Tag, G E 

6.2.2 weniger als 20 Tonnen je Tag, ausgenommen Anla-
gen, die aus einer oder mehreren Maschinen zur 
Herstellung von Papier, Karton oder Pappe beste-
hen, soweit die Bahnlänge des Papiers, des Kartons 
oder der Pappe bei allen Maschinen weniger als 75 
Meter beträgt, 

V   

6.3 Anlagen zur Herstellung von Holzspanplatten, Holz-
spanklötzen, Holzfaserplatten oder Holzfasermatten 
mit einer Produktionskapazität von 

    

6.3.1 600 Kubikmetern oder mehr je Tag, G E 

6.3.2 weniger als 600 Kubikmetern je Tag; V   

6.4 Anlagen zur Herstellung von Holzpresslingen (z. B. 
Holzpellets, Holzbriketts) mit einer Produktionskapa-
zität von 10 000 Tonnen oder mehr je Jahr; 

V   

7. Nahrungs-, Genuss- und Futtermittel, landwirt-
schaftliche Erzeugnisse     

7.1 Anlagen zum Halten oder zur Aufzucht von     

7.1.1 Hennen mit     

7.1.1.1 40 000 oder mehr Hennenplätzen, G E 

7.1.1.2 15 000 bis weniger als 40 000 Hennenplätzen, V   

7.1.2 Junghennen mit     

7.1.2.1 40 000 oder mehr Junghennenplätzen, G E 

7.1.2.2 30 000 bis weniger als 40 000 Junghennenplätzen, V   

7.1.3 Mastgeflügel mit     

7.1.3.1 40 000 oder mehr Mastgeflügelplätzen, G E 

7.1.3.2 30 000 bis weniger als 40 000 Mastgeflügelplätzen, V   

7.1.4 Truthühnern mit     

7.1.4.1 40 000 oder mehr Truthühnermastplätzen, G E 

7.1.4.2 15 000 bis weniger als 40 000 Truthühnermastplät-
zen, V   
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7.1.5 Rindern (ausgenommen Plätze für Mutterkuhhaltung 
mit mehr als sechs Monaten Weidehaltung je Kalen-
derjahr) mit 600 oder mehr Rinderplätzen, 

V   

7.1.6 Kälbern mit 500 oder mehr Kälbermastplätzen, V   

7.1.7 Mastschweinen (Schweine von 30 Kilogramm oder 
mehr Lebendgewicht) mit     

7.1.7.1 2 000 oder mehr Mastschweineplätzen, G E 

7.1.7.2 1 500 bis weniger als 2 000 Mastschweineplätzen, V   

7.1.8 Sauen einschließlich dazugehörender Ferkelauf-
zuchtplätze (Ferkel bis weniger als 30 Kilogramm 
Lebendgewicht) mit 

    

7.1.8.1 750 oder mehr Sauenplätzen, G E 

7.1.8.2 560 bis weniger als 750 Sauenplätzen, V   

7.1.9 Ferkeln für die getrennte Aufzucht (Ferkel von 10 Ki-
logramm bis weniger als 30 Kilogramm Lebendge-
wicht) mit 

    

7.1.9.1 6 000 oder mehr Ferkelplätzen, G   

7.1.9.2 4 500 bis weniger als 6 000 Ferkelplätzen, V   

7.1.10 Pelztieren mit     

7.1.10.1 1 000 oder mehr Pelztierplätzen, G   

7.1.10.2 750 bis weniger als 1 000 Pelztierplätzen, V   

7.1.11 gemischten Beständen mit einem Wert von 100 oder 
mehr der Summe der Vom Hundert-Anteile, bis zu 
denen die Platzzahlen jeweils ausgeschöpft werden 

    

7.1.11.1 in den Nummern 7.1.1.1, 7.1.2.1, 7.1.3.1, 7.1.4.1, 
7.1.7.1 oder 7.1.8.1, G E 

7.1.11.2 in den Nummern 7.1.1.1, 7.1.2.1, 7.1.3.1, 7.1.4.1, 
7.1.7.1, 7.1.8.1 in Verbindung mit den Nummern 
7.1.9.1 oder 7.1.10.1, soweit nicht von Nummer 
7.1.11.1 erfasst, 

G   

7.1.11.3 in den Nummern 7.1.1.2, 7.1.2.2, 7.1.3.2, 7.1.4.2, 
7.1.5, 7.1.6, 7.1.7.2, 7.1.8.2, 7.1.9.2 oder 7.1.10.2, 
soweit nicht von Nummer 7.1.11.1 oder 7.1.11.2 er-
fasst; 

V   

7.2 Anlagen zur Herstellung von Nahrungs- oder Futter-
mittelerzeugnissen, sofern nicht von den Nummern 
7.3.1, 7.12.1.1, 7.14.1, 7.25.1, 7.30.1 erfasst aus 
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7.2.1 tierischen Rohstoffen, allein, ausgenommen bei Ver-
arbeitung von ausschließlich Milch, oder mit pflanzli-
chen Rohstoffen mit einer Produktionskapazität 
von P Tonnen Fertigerzeugnissen oder mehr je Tag 
gemäß Mischungsregel, 

G E 

7.2.2 ausschließlich pflanzlichen Rohstoffen mit einer Pro-
duktionskapazität von 300 Tonnen Fertigerzeugnis-
sen oder mehr je Tag oder 600 Tonnen Fertiger-
zeugnissen oder mehr je Tag, sofern die Anlage an 
nicht mehr als 90 aufeinander folgenden Tagen im 
Jahr in Betrieb ist; 

G E 

7.3 Anlagen zum Schlachten von Tieren mit einer Pro-
duktionskapazität von     

7.3.1 50 Tonnen Schlachtkörper oder mehr je Tag, G E 

7.3.2 4 Tonnen je Woche bis weniger als 50 Tonnen 
Schlachtkörper je Tag bei Geflügel, V   

7.3.3 20 Tonnen je Woche bis weniger als 50 Tonnen 
Schlachtkörper je Tag bei sonstigen Tieren; V   

7.4 Anlagen     

7.4.1 zur Erzeugung von Speisefetten aus tierischen Roh-
stoffen, ausgenommen bei Verarbeitung von aus-
schließlich Milch, mit einer Produktionskapazität von 
weniger als 75 Tonnen Fertigerzeugnissen je Tag, 
ausgenommen Anlagen zur Erzeugung von Speise-
fetten mit einer Kapazität von weniger als 200 Kilo-
gramm Speisefett je Woche, 

 V   

7.4.2 zum Schmelzen von tierischen Fetten mit einer Pro-
duktionskapazität von weniger als 75 Tonnen Fertig-
erzeugnissen je Tag, ausgenommen Anlagen mit ei-
ner Kapazität von weniger als 200 Kilogramm Spei-
sefett je Woche; 

V   

7.5 Anlagen zur Herstellung von Nahrungs- oder Futter-
mittelkonserven und anderen wärmebehandelten 
Nahrungs- und Futtermitteln, ausgenommen Tief-
kühlerzeugnisse, Backwaren, Erzeugnisse zum so-
fortigen Verzehr, sowie ausschließlich Waschen und 
Verpacken der Erzeugnisse, soweit nicht in Nummer 
7.6 bis 7.31 erfasst, aus 

    

7.5.1 tierischen Rohstoffen, allein, ausgenommen bei Ver-
arbeitung von ausschließlich Milch, oder mit pflanzli-
chen Rohstoffen, mit einer Produktionskapazität von 
1 Tonne bis weniger als P Tonnen Fertigerzeugnis-
sen je Tag gemäß Mischungsregel, ausgenommen 
Anlagen zum ausschließlichen Sterilisieren oder 
Pasteurisieren von Nahrungs- oder Futtermitteln in 
geschlossenen Behältnissen ohne vorgelagerte Pro-
zesse, die Erwärmung beinhalten, 

 V   
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7.5.2 ausschließlich pflanzlichen Rohstoffen mit einer Pro-
duktionskapazität von 10 Tonnen bis weniger als 
300 Tonnen Fertigerzeugnissen je Tag, ausgenom-
men Anlagen zum ausschließlichen Sterilisieren 
oder Pasteurisieren dieser Nahrungsmittel in ge-
schlossenen Behältnissen ohne vorgelagerte Pro-
zesse, die Erwärmung beinhalten oder weniger als 
600 Tonnen Fertigerzeugnissen je Tag, sofern die 
Anlage an nicht mehr als 90 aufeinander folgenden 
Tagen im Jahr in Betrieb ist; 

V   

7.6 Anlagen, ausgenommen Anlagen in Gaststätten, 
zum Räuchern von Nahrungs- und Futtermitteln mit 
einer Produktionskapazität von 2 Tonnen geräucher-
ten Waren je Woche oder mehr, soweit nicht von 
Nummer 7.2 erfasst;   

 V   

7.7 (nicht besetzt)     

7.8 Anlagen zur Herstellung von Gelatine mit einer Pro-
duktionskapazität je Tag von weniger als 75 Tonnen 
Fertigerzeugnissen, sowie Anlagen zur Herstellung 
von Hautleim, Lederleim oder Knochenleim; 

 V   

7.9 Anlagen zur Herstellung von Futter- oder Düngemit-
teln oder technischen Fetten aus den 
Schlachtnebenprodukten Knochen, Tierhaare, Fe-
dern, Hörner, Klauen oder Blut, mit einer Produkti-
onskapazität von weniger als 75 Tonnen Fertiger-
zeugnissen je Tag; 

 V   

7.10 (nicht besetzt)     

7.11 Anlagen zum Lagern unbehandelter Knochen, aus-
genommen Anlagen für selbst gewonnene Knochen 
in 

1.  Fleischereien mit einer Verarbeitungska-
pazität von weniger als 4 000 Kilogramm 
Fleisch je Woche, 

2.  Anlagen, die nicht durch Nummer 7.3 er-
fasst werden; 

V   

7.12 Anlagen zur     

7.12.1 Beseitigung oder Verwertung von Tierkörpern oder 
tierischen Nebenprodukten mit einer Verarbeitungs-
kapazität von 

    

7.12.1.1 10 Tonnen oder mehr je Tag, G E 

7.12.1.2 weniger als 10 Tonnen je Tag, V   

7.12.2 Sammlung, Sortierung oder zum Umschlagen von 
Tierkörpern und tierischen Nebenprodukten zum 
Einsatz in Anlagen nach Nummer 7.12.1, ausge-
nommen die Aufbewahrung gemäß § 10 des Tieri-
sche Nebenprodukte-Beseitigungsgesetzes vom 25. 
Januar 2004 (BGBl. I S. 82), das zuletzt durch Artikel 

V   
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103 des Gesetzes vom 10. August 2021 (BGBl. I S. 
3436) geändert worden ist; 

7.12.3 Lagerung von Tierkörpern und tierischen Nebenpro-
dukten zum Einsatz in Anlagen nach Nummer 
7.12.1, ausgenommen die Aufbewahrung gemäß § 
10 des Tierische Nebenprodukte-Beseitigungsge-
setzes, in Anlagen mit einem gekühlten Lagervolu-
men von mehr als 2 Kubikmetern und in ungekühlten 
Lageranlagen; 

V  

7.13 Anlagen zum Trocknen, Einsalzen oder Lagern un-
gegerbter Tierhäute oder Tierfelle, ausgenommen 
Anlagen, in denen weniger Tierhäute oder Tierfelle 
je Woche behandelt werden können als beim 
Schlachten von weniger als 20 Tonnen je Woche 
sonstiger Tiere nach Nummer 7.3.3 anfallen; 

V   

7.14 Anlagen zum Gerben einschließlich Nachgerben 
von Tierhäuten oder Tierfellen mit einer Verarbei-
tungskapazität von 

    

7.14.1 12 Tonnen Fertigerzeugnissen oder mehr je Tag, G E 

7.14.2 weniger als 12 Tonnen Fertigerzeugnissen je Tag, 
ausgenommen Anlagen, in denen je Woche weniger 
Tierhäute oder Tierfelle behandelt werden können 
als beim Schlachten von weniger als 20 Tonnen je 
Woche sonstiger Tiere nach Nummer 7.3.3 anfallen; 

V   

7.15 Kottrocknungsanlagen; V   

7.16 Anlagen zur Herstellung von Fischmehl oder Fischöl 
mit einer Produktionskapazität von weniger als 75 
Tonnen je Tag; 

G   

7.17 Anlagen zur Aufbereitung, Verarbeitung, Lagerung 
oder zum Umschlag von Fischmehl oder Fischöl     

7.17.1 mit einer Aufbereitungs- oder Verarbeitungskapazi-
tät von mehr als 0,5 Tonnen bis weniger als 75 Ton-
nen je Tag, 

V   

7.17.2 in denen Fischmehl ungefasst gelagert wird, V   

7.17.3 mit einer Umschlagkapazität für ungefasstes Fisch-
mehl von 200 Tonnen oder mehr je Tag; V   

7.18 Anlagen zur Herstellung von Sauerkraut mit einer 
Produktionskapazität von 10 Tonnen bis weniger als 
300 Tonnen Sauerkraut je Tag oder weniger als 600 
Tonnen Sauerkraut je Tag, sofern die Anlage an 
nicht mehr als 90 aufeinander folgenden Tagen im 
Jahr in Betrieb ist; 

 V   

7.19 Anlagen zur Herstellung von Darrmalz (Mälzereien) 
mit einer Produktionskapazität von 10 bis weniger 
als 300 Tonnen Darrmalz je Tag oder weniger als 
600 Tonnen Darrmalz je Tag, sofern die Anlage an 

 V   
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nicht mehr als 90 aufeinander folgenden Tagen im 
Jahr in Betrieb ist; 

7.20 Anlagen zur Herstellung von Hefe oder Stärkemeh-
len mit einer Produktionskapazität von 1 Tonne bis 
weniger als 300 Tonnen Hefe oder Stärkemehlen je 
Tag oder weniger als 600 Tonnen Hefe oder Stärke-
mehlen je Tag, sofern die Anlage an nicht mehr als 
90 aufeinander folgenden Tagen im Jahr in Betrieb 
ist; 

 V   

7.21 Anlagen zur Herstellung oder Raffination von Ölen 
oder Fetten aus pflanzlichen Rohstoffen mit einer 
Produktionskapazität von weniger als 300 Tonnen 
Fertigerzeugnissen je Tag mit Hilfe von Extraktions-
mitteln, soweit die Menge des eingesetzten Extrakti-
onsmittels 1 Tonne oder mehr beträgt oder weniger 
als 600 Tonnen Fertigerzeugnissen je Tag mit Hilfe 
von Extraktionsmittel, sofern die Anlage an nicht 
mehr als 90 aufeinander folgenden Tagen im Jahr in 
Betrieb ist; 

V   

7.22 Anlagen zur Herstellung oder Raffination von Zucker 
unter Verwendung von Zuckerrüben oder Rohzucker 
mit einer Produktionskapazität je Tag von weniger 
als 300 Tonnen Fertigerzeugnissen oder weniger als 
600 Tonnen Fertigerzeugnissen je Tag, sofern die 
Anlage an nicht mehr als 90 aufeinander folgenden 
Tagen im Jahr in Betrieb ist; 

 V   

7.23 Anlagen zur Trocknung von Grünfutter mit einer Pro-
duktionskapazität von weniger als 300 Tonnen je 
Tag oder weniger als 600 Tonnen je Tag, sofern die 
Anlage an nicht mehr als 90 aufeinanderfolgenden 
Tagen im Jahr in Betrieb ist, ausgenommen Anlagen 
zur Trocknung von selbst gewonnenem Grünfutter 
im landwirtschaftlichen Betrieb sowie Anlagen zur 
Trocknung von Grünfutter in Niedertemperaturtrock-
nern mit einer Wasserverdampfungsleistung von 
weniger als 1 t/h; 

 V   

7.24 Anlagen zur Trocknung von Biertreber mit einer Pro-
duktionskapazität von weniger als 300 Tonnen je 
Tag oder weniger als 600 Tonnen je Tag, sofern die 
Anlage an nicht mehr als 90 aufeinanderfolgenden 
Tagen im Jahr in Betrieb ist; 

V   

7.25 Brauereien mit einer Produktionskapazität von     

7.25.1 3 000 Hektoliter Bier oder mehr je Tag oder 6 000 
Hektoliter Bier oder mehr je Tag, sofern die Anlage 
an nicht mehr als 90 aufeinander folgenden Tagen 
im Jahr in Betrieb ist, 

G E 

7.25.2 200 Hektoliter Bier oder mehr je Tag als Vierteljah-
resdurchschnittswert, soweit nicht von Nummer 
7.25.1 erfasst; 

V   

7.26 Anlagen zur Herstellung von Speisewürzen, soweit 
nicht von Nummer 7.2 erfasst; V    
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7.27 Anlagen zum Rösten oder Mahlen von Kaffee oder 
Abpacken von gemahlenem Kaffee mit einer Pro-
duktionskapazität von 0,5 Tonnen bis weniger als 
300 Tonnen geröstetem Kaffee je Tag oder weniger 
als 600 Tonnen geröstetem Kaffee je Tag, sofern die 
Anlage an nicht mehr als 90 aufeinander folgenden 
Tagen im Jahr in Betrieb ist; 

 V   

7.28 Anlagen zum Rösten von Kaffee-Ersatzprodukten, 
Getreide, Kakaobohnen oder Nüssen mit einer Pro-
duktionskapazität von 1 Tonne bis weniger als 300 
Tonnen gerösteten Erzeugnissen je Tag oder weni-
ger als 600 Tonnen Erzeugnissen je Tag, sofern die 
Anlage an nicht mehr als 90 aufeinander folgenden 
Tagen im Jahr in Betrieb ist; 

 V   

7.29 Anlagen zur Herstellung von     

7.29.1 Kakaomasse aus Rohkakao oder zur thermischen 
Veredelung von Kakao oder Schokoladenmasse 
oder zur Herstellung von Lakritz mit einer Produkti-
onskapazität von 

    

7.29.1.1 50 Kilogramm bis weniger als P Tonnen je Tag ge-
mäß Mischungsregel bei der Verwendung tierischer 
Rohstoffe, allein, ausgenommen bei Verarbeitung 
von ausschließlich Milch, oder mit pflanzlichen Roh-
stoffen, 

V   

7.29.1.2 50 Kilogramm bis weniger als 300 Tonnen je Tag bei 
der Verwendung ausschließlich pflanzlicher Roh-
stoffe oder weniger als 600 Tonnen je Tag bei der 
Verwendung ausschließlich pflanzlicher Rohstoffe, 
sofern die Anlage an nicht mehr als 90 aufeinander 
folgenden Tagen im Jahr in Betrieb ist; 

V   

7.30 Anlagen zur Behandlung oder Verarbeitung von     

7.30.1 ausschließlich Milch mit einer Kapazität der einge-
henden Milchmenge als Jahresdurchschnittswert 
von 200 Tonnen oder mehr Milch je Tag, 

G E 

7.30.2 ausschließlich Milch in Sprühtrocknern mit einer Ka-
pazität der eingehenden Milchmenge als Jahres-
durchschnittswert von 5 Tonnen bis weniger als 200 
Tonnen je Tag, 

V   

7.30.3 Milcherzeugnissen oder Milchbestandteilen in 
Sprühtrocknern mit einer Produktionskapazität von 5 
Tonnen oder mehr je Tag, soweit nicht von Nummer 
7.2.1 erfasst; 

V   

7.31 Anlagen zur Aufzucht von 0,5 Tonnen Insekten oder 
deren Entwicklungsstadien oder mehr je Tag oder 
zur Aufzucht von 1 Tonne Insekten oder deren Ent-
wicklungsstadien oder mehr je Tag, sofern aus-
schließlich pflanzliches Aufzuchtsubstrat verwendet 
wird, soweit nicht von Nummer 7.2 erfasst;  

V    
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7.32 - 7.35 (nicht besetzt)     

8 Verwertung und Beseitigung von Abfällen und 
sonstigen Stoffen    

8.1 Anlagen zur Behandlung gefährlicher Abfälle, soweit 
nicht von Nummer 8.2.1 oder 8.4.3 erfasst, mit einer 
Durchsatzkapazität von 

  

8.1.1 10 Tonnen oder mehr je Tag, G E 

8.1.2 weniger als 10 Tonnen je Tag, soweit eine chemi-
sche Behandlung erfolgt, insbesondere chemische 
Emulsionsspaltung, Fällung, Flockung, Neutralisa-
tion oder Oxidation,  

G  

8.1.3 1 Tonne bis weniger als 10 Tonnen je Tag, soweit 
nicht von der Nummer 8.1.2 oder 8.4.2 erfasst; V  

8.2 Anlagen zur thermischen Behandlung, insbesondere 
Entgasung, Plasmaverfahren, Pyrolyse, Vergasung, 
Verbrennung oder eine Kombination dieser Verfah-
ren für feste, flüssige oder in Behältern gefasste gas-
förmige Abfälle, für Deponiegas sowie für das Abfa-
ckeln anderer gasförmiger Stoffe mit brennbaren Be-
standteilen 

  

8.2.1 von gefährlichen Abfällen mit einer Durchsatzkapa-
zität von   

8.2.1.1 10 Tonnen oder mehr je Tag, G E 

8.2.1.2 weniger als 10 Tonnen je Tag, G  

8.2.2 von nicht gefährlichen Abfällen mit einer Durchsatz-
kapazität von   

8.2.2.1 3 Tonnen oder mehr je Stunde, G E 

8.2.2.2 weniger als 3 Tonnen je Stunde, ausgenommen die 
Verbrennung von Altholz der Altholzkategorie A I 
und A II nach der Altholzverordnung vom 15. August 
2002 (BGBl. I S. 3302), die zuletzt durch Artikel 6 der 
Verordnung vom 2. Dezember 2016 (BGBl. I S. 
2770) geändert worden ist, welches keine Schwer-
metalle infolge einer Behandlung oder Beschichtung 
enthält, 

V  

8.2.2.3 weniger als 3 Tonnen je Stunde, soweit ausschließ-
lich Altholz der Altholzkategorie A I und A II nach der 
Altholzverordnung verbrannt wird und dieses keine 
Schwermetalle infolge einer Behandlung oder Be-
schichtung enthält und die Feuerungswärmeleistung 
1 Megawatt oder mehr beträgt, 

V  

8.2.3 von nicht gefährlichen Abfällen zum Zwecke der 
Rückgewinnung von Metallen oder Metallverbindun-
gen soweit ausschließlich 

V  
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−  edelmetallhaltige Abfälle, einschließlich der Prä-
paration, ausgenommen Anlagen die weniger 
als 10 kg Einsatzstoffe je Tag behandeln, 

−  mit organischen Verbindungen verunreinigte 
Metalle, Metallspänen oder Walzzunder 

behandelt werden, 

8.2.4 von Deponiegas in einer Verbrennungsmotoranlage, 
mit einer Feuerungswärmeleistung von   

8.2.4.1 50 Megawatt oder mehr, G E 

8.2.4.2 weniger als 50 Megawatt, V  

8.2.5 durch Abfackeln von Deponiegas oder anderer gas-
förmiger Stoffe, ausgenommen die thermische Be-
handlung über Notfackeln, die für den nicht bestim-
mungsgemäßen Betrieb erforderlich sind; 

V  

8.2.6 von teer- oder pechhaltigen Straßenausbaustoffen 
zur Rückgewinnung mineralischer Stoffe (Gesteins-
körnung) mit einer Durchsatzkapazität von  

  

8.2.6.1 10 Tonnen oder mehr je Tag, G E 

8.2.6.2 weniger als 10 Tonnen je Tag,  G  

8.3 Anlagen zur Behandlung nicht gefährlicher Abfälle, 
soweit nicht von Nummer 8.2.2 erfasst, durch   

8.3.1 i) biologische Behandlung (wie z. B. die anae-
robe Vergärung oder Ko-Vergärung), soweit 
nicht von Nummer 8.3.2 oder  8.4.1 erfasst, 

ii)  physikalisch-chemische Behandlung ausge-
nommen rein mechanische Behandlung, 

iii)  Abfallvorbehandlung für die Verbrennung oder 
Mitverbrennung, 

iv)  Behandlung von Schlacken und Asche, 
v)  Behandlung von metallischen Abfällen — unter 

Einschluss von schadstoffentfrachteten 
Elektro- und Elektronik-Altgeräten sowie Alt-
fahrzeugen und ihren Bestandteilen — in 
Schredderanlagen, 

mit einer Durchsatzkapazität von  

  

8.3.1.1 50 Tonnen oder mehr je Tag, G E 

8.3.1.2 von 10 Tonnen bis weniger als 50 Tonnen je Tag, 
sowie durch sonstige Behandlung, soweit nicht von 
Nummer 8.3.1.1, 8.3.2, 8.4.1 oder 8.4.2 erfasst mit 
einer Durchsatzkapazität von 10 Tonnen oder mehr 
je Tag, ausgenommen Anlagen zum Häckseln von 
ausschließlich Grünabfall, soweit die Behandlung an 
nicht mehr als 10 Tagen im Jahr erfolgt, 

V  

8.3.2 biologische Behandlung zur Verwertung von Bioab-
fällen durch aerobe Verfahren (Kompostierung), an-
aerobe Verfahren (Vergärung) oder eine Kombina-
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tion aus den genannten Verfahren (Kaskadennut-
zung), soweit nicht von Nummer 8.4.1 erfasst, mit ei-
ner Durchsatzkapazität von 

8.3.2.1 75 Tonnen oder mehr je Tag, G E 

8.3.2.2 10 Tonnen bis weniger als 75 Tonnen je Tag; V  

8.4 Anlagen zur   

8.4.1 biologischen Behandlung von Gülle, soweit die Be-
handlung ausschließlich zur Verwertung durch an-
aerobe Vergärung (Biogaserzeugung) erfolgt, mit ei-
ner Durchsatzkapazität von 

  

8.4.1.1 100 Tonnen oder mehr je Tag, G E 

8.4.1.2 weniger als 100 Tonnen je Tag, soweit die Produkti-
onskapazität von Rohgas 1,2 Mio. Normkubikmetern 
je Jahr oder mehr beträgt, 

V  

8.4.2 Behandlung von Altfahrzeugen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 
1 der Altfahrzeug-Verordnung in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 21. Juni 2002 (BGBl. I 
S. 2214), die zuletzt durch Artikel 1 der Verordnung 
vom 18. November 2020 (BGBl. I S. 2451) geändert 
worden ist – einschließlich Trockenlegung – mit ei-
ner Durchsatzkapazität von 5 oder mehr Fahrzeugen 
je Woche, ausgenommen Anlagen, die durch die 
Nummern 8.1.1 oder 8.3.1 erfasst werden, 

V  

8.4.3 Behandlung von Schiffen, Booten und Schwimmkör-
pern aus der Binnen- und Seeschifffahrt, die Abfall 
sind, sowie deren Segmente (Abwrackeinrichtung) 
mit einer täglichen Durchsatzkapazität von 

  

8.4.3.1 10 Tonnen oder mehr, G E 

8.4.3.2 1 Tonne bis weniger als 10 Tonnen; V  

8.5 Anlagen zur zeitweiligen Lagerung von Abfällen, 
auch soweit es sich um Schlämme handelt, ausge-
nommen die zeitweilige Lagerung bis zum Einsam-
meln auf dem Gelände der Entstehung der Abfälle 
und Anlagen, die durch Nummer 8.7 erfasst werden 
bei  

  

8.5.1 gefährlichen Abfällen mit einer Gesamtlagerkapazi-
tät von 

  

8.5.1.1 50 Tonnen oder mehr, G E 

8.5.1.2 30 Tonnen bis weniger als 50 Tonnen, V  

8.5.2 nicht gefährlichen Abfällen mit einer Gesamtlagerka-
pazität von 100 Tonnen oder mehr, ausgenommen 
als nicht gefährlicher Abfall eingestufter Bodenaus-
hub mit einer Gesamtlagerkapazität von weniger als 
300 Tonnen, 

V  
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8.5.3 Eisen- oder Nichteisenschrotten, einschließlich Au-
towracks, mit einer Gesamtlagerkapazität von 100 
Tonnen oder mehr; 

V  

8.6 Anlagen zur zeitweiligen Lagerung von nicht gefähr-
lichen Abfällen, soweit es sich um Gülle oder Gär-
reste handelt, mit einer Lagerkapazität von 6 500 
Kubikmetern oder mehr; 

 

V 
 

8.7 Anlagen zum Lagern von Abfällen über einen Zeit-
raum von jeweils mehr als einem Jahr  

  

8.7.1 mit einer Gesamtlagerkapazität von mehr als 
50 Tonnen gefährlicher Abfälle, soweit die Lagerung 
untertägig erfolgt, 

G E 

8.7.2 mit einer Aufnahmekapazität von 10 Tonnen oder 
mehr je Tag oder einer Gesamtlagerkapazität von 
25 000 Tonnen oder mehr für 

  

8.7.2.1 andere Abfälle als Inertabfälle, G E 

8.7.2.2 Inertabfälle, V  

8.7.3 mit einer Aufnahmekapazität von weniger als 
10 Tonnen je Tag und einer Gesamtlagerkapazität 
von 

  

8.7.3.1 weniger als 25 000 Tonnen, soweit es sich um ge-
fährliche Abfälle handelt, G  

8.7.3.2 weniger als 25 000 Tonnen, soweit es sich um nicht 
gefährliche Abfälle handelt; V  

8.8 Anlagen zum Umschlagen von Abfällen, ausgenom-
men Anlagen zum Umschlagen von Erdaushub oder 
von Gestein, das bei der Gewinnung oder Aufberei-
tung von Bodenschätzen anfällt, soweit nicht von 
Nummer 8.5 oder 8.7 erfasst, mit einer Kapazität von 

  

8.8.1 10 Tonnen oder mehr gefährlichen Abfällen je Tag, G  

8.8.2 1 Tonne bis weniger als 10 Tonnen gefährlichen Ab-
fällen je Tag, V  

8.8.3 100 Tonnen oder mehr nicht gefährlichen Abfällen je 
Tag; V  

9. Lagerung, Be- und Entladen von Stoffen und Ge-
mischen     

9.1 Anlagen, die der Lagerung von Stoffen oder Gemi-
schen, die bei einer Temperatur von 293,15 Kelvin 
und einem Standarddruck von 101,3 Kilopascal voll-
ständig gasförmig vorliegen und dabei einen Explo-
sionsbereich in Luft haben (entzündbare Gase), in 
Behältern oder von Erzeugnissen, die diese Stoffe 
oder Gemische z. B. als Treibmittel oder Brenngas 
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enthalten, dienen, ausgenommen Erdgasröhren-
speicher und Anlagen, die von Nummer 9.3 erfasst 
werden, 

9.1.1 soweit es sich nicht ausschließlich um Einzelbehält-
nisse mit einem Volumen von jeweils nicht mehr als 
1 000 Kubikzentimeter handelt, mit einem Fas-
sungsvermögen entzündbarer Gase von  

   

9.1.1.1 200 000 Tonnen oder mehr, G  

9.1.1.2 3 Tonnen bis weniger als 200 000 Tonnen, V  

9.1.2 soweit es sich ausschließlich um Einzelbehältnisse 
mit einem Volumen von jeweils nicht mehr als 1 000 
Kubikzentimeter handelt, mit einem Fassungsver-
mögen entzündbarer Gase von  

 
  

9.1.2.1 200 000 Tonnen oder mehr, G  

9.1.2.2 30 Tonnen bis weniger als 200 000 Tonnen; V  

9.2 Anlagen, die der Lagerung von Flüssigkeiten dienen, 
ausgenommen Anlagen, die von Nummer 9.3 erfasst 
werden, mit einem Fassungsvermögen von 

    

9.2.1 200 000 Tonnen oder mehr, soweit die Flüssigkeiten 
einen Flammpunkt von 373,15 Kelvin oder weniger 
haben, 

G  

9.2.2 10 000 Tonnen bis weniger als 200 000 Tonnen, so-
weit die Flüssigkeiten einen Flammpunkt von 373,15 
Kelvin oder weniger haben, 

V   

9.2.3 5 000 Tonnen bis weniger als 10 000 Tonnen, soweit 
die Flüssigkeiten einen Flammpunkt unter 294,15 
Kelvin haben und deren Siedepunkt bei Normaldruck 
(101,3 Kilopascal) über 293,15 Kelvin liegt; 

V   

9.3 Anlagen, die der Lagerung von in der Stoffliste zu 
Nummer 9.3 (Anhang 2) genannten Stoffen die-
nen, mit einer Lagerkapazität von 

 
  

9.3.1 200 000 Tonnen und mehr, G  

9.3.2 von den in Spalte 3 der Stoffliste (Anhang 2) ausge-
wiesenen Mengen oder mehr unter Beachtung der 
Quotienten-/Additionsregel nach Anhang 2, soweit 
nicht von der Nummer 9.3.1 erfasst; 

V  

9.4 - 9.10 (nicht besetzt)     

9.11 Offene oder unvollständig geschlossene Anlagen, 
ausgenommen Anlagen die von Nummer 9.3 erfasst 
werden, 

    

9.11.1 zum Be- oder Entladen von Schüttgütern, die im tro-
ckenen Zustand stauben können, durch Kippen von 
Wagen oder Behältern oder unter Verwendung von 

V   
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Baggern, Schaufelladegeräten, Greifern, Saughe-
bern oder ähnlichen Einrichtungen, soweit 400 Ton-
nen Schüttgüter oder mehr je Tag bewegt werden 
können, ausgenommen Anlagen zum Be- oder Ent-
laden von Erdaushub oder von Gestein, das bei der 
Gewinnung oder Aufbereitung von Bodenschätzen 
anfällt, sowie Anlagen zur Erfassung von Getreide, 
Ölsaaten oder Hülsenfrüchten, 

9.11.2 zur Erfassung von Getreide, Ölsaaten oder Hülsen-
früchten, soweit 400 Tonnen oder mehr je Tag be-
wegt werden können und 25 000 Tonnen oder mehr 
je Kalenderjahr umgeschlagen werden können; 

V   

9.12 - 9.35 (nicht besetzt)     

9.36 Anlagen zur Lagerung von Gülle oder Gärresten mit 
einer Lagerkapazität von 6 500 Kubikmetern oder 
mehr; 

V   

9.37 Anlagen, die der Lagerung von Erdöl, petrochemi-
schen oder chemischen Stoffen oder Erzeugnissen 
dienen, ausgenommen Anlagen, die von den Num-
mern 9.1, 9.2 oder 9.3 erfasst werden, mit einem 
Fassungsvermögen von  

 
  

9.37.1 200 000 Tonnen oder mehr, G  

9.37.2 25 000 Tonnen bis weniger als 200 000 Tonnen; V  

10. Sonstige Anlagen     

10.1 Anlagen, in denen mit explosionsgefährlichen oder 
explosionsfähigen Stoffen im Sinne des Sprengstoff-
gesetzes umgegangen wird zur 

  

10.1.1  
1.  Herstellung, Bearbeitung oder Verarbeitung 

dieser Stoffe, zur Verwendung als Spreng-
stoffe, Zündstoffe, Treibstoffe, pyrotechnische 
Sätze oder zur Herstellung derselben, ausge-
nommen Anlagen im handwerklichen Umfang 
und zur Herstellung von Zündhölzern sowie 
ortsbewegliche Mischladegeräte, oder 

2.  Wiedergewinnung oder Vernichtung dieser 
Stoffe mit einer Leistung von 10 Tonnen Ein-
satzmaterialien oder mehr je Jahr; 

G   

10.1.2 Wiedergewinnung oder Vernichtung dieser Stoffe 
mit einer Leistung von weniger als 10 Tonnen Ein-
satzmaterialien je Jahr; 

V  

10.2 (nicht besetzt)     

10.3 Eigenständig betriebene Anlagen zur Behandlung 
der Abgase zur Verminderung von Luftschadstoffen 
oder zur Abscheidung von Kohlendioxid-Strömen 
aus nach den Nummern dieses Anhangs genehmi-
gungsbedürftigen Anlagen,  
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10.3.1 soweit in Spalte d mit dem Buchstaben E gekenn-
zeichnet und nicht von Nummer 10.4 erfasst, G E 

10.3.2 soweit in Spalte d mit dem Buchstaben E nicht ge-
kennzeichnet und     

10.3.2.1 in Spalte c mit dem Buchstaben G gekennzeichnet, G   

10.3.2.2 in Spalte c mit dem Buchstaben V gekennzeichnet; V   

10.4 Eigenständig betriebene Anlagen zur Abscheidung 
von Kohlendioxid-Strömen aus nach den Nummern 
dieses Anhangs genehmigungsbedürftiger Anlagen 
zum Zwecke der dauerhaften geologischen Spei-
cherung, soweit in Spalte d mit dem Buchsta-
ben E gekennzeichnet; 

G E 

10.5 (nicht besetzt)     

10.6 Anlagen zur Herstellung von Klebemitteln, ausge-
nommen Anlagen, die diese Mittel ausschließlich un-
ter Verwendung von Wasser als Verdünnungsmittel 
herstellen, mit einer Kapazität von 1 Tonne oder 
mehr je Tag; 

V   

10.7 Anlagen zum Vulkanisieren von Natur- oder Synthe-
sekautschuk unter Verwendung von 

    

10.7.1 Schwefel oder Schwefelverbindungen mit einem 
Einsatz von 

    

10.7.1.1 25 Tonnen oder mehr Kautschuk je Stunde, V   

10.7.1.2 weniger als 25 Tonnen Kautschuk je Stunde, ausge-
nommen Anlagen, in denen weniger als 50 Kilo-
gramm Kautschuk je Stunde verarbeitet werden oder 
ausschließlich vorvulkanisierter Kautschuk einge-
setzt wird, 

V   

10.7.2 halogenierten Peroxiden mit einem Einsatz von     

10.7.2.1 25 Tonnen oder mehr Kautschuk je Stunde, V   

10.7.2.2 weniger als 25 Tonnen Kautschuk je Stunde, ausge-
nommen Anlagen, in denen weniger als 30 Kilo-
gramm Kautschuk je Stunde verarbeitet werden; 

V   

10.8 Anlagen zur Herstellung von Bautenschutz-, Reini-
gungs- oder Holzschutzmitteln, soweit diese Pro-
dukte organische Lösungsmittel enthalten und von 
diesen 20 Tonnen oder mehr je Tag eingesetzt wer-
den; 

V   

10.9 Anlagen zur Herstellung von Holzschutzmitteln unter 
Verwendung von halogenierten aromatischen Koh-
lenwasserstoffen; 

V   

10.10 Anlagen zur      
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10.10.1 Vorbehandlung (Waschen, Bleichen, Mercerisieren), 
zum Färben oder zur Veredelung von Fasern oder 
Textilien mit einer Verarbeitungskapazität von 10 
Tonnen oder mehr Fasern oder Textilien je Tag; bei 
Anlagen zur Vorbehandlung oder zum Färben um-
fasst dies auch die folgenden Anlagenteile, wenn sie 
unmittelbar mit der Anlage zur Vorbehandlung oder 
zum Färben verbunden sind: 

•  Beschichtung 
•  Chemische Reinigung 
•  Herstellung von Flächengebilden 
•  Ausrüstung 
•  Laminierung 
•  Bedrucken 
•  Sengen 
•  Karbonisieren von Wolle 
•  Walken 
•  Spinnen von Fasern (außer Synthesefa-

sern) 
•  Waschen oder Spülen in Verbindung mit 

Färben, Bedrucken oder Ausrüstung  

G E 

10.10.2 Vorbehandlung (Waschen, Bleichen, Mercerisieren) 
oder zum Färben von Fasern oder Textilien mit    

10.10.2.1 einer Färbekapazität von 2 Tonnen bis weniger als 
10 Tonnen Fasern oder Textilien je Tag bei Anlagen 
zum Färben von Fasern oder Textilien unter Verwen-
dung von Färbebeschleunigern einschließlich der 
Spannrahmenanlagen, ausgenommen Anlagen, die 
unter erhöhtem Druck betrieben werden, 

V   

10.10.2.2 einer Bleichkapazität von weniger als 10 Tonnen Fa-
sern oder Textilien je Tag bei Anlagen zum Bleichen 
von Fasern oder Textilien unter Verwendung von 
Chlor oder Chlorverbindungen; 

V   

10.11 - 10.14 (nicht besetzt)     

10.15 Prüfstände für oder mit     

10.15.1 Verbrennungsmotoren, ausgenommen 
1.  Rollenprüfstände, die in geschlossenen 

Räumen betrieben werden, und 
2.  Anlagen, in denen mit Katalysator oder 

Dieselrußfilter ausgerüstete Serienmoto-
ren geprüft werden, 

mit einer Feuerungswärmeleistung von insgesamt 
1 Megawatt oder mehr, 

V   

10.15.2 Gasturbinen oder Triebwerken mit einer Feuerungs-
wärmeleistung von insgesamt     

10.15.2.1 200 Megawatt oder mehr, G   

10.15.2.2 weniger als 200 Megawatt; V   
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Nr. Anlagenbeschreibung Verfahrensart 

Anlage 
gemäß 

Art. 10 der RL 
2010/75/EU 

a b c d 

10.16 Prüfstände für oder mit Luftschrauben, ausgenom-
men Windkanäle, die in geschlossenen Räumen be-
trieben werden; 

V   

10.17 Anlagen für die Nutzung motorbetriebener Fahr-
zeuge     

10.17.1 als ständige Renn- oder Teststrecken für Kraftfahr-
zeuge, V   

10.17.2 zur Übung oder Ausübung des Motorsports an fünf 
Tagen oder mehr je Jahr, ausgenommen Anlagen 
mit Elektromotorfahrzeugen und Anlagen in ge-
schlossenen Hallen sowie Modellsportanlagen; 

V   

10.18 Schießstände für Handfeuerwaffen, ausgenommen 
solche in geschlossenen Räumen und solche für 
Schusswaffen bis zu einem Kaliber von 5,6 mm lfB 
(.22 l.r.) für Munition mit Randfeuerzündung, wenn 
die Mündungsenergie der Geschosse höchstens 
200 Joule (J) beträgt, (Kleinkaliberwaffen) und 
Schießplätze, ausgenommen solche für Kleinkali-
berwaffen; 

V   

10.19 (nicht besetzt)     

10.20 Anlagen zur Reinigung von Werkzeugen, Vorrich-
tungen oder sonstigen metallischen Gegenständen 
durch thermische Verfahren, soweit der Rauminhalt 
des Ofens 1 Kubikmeter oder mehr beträgt; 

V   

10.21 Anlagen zur Innenreinigung von Eisenbahnkessel-
wagen, Straßentankfahrzeugen, Tankschiffen oder 
Tankcontainern sowie Anlagen zur automatischen 
Reinigung von Fässern einschließlich zugehöriger 
Aufarbeitungsanlagen, soweit die Behälter von orga-
nischen Stoffen gereinigt werden, ausgenommen 
Anlagen, in denen Behälter ausschließlich von Nah-
rungs-, Genuss- oder Futtermitteln gereinigt werden; 

V   

10.22 Anlagen zur Begasung, Sterilisation oder Entga-
sung,     

10.22.1 mit einem Rauminhalt der Begasungs- oder Sterili-
sationskammer oder des zu begasenden Behälters 
von 1 Kubikmeter oder mehr, soweit Stoffe oder Ge-
mische eingesetzt werden, die gemäß der Verord-
nung (EG) Nr. 1272/2008 des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 16. Dezember 2008 über 
die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von 
Stoffen und Gemischen, zur Änderung und Aufhe-
bung der Richtlinie 67/548/EWG und 1999/45/EG 
und zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 
1907/2006 (ABl. L 353 vom 31.12.2008, S. 1), die 
zuletzt durch die Verordnung (EU) Nr. 2016/918 
(ABl. L 156 vom 14.6.2016, S. 1) geändert worden 
ist, in die Gefahrenklassen „akute Toxizität“ Katego-
rien 1, 2 oder 3, „spezifische Zielorgan-Toxizität (ein-
malige Exposition)“ Kategorie 1 oder „Spezifische 

V   
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Nr. Anlagenbeschreibung Verfahrensart 

Anlage 
gemäß 

Art. 10 der RL 
2010/75/EU 

a b c d 

Zielorgan-Toxizität (wiederholte Exposition)“ Kate-
gorie 1 einzustufen sind, 

10.22.2 soweit 40 Entgasungen oder mehr je Jahr gemäß 
TRGS 512 Nummer 5.4.3 durchzuführen sind; V   

10.23 Anlagen zur Textilveredlung durch Sengen, Thermo-
fixieren, Thermosolieren, Beschichten, Imprägnieren 
oder Appretieren, einschließlich der zugehörigen 
Trocknungsanlagen, ausgenommen Anlagen, in de-
nen weniger als 500 Quadratmeter Textilien je 
Stunde behandelt werden, soweit nicht von Nummer 
10.10.1 erfasst; 

V   

10.24 (nicht besetzt)     

10.25 Kälteanlagen und Wärmepumpen mit einem Ge-
samtinhalt an Kältemittel von 3 Tonnen Ammoniak 
oder mehr; 

V   

10.26 Anlagen zur Herstellung von Wasserstoff durch die 
Elektrolyse von Wasser mit   

10.26.1 einer Produktionskapazität von 50 Tonnen Wasser-
stoff oder mehr je Tag, G E 

10.26.2 einer elektrischen Nennleistung von 5 Megawatt 
oder mehr, soweit nicht von Nummer 10.26.1 er-
fasst. 

V  
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Anhang 2 
(zu Anhang 1 Nummer 9.3) 

Stoffliste zu Nr. 9.3 des Anhang 1 

Nr. Stoffe 

Mengen- 
schwelle 
Nr. 9.3 

Anhang 1 
(Tonnen) 

 

Spalte 1 Spalte 2 Spalte 3  

 1 Acrylnitril 20  

 2 Chlor 10  

 3 Schwefeldioxid 20  

 4 Sauerstoff 200  

 5 Ammoniumnitrat oder ammoniumnitrathaltige Zubereitungen der 
Gruppe A nach Anhang I Nummer 5 der Gefahrstoffverordnung 25  

 6 Alkalichlorat 5  

 7 Schwefeltrioxid 15  

 8 ammoniumnitrathaltige Zubereitungen der Gruppe B nach Anhang 
I Nummer 5 der Gefahrstoffverordnung 100  

 9 Ammoniak 3  

10 Phosgen 0,075  

11 Schwefelwasserstoff 5  

12 Fluorwasserstoff 5  

13 Cyanwasserstoff 5  

14 Schwefelkohlenstoff 20  

15 Brom 20  

16 Acetylen (Ethin) 5  

17 Wasserstoff 3  

18 Ethylenoxid 5  

19 Propylenoxid 5  

20 Acrolein 20  

21 Formaldehyd oder Paraformaldehyd (Konzentration ≥ 90 %) 5  

22 Brommethan 20  

23 Methylisocyanat 0,015  

24 Tetraethylblei oder Tetramethylblei 5  
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Nr. Stoffe 

Mengen- 
schwelle 
Nr. 9.3 

Anhang 1 
(Tonnen) 

 

Spalte 1 Spalte 2 Spalte 3  

25 1,2-Dibromethan 5  

26 Chlorwasserstoff (verflüssigtes Gas) 20  

27 Diphenylmethandiisocyanat (MDI) 20  

28 Toluylendiisocyanat (TDI) 10  

29 Stoffe oder Gemische, die gemäß der Verordnung (EG) Nr. 
1272/2008 in die Gefahrenklasse „akute Toxizität“ Kategorien 1 
oder 2 einzustufen sind 

2 
 

30 1.  Stoffe oder Gemische, die gemäß der Verordnung (EG) 
Nr. 1272/2008 in die Gefahrenklassen 
−  „akute Toxizität“ Kategorien 1, 2 oder 3, 
−  „spezifische Zielorgan-Toxizität (einmalige Exposi-

tion)“ 
Kategorie 1, 

−  „spezifische Zielorgan-Toxizität (wiederholte Exposi-
tion)“ 
Kategorie 1, 

−  „explosive Stoffe, Gemische und Erzeugnisse mit 
Explosivstoff“, 

−  „selbstzersetzliche Stoffe und Gemische“, 
−  „organische Peroxide“, 
−  „oxidierende Gase“, 
−  „oxidierende Flüssigkeiten“ oder 
−  „oxidierende Feststoffe“ 

einzustufen sind, ausgenommen Stoffe oder Gemische, 
die in die Gefahrenklassen 
−  „explosive Stoffe, Gemische und Erzeugnisse mit 

Explosivstoff“, Unterklasse 1.6, 
−  „selbstzersetzliche Stoffe und Gemische“, Typ G, 

oder 
−  „organische Peroxide“, Typ G, 

einzustufen sind, sowie 
 

2.  Stoffe und Gemische mit explosiven Eigenschaften nach 
Methode A.14 der Verordnung (EG) Nr. 440/2008 der 
Kommission vom 30. Mai 2008 zur Festlegung von Prüf-
methoden gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 
des Europäischen Parlaments und des Rates zur Regist-
rierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung che-
mischer Stoffe (REACH) (ABl. L 142 vom 31.5.2008, S. 
1), die zuletzt durch die Verordnung (EU) Nr. 2016/266 
(ABl. L 54 vom 1.3.2016, S. 1) geändert worden ist, die 
nicht einzustufen sind in die Gefahrenklassen 
−  „explosive Stoffe, Gemische und Erzeugnisse mit 

Explosivstoff“, 
−  „selbstzersetzliche Stoffe und Gemische“ oder 
−  „organische Peroxide“ 

gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 

10 
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Quotienten-/ Additionsregel: 

Bei der Lagerung von mehreren Stoffen oder Gemischen der Nrn. 1 bis 30, die für sich be-
trachtet die Mengenschwellen der Spalte 3 nicht erreichen, sind die Quotienten aus den 
jeweiligen maximalen Lagermengen und der Menge in Spalte 3 zu bilden. Dabei geht die 
speziellere Nennung der Stoffe in den Nrn. 1 bis 28 einer Zuordnung zu den Nrn. 29 und 30 
vor. 

Für die Ermittlung der Genehmigungsbedürftigkeit sind die Quotienten der unter Nr. 1 bis 
Nr. 28 genannten Stoffe mit dem Quotienten der Stoffe und Gemische der Nr. 29 oder 
Nr. 30 zu addieren, wobei der größere von beiden Quotienten heranzuziehen ist. Eine Ge-
nehmigungsbedürftigkeit ist gegeben, wenn die Summe der Quotienten größer oder gleich 
1 ist. 

Artikel 2 

Änderung der Verordnung über Immissionsschutz- und Störfall-
beauftragte 

Anhang I der Verordnung über Immissionsschutz- und Störfallbeauftragte wird wie folgt 
gefasst: 

„Anlage I 
(zu § 1 Absatz 1) 

Für genehmigungsbedürftige Anlagen, die in den folgenden Nummern des Anhangs 1 der 
Verordnung über genehmigungsbedürftige Anlagen vom […] (BGBl. I S. […]) [einsetzen: 
Ausfertigungsdatum und Fundstelle der Verordnung aus Artikel 1 dieser Verordnung] auf-
geführt sind, ist ein Immissionsschutzbeauftragter zu bestellen: 

1. Anlagen nach Nr. 1.1 mit einer Feuerungswärmeleistung bei 

 a) festen oder flüssigen Brennstoffen von 150 Megawatt oder mehr oder 

 b) gasförmigen Brennstoffen von 250 Megawatt oder mehr; 

2. Anlagen nach Nr. 1.2.4 mit einer Feuerungswärmeleistung von 10 Megawatt oder 
mehr; 

3. Anlagen nach Nr. 1.10; 

4. Anlagen nach Nr. 1.11; 

5. Anlagen nach Nr. 1.12; 

6. Anlagen nach Nr. 1.14.1; 

7. Anlagen nach Nr. 1.14.2; 

8. Anlagen nach Nr. 2.3; 

9. Anlagen nach Nr. 2.5 und Nr. 2.6; 
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10. Anlagen nach Nr. 2.8; 

11. Anlagen nach Nr. 3.1; 

12. Anlagen nach Nr. 3.2.2.1; 

13. Anlagen nach Nr. 3.3; 

14. Anlagen nach Nr. 3.4 mit einer Schmelzkapazität von 

 a) 10 Tonnen Zink oder Zinklegierungen oder mehr je Tag, 

 b) 5 Tonnen Leichtmetall oder mehr je Tag oder 

 c) 10 Tonnen Schwermetall oder mehr je Tag; 

15. Anlagen nach Nr. 3.7; 

16. Anlagen nach Nr. 3.8; 

17. Anlagen nach Nr. 3.9.1.1, ausgenommen Anlagen zum kontinuierlichen Verzinken 
nach dem Sendzimirverfahren, mit einer Verarbeitungskapazität von 10 Tonnen oder mehr 
Rohgut je Stunde; 

18. Anlagen nach Nr. 3.9.2 mit einem Durchsatz von 50 Kilogramm oder mehr je 
Stunde; 

19. Anlagen nach Nr. 3.14 

20. Anlagen nach Nr. 3.18; 

21. Anlagen nach Nr. 3.21 mit einer Produktionskapazität von 1 500 Stück oder mehr 
Starterbatterien oder Industriebatteriezellen je Tag; 

22. Anlagen nach Nr. 3.26 

23. Anlagen nach Nr. 4.1; 

24. Anlagen nach Nr. 4.2; 

25. Anlagen nach Nr. 4.4; 

26. Anlagen nach Nr. 4.5; 

27. Anlagen nach Nr. 4.6; 

28. Anlagen nach Nr. 5.1.1.1, in denen organische Lösungsmittel nach Nr. 5.1.2.1 ein-
gesetzt werden, mit einem Verbrauch an solchen organischen Lösungsmitteln von 500 Ki-
logramm oder mehr je Stunde; 

29. Anlagen nach Nr. 5.1.1.1, soweit nicht von Nr. 27 erfasst, mit einem Verbrauch an 
organischen Lösungsmitteln von 250 Kilogramm oder mehr je Stunde; 

30. Anlagen nach Nr. 5.2 mit einem Harzverbrauch von 25 Kilogramm oder mehr je 
Stunde; 

31. Anlagen nach Nr. 6.1; 
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32. Anlagen nach Nr. 6.3; 

33. Anlagen nach Nr. 7.2, soweit  

− das Schmelzen von tierischen Fetten,  

− die Herstellung von Gelatine, 

− die Herstellung von Futter- oder Düngemitteln oder technischen Fetten aus den 
Schlachtnebenprodukten Knochen, Tierhaare, Federn, Hörner, Klauen oder Blut oder 

− die Herstellung von Fischmehl oder Fischöl 

betroffen sind; 

34. Anlagen nach Nr. 7.4.2; 

35. Anlagen nach Nr. 7.8; 

36. Anlagen nach Nr. 7.9; 

37. Anlagen nach Nr. 7.12; 

38. Anlagen nach Nr. 7.16; 

39. Anlagen nach Nr. 8.1, soweit die chemische Behandlung oder die Behandlung von 
verunreinigtem Boden durch biologische Verfahren, Entgasen, Strippen oder Waschen be-
troffen sind; 

40. Anlagen nach Nr. 8.2, mit Ausnahme der Anlagen nach Nr. 8.2.2.4; 

41. Anlagen nach Nr. 8.3, soweit die chemische Behandlung, die Behandlung von me-
tallischen Abfällen in Schredderanlagen oder die Behandlung von verunreinigtem Boden 
durch biologische Verfahren, Entgasen, Strippen oder Waschen, betroffen sind; 

42. Anlagen nach Nr. 8.3.2, soweit Anlagen, in denen Stoffe aus in Haushaltungen an-
fallenden oder aus hausmüllähnlichen Abfällen durch Sortieren für den Wirtschaftskreislauf 
zurückgewonnen werden, betroffen sind; 

43. Anlagen nach Nr. 8.3.3, soweit Anlagen zur Erzeugung von Kompost aus organi-
schen Abfällen mit einer Durchsatzkapazität an Einsatzstoffen von 75 Tonnen oder mehr je 
Tag betroffen sind; 

44. Anlagen nach Nr. 8.5.1; 

45. Anlagen nach Nr. 8.7, soweit gefährliche Abfälle gelagert werden; 

46. Anlagen nach Nr. 8.8 mit einer Kapazität von 100 Tonnen oder mehr Abfällen je 
Tag.“ 

Artikel 3 

Fünfundvierzigste Verordnung zur Durchführung des Bundes-Im-
missionsschutzgesetzes 
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(Verordnung über die Umsetzung von Managementvorgaben und 
Umweltleistungswerten in Industrieanlagen – IE-Managementver-

ordnung – 45. BImSchV) [NUR ZUR INTERNEN VORABSTIM-
MUNG; BITTE KEINE WEITERGABE] 

Inhaltsübersicht 

A b s c h n i t t  1  

A l l g e m e i n e  V o r s c h r i f t e n  

§ 1 Anwendungsbereich 

§ 2 Begriffsbestimmungen 

A b s c h n i t t  2  

U m w e l t m a n a g e m e n t s y s t e m e  

§ 3 Anforderungen an die Einführung und den Betrieb von Umweltmanagementsystemen 

§ 4 Erstellung von Transformationsplänen 

§ 5 Veröffentlichung 

§ 6 Messverpflichtungen und Datenerhebung 

§ 7 Konformitätsbewertung und Nachweise 

§ 8 Berichts- und Vorlagepflichten 

A b s c h n i t t  3  

U m w e l t l e i s t u n g s w e r t e  

§ 9 Verbindliche Spannen für die Umweltleistung 

§ 10 Umweltleistungsrichtwerte 

A b s c h n i t t  4  

G e m e i n s a m e  V o r s c h r i f t e n  u n d  S c h l u s s v o r s c h r i f t e n  

§ 11 Zulassung von Ausnahmen 

§ 12 Zugänglichkeit der Normen 

§ 13 Ordnungswidrigkeiten 

Anlage 1 Branchenspezifische Merkmale des Umweltmanagementsystems 

Anlage 2 Chemikalienverzeichnis, Risikobewertung und Prüfung von Substitutionsmöglichkeiten als Teile des Umweltma-
nagementsystems 

Anlage 3 Branchenspezifische Anforderungen an die Umweltleistung, zugehörige Messvorgaben und Systemgrenzen 



 - 46 -   

 

A b s c h n i t t  1  

A l l g e m e i n e  V o r s c h r i f t e n  

§ 1 

Anwendungsbereich 

Diese Verordnung gilt 

1. für die Errichtung und den Betrieb von Anlagen, die in Spalte d des Anhangs 1 der 
Verordnung über genehmigungsbedürftige Anlagen vom … (BGBl. … I S. …) [einset-
zen: Ausfertigungsdatum und Fundstelle der Verordnung aus Artikel 1 dieser Verord-
nung] mit dem Buchstaben E gekennzeichnet sind, mit Ausnahme der Anlagen zur Hal-
tung und Aufzucht von Tieren gemäß Nummer 7.1 des Anhangs 1 der Verordnung über 
genehmigungsbedürftige Anlagen, 

2. für alle zulassungspflichtigen Deponien im Sinne des Kreislaufwirtschaftgesetzes in der 
jeweils geltenden Fassung mit Ausnahme von Deponien für Inertabfälle und Deponien, 
die eine Aufnahmekapazität von 10 Tonnen oder weniger je Tag und eine Gesamtka-
pazität von 25 000 Tonnen oder weniger haben und 

3. Gewinnungsbetriebe und Betriebe zur Aufbereitung für die ein Zulassungsverfahren 
gemäß § 57f Bundesberggesetz [Vollzitat], in der jeweils aktuellen Fassung, erforder-
lich ist. 

§ 2 

Begriffsbestimmungen 

(1) „EMAS“ im Sinne dieser Verordnung ist das Gemeinschaftssystem für Umweltma-
nagement und Umweltbetriebsprüfung nach der Verordnung (EG) Nr. 1221/2009 des Euro-
päischen Parlaments und des Rates vom 25. November 2009 über die freiwillige Teilnahme 
von Organisationen an einem Gemeinschaftssystem für Umweltmanagement und Umwelt-
betriebsprüfung und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 761/2001 sowie der Be-
schlüsse der Kommission 2001/681/EG und 2006/193/EG (ABl. L 342 vom 22.12.2009, 
S. 1), die zuletzt durch Verordnung (EU) 2018/2026 (ABl. L 325 vom 20.12.2018, S. 18; 
L 303 vom 17.9.2020, S. 24) geändert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung. 

(2) „Umweltmanagementsystem“ im Sinne dieser Verordnung ist ein System, das den 
Anforderungen der DIN EN ISO 14001, Ausgabe November 2015, oder den Anforderungen 
gemäß EMAS entspricht, einschließlich den sich aus dieser Verordnung ergebenden zu-
sätzlichen Anforderungen. 

(3) Der „Transformationsplan“ im Sinne dieser Verordnung enthält Informationen zu 
den Maßnahmen, die der Betreiber im Zeitraum 2030–2045 in der Anlage ergreifen wird, 
um zu einer nachhaltigen, schadstofffreien, kreislauforientierten, ressourceneffizienten und 
klimaneutralen Wirtschaft bis 2045 beizutragen, wobei gegebenenfalls auch Maßnahmen 
für eine tiefgreifende industrielle Transformation der betroffenen Anlage zu berücksichtigen 
sind. 
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A b s c h n i t t  2  

U m w e l t m a n a g e m e n t s y s t e m e  

§ 3 

Anforderungen an die Einführung und den Betrieb von Umweltmanagementsyste-
men 

(1) Der Betreiber hat für jede Anlage spätestens bis zum 1. Juli 2027, bei Anlagen, die 
nach diesem Zeitpunkt in Betrieb genommen werden, spätestens bis zur Inbetriebnahme, 
ein Umweltmanagementsystem nach Maßgabe der Absätze 2 und 3 einzuführen und dau-
erhaft zu betreiben. Das Umweltmanagementsystem für eine Anlage kann Bestandteil ei-
nes Umweltmanagementsystems eines Standortes oder Unternehmens sein, soweit sicher-
gestellt ist, dass alle in Absatz 2 genannten Merkmale auch im Hinblick auf die jeweilige 
Anlage erfüllt werden. Die Detailtiefe und der Grad an Formalisierung des Umweltmanage-
mentsystems muss der Art, dem Umfang und der Komplexität der Anlage sowie ihren sämt-
lichen potenziellen Umweltauswirkungen entsprechen. Werden Inhalte des Management-
systems oder damit verbundene Leistungsindikatoren, Ziele oder Maßnahmen bereits an 
anderer Stelle dokumentiert, so genügt ein Verweis im Managementsystem auf diese Do-
kumente, unter Angabe der Fundstellen. 

(2) Der Betreiber hat sicherzustellen, dass das Umweltmanagementsystem gemäß 
Absatz 1 mindestens folgende Elemente beinhaltet: 

1. Umweltziele für die fortlaufende Verbesserung der Umweltleistung und der Anlagensi-
cherheit, einschließlich Maßnahmen, um die Entstehung von Abfällen zu vermeiden, 
die Nutzung von materiellen Ressourcen, den Energieverbrauch und die Wasserwie-
derverwendung zu optimieren und die Verwendung oder Emissionen gefährlicher 
Stoffe zu vermeiden oder zu mindern; 

2. Ziele und Leistungsindikatoren für wesentliche Umweltaspekte unter Berücksichtigung 
der Umweltleistungsvergleichswerte gemäß Anlage 3 und der Richtwerte für die Um-
weltleistung gemäß § 10; 

3. bei Anlagen, die der Verpflichtung unterliegen, ein Energieaudit nach § 8 Absatz 1 des 
Gesetzes über Energiedienstleistungen und andere Energieeffizienzmaßnahmen vom 
4. November 2010 (BGBl. I S. 1483), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 
13. November 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 309) geändert worden ist , durchzuführen oder 
ein Umwelt- oder Energiemanagementsystem gemäß § 8 des Energieeffizienzgeset-
zes vom 13. November 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 309) umzusetzen, die Ergebnisse die-
ses Audits oder die Ergebnisse der Umsetzung dieses Energiemanagementsystems 
sowie die Maßnahmen zur Umsetzung der im Rahmen des Audits abgegebenen Emp-
fehlungen; 

4. ein Chemikalienverzeichnis der in der Anlage als solche, als Bestandteile anderer 
Stoffe oder als Teil von Gemischen vorhandenen oder von ihr emittierten gefährlichen 
Stoffe, unter besonderer Berücksichtigung der Stoffe, die die Kriterien des Artikels 57 
der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 erfüllen, und der Stoffe, die Gegenstand einer Be-
schränkung gemäß Anhang XVII der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 sind, eine Risi-
kobewertung der Auswirkungen dieser Stoffe auf die menschliche Gesundheit und die 
Umwelt sowie eine Analyse der Möglichkeiten einer Substitution durch sicherere Alter-
nativen oder der Verringerung ihrer Verwendung oder Emissionen; die Ausgestaltung 
hat gemäß Anlage 2 erfolgen; 
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5. die ergriffenen Maßnahmen zur Erreichung der Umweltziele und zur Vermeidung von 
Risiken für die menschliche Gesundheit oder die Umwelt, einschließlich gegebenen-
falls erforderlicher Abhilfe- und Vorsorgemaßnahmen; 

6. einen Transformationsplan gemäß § 4. 

(3) Der Betreiber hat sicherzustellen, dass das Umweltmanagementsystem gemäß 
Absatz 1 zudem die in Anlage 1 genannten branchenspezifischen Merkmale aufweist. 

§ 4 

Erstellung von Transformationsplänen 

(1) Der Betreiber einer Anlage gemäß Nummern 1, 2, 3, 4, 6.1 und 6.2 der Tabelle 
des Anhangs 1 der Verordnung über genehmigungsbedürftige Anlagen, ist verpflichtet, bis 
zum 30. Juni 2030 einen als Orientierung dienenden Transformationsplan zu erstellen, der 
Informationen zu den Maßnahmen enthält, die der Betreiber im Zeitraum 2030–2045 in der 
Anlage ergreifen wird, um zu einer nachhaltigen, schadstofffreien, kreislauforientierten, res-
sourceneffizienten und klimaneutralen Wirtschaft bis 2045 beizutragen, wobei gegebenen-
falls auch Maßnahmen für eine tiefgreifende industrielle Transformation der betroffenen An-
lage zu berücksichtigen sind. 

(2) Der Betreiber einer Anlage, die nicht unter Absatz 1 fällt, ist nach dem 1. Januar 
2030 verpflichtet, innerhalb von vier Jahren nach Veröffentlichung von BVT-Schlussfolge-
rungen zur Haupttätigkeit einen Transformationsplan zu erstellen, der Informationen zu den 
Maßnahmen enthält, die der Betreiber im Zeitraum bis 2045 in der Anlage ergreifen wird, 
um zu einer nachhaltigen, schadstofffreien, kreislauforientierten, ressourceneffizienten und 
klimaneutralen Wirtschaft bis 2045 beizutragen. 

(3) Betreibt derselbe Betreiber mehrere Anlagen oder sind mehrere Anlagen Bestand-
teil eines Unternehmens, so können diese Anlagen von einem gemeinsamen Transforma-
tionsplan abgedeckt werden. Wurden Elemente der Transformationspläne bereits im Ein-
klang mit anderen Rechtsvorschriften der Europäischen Union entwickelt und entsprechen 
sie den Anforderungen dieser Verordnung, so kann im Transformationsplan auf die ein-
schlägigen Dokumente unter Angabe der Fundstellen verwiesen werden. 

§ 5 

Veröffentlichung 

Der Betreiber ist verpflichtet, die im Umweltmanagementsystem festgelegten und für 
die in § 3 Absatz 2 aufgeführten Elemente einschlägigen Informationen, sowie den Trans-
formationsplan und das Ergebnis der Konformitätsbewertung gemäß § 7 Absatz 3 gebüh-
renfrei im Internet bis zum Erlöschen der Genehmigung zu veröffentlichen und regelmäßig 
zu aktualisieren. Der Zugang zu diesen Informationen darf nicht auf registrierte Nutzer be-
schränkt werden. Die Veröffentlichung kann durch die Umwelterklärung gemäß Artikel 2 
Nummer 18 der Verordnung (EG) Nr. 1221/2009 erfolgen, die diese Informationen enthält. 
Soweit das Bekanntgeben der Informationen nachteilige Auswirkungen auf öffentliche oder 
sonstige Schutzgüter gemäß des § 8 Absatz 1 und § 9 Absatz 1 des Umweltinformations-
gesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 27. Oktober 2014 (BGBl. I S. 1643), 
das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 25. Februar 2021 (BGBl. I S. 306) geändert 
worden ist, hätte, können die entsprechenden Stellen für die Veröffentlichung umformuliert 
oder, soweit das nicht möglich ist, unkenntlich gemacht werden. Bei der Entscheidung sind 
die Vorschriften über den Zugang zu Umweltinformationen entsprechend anzuwenden. 
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§ 6 

Messverpflichtungen und Datenerhebung 

Der Betreiber ist, zur Bewertung der Erreichung der Umweltziele und der Leistungsin-
dikatoren gemäß § 3 Absatz 2 Nummer 1 und 2, verpflichtet, die erforderlichen Datenerhe-
bungen oder Messungen zur Erfassung der Umweltleistung der Anlage einschließlich des 
Verbrauchs und der Wiederverwendung von Energie, Wasser, Rohstoffen und weiteren 
Ressourcen vorzunehmen. Hierbei sind die jeweils in Anlage 3 angegebenen Messvorga-
ben und Systemgrenzen anzuwenden. Die Ergebnisse sind zu dokumentieren. Die Daten-
erhebungen und Messungen müssen auch die Überwachung der Einhaltung der verbindli-
chen Spannen für die Umweltleistung gemäß § 9 ermöglichen. 

§ 7 

Konformitätsbewertung und Nachweise 

(1) Der Betreiber ist verpflichtet, die Konformität des Umweltmanagementsystems und 
seiner Umsetzung mit Abschnitt 2 dieser Verordnung erstmals bis zum 1. Juli 2027, bei 
Anlagen, die nach diesem Zeitpunkt in Betrieb genommen werden, spätestens bis zur In-
betriebnahme, im Rahmen eines internen Audits zu prüfen und den Nachweis der zustän-
digen Behörde unverzüglich vorzulegen. Als Nachweis gilt eine Bestätigung der erfolgrei-
chen Durchführung des internen Audits, ein EMAS-Registrierungsbescheid oder ein Zerti-
fikat nach DIN EN ISO 14001. 

(2) Der Betreiber ist verpflichtet, nach der erstmaligen Prüfung gemäß Absatz 1 die 
Konformität des Umweltmanagementsystems und seiner Umsetzung mit Abschnitt 2 dieser 
Verordnung mindestens alle drei Jahre durch eine natürliche oder juristische Person, die 
nach dem Umweltauditgesetz in der jeweils geltenden Fassung als Umweltgutachter tätig 
werden darf, oder eine Organisation, die von der nationalen Akkreditierungsstelle für den 
technischen Umfang zur Zertifizierung nach der DIN EN ISO 14001 akkreditiert ist, begut-
achten zu lassen und den Nachweis der Konformität der zuständigen Behörde unverzüglich 
vorzulegen. Als Nachweis gilt ein entsprechender EMAS-Registrierungsbescheid oder ein 
entsprechendes Zertifikat nach DIN EN ISO 14001. 

(3) Der Betreiber ist verpflichtet, die Konformität des Transformationsplans gemäß § 4 
mit Abschnitt 2 dieser Verordnung für Anlagen gemäß Nummern 1, 2, 3, 4, 6.1 und 6.2 der 
Tabelle des Anhangs 1 der Verordnung über genehmigungsbedürftige Anlagen spätestens 
bis zum 30. Juni 2031, für alle anderen Anlagen innerhalb eines Jahres nach dem Zeitpunkt 
der Erstellung des Transformationsplans gemäß § 4 Absatz 2, von einer in Absatz 2 ge-
nannten Stelle oder Organisation begutachten zu lassen und den Nachweis der Konformität 
der zuständigen Behörde unverzüglich vorzulegen. Der Nachweis kann auch im Rahmen 
der Konformitätsbewertung gemäß Absätze 1 und 2 erfolgen. 

§ 8 

Berichts- und Vorlagepflichten 

(1) Der Betreiber ist verpflichtet, der zuständigen Behörde über den Fortschritt bei der 
Erreichung der Umweltziele gemäß § 3 Absatz 2 Nummer 1 jährlich zu berichten. Die Be-
richterstattung erfolgt ausschließlich elektronisch. Die zuständige oberste Landesbehörde 
oder die nach Landesrecht zu bestimmende Behörde kann das Datenformat festlegen. Die 
Berichterstattung kann auch durch Mitteilung der Internetfundstelle der gemäß § 5 Satz 1 
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zu veröffentlichenden Informationen erfüllt werden, soweit diese mindestens jährlich aktua-
lisiert werden.  

(2) Der Betreiber ist verpflichtet Informationen zur Erfüllung der Vorgaben gemäß § 3 
und § 6 der zuständigen Behörde auf Verlangen vorzulegen. 

A b s c h n i t t  3  

U m w e l t l e i s t u n g s w e r t e  

§ 9 

Verbindliche Spannen für die Umweltleistung 

Anlagen sind so zu errichten und zu betreiben, dass die in Anlage 3 für die jeweilige 
Anlagenart aufgeführten verbindlichen Spannen für die Umweltleistung von Abfällen und 
anderen Ressourcen als Wasser nicht überschritten werden. Der Betreiber hat die Umwelt-
leistungen, für die verbindliche Spannen nach Satz 1 festgelegt sind, auf Grundlage der 
Messungen gemäß § 6 zu erfassen. Die Ergebnisse sind aufzubewahren und der zustän-
digen Behörde entsprechend § 8 Absatz 2 auf Verlangen vorzulegen. Die Behörde kann 
eine regelmäßige elektronische Vorlage anordnen. 

§ 10 

Umweltleistungsrichtwerte 

Für Errichtung und Betrieb der Anlage gelten die Richtwerte für die Umweltleistung im 
Hinblick auf Abfälle und andere Ressourcen als Wasser für die jeweilige Anlagenart gemäß 
Anlage 3. 

A b s c h n i t t  4  

G e m e i n s a m e  V o r s c h r i f t e n  u n d  S c h l u s s v o r s c h r i f t e n  

§ 11 

Zulassung von Ausnahmen 

Die zuständige Behörde kann eine Ausnahme von der Verpflichtung zur Einhaltung der 
verbindlichen Spannen für die Umweltleistung nach § 9 zulassen, wenn die Anwendung 
dieser verbindlichen Spannen für die Umweltleistung unverhältnismäßig ist und eine Be-
wertung ergibt, dass die Anwendung wegen technischer Merkmale der betroffenen Anlage 
zu erheblichen negativen Umweltauswirkungen, einschließlich medienübergreifender Aus-
wirkungen, oder erheblichen wirtschaftlichen Auswirkungen führen würde. Die zuständige 
Behörde legt in diesen Fällen eine abweichende verbindliche Spanne für die Umweltleis-
tung fest. Gründe für die Zulassung von Ausnahmen, für damit verbundene Auflagen und 
das Ergebnis der Bewertung sind im Genehmigungsbescheid oder im Zulassungsbescheid 
zu dokumentieren. Bei der Festlegung nach Satz 2 ist sicherzustellen, dass der Betrieb der 
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Anlage mit weniger strengen verbindlichen Spannen für die Umweltleistung keine erhebli-
chen nachteiligen Auswirkungen auf die Umwelt, einschließlich der Erschöpfung von Was-
serressourcen, verursacht und ein hohes Schutzniveau für die Umwelt insgesamt erreicht 
wird. 

§ 12 

Zugänglichkeit der Normen 

Die DIN EN ISO-Norm, auf die in dieser Verordnung verwiesen wird, ist bei der DIN 
Media GmbH, Berlin, zu beziehen. Sie ist beim Deutschen Patent- und Markenamt in Mün-
chen archivmäßig gesichert niedergelegt. 

§ 13 

Ordnungswidrigkeiten 

Ordnungswidrig im Sinne des § 62 Absatz 1 Nummer 2 des Bundes-Immissionsschutz-
gesetzes handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 

1. entgegen § 3 Absatz 1 Satz 1 ein Umweltmanagementsystem nicht oder nicht im vor-
gegebenen Umfang einführt oder nicht dauerhaft betreibt; 

2. entgegen § 5 Satz 1 oder 3 relevante Informationen nicht oder nicht im vorgegebenen 
Umfang veröffentlicht oder nicht aktualisiert oder für die Informationen eine Gebühr 
erhebt 

3. entgegen § 5 Satz 2 den Zugang auf registrierte Nutzer beschränkt; 

4. entgegen § 7 Absatz 1 Satz 1, Absatz 2 Satz 1 oder Absatz 3 Satz 1 Nachweise nicht 
oder nicht fristgerecht vorlegt; 

5. entgegen § 8 Absatz 1 Satz 1 nicht oder nicht fristgerecht berichtet; 

6. entgegen § 8 Absatz 2 Informationen nicht vorlegt; 

7. entgegen § 9 Satz 1 verbindliche Spannen für die Umweltleistung überschreitet oder 
entgegen § 9 Satz 2 die Umweltleistung nicht oder nicht vollständig erfasst. 
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Anlage 1 
(zu § 3 Absatz 3) 

Branchenspezifische Merkmale des Umweltmanagementsystems 

In Spalte a ist die Bezeichnung der BVT-Schlussfolgerung angegeben, in Spalte b das Ak-
tenzeichen unter dem die Veröffentlichung im Amtsblatt der EU erfolgte. Die branchenspe-
zifischen Merkmale, denen das Umweltmanagementsystem entsprechen muss, ergeben 
sich aus dem BVT 1 der jeweiligen in den Spalten a und b bestimmten BVT-Schlussfolge-
rungen für die Haupttätigkeit. Die Spalte c enthält als Hinweis die Zusammenstellung der 
branchenspezifischen Anforderungen. Maßgeblich sind die Vorgaben der entsprechenden 
BVT-Schlussfolgerungen. 

BVT-S1 Az. Spezifische Merkmale 

a b c 

SA2 C(2023) 
8434 

- Geruchsmanagementplan (BVT 1 in Verbindung mit BVT 18) 
- Liste der Eingangs- und Ausgangsströme (BVT 1 in Verbindung mit 

BVT 2) 
- Energieeffizienzplan (BVT 1 in Verbindung mit BVT 9 Buchstabe a) 
- Wassermanagementplan (BVT 1 in Verbindung mit BVT 10 Buch-

stabe a) 
- Lärmmanagementplan (BVT 1 in Verbindung mit BVT 16) 
- OTNOC-Managementplan (BVT 1 in Verbindung mit BVT 4) 
- Kühlmanagementplan für Schlachtanlagen (BVT 1 in Verbindung mit 

BVT 21 Buchstabe a und BVT 23 Buchstabe a) 

WGC3 C(2022) 
8788 

- Liste gefasster und diffuser Emissionen in die Luft (BVT 1 in Verbin-
dung mit BVT 2) 

- OTNOC-Managementplan für Emissionen in die Luft (BVT 1 in Verbin-
dung mit BVT 3) 

- integrierte Abgasmanagement- und -behandlungsstrategie für ge-
fasste Emissionen in die Luft (BVT 1 in Verbindung mit BVT 4) 

- Managementsystem für diffuse VOC-Emissionen in die Luft (BVT 1 in 
Verbindung mit BVT 19) 

TXT4 C(2022) 
8984) 

- Liste des Inputs und Outputs (BVT 1 in Verbindung mit BVT 2) 
- OTNOC-Managementplan (BVT 1 in Verbindung mit BVT 3) 
- Wassermanagementplan und Prüfungen der Wassernutzung (BVT 1 in 

Verbindung mit BVT 10) 
- Energieeffizienzplan und Energieaudits (BVT 1 in Verbindung mit 

BVT 11) 
- Abfallmanagementplan (BVT 1 in Verbindung mit BVT 29) 

FMP5 C(2022) 
7054 

- Liste der verwendeten Prozesschemikalien sowie der Abwasser- und 
Abgasströme (BVT 1 in Verbindung mit BVT 2) 

- Plan zur Vermeidung und Bekämpfung von Leckagen und Verschüttun-
gen (BVT 1 in Verbindung mit BVT 4 Buchstabe a) 

 
1 Schlussfolgerungen zu den besten verfügbaren Techniken (BVT) sind Durchführungsbeschlüsse der Europä-

ischen Kommission 
2 Schlachtanlagen und Anlagen zur Verarbeitung tierischer Nebenprodukte und/oder essbarer Schlachtneben-

produkte 
3 Einheitliche Abgasmanagement- und -behandlungssysteme in der Chemiebranche 
4 Textilindustrie 
5 Eisenmetallverarbeitungsindustrie 
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BVT-S1 Az. Spezifische Merkmale 
- OTNOC-Managementplan (BVT 1 in Verbindung mit BVT 5) 
- Energieeffizienzplan (BVT 1 in Verbindung mit BVT 10 Buchstabe a) 
- Wassermanagementplan (BVT 1 in Verbindung mit BVT 19 Buch-

stabe a) 
- Managementplan für Lärm und Erschütterungen (BVT 1 in Verbindung 

mit BVT 32) 
- Managementplan für Rückstände (BVT 1 in Verbindung mit BVT 34 

Buchstabe a) 

LCP6 C(2021) 
8580 

- Programme zur Qualitätssicherung und Qualitätskontrolle, um sicher-
zustellen, dass die Merkmale aller Brennstoffe vollständig bestimmt 
und kontrolliert werden (BVT 1 in Verbindung mit BVT 9) 

- Managementplan zur Reduzierung der Emissionen in die Luft 
und/oder in Gewässer während Betriebszuständen außerhalb des Nor-
malbetriebs, unter anderem Zeitabschnitten des An- und Abfahrens 
(BVT 1 in Verbindung mit BVT 10 und BVT 11) 

- Abfallbewirtschaftungsplan, um sicherzustellen, dass Abfall vermieden 
oder zur Wiederverwendung, Wiederverwertung und/oder anderwei-
tigen Rückgewinnung vorbereitet wird, unter Einschluss der in den 
BVT 16 angegebenen Techniken 

- systematische Methode zur Ermittlung und Bewältigung potenzieller, 
ungesteuerter und/oder ungeplanter Emissionen in die Umwelt, insbe-
sondere: 

a)  Emissionen in Boden und Grundwasser bei der Handhabung 
und Lagerung von Brennstoffen, Zusatzstoffen, Nebenpro-
dukten oder Abfällen, 

b)  mit der Selbsterhitzung und/oder Selbstentzündung von 
Brennstoff bei der Lagerung und Handhabung zusammen-
hängende Emissionen 

- Staubmanagementplan zur Vermeidung oder, sofern dies nicht prakti-
kabel ist, zur Reduzierung diffuser, beim Laden, Entladen, Lagern 
und/oder Handhaben von Brenn-, Rest- und Zusatzstoffen entstehen-
der Emissionen 

- Lärmmanagementplan, wenn bei Schutzgütern eine Lärmbelästigung 
erwartet wird oder eintritt; dies schließt Folgendes ein: 

a)  ein Protokoll für die Durchführung von Lärmüberwachungs-
maßnahmen an der Anlagengrenze 

b)  ein Programm zur Lärmreduzierung 
c)  ein Protokoll für die Reaktion auf Lärmereignisse, das ange-

messene Maßnahmen und Zeitpläne umfasst 
d)  eine Überprüfung früherer Lärmereignisse, Korrekturmaß-

nahmen und Verbreitung von Kenntnissen über Lärmereig-
nisse bei den Betroffenen 

- Geruchsmanagementplan für die Verbrennung, Vergasung oder Mit-
verbrennung übelriechender Stoffe; dies schließt Folgendes ein: 

a)  ein Protokoll für die Durchführung Geruchsüberwachungs-
maßnahmen 

b)  gegebenenfalls ein Geruchsbeseitigungsprogramm zur Er-
mittlung, Beseitigung oder Reduzierung der Geruchsemissio-
nen 

 
6 Großfeuerungsanlagen 
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BVT-S1 Az. Spezifische Merkmale 
c)  ein Protokoll zur Erfassung von Geruchsereignissen sowie an-

gemessene Maßnahmen und Zeitpläne 
d)  eine Überprüfung früherer Geruchsereignisse, Korrektur-

maßnahmen und Verbreitung von Kenntnissen über Ge-
ruchsereignisse bei den Betroffenen 

- Ergibt sich im Laufe einer Bewertung, dass einige der aufgeführten Ele-
mente nicht erforderlich sind, wird die betreffende Entscheidung mit 
Begründung protokolliert. 

STS7 C(2020) 
4050 

- Wechselwirkung mit Qualitätskontrolle und -sicherung sowie Gesund-
heits- und Sicherheitserwägungen 

- Planung zur Verringerung des ökologischen Fußabdrucks einer Anlage. 
Dabei geht es insbesondere um Folgendes: 

a)  Bewertung der allgemeinen Umweltleistung der Anlage 
(BVT 1 in Verbindung mit BVT 2), 

b)  Berücksichtigung medienübergreifender Erwägungen, insbe-
sondere der Wahrung eines ausgewogenen Verhältnisses 
zwischen der Verringerung der Lösungsmittelemissionen und 
dem Verbrauch an Energie (BVT 1 in Verbindung mit BVT 19), 
Wasser (BVT 1 in Verbindung mit BVT 20) und Rohstoffen 
(BVT 1 in Verbindung mit BVT 6), 

c)  Verringerung der VOC-Emissionen aus Reinigungsprozessen 
(BVT 1 in Verbindung mit BVT 9) 

- Plan zur Vermeidung und Bekämpfung von Leckagen und Verschüttun-
gen (BVT 1 in Verbindung mit BVT 5 Buchstabe a) 

- Rohstoffbewertungssystem im Hinblick auf den Einsatz von Rohstoffen 
mit geringen Umweltauswirkungen sowie ein Plan zur Optimierung 
des Einsatzes von Lösungsmitteln im Prozess (BVT 1 in Verbindung mit 
BVT 3) 

- Lösungsmittel-Massenbilanz (BVT 1 in Verbindung mit BVT 10) 
- Wartungsprogramm zur Verringerung der Häufigkeit und der Umwelt-

auswirkungen von Betriebszuständen außerhalb des Normalbetriebs 
(BVT 1 in Verbindung mit BVT 13) 

- Energieeffizienzplan (BVT 1 in Verbindung mit BVT 19 Buchstabe a) 
- Wassermanagementplan (BVT 1 in Verbindung mit BVT 20 Buch-

stabe a) 
- Abfallmanagementplan (BVT 1 in Verbindung mit BVT 22 Buchstabe a) 
- Geruchsmanagementplan (BVT 1 in Verbindung mit BVT 23) 

FDM8 C(2019) 
7989 

- Lärmmanagementplan (BVT 1 in Verbindung mit BVT 13) 
- Geruchsmanagementplan (BVT 1 in Verbindung mit BVT 15) 
- Verzeichnis des Wasser-, Energie- und Rohstoffverbrauchs sowie der 

Abwasser- und Abgasströme (BVT 1 in Verbindung mit BVT 2) 
- Energieeffizienzplan (BVT 1 in Verbindung mit BVT 6a) 

WT9 C(2018) 
5070 

- Abfallstrommanagement (BVT 1 in Verbindung mit BVT 2) 
- Liste der Abwasser- und Abgasströme und ihrer Merkmale (BVT 1 in 

Verbindung mit BVT 3) 
- Reststoffmanagementplan (Beschreibung in Abschnitt 6.5 der BVT-

Schlussfolgerungen) 

 
7 Behandlung von Oberflächen unter Verwendung von organischen Lösungsmitteln, einschließlich der Konser-

vierung von Holz und Holzerzeugnissen mit Chemikalien 
8 Nahrungsmittel-, Getränke- und Milchindustrie 
9 Abfallbehandlung 
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BVT-S1 Az. Spezifische Merkmale 
- Risiko- und Sicherheitsmanagementplan (Beschreibung in Ab-

schnitt 6.5 der BVT-Schlussfolgerungen) 
- Geruchsmanagementplan (BVT 1 in Verbindung mit BVT 12) 
- Managementplan für Lärm und Erschütterungen (BVT 1 in Verbindung 

mit BVT 17) 

LVOC10 C(2017) 
7469 

- Es sind die spezifischen Merkmale der BVT-S für WGC, Az. 
C(2022) 8788 zu berücksichtigen 

CWW11 C(2016) 
3127 

- Für Anlagen/Standorte mit mehreren Betreibern: Schaffung einer ver-
traglichen Regelung der Rollen und der Zuständigkeiten sowie zur Ko-
ordinierung der von den einzelnen Anlagenbetreibern vorgenomme-
nen Betriebsabläufe, um die Zusammenarbeit zwischen den verschie-
denen Betreibern zu verbessern 

- Aufstellung von Katastern der Abwasser- und Abgasströme (BVT 1 in 
Verbindung mit BVT 2) 

- Im Einzelfall: Geruchsmanagementplan (BVT 1 in Verbindung mit 
BVT 20) 

- Im Einzelfall: Lärmmanagementplan (BVT 1 in Verbindung mit BVT 22) 

NFM12 C(2016) 
3563 

- Erstellung und Durchführung eines Aktionsplans für diffuse Staubemis-
sionen (BVT 1 in Verbindung mit BVT 6) 

- Anwendung eines Wartungsmanagementsystems, das speziell auf die 
Leistungsoptimierung von Entstaubungssystemen ausgelegt ist (BVT 1 
in Verbindung mit BVT 4) 

CAK13 C(2013) 
8589 

- Es sind die spezifischen Merkmale der BVT-S für WGC, Az. 
C(2022) 8788 zu berücksichtigen 

TAN14 C(2013) 
618 

- Zur Erleichterung der Stilllegung: Führung von Aufzeichnungen über 
die betriebsinternen Standorte, an denen bestimmte Prozessschritte 
durchgeführt werden 

- Sonstige unter BVT 2 aufgeführte Punkte 

 

Anlage 2 
(zu § 3 Absatz 2 Nummer 4) 

Chemikalienverzeichnis, Risikobewertung und Prüfung von Substituti-
onsmöglichkeiten als Teile des Umweltmanagementsystems 

Das Chemikalienverzeichnis, die Risikobewertung und die Analyse der Möglichkeiten einer 
Substitution gemäß § 3 Absatz 2 Nummer 4 sind Teil des Umweltmanagementsystems. Sie 
dienen als Grundlage für die Festlegung von Zielen und Maßnahmen entsprechend 
§ 3 Absatz 2 Nummer 1, 2 und 5, um Risiken bei der Verwendung gefährlicher Stoffe zu 
vermeiden oder zu mindern, insbesondere durch Verringerung des Verbrauchs und der da-
mit verbundenen Emissionen. Sofern diese verwendet, erzeugt oder emittiert werden, gilt 

 
10 Herstellung von organischen Grundchemikalien 
11 Einheitliche Abwasser-/Abgasbehandlung und einheitliche Abwasser-/Abgasmanagementsysteme in der 

Chemiebranche 
12 Nichteisenmetallindustrie 
13 Chloralkaliindustrie 
14 Gerben von Häuten und Fellen 
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dies insbesondere für gefährliche Stoffe, welche die Kriterien des Artikels 57 der Verord-
nung (EG) Nr. 1907/2006 erfüllen, und für Stoffe, für die in Anhang XVII der Verord-
nung (EG) Nr. 1907/2006 Beschränkungen festgelegt sind. Die insgesamt im Umweltma-
nagementsystem dafür erforderlichen Elemente werden nachfolgend aufgelistet: 

a)  Erstellung und regelmäßige Fortschreibung eines Chemikalienverzeichnisses der in 
der Anlage als solche, als Bestandteil anderer Stoffe oder als Bestandteil von Ge-
mischen vorhandenen oder von ihr emittierten gefährlichen Stoffe. Das Chemikali-
enverzeichnis muss darauf ausgerichtet werden, insgesamt eine Zusammenschau 
der folgenden Angaben zu ermöglichen: 

•  Bezeichnung der gefährlichen Stoffe; 

•  in der Anlage verwendete und ggf. erzeugte Mengenbereiche (Jahreswert); 

•  Einstufung der gefährlichen Stoffe gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 
und Benennung der gefährlichen Eigenschaften; 

•  Erfüllung der Kriterien gemäß Artikel 57 der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 
und Benennung der zutreffenden Kriterien der Buchstaben a) bis f);  

•  Angabe, ob der Stoff Gegenstand einer Beschränkung gemäß Anhang XVII 
der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 ist; 

•  grundlegende physikalisch-chemische Eigenschaften; 

•  Daten zur Persistenz und Abbaubarkeit; 

•  ist ein DNEL-Wert gemäß Anhang I Abschnitt 1.4 Verordnung (EG) 
Nr. 1907/2006 oder ein PNEC-Wert gemäß Anhang I Abschnitt 3.3 Verord-
nung (EG) Nr. 1907/2006 verfügbar, sind für den Stoff die relevanten DNEL- 
und PNEC-Werte aufzunehmen; 

b)  eine Risikobewertung der Auswirkungen der im Chemikalienverzeichnis erfassten 
gefährlichen Stoffe auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt, die auf einer 
anlagenbezogenen Abschätzung des Verbleibs dieser Stoffe bzw. ihrer möglichen 
Freisetzung, einschließlich der Expositionspfade, basiert. Kann eine Freisetzung 
ausgeschlossen werden, so ist keine weitere Risikobewertung für diesen Stoff er-
forderlich. Zur Erfüllung der Anforderungen an die Risikobewertung kann auf beste-
hende Daten gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 und Verordnung (EG) 
Nr. 1272/2008 zurückgegriffen werden; 

c)  eine Analyse der Möglichkeiten, gefährliche Stoffe und insbesondere solche gefähr-
lichen Stoffe, welche die Kriterien des Artikels 57 der Verordnung (EG) 
Nr. 1907/2006 erfüllen, und Stoffe, für die in Anhang XVII der Verordnung (EG) 
Nr. 1907/2006 Beschränkungen festgelegt sind, durch sicherere Alternativen zu er-
setzen oder ihre Verwendung oder ihre Emissionen zu verringern. 

Auf die bereits an anderer Stelle dokumentierten Informationen, insbesondere im Gefahr-
stoffverzeichnis nach § 6 Absatz 12 der Gefahrstoffverordnung, im betrieblichen Abwasser-
kataster gemäß Abwasserverordnung, den Stoffverzeichnissen der Genehmigungsunterla-
gen oder in der Emissionserklärung gemäß § 27 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes 
und der Verordnung über Emissionserklärungen, kann im Managementsystem unter An-
gabe der Fundstellen verwiesen werden. Es ist sicherzustellen, dass das Umweltmanage-
mentsystem der Anlage Prozesse enthält, welche auf eine Berücksichtigung und Vermei-
dung oder Minderung der Risiken bei der Verwendung, insbesondere durch Verringerung 
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des Verbrauchs und der damit verbundenen Emissionen, ausgerichtet sind und eine konti-
nuierliche Weiterentwicklung ermöglichen. 

Anlage 3 
(zu § 3 Absatz 2 Nummer 2 und § 9 und 10) 

Branchenspezifische Anforderungen an die Umweltleistung, zugehö-
rige Messvorgaben und Systemgrenzen 

[…] 

Artikel 4 

Änderung weiterer Vorschriften und Folgeanpassungen 

(1) Die Verordnung über das Genehmigungsverfahren in der Fassung der Bekannt-
machung vom 29. Mai 1992 (BGBl. I S. 1001), die zuletzt durch Artikel 4 des Gesetzes vom 
3. Juli 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 225) geändert worden ist wird wie folgt geändert: 

1. § 4a wird wie folgt geändert: 

a)  Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

aa)  Die Wörter „§ 20 oder § 21“ werden durch die Wörter „§ 20 und die für § 21“ 
ersetzt. 

bb)  In Nummer 2 werden nach dem Wort „Boden“ die Wörter „, an Wasser“ einge-
fügt. 

b)  Nach Absatz 2 wird folgender Absatz 2a eingefügt: 

„(2a) Bei Mehrzweck-, Vielstoffanlagen oder modularen Anlagen sind die in Ab-
satz 1 geforderten Angaben an Hand von hinreichenden Angaben zu Betriebswei-
sen, Stoffbeschreibungen, modularen Prozesseinheiten oder Verschaltungsmög-
lichkeiten der modularen Prozesseinheiten jeweils so zu erbringen, dass die für 
eine Entscheidung nach § 20 und die für § 21 erforderlichen Angaben enthalten 
sind. Eine Darstellung aller möglichen Varianten ist nicht notwendig.“ 

2. § 21 wird wie folgt geändert: 

a)  Absatz 1 Nummer 3a wird wie folgt gefasst: 

„3a. die Festlegung der erforderlichen Emissionsbegrenzungen einschließlich der 
Begründung für die Festlegung weniger strenger Emissionsbegrenzungen 
und weniger strenger verbindlicher Spannen von Umweltleistungswerten 
nach § 7 Absatz 1d Satz 1 Nummer 2, § 12 Absatz 1d oder § 48 Absatz 1d 
Satz 1 Nummer 2 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes,“ 

b)  Absatz 2a wird wie folgt geändert: 

aa)  Satz 1 wird wie folgt geändert: 

aaa)  Nummer 1 wird wie folgt gefasst: 
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„Auflagen 

a) zum Schutz des Bodens und des Grundwassers, 

b) bei Indirekteinleitungen zum Schutz des Oberflächenwassers 
und von Trinkwassereinzugsgebieten im Sinne des § 2 Nummer 1 der 
Trinkwassereinzugsgebieteverordnung sowie 

c) zur Überwachung und Behandlung der von der Anlage er-
zeugten Abfälle,“ 

bbb)  In Nummer 3 Buchstabe b und c wird jeweils nach dem Wort „Boden“ 
das Wort „, Oberflächenwasser“ eingefügt. 

bb)  In Satz 2 wird das Wort „fünf“ durch das Wort „vier“ und das Wort „zehn“ durch 
das Wort „neun“ ersetzt. 

(2) § 1 Satz 1 der Elfte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutz-
gesetzes (Verordnung über Emissionserklärungen) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 5. März 2007 (BGBl. I S. 289), die zuletzt durch Artikel 2 der Verordnung vom 9. Januar 
2017 (BGBl. I S. 42) geändert worden ist, wird wie folgt gefasst: 

„Diese Verordnung gilt für genehmigungsbedürftige Anlagen mit Ausnahme der Anlagen, 
die in den folgenden Nummern des Anhangs 1 der Verordnung über genehmigungsbedürf-
tige Anlagen vom … (BGBl. I S. …) [einsetzen: Ausfertigungsdatum und Fundstelle der 
Verordnung aus Artikel 1 dieser Verordnung] genannt sind: 1.6; 1.8; 1.14.3.2, soweit die 
Brennstoffleistung weniger als 1 Megawatt beträgt; 1.15; 1.16; 2.1; 2.14; 3.11; 3.12; 3.13; 
3.19; 3.22; 3.24; 3.25; 4.5; 4.9; 6.2.2; 7.1.1.2, 7.1.2.2, 7.1.3.2, 7.1.4.2, 7.1.5, 7.1.6, 7.1.7.2, 
7.1.8.2, 7.1.9, 7.1.10 und 7.1.11; 7.2, soweit die Herstellung von Sauerkraut, die Trocknung 
von Grünfutter und die Trocknung von Biertreber betroffen ist; 7.3; 7.4.1 und 7.4.2; 7.5; 7.6; 
7.11; 7.13; 7.14.2; 7.17.1; 7.19; 7.20; 7.21; 7.25.2; 7.26; 7.27; 7.28; 7.30; 7.29.1.2; 7.31; 
8.1 und 8.3 mit Ausnahme der Anlagen zur Behandlung von verunreinigtem Boden und zur 
chemischen Behandlung.; 8.4; 8.5; 8.6; 8.7; 9, ausgenommen die Nummern 9.2, 9.11 und 
9.37; 10.1; 10.4; 10.15.1 und 10.15.2.2; 10.16; 10.17; 10.18; 10.25; 10.26.“ 

(3) Die Verordnung über die Verbrennung und die Mitverbrennung von Abfällen vom 
2. Mai 2013 (BGBl. I S. 1021, 1044, 3754), die zuletzt durch Artikel 1 der Verordnung vom 
13. Februar 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 43) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

1. Die Inhaltsangabe wird wie folgt geändert: 

a)  Die Angabe zu Anlage 6 gestrichen. 

b)  Die Angabe zu Anlage 7 wird die Angabe zu Anlage 6. 

2. In § 1 Absatz 3 Nummer 2 werden vor den Wörten „von Erdgas“ die Wörter „des Brenn-
stoffs mit den geringsten Emissionen, insbesondere“ eingefügt. 

3. In § 4 Absatz 1 wird Satz 5 aufgehoben. 

4. In § 13 Absatz 3 wird jeweils die Angabe „Anlage 7“ durch die Angabe „Anlage 6“ er-
setzt. 

5. § 20a wird wie folgt geändert: 

a)  In Absatz 1 werden nach dem Wort „Abfallverbrennungsanlagen“ die Wörter „und 
Abfallmitverbrennungsanlagen“ eingefügt. 
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b)  Folgender Absatz wird angefügt: 

(4) „ Bei Abfallverbrennungs- und Abfallmitverbrennungsanlagen sind die 
Möglichkeiten der Emissionsminderung für PCDD/F und dl-PCB nach Anlage 1 
Buchstabe d im An- und Abfahrbetrieb, währenddessen keine Abfälle verbrannt 
werden, nach dem Stand der Technik auszuschöpfen.“ 

6. In § 24 Absatz 1 Nummer 4 Buchstabe c werden die Wörter „Richtlinie 2010/75/EU des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. November 2010 über Industrieemis-
sionen (integrierte Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung) (Neu-
fassung) (ABl. L 334 vom 17.12.2010, S. 17)“ durch die Wörter „Richtlinie 2010/75/EU 
des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. November 2010 über Emissio-
nen aus Industrie und Tierhaltung (integrierte Vermeidung und Verminderung der Um-
weltverschmutzung) (Neufassung) (ABl. L 334 vom 17.12.2010, S. 17), die zuletzt 
durch die Richtlinie (EU) 2024/1785 (ABl. L 1785 vom 15.7.2024, S. 1) geändert wor-
den ist“ ersetzt. 

7. In § 28 Absatz 1 Satz 3 Nummer 2 wird die Angabe „§ 4 Absatz 1 Satz 5“ gestrichen. 

8. Anlage 6 wird aufgehoben. 

9. Anlage 7 wird Anlage 6. 

(4) In § 32 Absatz 1 Nummer 4 Buchstabe a der Verordnung über mittelgroße Feue-
rungs-, Gasturbinen- und Verbrennungsmotoranlagen vom 13. Juni 2019 (BGBl. I S. 804), 
die zuletzt durch Artikel 1 der Verordnung vom 12. Oktober 2022 (BGBl. I S. 1801) geändert 
worden ist, werden die Wörter „Richtlinie 2010/75/EU des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 24. November 2010 über Industrieemissionen (integrierte Vermeidung und 
Verminderung der Umweltverschmutzung) (ABl. L 334 vom 17.12.2010, S. 17; L 158 vom 
19.6.2012, S. 25)“ ersetzt durch die Wörter „Richtlinie 2010/75/EU des Europäischen Par-
laments und des Rates vom 24. November 2010 über Emissionen aus Industrie und Tier-
haltung (integrierte Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung) (Neufas-
sung) (ABl. L 334 vom 17.12.2010, S. 17), die zuletzt durch die Richtlinie (EU) 2024/1785 
(ABl. L 1785 vom 15.7.2024, S. 1) geändert worden ist,“. 

(5) Die Deponieverordnung vom 27. April 2009 (BGBl. I S. 900), die zuletzt durch Ar-
tikel 3 des Gesetzes vom 3. Juli 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 225) geändert worden ist, wird wie 
folgt geändert: 

1. In § 2 Nummer 22 Satz 1 werden die Wörter „Nummer 8.14 des Anhangs 1 zur Verord-
nung über genehmigungsbedürftige Anlagen“ durch die Wörter „Nummer 8.7 des An-
hangs 1 zur Verordnung über genehmigungsbedürftige Anlagen“ ersetzt. 

2. § 21a Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

a)  Satz 1 wird wie folgt gefasst: 

„Die Entscheidung über den Antrag auf Planfeststellung einer Deponie und die Ne-
benbestimmungen zu dieser Entscheidung in einer konsolidierten Fassung sind im 
Internet öffentlich bekannt zu machen; davon ausgenommen sind die mit dem An-
trag eingereichten Unterlagen.“ 

b)  Nach Satz 2 wird folgender Satz angefügt: 

„Die Internetbekanntmachung hat systematisch, kostenlos und ohne Einschrän-
kung des Zugangs auf angemeldete Benutzer auf einer leicht auffindbaren Website 
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bis zur Feststellung des Abschlusses der Nachsorgephase gemäß § 40 Absatz 5 
des Kreislaufwirtschaftsgesetzes zu erfolgen.“ 

3. § 22a Absatz 5 wird wie folgt geändert: 

a)  Satz 3 wird wie folgt gefasst: 

„Der Bericht ist innerhalb von vier Monaten nach der Vor-Ort-Besichtigung im In-
ternet öffentlich bekannt zu machen.“ 

b)  Nach Satz 3 wird folgender Satz angefügt: 

„Für die Internetbekanntmachung gilt § 21a Absatz 1 Satz 3 entsprechend.“ 

(6) § 2 Nummer 8 der Ersatzbaustoffverordnung vom 9. Juli 2021 (BGBl. I S. 2598), 
die durch Artikel 1 der Verordnung vom 13. Juli 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 186) geändert wor-
den ist, wird wie folgt gefasst: 

„8. Zwischenlager: 

Anlagen zum Lagern von Bodenmaterial oder Baggergut, die in Anhang 1 Num-
mern 8.5 und 8.7 der Verordnung über genehmigungsbedürftige Anlagen vom ... (BGBl. 
… I S. ...) [einsetzen: Ausfertigungsdatum und Fundstelle der Verordnung aus Artikel 1 die-
ser Verordnung] aufgeführt sind;“. 

(7) § 2 Nummer 1 Buchstabe a der Abfallbeauftragtenverordnung vom 2. Dezember 
2016 (BGBl. I S. 2789), die zuletzt durch Artikel 4 der Verordnung vom 28. April 2022 
(BGBl. I S. 700) geändert worden ist , wie folgt gefasst: 

„a) genehmigungsbedürftige Anlagen, die in den folgenden Nummern des Anhangs 1 zur 
Verordnung über genehmigungsbedürftige Anlagen vom (BGBl. … I S. ...) [einsetzen: 
Aus-fertigungsdatum und Fundstelle der Verordnung aus Artikel 1 dieser Verordnung], 
in der jeweils geltenden Fassung aufgeführt sind: 

aa)  Anlagen nach den Nummern 1 bis 7 sowie die Nummern 9 und 10, soweit pro Ka-
lenderjahr mehr als 100 Tonnen gefährliche Abfälle oder 2 000 Tonnen nicht ge-
fährliche Abfälle anfallen, und 

bb)  Anlagen nach Nummer 8, für die in Spalte c die Verfahrensart G vorgesehen ist,“ 

Artikel 5 

Inkrafttreten 

(1) Diese Verordnung tritt, vorbehaltlich der Absätze 2 und 3, am … [… EINSETZEN: 
Am Tag nach der Verkündung …] in Kraft. 

(2)  Artikel 1, Artikel 2 und Artikel 4 Absatz 2, 5 Satz 1 Nummer 1, Absatz 6 und 7 die-
ser Verordnung treten am ersten Tag des auf die Verkündung folgenden Quartals in Kraft. 
Gleichzeitig tritt die Verordnung über genehmigungsbedürftige Anlagen in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 31. Mai 2017 (BGBl. I S. 1440), die zuletzt durch Artikel 1 der Ver-
ordnung vom 12. Oktober 2022 (BGBl. I S. 1799) geändert worden ist [aktualisieren], außer 
Kraft. Abweichend von Satz 1 tritt 
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1.  Anhang 1 Nummer 3.11 an dem Tag in Kraft, an dem der Durchführungsbeschluss der 
Kommission über BVT-Schlussfolgerungen, welche das Schmieden mit Hämmern, de-
ren Schlagenergie 50 Kilojoule pro Hammer überschreitet, auch bei einer Wärmeleis-
tung von 20 Megawatt und weniger, als Haupttätigkeit umfassen, im Amtsblatt der EU 
veröffentlicht wird, spätestens jedoch am 1. September 2034. Das Bundesministerium 
für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz gibt den Tag des 
Inkrafttretens im Bundesgesetzblatt bekannt; bis zu dem in Satz 1 genannten Zeitpunkt 
ist die Nummer 3.11 des Anhang 1 der Verordnung über genehmigungsbedürftige An-
lagen in der Fassung der Bekanntmachung vom 31. Mai 2017 (BGBl. I S. 1440), die 
zuletzt durch Artikel 1 der Verordnung vom 12. Oktober 2022 (BGBl. I S. 1799) geän-
dert worden ist, in ihrer bis zum … [einsetzen: Tag vor dem Inkrafttreten dieser Verord-
nung] geltenden Fassung weiter anzuwenden; 

2.  Anhang 1 Nummer 3.12 tritt an dem Tag in Kraft, an dem der Durchführungsbeschluss 
der Kommission über BVT-Schlussfolgerungen, welche das Schmieden mit Schmiede-
pressen, deren Leistung 30 Meganewton (MN) je Presse überschreitet, als Haupttätig-
keit umfassen, im Amtsblatt der EU veröffentlicht wird, spätestens jedoch am 1. Sep-
tember 2034. Das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit 
und Verbraucherschutz gibt den Tag des Inkrafttretens im Bundesgesetzblatt bekannt; 

3.  Anhang 1 Nummer 3.26 tritt an dem Tag in Kraft, an dem der Durchführungsbeschluss 
der Kommission über BVT-Schlussfolgerungen, welche die Herstellung von Batterien, 
mit Ausnahme der alleinigen Montage, mit einer Produktionskapazität von 15 000 Ton-
nen Batteriezellen (Kathode, Anode, Elektrolyt, Separator, Kapsel) oder mehr pro Jahr, 
als Haupttätigkeit umfassen, im Amtsblatt der EU veröffentlicht werden, spätestens je-
doch am 1. September 2034. Das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukle-
are Sicherheit und Verbraucherschutz gibt den Tag des Inkrafttretens im Bundesge-
setzblatt bekannt. 

(3) Der Artikel 3 dieser Verordnung tritt am … [… EINSETZEN: am Tag nach dem 
Inkrafttreten der Regelung zur Schaffung der Ermächtigungsgrundlage für die UMS-VO des 
Gesetzes zur Umsetzung der RL (EU) 2024/2427 …] in Kraft. 

Der Bundesrat hat zugestimmt. 
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Begründung 

A. Allgemeiner Teil 

I. Zielsetzung und Notwendigkeit der Regelungen 

Die Richtlinie 2010/75/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. November 
2010 über Industrieemissionen (integrierte Vermeidung und Verminderung der Umweltver-
schmutzung) (Neufassung) (ABl. L 334 vom 17.12.2010, S. 17) ist das zentrale europäische 
Regelwerk zur integrierten Begrenzung und Verminderung der Emissionen aus mehr als 
13.000 Anlagen in Deutschland. Die damalige Umsetzung erfolgte durch Anpassung beste-
henden deutschen Rechts vor allem im Bundes-Immissionsschutzgesetz, Kreislaufwirt-
schaftsgesetz und Wasserhaushaltsgesetz sowie zahlreichen darauf erlassenen Verord-
nungen. 

Mit der Richtlinie (EU) 2024/1785 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
24. April 2024 zur Änderung der Richtlinie 2010/75/EU des Europäischen Parlaments und 
des Rates über Industrieemissionen (integrierte Vermeidung und Verminderung der Um-
weltverschmutzung) und der Richtlinie 1999/31/EG des Rates über Abfalldeponien (ABl. 
L 1785 vom 15.7.2024, S. 1) erfolgen zahlreiche Anpassungen an der Richtlinie 
2010/75/EU über Industrieemissionen. Gemäß Artikel 4 der Richtlinie (EU) 2024/1785 sind 
diese Änderungen bis zum 1. Juli 2026 umzusetzen. 

Ziel ist die fristgerechte Anpassung des nationalen Rechts an die durch die Richtlinie 
(EU) 2024/1785 geänderte Richtlinie 2010/75/EU über Industrieemissionen. Dabei sollen 
die Änderungen, die gemäß den Ermächtigungsgrundlagen der eingangs genannten Ge-
setze keiner Zustimmung des Bundestages bedürfen, in einer Verordnung gebündelt wer-
den. 

Zum Erlass dieser Verordnung ist zur Umsetzung der Anforderungen an die Einführung 
eines Umweltmanagementsystems zunächst die Schaffung einer entsprechenden Ermäch-
tigungsgrundlage im Bundes-Immissionsschutzgesetz erforderlich. Ziel ist daher die Kopp-
lung der betroffenen Regelungen an das Inkrafttreten der entsprechenden Ermächtigungs-
grundlagen. 

Die Anforderungen des Entwurfs unterstützen gleichzeitig die Erfüllung der in der 43. BIm-
SchV verankerten Verpflichtungen zur Reduktion der Emissionen bestimmter Luftschad-
stoffe. Durch die neu aufgenommenen europarechtlichen Vorgaben zum Umweltmanage-
mentsystem und zu den Transformationsplänen wird schließlich eine weitere Steigerung 
der Energieeffizienz, einzelbetrieblich wie insgesamt, und die Beschleunigung der Trans-
formation der Wirtschaft hin zu CO2-neutralen Technologien erwartet. 

Gemäß einer Vereinbarung von Bund und Ländern im Rahmen des Paktes für Planungs-, 
Genehmigungs- und Umsetzungsbeschleunigung soll diese nationale Umsetzung der 
Richtlinie (EU) 2024/1785 auch genutzt werden, um Potenziale zur Beschleunigung von 
Verfahren durch Anpassungen innerhalb der Verordnung über genehmigungsbedürftige 
Anlagen zu erschließen. Die Neufassung der Verordnung über genehmigungsbedürftige 
Anlagen und ihr Abstimmungs- und Entstehungsprozess stehen damit auch im Kontext der 
vom Kabinett am 17. Juli 2024 beschlossenen Wachstumsinitiative und setzen im Bereich 
des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz, nuklearer Sicherheit und Verbraucher-
schutz einen umfassenden Praxis-Check um. 
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Weiteres Ziel ist die engere Angleichung des historisch gewachsenen Katalogs der geneh-
migungsbedürftigen Anlagen in der Verordnung über genehmigungsbedürftige Anlagen hin-
sichtlich Aufbau und Begrifflichkeiten an die europäischen Vorgaben als ein Element für die 
Sicherstellung der fristgerechten Umsetzung von BVT-Schlussfolgerungen identifiziert. Die 
Sicherstellung dieser nachhaltigen und fristgerechten Umsetzung ist sowohl im Koalitions-
vertrag „Mehr Fortschritt wagen“ für die 20. Legislaturperiode, wie auch im Pakt für Pla-
nungs-, Genehmigungs- und Umsetzungsbeschleunigung vereinbart. Schließlich stellt das 
Immissionsschutzrecht mit seinem integrierten Zulassungsverfahren einen zentralen An-
satzpunkt zur Begleitung der Transformation der Industrie in Deutschland dar, weshalb der 
Katalog der genehmigungsbedürftigen Anlagen regelmäßig auf den tatsächlichen und zu-
künftig erwarteten Anlagenpark ausgerichtet werden muss. 

Dieser Entwurf soll zudem zur Erreichung der Ziele der Resolution der Generalversamm-
lung der Vereinten Nationen vom 25. September 2015 „Transformation unserer Welt: die 
UN-Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung“ beitragen, insbesondere zur Erreichung von 
Nachhaltigkeitsziel 3, „Ein gesundes Leben für alle Menschen jeden Alters gewährleisten 
und ihr Wohlergehen fördern“. Im Sinne des systemischen Zusammendenkens der Nach-
haltigkeitsziele soll der Entwurf gleichzeitig zur rechtzeitigen Umsetzung von Zielvorgabe 
3.9 beitragen, „bis 2030 die Zahl der Todesfälle und Erkrankungen aufgrund gefährlicher 
Chemikalien und der Verschmutzung und Verunreinigung von Luft, Wasser und Boden er-
heblich verringern“. 

Im Vorfeld wurde ein umfangreicher Praxis-Dialog insbesondere im Rahmen der Bund/Län-
der Arbeitsgemeinschaft für Immissionsschutz geführt. 

II. Wesentlicher Inhalt des Entwurfs 

Ausgangspunkt für den vorliegenden Entwurf sind die bestehenden Regelungen im unter-
gesetzlichen Regelwerk zum Bundes-Immissionsschutzgesetz, im Einzelnen die Verord-
nung über genehmigungsbedürftige Anlagen in der Fassung der Bekanntmachung vom 
31. Mai 2017 (BGBl. I S. 1440), die zuletzt durch Artikel 1 der Verordnung vom 12. Oktober 
2022 (BGBl. I S. 1799) geändert worden ist, die Verordnung über Immissionsschutz- und 
Störfallbeauftragte vom 30. Juli 1993 (BGBl. I S. 1433), die zuletzt durch Artikel 4 der Ver-
ordnung vom 28. April 2015 (BGBl. I S. 670) geändert worden ist, die Verordnung über die 
Verbrennung und die Mitverbrennung von Abfällen vom 2. Mai 2013 (BGBl. I 
S. 1021, 1044, 3754), die zuletzt durch Artikel 1 der Verordnung vom 13. Februar 2024 
(BGBl. 2024 I Nr. 43) geändert worden ist, die Verordnung über mittelgroße Feuerungs-, 
Gasturbinen- und Verbrennungsmotoranlagen vom 13. Juni 2019 (BGBl. I S. 804), die zu-
letzt durch Artikel 1 der Verordnung vom 12. Oktober 2022 (BGBl. I S. 1801) geändert wor-
den ist, die Deponieverordnung vom 27. April 2009 (BGBl. I S. 900), die zuletzt durch Arti-
kel 3 des Gesetzes vom 3. Juli 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 225) geändert worden ist, sowie die 
Ersatzbaustoffverordnung vom 9. Juli 2021 (BGBl. I S. 2598), die durch Artikel 1 der Ver-
ordnung vom 13. Juli 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 186) geändert worden ist. 

Artikel 1 fasst die Verordnung über genehmigungsbedürftige Anlagen neu. Kern der Anpas-
sung ist der neue Anhang 1 der Verordnung. Die Änderungen dienen zunächst der Umset-
zung der Änderungen, die sich durch die Richtlinie (EU) 2024/1785 ergeben. Der neue An-
hang 1 übernimmt zudem die Vorschläge des o.g. Praxis-Dialogs, die von einer Bund-Län-
der-Arbeitsgruppe in einem mehrjährigen Prozess ausgearbeitet wurden. Er beinhaltet da-
her praxisgerechte Vorschläge, die zu einer Straffung von Verfahren führen sowie eine Aus-
richtung auf die Transformation der Industrie sicherstellen und gleichzeitig ein hohes 
Schutzniveau für Mensch und Umwelt gewährleisten. Ferner erfolgen weitere Änderungen 
zur Angleichung des Aufbaus und der Begrifflichkeiten an die europäischen Vorgaben. 
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Artikel 3 führt die Fünfundvierzigste Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissions-
schutzgesetzes (Verordnung über die Umsetzung von Managementvorgaben und Umwelt-
leistungswerten in Industrieanlagen – IE-Managementverordnung) neu ein. Mit dieser Ver-
ordnung werden (teilweise) die Artikel 3, 14, 14a, 15 und 27d der durch die Richtlinie (EU) 
2024/1785 geänderten Richtlinie 2010/75/EU in deutsches Recht umgesetzt. Entsprechend 
müssen zukünftig Anlagen im Anwendungsbereich der Richtlinie 2010/75/EU, ausgenom-
men Tierhaltungsanlagen, Gegenstand eines Umweltmanagementsystems sein. Umwelt-
managementsysteme sind ein wichtiges Instrument zur integrierten kontinuierlichen Ver-
besserung der Umweltleistung von Industrieanlagen. Diese Umweltmanagementsysteme 
sollen künftig auch konkrete Transformationspläne beinhalten. Zudem schafft die Fünfund-
vierzigste Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes auch die 
Grundlagen zur zukünftigen Umsetzung von verbindlichen Spannen für die Umweltleistung 
und von Umweltleistungsrichtwerten. 

Artikel 4 Absatz 1 sieht die Ergänzung bzw. Anpassungen von Regelungen der Verordnung 
über das Genehmigungsverfahren vor, die das immissionsschutzrechtliche Genehmigungs-
verfahren regelt. Neben der Konkretisierung des Inhalts des Genehmigungsbescheids ent-
sprechend der neuen Vorgaben ist vor allem die weitere Verbesserung der Möglichkeiten 
zur immissionsschutzrechtlichen Genehmigung modularer Anlagen hervorzuheben. 

Artikel 4 Absatz 3 sieht die Ergänzung bzw. Anpassung von Regelungen der Verordnung 
über die Verbrennung und die Mitverbrennung von Abfällen vor. Die dort bereits vorhande-
nen Regelungen zur Einführung von Umweltmanagementsystemen werden in die zentrale 
Verordnung überführt. Zudem erfolgen punktuelle Anpassungen im Hinblick auf die Ände-
rungen aufgrund der Änderungen an Kapitel IV und Anhang VI der Richtlinie 2010/75/EU. 
Wesentliche Änderung in diesem Zusammenhang ist die Einführung einer periodischen 
Überwachung der Emissionen polychlorierter bzw. -fluorierter Dioxine und Furane und dio-
xinähnlichen polychlorierten Biphenyle aus abfallmitverbrennenden Feuerungsanlagen in 
anderen als normalen Betriebszuständen analog zu der bereits existierenden Regelung für 
Abfallverbrennungsanlagen. 

Artikel 4 Absatz 5 setzt die Änderungen der Richtlinie (EU) 2024/1785 an der Richtlinie 
1999/31/EG des Rates vom 26. April 1999 über Abfalldeponien (ABl. L 182 vom 16.7.1999, 
S. 1), die zuletzt von der Richtlinie (EU) 2018/850 des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 30. Mai 2018 zur Änderung der Richtlinie 1999/31/EG über Abfalldeponien (ABl. 
L 150 vom 14.6.2018, S. 100) geändert worden ist, und Folgeanpassungen zu den entspre-
chenden Änderungen am Kreislaufwirtschaftsgesetz in der Deponieverordnung um. Die Än-
derungen der Deponieverordnung betreffen im Wesentlichen die öffentliche Bereitstellung 
von Informationen. 

Die verbleibenden, hier nicht einzeln aufgeführten Regelungen sehen im Wesentlichen 
Folgeanpassungen an die Änderung der Verordnung über genehmigungsbedürftige Anla-
gen bzw. die Aktualisierung der Verweise auf die geänderte Richtlinie 2010/75/EU über 
Industrieemissionen vor. 

III. Alternativen 

Zur Anpassung des bestehenden nationalen Rechts bestehen keine Alternativen. 

Die bestehenden Regelungen genügen nicht in vollem Umfang den Vorgaben der durch die 
Richtlinie (EU) 2024/1785 geänderten Richtlinie 2010/75/EU und sind daher anzupassen. 

Ohne die Anpassung des bestehenden nationalen Rechts können zudem die Maßnahmen 
zur Vereinfachung und Beschleunigung von Genehmigungsverfahren zur Verordnung über 
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das Genehmigungsverfahren und zu Anhang 1 der Verordnung über genehmigungsbedürf-
tige Anlagen zur Vereinfachung und Beschleunigung von Genehmigungsverfahren nicht 
umgesetzt werden. 

IV. Regelungskompetenz 

Die Artikel 1 bis 3 und 4 Absatz 1 bis 4 (Änderung der Verordnung über genehmigungsbe-
dürftige Anlagen, Änderung der Verordnung über Immissionsschutz- und Störfallbeauf-
tragte, Einführung der Fünfundvierzigsten Verordnung zur Durchführung des Bundes-Im-
missionsschutzgesetzes, Änderung der Verordnung über das Genehmigungsverfahren, 
Änderung der Verordnung über Immissionsschutz- und Störfallbeauftragte, Änderung der 
Verordnung über die Verbrennung und die Mitverbrennung von Abfällen, Änderung der Ver-
ordnung über mittelgroße Feuerungs-, Gasturbinen- und Verbrennungsmotoranlagen) be-
ruhen auf Verordnungsermächtigungen des Bundes-Immissionsschutzgesetzes. Der 
Artikel 4 Absatz 5 und 6 (Änderung der Deponieverordnung, Änderung der Ersatzbau-
stoffverordnung) beruht auf Verordnungsermächtigungen des Kreislaufwirtschaftsgeset-
zes. 

V. Vereinbarkeit mit dem Recht der Europäischen Union und völkerrechtlichen 
Verträgen 

Die Artikelverordnung dient der Umsetzung von europäischem Recht, nämlich der Umset-
zung der Richtlinie (EU) 2024/1785. Ihr Entwurf ist mit dem Recht der Europäischen Union 
vereinbar. 

Die Artikelverordnung ist mit völkerrechtlichen Verträgen, die die Bundesrepublik Deutsch-
land abgeschlossen hat, vereinbar. 

VI. Regelungsfolgen 

Der Entwurf wird die Emissionen aus Anlagen im Anwendungsbereich der Richtlinie 
2010/75/EU über Industrieemissionen weiter reduzieren und damit die Ziele der Bundesre-
gierung in der Luftreinhaltung unterstützen. 

1. Rechts- und Verwaltungsvereinfachung 

Gemäß einer Vereinbarung von Bund und Ländern im Rahmen des Paktes für Planungs-, 
Genehmigungs- und Umsetzungsbeschleunigung wird die nationale Umsetzung der Richt-
linie (EU) 2024/1785 auch genutzt, um Potenziale zur Beschleunigung von Verfahren durch 
Anpassungen innerhalb der Verordnung über genehmigungsbedürftige Anlagen zu er-
schließen. Dies umfasst insbesondere die Ausweitung der Anwendung des vereinfachten 
Genehmigungsverfahrens, die Anpassung der Schwellenwerte für die immissionsschutz-
rechtliche Genehmigungspflicht in einfach gelagerten Fällen mit geringem Beeinträchti-
gungspotenzial und die Vereinfachung der Struktur. Durch Anpassungen im Bundes-Immis-
sionsschutzgesetz und in der Verordnung über das Genehmigungsverfahren wird zudem 
die Möglichkeit ausgeweitet, Rahmengenehmigungen gem. § 6 Absatz 2 des Bundes-Im-
missionsschutzgesetzes zu erteilen, um eine schnellere und einfachere Genehmigung ins-
besondere für die flexible Herstellung kleinerer Mengen an Spezialchemikalien in modula-
ren Anlagen. Diese Anpassungen dienen der Umsetzung der Wachstumsinitiative der Bun-
desregierung zum Abbau unnötiger Bürokratie. 
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2. Nachhaltigkeitsaspekte 

Der Entwurf steht im Einklang mit den Leitgedanken der Bundesregierung zur nachhaltigen 
Entwicklung im Sinne der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie, die der Umsetzung der UN-
Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen dient. 

Der Entwurf leistet einen Beitrag zur rechtzeitigen Verwirklichung von Nachhaltigkeitsziel 3 
„Ein gesundes Leben für alle Menschen jeden Alters gewährleisten und ihr Wohlergehen 
fördern“. Dieses Nachhaltigkeitsziel verlangt in seiner Zielvorgabe 3.9, bis 2030 die Zahl 
der Todesfälle und Erkrankungen aufgrund gefährlicher Chemikalien und der Verschmut-
zung und Verunreinigung von Luft, Wasser und Boden erheblich zu verringern. Der Entwurf 
fördert die Erreichung dieser Zielvorgabe, indem er Verpflichtungen zur Reduktion der 
Emissionen bestimmter Luftschadstoffe regelt und die Einführung eines Umweltmanage-
mentsystems für alle Anlagen im Anwendungsbereich der Richtlinie 2010/75/EU über In-
dustrieemissionen vorsieht. 

Indem der Entwurf die Einführung von Umweltmanagementsystemen regelt, leistet er einen 
Beitrag zur Erreichung von Ziel 16, welches in seiner Zielvorgabe 16.6 verlangt, leistungs-
fähige, rechenschaftspflichtige und transparente Institutionen auf allen Ebenen aufzu-
bauen. Der Entwurf fördert die Erreichung dieser Zielvorgabe, indem er die regelmäßige 
Bewertung der jeweiligen Umweltmanagementsysteme durch übergeordnete Leitungsein-
heiten und durch Managementregeln fördert und dem Umweltbundesamt organisatorische 
Kompetenzen bei der elektronischen Berichtserstattung an die Europäische Kommission 
zuweist. Der Entwurf unterstützt damit auch den im Rahmen der Deutschen Nachhaltig-
keitsstrategie unter dem Ziel 12 vorgesehenen Ausbau der Anzahl der Organisationsstand-
orte mit EMAS (Indikator 12.2: 5.000 Organisationsstandorte mit EMAS bis 2030). 

Damit berücksichtigt der Entwurf die Querverbindungen zwischen den Zielen für nachhal-
tige Entwicklung und deren integrierenden Charakter, der für die Erfüllung von Ziel und 
Zweck der UN-Agenda 2030 von ausschlaggebender Bedeutung ist. 

Der Entwurf folgt damit den Nachhaltigkeitsprinzipien der DNS „(1.) Nachhaltige Entwick-
lung als Leitprinzip konsequent in allen Bereichen und bei allen Entscheidungen anwen-
den“, „(2.) Global Verantwortung wahrnehmen“, „(3.) Natürliche Lebensgrundlagen erhal-
ten“, „(4.) Nachhaltiges Wirtschaften stärken“, „(5.) Sozialen Zusammenhalt in einer offenen 
Gesellschaft wahren und verbessern“, „(6.) Bildung, Wissenschaft und Innovation als Trei-
ber einer nachhaltigen Entwicklung nutzen.“ 

3. Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand 

Es entstehen keine neuen Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand. 

4. Erfüllungsaufwand 

Als Grundlage für den Erfüllungsaufwand für die betroffenen Anlagen im Anwendungsbe-
reich der Richtlinie über Industrie-Emissionen dienten unter anderem: 

−  die Auswirkungsanalyse der Kommission zum Vorschlag für eine Novellierung der 
Richtlinie 2010/75/EU über Industrieemissionen (Teil 1 bis 5; Dokument 
SWD(2022) 111 vom 5.4.2022), 

−  die jährliche Anlagenberichterstattung zur Richtlinie über Industrieemissionen des 
Umweltweltbundesamts an die Europäische Kommission für das Kalenderjahr 2022, 

−  von den Bundesländern zugelieferte Daten zu Anlagenzahlen und Arbeitsaufwand, 
einschließlich der Extrapolation der Daten sofern nur eine Teilzulieferung erfolgte, 



 - 67 -   

 

−  der Leitfaden zur Ermittlung und Darstellung des Erfüllungsaufwands in Regelungs-
vorhaben der Bundesregierung, Stand 6. September 2022. 

4.1 Erfüllungsaufwand für die Bürgerinnen und Bürger 

Für Bürgerinnen und Bürger entsteht kein Erfüllungsaufwand. 

4.2 Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft 

Der Gesamterfüllungsaufwand des Verordnungsentwurfs für die Wirtschaft setzt sich aus 
dem Erfüllungsaufwand für die Artikel 1 bis 4 zusammen. In der nachstehenden Tabelle ist 
der Erfüllungsaufwand nach Artikel zusammengefasst. 

Regelung Wirtschaft 

 einmalig jährlich 

 Gesamtkosten davon Bürokra-
tiekosten 

Gesamtkosten davon Bürokra-
tiekosten 

 in Tsd. Euro 

Artikel 1 11.190 11.190 –4.457 –2.301 

Artikel 2 – – – – 

Artikel 3 – – 20.392 11.142 

Artikel 4 – – 2.941 473 

Insgesamt 11.190 11.190 18.876 9.314 

Tabelle: Erfüllungsaufwandänderung für Anlagenbestand sowie bereits genehmigte 
Neuanlagen für den gesamten Verordnungsentwurf für die Wirtschaft 

Insgesamt ergibt sich aus der Tabelle für die Wirtschaft ein Gesamterfüllungsaufwand von 
einmalig 11 Mio. Euro und ein jährlicher Gesamterfüllungsaufwand von 19 Mio. Euro. Da-
von entfallen einmalig 11 Mio. Euro und jährlich 9 Mio. Euro auf Bürokratiekosten. Bei den 
jährlichen Bürokratiekosten stehen Entlastungen in Höhe von 2,4 Mio. Euro zusätzlichen 
Belastungen in Höhe von 11,8 Mio. Euro gegenüber. 

Ein wesentlicher Teil der Erfüllungskosten ist auf die Einführung der Fünfundvierzigsten 
Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes in Artikel 3 zum Um-
weltmanagementsystem zurückzuführen. 

Es entstehen insgesamt keine im Rahmen der „One-In-One-Out-Regelung“ relevanten zu-
sätzlichen Kosten. Durch die Neufassung der Verordnung über genehmigungsbedürftige 
Anlagen in Artikel 1, insbesondere dem Übergang einer Anzahl von Anlagenarten, die nicht 
dem Anwendungsbereich der Richtlinie über Industrieemissionen unterliegen, vom soge-
nannten „G-Verfahren“ in das „V-Verfahren“, und Artikel 4 Absatz 1 zu Vereinfachungen bei 
der Genehmigung modularer Anlagen ergeben sich im Rahmen der „One-In-One-Out-Re-
gelung“ Entlastungen von jährlich 4,7 Mio. Euro, davon jährlich 2,4 Mio. Euro Bürokratie-
kosten. 

Durch die Einsatz von Umweltmanagementsystemen in Artikel 3 entstehen für die Wirt-
schaft zukünftig zusätzliche Einsparungen, z.B. durch die Verringerung des Verbrauchs von 
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Ressourcen, Energie und Wasser, deren Höhe aufgrund der unterschiedlichen Ausgangs-
lage in den Betrieben a priori nicht konkret beziffert werden kann. 

Zu Artikel 1 

Die Neufassung der Verordnung über genehmigungsbedürftige Anlagen übernimmt in wei-
ten Teilen den Wortlaut der bestehenden Regelung. Das Mengengerüst zur Bestimmung 
des Erfüllungsaufwands ergibt sich aus den o.g. Quellen. Nachfolgende Tabelle umfasst 
ausschließlich Positionen, die zu einer mehr als sehr geringen Änderung des Erfüllungsauf-
wands für die Wirtschaft führen. 

Regelung Wirtschaft 

 einmalig jährlich 

 Gesamtkosten davon Bürokra-
tiekosten 

Gesamtkosten davon Bürokra-
tiekosten 

 in Tsd. Euro 

Einmalige An-
passung 

11.190 11.190 – – 

Straffung und 
Vereinfachung* 

– – –2.238 –1.190 

Änderung der 
Zuordnung von 
Verfahren* 

– – –1.623 –811 

Nummer 
1.4.1.2* 

– – –42 –21 

Nummer 
2.10.2* 

– – –17 –9 

Nummer 2.14* – – –224 –112 

Nummer 3.6.2 – – 16 8 

Nummer 3.12 – – 16 8 

Nummer 
5.1.1.2* 

– – –224 –112 

Nummer 7.3* – – –35 –18 

Nummer 7.5* – – 10 5 

Nummer 7.6* – – –28 –14 

Nummer 7.19* – – –7 –4 

Nummer 7.31* – – 28 14 

Nummer 8.3* – – –35 –18 
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Nummer 8.5.2* – – –280 –140 

Nummer 10.10 – – 24 12 

Nummer 
10.15.1* 

– – –50 –25 

Nummer 10.16* – – –28 –14 

Nummer 10.24* – – 280 140 

Insgesamt 11.190 11.190 –4.457 –2.301 

Tabelle: Erfüllungsaufwandänderung zur Neufassung der Verordnung über genehmi-
gungsbedürftige Anlagen für die Wirtschaft. Die Angabe „Regelung“ bezieht sich auf die 
entsprechende Nummer des Anhangs 1 der Verordnung über genehmigungsbedürftige An-
lagen. 

Zusammenfassend ergibt sich für die Wirtschaft durch die Neufassung der Verordnung über 
Genehmigungsbedürftige Anlagen folgende Änderung des Erfüllungsaufwandes: 

•  Einmaliger Erfüllungsaufwand: 11 Mio. Euro (davon 11 Mio. Euro als Bürokratiekos-
ten), 

•  Jährlicher Erfüllungsaufwand: –4,5 Mio. Entlastung Euro pro Jahr (davon –2,3 Mio. 
Euro als Bürokratiekosten). 

Darin enthalten ist die durch EU-Recht bedingte Zunahme des jährlichen Erfüllungsauf-
wands in Höhe von 56 Tsd. Euro pro Jahr, davon Bürokratiekosten in Höhe von 28 Tsd. 
Euro pro Jahr, durch die Aufnahme neuer Tätigkeiten. Der Erfüllungsaufwand des vorlie-
genden Verordnungsentwurfs beinhaltet im Rahmen der „One-In-One-Out-Regelung“ rele-
vante Entlastungen für die Wirtschaft in Höhe von 4,5 Mio. Euro jährlich, davon Bürokratie-
kosten in Höhe von 2,3 Mio. Euro jährlich (Einträge in der Tabelle mit „*“ gekennzeichnet). 

Die Erfüllungskosten zu Artikel 1 ergeben sich im Einzelnen aus dem Erfüllungsaufwand zu 
den nachfolgen aufgeführten Regelungen des Verordnungsentwurfs. Für die Lohnkosten 
wurde der Mittelwert von 55,95 Euro pro Stunde für das mittlere und hohe Qualifikationsni-
veau (Quelle: Anhang 7 Zeile C zu „Verarbeitendes Gewerbe“ des Leitfadens der Bundes-
regierung). 

Einmaliger Erfüllungsaufwand 

In Deutschland gibt es rund 100.000 immissionsschutzrechtlich genehmigungsbedürftige 
Anlagen (Quelle: Länder). Es wird davon ausgegangen, dass durch die vorliegende Ver-
ordnung zur Neufassung der Verordnung über genehmigungsbedürftige Anlagen bei der 
Hälfte dieser Anlagen eine Überprüfung erfolgen muss. Die lediglich redaktionelle Anpas-
sung der Anlagenbeschreibung bzw. der Nummer in der Verordnung über genehmigungs-
bedürftige Anlagen führt im Regelfall nicht zur Notwendigkeit den Genehmigungsbescheid 
anzupassen; die redaktionelle Anpassung kann z.B. im Rahmen eines späteren Änderungs-
genehmigungsverfahrens erfolgen. Für Anlagen, die einer neu in die 4. BImSchV aufge-
nommenen Nummer unterliegen, kann – je nach aktueller Genehmigung – eine Anzeige 
gemäß § 67 Absatz 2 Bundes-Immissionsschutzgesetz erforderlich sein. Pauschal wird da-
her von einem Zeitaufwand von 4 Stunden je zu prüfender Anlage ausgegangen. Diese 
umfasst die kursorische Prüfung, die Anpassung, die IT-Erfassung und im Einzelfall die 
Abstimmung mit der zuständigen Behörde (z.B. soweit im Falle neu aufgenommener Anla-
gen geänderte materielle Anforderungen zu beachten sind). Insgesamt entsteht hierdurch 
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ein einmaliger Erfüllungsaufwand von rund 11 Mio. Euro. Dieser Erfüllungsaufwand ist den 
Bürokratiekosten zuzuordnen. 

Straffung und Vereinfachung 

Es ist davon auszugehen, dass in Deutschland pro Jahr etwa 5.000 immissionsschutzrecht-
liche Genehmigungsverfahren durchgeführt werden. Durch die erzielten Vereinfachungen 
werden Zweifelsfragen reduziert und Rechtsunsicherheiten beseitigt. Es wird angenom-
men, dass dies den Erfüllungsaufwand pro Verfahren um jeweils etwa 8 Stunden reduziert. 
Hieraus errechnet sich eine Reduzierung des jährlichen Erfüllungsaufwandes für die Wirt-
schaft in Höhe von 2,2 Mio. Euro pro Jahr. 

Ausweitung des vereinfachten Verfahrens 

Gemäß Bundestags-Drucksache 17/10486 (S. 35) werden in Deutschland pro Jahr rund 
1.600 immissionsschutzrechtliche Verfahren mit Öffentlichkeitsbeteiligung durchgeführt, 
davon sind ca. 80 Prozent Änderungsgenehmigungsverfahren. Rund 1.200 Verfahren pro 
Jahr betreffen Anlagen im Anwendungsbereich der Richtlinie 2010/75/EU über Industrie-
emissionen. Daraus ergeben sich rund 400 Verfahren mit Öffentlichkeitsbeteiligung pro 
Jahr, die aufgrund einer Pflicht zur Umweltverträglichkeitsprüfung oder aufgrund nationalen 
Rechts durchzuführen sind. Es wird angenommen, dass durch die vorgesehenen Änderun-
gen bei 200 dieser 400 Verfahren pro Jahr in Zukunft die Öffentlichkeitsbeteiligung entfallen 
kann. 

Für die Abschätzung der damit einhergehenden Änderung des verfahrensgeschuldeten Er-
füllungsaufwandes wurde auf Daten aus der Bundesrats-Drucksache 319/12 zurückgegrif-
fen, in welcher der durchschnittliche Zeitbedarf für die Durchführung der Öffentlichkeitsbe-
teiligung auf 290 Stunden für die Verwaltung und 145 Stunden für die Wirtschaft beziffert 
wurde. 

Mit den angenommenen Lohnkosten ergibt sich eine Reduzierung des jährlichen Erfül-
lungsaufwandes für die Wirtschaft in Höhe von 1,6 Mio. Euro pro Jahr. Zudem entstehen 
durch die Verkürzung der Verfahrensdauer weitere Entlastungen für die Wirtschaft, die je-
doch aufgrund der Unterschiedlichen Lagerung der Fälle nicht weiter beziffert werden kön-
nen. 

Es wird angenommen, dass die Hälfte des ermittelten (eingesparten) Zeitbedarfs Bürokra-
tiekosten aus Informationspflichten zuzurechnen ist. Die Bürokratiekosten aus Informati-
onspflichten reduzieren sich daher um 0,8 Mio. Euro pro Jahr.  

Zusammenfassung der Einzeländerungen aus der vorstehenden Tabelle: 

Gemäß vorstehender Tabelle entsteht durch die Neufassung des Anhangs 1 der Verord-
nung über genehmigungsbedürftige Anlagen im Hinblick auf die Einzelregelungen eine Ent-
lastung von jährlich 0,5 Mio. Euro, welche der „One-In-One-Out-Regelung“ unterliegt. Hinzu 
kommt eine europarechtlich bedingte Zunahme des Erfüllungsaufwandes von 56 Tsd. Euro. 
Vereinfachend wird angenommen, dass davon wiederum jeweils die Hälfte auf Bürokratie-
kosten aus Informationspflichten entfällt. 

Weitere Erläuterungen zur Berechnung des Erfüllungsaufwands zu Artikel 1 

Bei Anlagen mit einer geringen Komplexität und einer umfassenden Regelung in anderen 
Bereich (z.B. technische Normen) wird pauschal davon ausgegangen, dass sich durch die 
Herausnahme aus der immissionsschutzrechtlichen Genehmigungspflicht der Erfüllungs-
aufwand für die Verwaltung und die Wirtschaft um jeweils 10 Stunden pro Anlage und Jahr 
reduziert (geringerer Umfang der Anlagenüberwachung, ggf. in diesem Fall Verfahrensent-
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lastung, etc.). Zudem wird – auf Basis einer deutschlandweiten Abschätzung – davon aus-
gegangen, dass pro Jahr für rund 10 Prozent aller Anlagen nach der Industrieemissions-
Richtlinie und für 5 Prozent der sonstigen genehmigungsbedürftigen Anlagen ein Geneh-
migungsverfahren (Neugenehmigung, Änderungsgenehmigung) durchgeführt wird. 

Zu 1.4.1.2 

Es wird deutschlandweit von ca. 300 Anlagen (Quelle: Hochrechnung auf Grundlage von 
Daten einzelner Länder) ausgegangen; davon dürften etwa 25 Prozent (Abwasserpumpen, 
Löschanlagen, etc.) unter die neu geschaffene Ausnahme fallen. Somit wird von 75 Anlagen 
in Deutschland ausgegangen, die nicht mehr unter die Genehmigungspflicht fallen. 

Zu 1.14 

Derzeit ist von einer geringen Anzahl an (reinen) Vergasungsanlagen auszugehen; Anlagen 
zur Pyrolyse unterlagen bisher der bisherigen Nummer 1.11 und waren im förmlichen Ver-
fahren zuzulassen. In Prognosen wird teilweise von einer erheblichen Zunahme dieser An-
lagen ausgegangen. Da es sich hier (mit Ausnahme der Anlagen zur Pyrolyse von naturbe-
lassenem Holz mit einer geringen Brennstoffleistung) noch nicht um einen Bereich handelt, 
bei dem umfassend auf standardisierte Normen zurückgegriffen werden kann, ist davon 
auszugehen, dass sich in Summe keine Änderung im verfahrensgeschuldeten Erfüllungs-
aufwand ergibt. 

Zu 2.10.2 

Es wird deutschlandweit von ca. 300 Anlagen (Quelle: Hochrechnung auf Grundlage von 
Daten einzelner Länder) ausgegangen; davon dürften etwa 10 Prozent (kleine, handwerk-
liche Betriebe) unter die neu geschaffene Ausnahme fallen. Somit wird von 30 Anlagen in 
Deutschland ausgegangen, die nicht mehr unter die Genehmigungspflicht fallen. 

Zu 2.14 

Es wird deutschlandweit von ca. 2 000 Anlagen (Quelle: Hochrechnung auf Grundlage von 
Daten einzelner Länder) ausgegangen; davon dürften etwa 20 Prozent oder 400 Anlagen 
durch die Änderung des Bezugsrahmens (Aushärtezeit; Tagesschwelle) nicht mehr unter 
die Genehmigungspflicht fallen; hierbei handelt es sich um kleinere Anlagen, denen kein 
wesentliches Beeinträchtigungspotenzial zukommt und die von geringer Komplexität sind. 

Zu Nummer 3.6.2.1, Nummer 3.12 und 3.26 

Nach einer Schätzung, die gemeinsam mit der Bund-Länder-Arbeitsgemeinschaft für Im-
missionsschutz erstellt wurde, ist auf Grundlage des aktuellen Anlagenparks von jeweils 
rund 20 Anlagen auszugehen, die neu unter die Richtlinie 2010/75/EU über Industrieemis-
sionen fallen und dann zukünftig im förmlichen Verfahren zugelassen werden müssen. Mit 
der Annahme, dass pro Jahr für 10 Prozent der Anlagen im Anwendungsbereich der Richt-
linie 2010/75/EU über Industrieemissionen ein Genehmigungsverfahren durchgeführt wird, 
entspricht dies einer Zunahme von jeweils zwei Genehmigungsverfahren pro Jahr, welches 
neu mit Öffentlichkeitsbeteiligung durchgeführt werden muss. 

Bei der Nummer 3.26 ist davon auszugehen, dass diese Anlagen im Regelfall bereits bisher 
der Richtlinie 2010/75/EU über Industrieemissionen unterlagen.  

Zu Nummer 3.11 

Eine Erhebung in 5 Ländern (BY, RP, SN, ST, TH) ergab, dass dort rund 15 Anlagen be-
troffen sind; hochgerechnet auf Deutschland wird daher von einer Betroffenheit von 50 An-
lagen ausgegangen. Da die betreffenden Anlagen schon bisher immissionsschutzrechtlich 
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genehmigungsbedürftig sind, die Zulassung im förmlichen Verfahren mit Öffentlichkeitsbe-
teiligung erfolgte und die Anpassung im Hinblick auf die Industrieemissionsrichtlinie zu-
nächst keine neuen materiellen Anforderungen an die Anlagen bedingen, ist von keiner 
verfahrensgeschuldeten Änderung des Erfüllungsaufwandes auszugehen. 

Zu 5.1.1.2 

Es wird deutschlandweit von ca. 2 000 Anlagen (Quelle: Hochrechnung auf Grundlage von 
Daten einzelner Länder) ausgegangen; davon dürften etwa 20 Prozent oder 400 Anlagen 
durch die Streichung des Bezugs zu Stundenwerten nicht mehr unter die Genehmigungs-
pflicht fallen; hierbei handelt es sich um kleinere Anlagen, denen kein wesentliches Beein-
trächtigungspotenzial zukommt und die von geringer Komplexität sind. 

Zu Nummer 7.3 

Es wird deutschlandweit von ca. 250 Anlagen (Quelle: Länder) ausgegangen; davon dürften 
etwa 25 Prozent oder 60 Anlagen (kleine, handwerkliche Betriebe) wegen der Änderung 
auf den Bezug pro Woche und das Schlacht- statt das Lebendgewicht nicht mehr unter die 
Genehmigungspflicht fallen. 

Zu Nummer 7.5 

Es wird deutschlandweit von ca. 90 Anlagen ausgegangen (Quelle: Länder). Durch den 
eindeutigen Bezug auf die Wärmebehandlung als emissionsbestimmender Schritt dürfte 
sich die Anzahl der Anlagen erhöhen. Es wird von einer Zunahme von ca. 20 Prozent aus-
gegangen. Somit werden etwa 18 Anlagen zusätzlich genehmigungsbedürftig. Diese Anla-
gen unterlagen bereits bisher einem bauordnungsrechtlichen Zulassungsverfahren.  

Zu 7.6 

Es wird deutschlandweit von ca. 500 Räucher-Anlagen unterhalb der Schwellen für die 
Richtlinie 2010/75/EU über Industrieemissionen (Quelle: Länder) ausgegangen. Eine im 
Rahmen der Bund-Länder-Arbeitsgemeinschaft Immissionsschutz erstellte Schätzung auf 
Grundlage des aktuellen Anlagenparks lässt erwarten, dass 10 bis 20 Prozent der Anlagen 
durch die Anhebung der Mengenschwelle aus der Genehmigungspflicht entfallen werden. 
Andererseits werden neu auch Anlagen zum Räuchern von pflanzlichen Produkten aufge-
nommen, so dass insgesamt von einer Abnahme von rund 10 Prozent oder 50 Anlagen 
auszugehen ist. 

Zu Nummer 7.19 

Es wird deutschlandweit von ca. 60 Anlagen (Quelle: Länder) ausgegangen; davon dürften 
etwa 20 Prozent oder 12 Anlagen (kleinere Betriebe) wegen der Einführung der Mengen-
schwelle nicht mehr unter die Genehmigungspflicht fallen. 

Zu Nummer 7.31 

Nach Auskunft der Länder gibt es derartige Anlagen bisher nur sehr vereinzelt. Da insge-
samt von einer Zunahme auszugehen ist, wird zunächst davon ausgegangen, dass mittel-
fristig etwa 50 solcher Anlagen der Genehmigungspflicht unterliegen werden. Diese Anla-
gen unterlagen bereits bisher einem bauordnungsrechtlichen Zulassungsverfahren. 

Zu Nummer 8.3 

Ergänzung einer Ausnahme für die Behandlung von Grünabfällen an wenigen Tagen in der 
Nummer 8.3.2: Es wird von rund 20 (insb. kommunalen) Plätzen zur Sammlung und zum 
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Shreddern von Grünabfall ausgegangen, die durch die Ausnahmeregelung nicht mehr unter 
die immissionsschutzrechtliche Genehmigungspflicht fallen. 

Anhebung der Schwellenwerte für das G/E-Verfahren für weitere biologische Behandlungs-
verfahren in der Nummer 8.3.3: Es wird deutschlandweit von rund 200 Anlagen ausgegan-
gen, die der bisherigen Nummer 8.6.2.1 (biologische Behandlung von mehr als 50 t nicht 
gefährlicher Abfall pro Tag) unterliegen; davon dürften rund 10 Prozent wegen der Neufor-
mulierung in Zukunft nicht mehr im förmlichen Verfahren zuzulassen sein. Da mittelfristig 
mit einer Zunahme dieser Anlagenart gerechnet wird, wird der Abschätzung des Erfüllungs-
aufwandes daher eine Anzahl von 30 Anlagen zugrunde gelegt. Es wird weiterhin ange-
nommen, dass für 10 Prozent dieser Anlagen pro Jahr ein Genehmigungsverfahren durch-
geführt wird. Somit entfällt bei 3 Genehmigungsverfahren pro Jahr in Zukunft die Durchfüh-
rung der Öffentlichkeitsbeteiligung. 

Zu Nummer 8.5.2 

Es wird deutschlandweit von ca. 5.000 Anlagen (Quelle: Hochrechnung auf Grundlage von 
Daten einzelner Länder) ausgegangen, die der Nummer 8.5.2 unterliegen (hinzu kommen 
Teil-Anlagen in einer ähnlichen Größenordnung, die für die Abschätzung unberücksichtigt 
bleiben); es wird ferner davon ausgegangen, dass ca. 10 Prozent dieser Anlagen unter die 
neue Ausnahmeregelung (Zwischenlagerung von Bodenaushub bis 300 Tonnen), für wel-
che die immissionsschutzrechtliche Genehmigungspflicht in Zukunft entfällt. 

Zu Nummer 10.10.1 

Nach einer Schätzung, die gemeinsam mit der Bund-Länder-Arbeitsgemeinschaft für Im-
missionsschutz erstellt wurde, ist auf Grundlage des aktuellen Anlagenparks von rund 30 
Anlagen (Zunahme um ca. 30 Prozent) auszugehen, die neu unter die Richtlinie 
2010/75/EU über Industrieemissionen fallen und dann zukünftig im förmlichen Verfahren 
zugelassen werden müssen. Mit der Annahme, dass pro Jahr für 10 Prozent der IE-Anlagen 
ein Genehmigungsverfahren durchgeführt wird, entspricht dies einer Zunahme von drei Ge-
nehmigungsverfahren pro Jahr, welche neu mit Öffentlichkeitsbeteiligung durchgeführt wer-
den müssen.  

Zu Nummer 10.15.1 

Es wird deutschlandweit von ca. 300 Anlagen (Quelle: Hochrechnung auf Grundlage von 
Daten einzelner Länder) ausgegangen, wovon rund 30 Prozent in das Segment einer Feu-
erungswärmeleistung von 300 kW bis 1 MW fallen dürften, für welches die Genehmigungs-
pflicht in Zukunft entfällt. 

Zu Nummer 10.16 

Es wird deutschlandweit von ca. 100 Anlagen (Quelle: Hochrechnung auf Grundlage von 
Daten einzelner Länder) ausgegangen, wovon rund 50 Prozent unter die Ausnahme für 
Windkanäle in Gebäuden fallen dürften, für welche die Genehmigungspflicht in Zukunft ent-
fällt. 

Zu Nummer 10.24 

Es wird deutschlandweit von ca. 1 000 Anlagen (Quelle: Hochrechnung auf Grundlage von 
Daten einzelner Länder) ausgegangen, die der bisherigen Nummer 10.25 unterliegen. 
Durch die Änderung dürfte die Anlagenzahl um rund 50 Prozent zunehmen. 

Zu Artikel 2 
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Die Änderung der Verordnung über Immissionsschutz- und Störfallbeauftragte umfasst aus-
schließlich redaktionelle Anpassungen an Verweisen, die sich durch die durch Artikel 1 ge-
änderte Verordnung über genehmigungsbedürftige Anlagen ergeben. Es entsteht kein zu-
sätzlicher Erfüllungsaufwand. 

Zu Artikel 3 

Die Fünfundvierzigste Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgeset-
zes setzt die Anforderungen zur Einführung des Umweltmanagements und zu Umweltleis-
tungswerten um. Sie betrifft sämtliche Anlagen im Anwendungsbereich der Richtlinie über 
Industrieemissionen, die keine Tierhaltungsanlagen sind. Dies sind nach derzeitigem Stand 
etwa 10.700 Anlagen in Deutschland (Quelle: Anlagenberichterstattung für das Jahr 2022). 

Regelung Wirtschaft 

 einmalig jährlich 

 Gesamtkosten davon Bürokra-
tiekosten 

Gesamtkosten davon Bürokra-
tiekosten 

 in Tsd. Euro 

§ 3 – – 13.500 6.750 

§ 4 – – 5.000 2.500 

§ 5 – – 1.748 1.748 

§ 6 – – – – 

§ 7 – – 4 4 

§ 8 – – 140 140 

§ 9 – – – – 

§ 10 – – – – 

Insgesamt – – 20.392 11.142 

Tabelle: Erfüllungsaufwandänderung zur Einführung der Fünfundvierzigsten Verord-
nung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes für die Wirtschaft 

Insgesamt entsteht somit für die Wirtschaft aus den Regelungen des Artikels 3 

−  kein einmaliger zusätzlicher Erfüllungsaufwand und 

−  ein wiederkehrender Erfüllungsaufwand in Höhe von 20 Mio. Euro pro Jahr. 

Davon entfallen wiederkehrend 11 Mio. Euro auf zusätzliche Bürokratiekosten. 

Der zusätzliche Erfüllungsaufwand ergibt sich vollständig aus der 1:1-Umsetzung europa-
rechtlicher Vorschriften und unterliegt daher nicht der „One in, one out-Regel“. 

Diese Kosten setzen sich im Einzelnen auf die Regelungen bezogen wie folgt zusammen. 

Zu § 3 (Einführung eines Umweltmanagementsystems) 
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Grundlage für die Berechnungen des Erfüllungsaufwands ist die Auswirkungsanalyse der 
Kommission zum Vorschlag für eine Novellierung der Richtlinie 2010/75/EU über Industrie-
emissionen (Dokument SWD(2022) 111 vom 5.4.2022, Teile 1 bis 5). Zu Berechnung wird 
davon ausgegangen, dass sich ein Viertel der Anlagen der EU in Deutschland befindet. 
Ausweislich der Auswirkungsanalyse der Kommission wird weiter davon ausgegangen, 
dass für betroffenen Unternehmen (spätestens) seit dem Inkrafttreten der Richtlinie 
2010/75/EU über Industrieemissionen veröffentlichten BVT-Schlussfolgerungen ein anla-
genbezogenes Umweltmanagementsystem bereits eingeführt wurde. 

Die Einführung eines Umweltmanagementsystems (einschließlich der unverbindlichen Um-
weltleistungswerte) und der Transformationspläne betrachtet die Auswirkungsanalyse der 
Kommission als Daueraufgaben und versieht die zum Zuge kommenden Politikoptionen mit 
jährlichen Gesamtkosten. Für PO3-a (Umweltleistungswerte insgesamt): 16 Mio. Euro, für 
PO3-b (Erweiterung Umweltmanagementsystem): 46 Mio. Euro, und für PO2-c (Transfor-
mationspläne): 20 Mio. Euro. Unter der zusätzlichen Annahme, dass schätzungsweise die 
Hälfte des Aufwands für PO3-a der Bearbeitung der unverbindlichen Umweltleistungswerte 
(Vergleichswerte, Richtwerte) im Umweltmanagementsystem zuzuordnen sind, ergibt sich 
für die deutschen Anlagen für die Industrie anteilig ein jährlicher Erfüllungsaufwand von 
13,5 Mio. Euro für die Erweiterung des Umweltmanagementsystems und 5 Mio. Euro für 
die Transformationspläne. Vor dem Hintergrund, dass insbesondere kleinere und mittlere 
Unternehmen die Aufgaben in Teilen an Auftragnehmer vergeben wird der Anteil der Büro-
kratiekosten auf 50 Prozent geschätzt.  

Die aus der Umsetzung eines Umweltmanagementsystems entstehenden Einsparungen 
(z.B. Energieeinsparungen) können derzeit noch nicht verlässlich abgeschätzt werden. 

Zu § 4 (Erstellung von Transformationsplänen) 

Für die Erstellung eines Transformationsplans betrifft sämtliche Anlagen, die keine Tierhal-
tungsanlagen sind. Es wird von einem zusätzlichen einmaligen Erfüllungsaufwand für die 
Wirtschaft in Höhe von rund 100 Stunden pro Anlage oder insgesamt 39 Mio. Euro ausge-
gangen. Diese Kosten sind als Bürokratiekosten zu berücksichtigen. Die kontinuierliche 
Fortschreibung des Transformationsplans erfolgt im Umweltmanagement. Der Erfüllungs-
aufwand ist daher bereits dort berücksichtigt. 

Zu § 5 (Veröffentlichung) 

Der Betreiber wird verpflichtet relevante Informationen des Umweltmanagementsystems zu 
veröffentlichen. Es werden für die Wirtschaft jährlich die Standardaktivitäten „Aufbereitung 
der Daten“ mit 268 Minuten (Schwierigkeit: hoch) und „Datenübermittlung und Veröffentli-
chung“ mit 2 Minuten (Schwierigkeit: mittel) angesetzt. Dies ergibt eine Zunahme des jähr-
lichen Erfüllungsaufwandes in Höhe von 1,7 Mio. Euro pro Jahr, die den Bürokratiekosten 
zuzurechnen sind. 

Zu § 6 (Messpflichten und Datenerhebung) 

Die Erfassung relevanter Parameter zur Bestimmung der Umweltleistung der Anlage ist 
bereits Teil des Umweltmanagements bzw. ist von den Kosten zur Einführung eines solchen 
Systems miterfasst. Es wird daher mit keinem separaten Zusatzaufwand gerechnet. Soweit 
sich aus Vorgaben in Anlage 3 in Zukunft zusätzlicher Erfüllungsaufwand ergibt, wird dieser 
im Rahmen der nationalen Umsetzung ausgewiesen. 

Zu § 7 (Konformitätsbewertung und Nachweise) 

Da der EMAS-Registrierungsbescheid bzw. das ISO 14001-Zertifikat als Nachweis genutzt 
werden können, entstehen der Wirtschaft für die Beschaffung des Nachweises keine zu-
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sätzlichen Kosten. Die Übermittlung an die Behörde wird mit der Standardtätigkeit „Daten-
übermittlung und Veröffentlichung“ (Schwierigkeitsgrad „mittel“) gemäß Zeitwerttabelle mit 
2 Minuten abgebildet. Der Zusatzaufwand verteilt sich auf drei Jahre und beläuft sich somit 
insgesamt auf 4 Tsd. Euro pro Jahr. Diese Kosten sind den Bürokratiekosten zuzurechnen. 

Zu § 8 (Berichts- und Vorlagepflichten) 

Bei der Berichterstattung an die Behörde kann auf die Zusammenstellung der Informationen 
gemäß § 5 zurückgegriffen werden. Der zusätzliche Aufwand wird mit den Standardtätig-
keiten „Aufbereitung der Daten“ (Schwierigkeitsgrad „mittel“; 20 Min) und „Datenübermitt-
lung und Veröffentlichung“ (Schwierigkeitsgrad „mittel“; 2 Min) abgebildet. Der Zusatzauf-
wand fällt jährlich an und beläuft sich auf 140 Tsd. Euro. Die Kosten sind den Bürokratie-
kosten zuzurechnen. 

Zu § 9 (Verbindliche Spannen für die Umweltleistung) 

Mit der Regelung wird lediglich ein allgemeiner rechtlicher Rahmen für die zukünftige Um-
setzung der verbindlichen Spannen für die Umweltleistung geschaffen. Erfüllungsaufwand 
fällt erst bei der Umsetzung von entsprechenden verbindlichen Spannen in Anlage 3 an. 
Der Erfüllungsaufwand wird bei zukünftigen Anpassungen der Anlage 3 ausgewiesen. 

Zu § 10 (Umweltleistungsrichtwerte) 

Die Umweltleistungsrichtwerte werden vom Betreiber ins Umweltmanagementsystem auf-
genommen, weshalb für die Wirtschaft kein zusätzlicher Erfüllungsaufwand entsteht. 

Zu Artikel 4 

Artikel 4 sieht die Anpassung weiterer immissionsschutzrechtlicher Vorschriften vor. Sie be-
treffen teils sämtliche Anlagen, teils Teilmengen von Anlagen im Anwendungsbereich der 
Richtlinie.2010/75/EU über Industrieemissionen. Die Änderungen in Absatz 1 betreffen die 
Verordnung über das Genehmigungsverfahren und somit grundsätzlich sämtliche Anlagen 
nach der Richtlinie 2010/75/EU über Industrieemissionen im Falle einer Neugenehmigung 
bzw. Änderungsgenehmigung. Die Änderung in Absatz 2 betreffen redaktionelle Anpassun-
gen der Verordnung über Emissionserklärungen. Die Änderungen in Absatz 3 zur Auswei-
tung der Überwachung der PCDD/F-Emissionen betreffen etwa 214 Abfallmitverbrennungs-
anlagen. Die Änderung in Absatz 4 betrifft lediglich die Erteilung von Ausnahmen nach § 32 
der Verordnung über mittelgroße Feuerungs-, Gasturbinen- und Verbrennungsmotoranla-
gen in extrem seltenen Fallkonstellationen. 

Für die Wirtschaft wird ein einheitlicher Stundensatz von 34 Euro pro Stunde, entsprechend 
einer einfachen oder mittleren Tätigkeit angenommen. 

Regelung Wirtschaft 

 einmalig jährlich 

 Gesamtkosten davon Bürokra-
tiekosten 

Gesamtkosten davon Bürokra-
tiekosten 

 in Tsd. Euro 

Absatz 1 Num-
mer 1 Buch-
stabe a  

– – 340 340 
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Absatz 1 Num-
mer 1 Buch-
stabe b 

– – –151 –51 

Absatz 1 Num-
mer 2 

– – 179 179 

Absatz 2 – – – – 

Absatz 3 Num-
mer 2 

– – – – 

Absatz 3 Num-
mer 3, 7 und 8 

– – – – 

Absatz 3 Num-
mer 5 Buch-
stabe a 

– – 2.573 5 

Absatz 3 Num-
mer 5 Buch-
stabe b 

– – – – 

Absatz 3 Num-
mer 6 

– – – – 

Absatz 4 – – – – 

Absatz 5 – – – – 

Absatz 6 – – – – 

Absatz 7 – – – – 

Insgesamt – – 2.941 473 

Tabelle: Erfüllungsaufwandänderung zur Änderung weiterer immissionsschutzrecht-
licher Vorschriften; nicht aufgeführt sind rein redaktionelle Änderungen 

Insgesamt entsteht somit für die Wirtschaft aus den Regelungen des Artikels 4 

−  kein einmaliger zusätzlicher Erfüllungsaufwand und 

−  ein wiederkehrender Erfüllungsaufwand in Höhe von 2,9 Mio. Euro pro Jahr. 

Davon entfallen wiederkehrend 0,5 Mio. Euro auf zusätzliche Bürokratiekosten. 

Der zusätzliche Erfüllungsaufwand ergibt sich vollständig aus der 1:1-Umsetzung europa-
rechtlicher Vorschriften und unterliegt daher nicht der „One-In-One-Out-Regel“. Aus 
Artikel 4 Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe b ergibt sich durch Vereinfachungen beim Geneh-
migungsverfahren für modulare Anlagen im Sinne der „One-in-One-Out-Regel“ Einsparun-
gen in Höhe von 151 Tsd. Euro (davon 51 Tsd. Euro Bürokratiekosten). 

Diese Kosten setzen sich im Einzelnen auf die Regelungen bezogen wie folgt zusammen. 

Zu Absatz 1 (Änderung der Verordnung über das Genehmigungsverfahren) 
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Die Änderung 
Artikel 4 Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe a, Nummer 2 Buchstabe a und b Doppelbuchstab 
e aa der Verordnung über das Genehmigungsverfahren betreffen rund 5.000 Anträge auf 
Neu- und Änderungsgenehmigung pro Jahr (vgl. Erfüllungskosten zu Artikel 1). Durch die 
zusätzliche Aufnahme neuer Pflichten entsteht für die Wirtschaft zusätzlicher Bearbeitungs-
aufwand von rund 3,05 Stunden pro Jahr pro Antrag. Hieraus ergeben sich wiederkehrende 
Erfüllungskosten in Höhe von 519 Tsd. Euro pro Jahr, die als Bürokratiekosten zu betrach-
ten sind. 

Durch Vereinfachungen im Verfahren zur Genehmigung modularer Anlagen in 
Artikel 4 Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe b ergibt sich eine Reduzierung des Erfüllungsauf-
wands für die Wirtschaft. Da die Regelung relativ scharf auf bestimmte Anlagen abzielt, 
insbesondere auf Anlagen der chemischen Industrie, wird nur von rund fünf Fällen pro Jahr 
ausgegangen. Hieraus ergibt sich insgesamt eine Entlastung der Wirtschaft in Höhe von 
151 Tsd. Euro pro Jahr, davon Bürokratiekosten in Höhe von 51 Tsd. Euro, die im Sinne 
der „One-In-One-Out-Regel“ zu berücksichtigen ist. 

Der wesentliche Vorteil dieser Regelung ergibt sich jedoch aus der deutlichen Verfahrens-
beschleunigung (typischerweise 3 bis 6 Monate pro Fall), bei der künftig bei Produktions-
umstellungen im vorgesehenen Rahmen auf eine Änderungsgenehmigung verzichtet wer-
den kann. Die Berechnung der Einsparungen zum Zeitgewinn ist jedoch aufgrund der Kom-
plexität und Diversität der Einzelfälle nicht möglich. 

Zusätzlicher Aufwand wird durch die geänderte Vorgabe einer Höchstfrist zur Überwachung 
von Grundwasser und Boden in 
Artikel 4 Absatz 1 Nummer 2 Buchstabe b Doppelbuchstabe bb nur ausgelöst, sofern 
diese geänderten Höchstfristen in der Praxis zu zusätzlichen Überwachungen der Anlagen 
führen. Angesichts bereits bestehender Pflichten beispielsweise aus § 61 Wasserhaus-
haltsgesetz in Verbindung mit der Abwasserverordnung ist jedoch nicht davon auszugehen, 
dass die Vorgabe zu einem relevanten Erfüllungsaufwand führt. 

Darüber hinaus eröffnet § 21 Absatz 2a Satz 2 der Verordnung über das Genehmigungs-
verfahren grundsätzlich die Möglichkeit, von den Fristen abzuweichen, wenn die Überwa-
chung anhand einer systematischen Beurteilung des Verschmutzungsrisikos erfolgt. Mit 
dieser Möglichkeit kann die derzeit geübte Praxis weitgehend beibehalten werden. Im Er-
gebnis entsteht kein relevanter Erfüllungsaufwand (vgl. Bundesrats-Drucksache 319/12). 

Zu Absatz 2 (Änderung der Verordnung über Emissionserklärungen) 

Die Änderung der Verordnung über Emissionserklärungen umfasst ausschließlich redakti-
onelle Anpassungen an Verweisen, die sich durch die durch Artikel 1 geänderte Verordnung 
über genehmigungsbedürftige Anlagen ergeben. Es entsteht kein zusätzlicher Erfüllungs-
aufwand. 

Zu Absatz 3 (Änderung der Verordnung über die Verbrennung und die Mitverbrennung von 
Abfällen) 

Mit Nummer 2 wird die Ausnahme vom Anwendungsbereich der Verordnung über die Ver-
brennung und die Mitverbrennung von Abfällen in § 1 Absatz 3 Satz 1 Nummer 2 lediglich 
konkretisiert. Die Änderung ist ohne praktische Relevanz, da Erdgas regelmäßig der Brenn-
stoff mit den geringsten Emissionen sein dürfte. 

Mit den Nummern 3 und 8 werden die Anforderungen an das Einführen bzw. Vorhalten ei-
nes Umweltmanagementsystems für Abfallverbrennungsanlagen aus der Verordnung über 
die Verbrennung und die Mitverbrennung von Abfällen gestrichen. Die Num-
mern 1, 4, 6, 7 und 9 sind Folgeanpassungen hierzu. Da diese Regelungen jedoch zentral 
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in die Fünfundvierzigste Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzge-
setzes überführt werden, sind die vorgenannten Änderungen für die Betreiber kostenneut-
ral. 

Die Änderung in Nummer 5 weitet die bereits bestehende Regelung zur Überwachung der 
Emissionen von PCDD/F und dioxinähnlichen PCB in anderen als normalen Betriebszu-
ständen zusätzlich auf etwa 214 Abfallmitverbrennungsanlagen aus und konkretisiert die 
Betreiberpflichten zur Minimierung der Emissionen dieser Stoffe nach dem Stand der Tech-
nik. Künftig ist auch bei diesen Anlagen die Emissionen der vorgenannten Stoffe außerhalb 
des normalen Betriebszustands dreijährlich durch Messung zu bestimmen. Ferner sind die 
Ergebnisse der Messungen der zuständigen Behörde zu übermitteln. Die Bewertung und 
Übermittlung der Messergebnisse kann zur Kostensenkung zusammen mit anderen bereits 
durchzuführenden Messungen erfolgen. Die Messungen sind auch Grundlage zur Erfüllung 
der Pflicht zur Minimierung der Emissionen nach dem Stand der Technik. Für diese Stoffe 
bestehen bereits Minimierungsgebote in Bezug auf Emissionen in der Technischen Anlei-
tung zur Reinhaltung der Luft. Insgesamt ergibt sich hierdurch ein Erfüllungsaufwand von 
jährlich wiederkehrend 2,6 Mio. Euro, davon etwa 4851 Euro Bürokratieaufwand. Die Kos-
ten werden im Wesentlichen die externe Beschaffung der Überwachungsmessung be-
stimmt. 

Zu Absatz 4 (Änderung der Verordnung über mittelgroße Feuerungs-, Gasturbinen- und 
Verbrennungsmotoranlagen) 

Die Änderung des Verweises auf die Richtlinie 2010/75/EU über Industrieemissionen in 
§ 32 der Verordnung über mittelgroße Feuerungs-, Gasturbinen- und Verbrennungsmotor-
anlagen betrifft nur die extrem seltene Fallkonstellation, in der Feuerungsanlagen erstens 
nicht in den Anwendungsbereich der Verordnung über Großfeuerungs-, Gasturbinen- und 
Verbrennungsmotoranlagen, gleichwohl aber in den Anwendungsbereich der Richtlinie 
2010/75/EU über Industrieemissionen fallen und die vorgesehenen Emissionsgrenzwerte 
nicht einhalten können. Da es sich zudem um eine Ausnahmeregelung handelt, ist davon 
auszugehen, dass Betreiber von dieser ausschließlich Gebrauch machen, wenn Sie 
dadurch eine Kostenersparnis erzielen können. Es werden daher im Zusammenhang mit 
der Regelung des Absatzes 4 keine zusätzlichen Erfüllungskosten erwartet. 

Zu Absatz 5 (Änderung der Deponieverordnung) 

Die Änderungen sind redaktioneller Natur oder betreffen Vorgaben an die Verwaltung. Für 
die Wirtschaft fällt kein zusätzlicher Aufwand an. 

Zu Absatz 6 (Änderung der Ersatzbaustoffverordnung) 

Die Änderung der Verordnung über Emissionserklärungen umfasst ausschließlich redakti-
onelle Anpassungen an Verweisen, die sich durch die durch Artikel 1 geänderte Verordnung 
über genehmigungsbedürftige Anlagen ergeben. Es entsteht kein zusätzlicher Erfüllungs-
aufwand. 

Zu Absatz 7 (Änderung der Abfallbeauftragtenverordnung) 

Die Änderung der Abfallbeauftragtenverordnung umfasst ausschließlich redaktionelle An-
passungen an Verweisen, die sich durch die durch Artikel 1 geänderte Verordnung über 
genehmigungsbedürftige Anlagen ergeben. Es entsteht kein zusätzlicher Erfüllungsauf-
wand. 

4.3 Erfüllungsaufwand der Verwaltung 

Der Gesamterfüllungsaufwand für die Verwaltung ergibt sich aus dem Erfüllungsaufwand 
für die Artikel 1 bis 4. 
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Regelung Verwaltung 

 einmalig jährlich 

 in Tsd. Euro 

Artikel 1 10.910 –4.857 

Artikel 2 – – 

Artikel 3 – 1.403 

Artikel 4 – 1.358 

Insgesamt 10.910 –2.096 

Tabelle: Erfüllungsaufwandänderung für Anlagenbestand sowie bereits genehmigte 
Neuanlagen für den gesamten Verordnungsentwurf für die Verwaltung 

Insgesamt ergibt sich für die Verwaltung ein einmaliger Erfüllungsaufwand von 11 Mio. Euro 
und ein jährlich wiederkehrender Erfüllungsaufwand von –2,1 Mio. Euro. Der wesentliche 
Erfüllungsaufwand ergibt sich aus der Änderung der Verordnung über genehmigungsbe-
dürftige Anlagen. Einer Minderung des wiederkehrenden Erfüllungsaufwands in Höhe von 
5,0 Mio. Euro pro Jahr stehen neue Belastungen in Höhe von 2,9 Mio. Euro gegenüber. 
Diese Entlastungen ergeben sich insbesondere aus der Vereinfachung der nationalen Re-
gelungen aus Artikel 1 zur Überführung bestimmter Anlagen vom sogenannten „G-Verfah-
ren“ in das „V-Verfahren“ und Artikel 4 Absatz 1 in Bezug auf Erleichterungen zur Geneh-
migung modularer Anlagen. 

Die Kosten entstehen den Ländern, sofern nicht einzelne Aufgaben den Kommunen über-
lassen sind. Es entsteht kein zusätzlicher Erfüllungsaufwand für den Bund. 

Die Kosten zu den einzelnen Regelungen des Verordnungsentwurfs sind im Folgenden ein-
zeln dargestellt. 

Zu Artikel 1 

Insgesamt entsteht durch Artikel 1 für die Verwaltung einmaliger Erfüllungsaufwand in Höhe 
von insgesamt 11 Mio. Euro sowie ein jährlich wiederkehrender Erfüllungsaufwand in Höhe 
von insgesamt –4,9 Mio. Euro. Die Einsparungen im jährlich wiederkehrenden Erfüllungs-
aufwand ergeben sich aus der Straffung und Vereinfachung der bestehenden Regelungen 
sowie der Ausweitung der Anwendung des vereinfachten Verfahrens nach § 19 des Bun-
des-Immissionsschutzgesetzes. 

Die Erfüllungskosten zu Artikel 1 ergeben sich im Einzelnen aus dem Erfüllungsaufwand zu 
den nachfolgen aufgeführten Regelungen des Verordnungsentwurfs. Für die Lohnkosten 
wurde der Mittelwert von 54,55 Euro pro Stunde für gehobenen und höheren Dienst heran-
gezogen (Quelle: Anhang 9 des Leitfadens der Bundesregierung). 

Einmaliger Erfüllungsaufwand 

In Deutschland gibt es rund 100.000 immissionsschutzrechtlich genehmigungsbedürftige 
Anlagen (Quelle: Länder). Es wird davon ausgegangen, dass durch die vorliegende Ablö-
severordnung bei der Hälfte dieser Anlagen eine Überprüfung erfolgen muss. Die lediglich 
redaktionelle Anpassung der Anlagenbeschreibung bzw. der Nummer in der Verordnung 
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über genehmigungsbedürftige Anlagen führt im Regelfall nicht zur Notwendigkeit den Ge-
nehmigungsbescheid anzupassen; die redaktionelle Anpassung kann z.B. im Rahmen ei-
nes späteren Änderungsgenehmigungsverfahrens erfolgen. Pauschal wird daher von ei-
nem Zeitaufwand von 4 Stunden je zu prüfender Anlage ausgegangen. Die Arbeiten um-
fassen die kursorische Prüfung, die Anpassung, die IT-Erfassung und im Einzelfall die Ab-
stimmung mit der zuständigen Behörde (z.B. soweit im Falle neu aufgenommener Anlagen 
geänderte materielle Anforderungen zu beachten sind). Daraus ergibt sich ein einmaliger 
Erfüllungsaufwand in Höhe von rund 11 Mio. Euro. 

Straffung und Vereinfachung 

Es ist davon auszugehen, dass in Deutschland pro Jahr mindestens 5.000 immissions-
schutzrechtliche Genehmigungsverfahren durchgeführt werden. Durch die erzielten Verein-
fachungen werden Zweifelsfragen reduziert und Rechtsunsicherheiten beseitigt. Es wird 
angenommen, dass dies den Erfüllungsaufwand pro Verfahren um jeweils mindestens 
4 Stunden reduziert. Hieraus errechnet sich eine Reduzierung des jährlichen Erfüllungsauf-
wandes für die Verwaltung in Höhe von 1,1 Mio. Euro pro Jahr. 

Ausweitung des vereinfachten Verfahrens 

In Bezug auf die Ermittlung des Erfüllungsaufwands wird auf die entsprechenden Ausfüh-
rungen zum Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft verwiesen. Mit den für die Verwaltung 
angenommenen Lohnkosten ergibt sich eine Reduzierung des jährlichen Erfüllungsaufwan-
des in Höhe von mindestens 3,2 Mio. Euro pro Jahr. 

Weitere Änderung des Anhang 1 

Die Neufassung des Anhangs 1 der Verordnung über genehmigungsbedürftige Anlagen 
übernimmt in weiten Teilen den Wortlaut der bestehenden Regelung. Nachfolgende Tabelle 
umfasst ausschließlich Positionen, die zu einer mehr als sehr geringen Änderung des Er-
füllungsaufwands für die Wirtschaft führen. Im Einzelnen wird auch auf die entsprechenden 
Ausführungen zum Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft verwiesen. 

Regelung Verwaltung 

 einmalig jährlich 

 in Tsd. Euro 

Nummer 1.4.1.2* – –41 

Nummer 2.10.2* – –16 

Nummer 2.14* – –218 

Nummer 3.6.2 – 32 

Nummer 3.12 – 32 

Nummer 5.1.1.2* – –218 

Nummer 7.3* – –34 

Nummer 7.5* – –10 

Nummer 7.6* – –27 
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Nummer 7.19* – –7 

Nummer 7.31* – 27 

Nummer 8.3* – –58 

Nummer 8.5.2* – –273 

Nummer 10.10 – 48 

Nummer 10.15.1* – –49 

Nummer 10.16* – –27 

Nummer 10.24* – 273 

Insgesamt – –566 

Tabelle: Erfüllungsaufwandänderung zu Anhang 1 der Verordnung über genehmi-
gungebedürftige Anlagen für die Verwaltung. Die Angabe „Regelung“ bezieht sich auf 
die entsprechende Nummer des Anhangs 1 der Verordnung über genehmigungsbedürftige 
Anlagen. 

Gemäß vorstehender Tabelle entsteht durch die Neufassung der Verordnung über geneh-
migungsbedürftige Anlagen im Hinblick auf die Einzelregelungen ein jährlicher Erfüllungs-
aufwand in Höhe von rund –566 Tsd. Euro pro Jahr. Die jährliche Entlastung setzt sich aus 
Entlastungen in Höhe von 705 Tsd. Euro (mit „*“ gekennzeichnete Einträge der Tabelle) 
sowie europarechtlich bedingten zusätzlichen Erfüllungskosten in Höhe von 139 Tsd. Euro 
zusammen. 

Zu Details zu den einzelnen Regelungen wird auf die Ausführungen zum Erfüllungsaufwand 
für die Wirtschaft verwiesen. 

Zu Artikel 2 

Die Änderung der Verordnung über Immissionsschutz- und Störfallbeauftragte umfasst aus-
schließlich redaktionelle Anpassungen an Verweisen, die sich durch die durch Artikel 1 ge-
änderte Verordnung über genehmigungsbedürftige Anlagen ergeben. Es entsteht kein zu-
sätzlicher Erfüllungsaufwand. 

Zu Artikel 3 

Insgesamt entsteht durch Artikel 3 für die Verwaltung ein jährlich wiederkehrender Erfül-
lungsaufwand in Höhe von 1,4 Mio. Euro pro Jahr. Aufgrund der gewählten Form der Um-
setzung der Regelungen als Betreiberpflicht entsteht kein einmaliger Erfüllungsaufwand für 
die Verwaltung. 

Der Erfüllungsaufwand zu Artikel 3 ergibt sich im Einzelnen aus dem Erfüllungsaufwand zu 
den nachfolgenden aufgeführten Regelungen des Verordnungsentwurfs. 

Zu § 3 und § 4 (Einführung eines Umweltmanagementsystems, Erstellung von Transforma-
tionsplänen) 

Es handelt sich um eine Betreiberpflicht. Für die Verwaltung entsteht kein zusätzlicher Er-
füllungsaufwand (vgl. sonst § 7). 
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Zu § 5 (Veröffentlichung) 

Es handelt sich um eine Betreiberpflicht. Für die Verwaltung entsteht kein zusätzlicher Er-
füllungsaufwand. 

Zu § 6 (Messverpflichtungen und Datenerhebung) 

Es handelt sich um eine Betreiberpflicht. Für die Verwaltung entsteht kein zusätzlicher Er-
füllungsaufwand. 

Zu § 7 (Konformitätsbewertung und Nachweise) 

Die nach Landesrecht zuständige Behörde prüft die durch den Betreiber vorgelegten Be-
richte und Unterlagen. Der zusätzliche Erfüllungsaufwand für die Verwaltung wurde pau-
schal mit der Standardtätigkeit „Formelle Prüfung, Daten sichten“ (Schwierigkeitsgrad 
„hoch“; Stundensatz 43,80 Euro pro Stunde; Quelle: Destatis) gemäß Zeitwerttabelle mit 
90 Minuten abgebildet. Der Zusatzaufwand beläuft sich somit auf 0,7 Mio. Euro pro Jahr. 
Dies beinhaltet auch die Bearbeitung von Einzelfällen, z.B. bei mangelhaften Nachweisen, 
sonstigen Einzelfallfragen, und im Einzelfall die Sichtung des Transformationsplans. Im Üb-
rigen beschränkt sich die behördliche Überwachung im Wesentlichen auf die Prüfung des 
Vorhandenseins der entsprechenden Nachweise. 

Zu § 8 (Berichts- und Vorlagepflichten) 

Die nach Landesrecht zuständige Behörde prüft die durch den Betreiber vorgelegten Be-
richte und Unterlagen. Der zusätzliche Erfüllungsaufwand für die Verwaltung wurde mit der 
Standardtätigkeit „Formelle Prüfung, Daten sichten“ (Schwierigkeitsgrad „mittel“) gemäß 
Zeitwerttabelle mit 30 Minuten abgebildet. Der Zusatzaufwand fällt jährlich an und beläuft 
sich somit auf 230 Tsd. Euro pro Jahr. 

Zu § 9 (Verbindliche Spannen für die Umweltleistung) 

Mit der Regelung wird lediglich ein allgemeiner rechtlicher Rahmen für die zukünftige Um-
setzung der verbindlichen Spannen für die Umweltleistung geschaffen. Erfüllungsaufwand 
fällt erst bei der Umsetzung von entsprechenden verbindlichen Spannen in Anlage 3 an. 
Der Erfüllungsaufwand wird bei zukünftigen Anpassungen der Anlage 3 ausgewiesen. 

Zu § 10 (Umweltleistungsrichtwerte) 

Die Umweltleistungsrichtwerte werden vom Betreiber ins Umweltmanagementsystem auf-
genommen, weshalb für die Verwaltung kein zusätzlicher Erfüllungsaufwand entsteht. 

Zu Artikel 4 

Der Erfüllungsaufwand zu Artikel 4 für die Verwaltung ist in nachfolgender Tabelle zusam-
mengefasst. Für die Verwaltung wird ein mittlerer Stundensatz von 43,80 Euro pro Stunden 
angenommen. 

Regelung Verwaltung 

 einmalig jährlich 

 in Tsd. Euro 

Absatz 1 
(9. BImSchV) 

– 1.358 
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Absatz 2 
(11. BImSchV) 

– – 

Absatz 3 
(17. BImSchV) 

– – 

Absatz 4 
(44. BImSchV) 

– – 

Absatz 5 
(DepV) 

– – 

Absatz 6 
(ErsatzbaustoffV) 

– – 

Absatz 7 
(AbfBeauftrV) 

– – 

Insgesamt – 1.358 

 

Insgesamt entsteht für die Verwaltung ein jährlich wiederkehrender Erfüllungsaufwand in 
Höhe von 1.358 Tsd. Euro pro Jahr. 

Zu Absatz 1 (Änderung der Verordnung über das Genehmigungsverfahren) 

Die Änderung der Verordnung über das Genehmigungsverfahren betreffen rund 5.000 Fälle 
von Neu- bzw. Änderungsgenehmigungen jährlich. Sie führt zu einem zusätzlichen wieder-
kehrenden Erfüllungsaufwand von rund 1,4 Mio. Euro pro Jahr für die Verwaltung. Es ent-
steht kein einmaliger zusätzlicher Erfüllungsaufwand. 

Die Kosten ergeben sich vor allem aus der Prüfung und Festlegung zusätzlicher Anforde-
rungen im Rahmen der Prüfung von eingehenden Antragsunterlagen und der Bescheidung. 
Aus 
Artikel 4 Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe a, Nummer 2 Buchstabe a und b Doppelbuchstab 
e aa ergibt sich ein zusätzlicher zeitlicher Aufwand von etwa 6,25 Stunden pro Fall. Dies 
entspricht zusätzliche Kosten in Höhe von rund 1,4 Mio. Euro pro Jahr. 

Dem stehen gegenüber Einsparungen in Höhe von rund 11 Tsd. Euro durch die Vereinfa-
chungen der Regelungen zur Genehmigung modularer Anlagen, die sich aus etwa fünf Fäl-
len pro Jahr und einer Zeitersparnis von ca. 50 Stunden pro Fall ergeben. 

Im Übrigen wird auf die Ausführungen zum Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft verwiesen. 

Zu Absatz 2 (Änderung der Verordnung über Emissionserklärungen) 

Durch die Änderung der Verordnung über Emissionserklärungen entsteht kein zusätzlicher 
Erfüllungsaufwand für die Verwaltung. 

Zu Absatz 3 (Änderung der Verordnung über die Verbrennung und die Mitverbrennung von 
Abfällen) 

Durch die Einführung der Überwachung der Emissionen von PCDD/F und dioxinähnlichen 
PCB aus Abfallmitverbrennungsanlagen in anderen als normalen Betriebszuständen ent-
steht aufgrund der geringen Anzahl der betroffenen Anlagen in Verbindung mit dem nur 
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sehr geringen zusätzlichen Prüfaufwand für die nach Landesrecht zuständigen Behörden 
insgesamt nur sehr geringer zusätzlicher Aufwand für die nach Landesrecht zuständigen 
Behörden. 

Die Pflicht zu Minimierung der Emissionen von PCDD/F und dioxinähnlichen PCB wurde 
als Betreiberpflicht umgesetzt. Hierdurch entsteht kein zusätzlicher Erfüllungsaufwand für 
die Verwaltung. 

Zu Absatz 4 (Änderung der Verordnung über mittelgroße Feuerungs-, Gasturbinen- und 
Verbrennungsmotoranlagen) 

Durch die Änderung der Verordnung über mittelgroße Feuerungs-, Gasturbinen- und Ver-
brennungsmotoranlagen entsteht kein zusätzlicher Erfüllungsaufwand für die Verwaltung. 

Zu Absatz 5 (Änderung der Deponieverordnung) 

Der Erfüllungsaufwand der Landesverwaltung (inkl. Kommunen) ändert sich nur geringfü-
gig. 

Zu Absatz 6 (Änderung der Ersatzbaustoffverordnung) 

Durch die Änderung der Ersatzbaustoffverordnung entsteht kein zusätzlicher Erfüllungsauf-
wand für die Verwaltung. 

Zu Absatz 7 (Änderung der Abfallbeauftragtenverordnung) 

Durch die Änderung der Abfallbeauftragtenverordnung entsteht kein zusätzlicher Erfül-
lungsaufwand für die Verwaltung. 

5. Weitere Kosten 

Keine Angaben. 

6. Weitere Regelungsfolgen 

Keine. 

VII. Befristung; Evaluierung 

Die europäischen Regelungen gelten unbefristet. Eine Befristung der Regelung ist daher 
nicht vorzusehen. Eine Evaluierung der durch europäisches Recht vorgegebenen Regelun-
gen ist entbehrlich, da diese bereits auf europäischer Ebene unter anderem im Rahmen der 
turnusmäßigen Überarbeitung der europäischen Regelungen erfolgt. 

Die vorliegende Verordnung wird in Bezug auf nationale Regelungen bzw. Spielräume fünf 
Jahre nach Inkrafttreten auf ihre Wirksamkeit evaluiert. Die Evaluierung richtet sich auf die 
Überprüfung der Zielerreichung. Ziel des Vorhabens ist die Reduktion von Emissionen aus 
Industrieanlagen, die Verbesserung der Anlagenberichterstattung und die Verbesserung 
der Zugänglichkeit von umweltrelevanten Informationen im Allgemeinen und die Beschleu-
nigung von immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren. Dazu sind die entspre-
chenden Informationen der Vollzugsbehörden der Länder abzufragen und qualitativ auszu-
werten: 

−  Emissionsreduktionen der Anlagen, insbesondere von Staub, Schwefeloxiden und 
Stickstoffoxiden, 
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−  Ausnahmen von den Vorschriften, 

−  Genehmigungen neuer Anlagen bzw. Änderungsgenehmigungen bestehender An-
lagen und der Verfahrensdauern, 

−  Verfügbarkeit umweltrelevanter Informationen. 

B. Besonderer Teil 

Zu Artikel 1 (Vierte Verordnung zur Durchführung des 
Bundesimmissionsschutzgesetzes) 

Zu § 1 (Genehmigungsbedürftige Anlagen) 

Zu Absatz 1 

Der Absatz wurde im Wesentlichen unverändert übernommen. In Satz 3 wurden die Bezüge 
an den neuen Anhang 1 angepasst. Nummer 7.4 wird Nummer 7,5; Nummer 7.5 wird Num-
mer 7.6, Nummer 7.25 wird Nummer 7.23 und Nummer 7.28 wird Nummer 7.26. 

Im Hinblick auf Satz 2 ist darauf hinzuweisen, dass das Vorliegen der Tatbestandsvoraus-
setzung einer Behandlung am Entstehungsort einen engen räumlichen und betrieblichen 
Zusammenhang mit der Anfallstelle (Produktionsanlage, Ersterzeugung von Abfällen) vo-
raussetzt. Dieser räumliche und betriebliche Zusammenhang ist unabhängig von Grund-
stücksgrenzen. 

Zu Absatz 2 

Absatz 2 wurde unverändert aus der bestehenden Regelung übernommen. 

Zu Absatz 3 

Die Regelungen zur gemeinsamen Anlage wurden – im Einklang mit den unionsrechtlichen 
Vorgaben – unverändert aus der bestehenden Regelung übernommen. Hierzu hat sich in 
Rechtsprechung und Vollzugspraxis ein gefestigtes Verständnis etabliert, wonach es sich 
bei Anlagen, deren Beschaffenheit und Betriebsweise in derselben Nummer des Anhangs 1 
zur 4. BImSchV beschrieben werden, grundsätzlich um Anlagen derselben Art handelt, so-
weit eine technische Gegenkontrolle diesen Anschein nicht widerlegt („indizielle Bedeu-
tung“; vgl BayVGH 2006; 22 BV 06.2223); eine gemeinsame Anlage liegt dann vor, wenn 
zudem ein enger räumlicher und betrieblicher Zusammenhang gegeben ist und diese An-
lagen die maßgebenden Leistungsgrenzen oder Anlagengrößen gemeinsam erreichen 
oder überschreiten. Anlagen, die verschiedenen Nummern des Anhangs 1 zur 4. BImSchV 
zugeordnet werden, sind hingegen meist keine Anlagen derselben Art (BVerwGE vom 
29.12.2010). Ausnahmen sind möglich, wenn die Anlagen im Hinblick auf die verwandte 
Technik und die erzeugten Emissionen im Wesentlichen gleichartig sind.  

Zur Beantwortung der Frage, ob die Einzelanlagen einer so festgestellten gemeinsamen 
Anlage im Sinne von § 1 Absatz 3 die maßgebenden Leistungsgrenzen oder Anlagengrö-
ßen gemeinsam erreichen oder überschreiten, sind diese Einzelanlagen im Regelfall dann 
anteilig zu ihrer jeweiligen Leistungsgrenze oder Anlagengröße zu betrachten. So können 
die in Anhang 1 bestimmten Voraussetzungen beispielsweise erfüllt sein, wenn die Summe 
dieser Vom-Hundert-Anteile, bis zu denen die Genehmigungsgrenze der jeweiligen Einzel-
anlage ausgeschöpft wird, einen Wert von 100 oder mehr erreicht. 
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Zu Absatz 4 

Absatz 4 wurde unverändert aus der bestehenden Regelung übernommen. 

Zu Absatz 5 

Absatz 5 wurde unverändert aus der bestehenden Regelung übernommen. 

Zu Absatz 6 

Absatz 6 wurde unverändert aus der bestehenden Regelung übernommen. 

Zu Absatz 7 

Absatz 7 wurde unverändert aus der bestehenden Regelung übernommen. 

Zu § 2 (Zuordnung zu den Verfahrensarten) 

Der Paragraph wurde mit Ausnahme von Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe c unverändert aus 
der bestehenden Regelung übernommen. 

Zu Absatz 1 

Zu Nummer 1 

Zu Buchstabe c 

Durch die Streichung des Verweises auf die Vorschriften des Gesetzes über die Umwelt-
verträglichkeitsprüfung (UVPG) in 
§ 2 Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe c und Absatz 3 Satz 2 wird klargestellt, dass für die Ge-
nehmigung der in Spalte c mit dem Buchstaben V gekennzeichneten Anlagen gemäß 
§ 2 Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe c nur dann ein förmliches Verfahren durchzuführen ist, 
wenn im Zulassungsverfahren eine Umweltverträglichkeitsprüfung durchgeführt werden 
muss. Bei der Prüfung, ob diese Voraussetzung erfüllt ist, sind neben den Vorgaben des 
UVPG somit auch abweichende Sonderregelungen (z.B. zukünftiger § 6b Windenergieflä-
chenbedarfsgesetz) zu berücksichtigen. Durch die neue Formulierung wird die Vorschrift 
zudem leichter verständlich und der Aktualisierungsbedarf wird reduziert. Es handelt sich 
insgesamt um eine redaktionelle Klarstellung. 

Zu § 3 (Anlagen nach der Industrieemissions-Richtlinie) 

In § 3 wurde eine redaktionelle Änderung zur Anpassung an die durch die Richtlinie (EU) 
2024/1785 geänderte Richtlinie 2010/75/EU über Industrieemissionen vorgenommen. 

Zu Anhang 1 

Vereinfachung der Struktur, Beschleunigung von Verfahren 

Gemäß einer Vereinbarung von Bund und Ländern im Rahmen des Paktes für Planungs-, 
Genehmigungs- und Umsetzungsbeschleunigung soll die nationale Umsetzung der Richtli-
nie (EU) 2024/1785 auch genutzt werden, um Potenziale zur Beschleunigung von Verfah-
ren durch Anpassungen innerhalb der Verordnung über genehmigungsbedürftige Anlagen 
zu erschließen. Das immissionsschutzrechtliche Genehmigungsverfahren ermöglicht über 
die Konzentrationswirkung eine zentrale, koordinierte und schnelle behördliche Zulassung 
aus einer Hand („One-Stop-Shop“) mit bundeseinheitlich geregelten Verfahren sowie Fris-
ten (vgl. dazu Beschluss zu TOP 34 der 102. Umweltministerkonferenz). Durch die kürzlich 
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abgeschlossene Novellierung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes wurden weitere Ele-
mente zur Straffung und Vereinfachung der Verfahren umgesetzt. Im Rahmen der gemein-
sam mit den Ländern und im Dialog mit Verbänden im Vorfeld durchgeführten Evaluierung 
zur Nutzung von Beschleunigungseffekten, stand daher die Straffung der Struktur der 4. 
BImSchV, die stärkere Nutzung des vereinfachten Genehmigungsverfahrens (vgl. dazu un-
ten) sowie die praxisgerechte und rechtssichere Ausgestaltung im Vordergrund, da diese 
Elemente für die angestrebte Beschleunigung von Verfahren von zentraler Bedeutung sind. 
Zudem wurde systematisch geprüft, bei welchen typenmäßig abgrenzbaren Anlagengrup-
pen – im Einklang mit den rechtlichen Vorgaben des § 4 Bundes-Immissionsschutzgesetz 
und mit den Anforderungen an schnelle und sichere Verfahren – die Vorgaben zur immis-
sionsschutzrechtlichen Genehmigungspflicht angepasst werden sollten. Für einfache Anla-
gen, die im technischen Regelwerk eindeutig und umfassend geregelt sind, kann dies dann 
auch zu einer Beschleunigung und Vereinfachung der Verfahren führen.  

Sowohl im Koalitionsvertrag „Mehr Fortschritt wagen“ für die 20. Legislaturperiode, wie auch 
im Pakt für Planungs-, Genehmigungs- und Umsetzungsbeschleunigung ist die Sicherstel-
lung einer nachhaltigen und fristgerechten Umsetzung der Schlussfolgerungen über die 
besten verfügbaren Techniken (BVT-Schlussfolgerungen) vereinbart. Als ein Element für 
diese Sicherstellung wurde die engere Angleichung des historisch gewachsenen Katalogs 
der genehmigungsbedürftigen Anlagen in der 4. BImSchV hinsichtlich Aufbau und Begriff-
lichkeiten an die europäischen Vorgaben identifiziert (vgl. dazu Abschlussbericht der LAI-
AG Konzeption für eine fristgerechte Umsetzung von BVT-Schlussfolgerungen). Auch diese 
möglichst weitgehende Angleichung wird mit dem vorliegenden Entwurf erreicht. 

Im Ergebnis wird eine nachhaltig übersichtliche, praxisgerechte Struktur geschaffen, wobei 
die Anzahl der Anlagentypen von derzeit 330 um rund ein Viertel auf nunmehr 250 reduziert 
wurde. 

Überprüfung und Anpassung der Verfahrensart 

Die vollumfängliche Prüfung des Antragsgegenstandes unter Einbeziehung der Öffentlich-
keit ist seit dem Inkrafttreten des Bundes-Immissionsschutzgesetzes ein zentrales Charak-
teristikum der immissionsschutzrechtlichen Anlagenzulassung, wobei die entsprechenden 
verfahrensrechtlichen Erfordernisse, durch die Eröffnung der Möglichkeit des vereinfachten 
Verfahrens, dem Beeinträchtigungspotenzial des betreffenden Anlagentyps angepasst 
sind. Die Öffentlichkeitsbeteiligung bei der Zulassung von umweltbedeutsamen Vorhaben 
(insbesondere Industrieanlagen und Infrastrukturmaßnahmen) ergibt sich zwischenzeitlich 
insbesondere aus der Umsetzung europa- und völkerrechtlicher Vorgaben. In der 4. BIm-
SchV sind daher nur noch einzelne Anlagentypen enthalten, bei denen sich die Notwendig-
keit der Durchführung des förmlichen Verfahrens mit Öffentlichkeitsbeteiligung aus natio-
nalen Erwägungen ergibt und nicht völker- bzw. unionsrechtlich zwingend vorgegeben sind. 
Eine Überprüfung im Rahmen der Bund/Länder Arbeitsgemeinschaft Immissionsschutz hat 
ergeben, dass diesen Anlagentypen insbesondere durch die Weiterentwicklung des Stan-
des der Technik im Regelfall kein so hohes Beeinträchtigungspotenzial mehr innewohnt, 
welches eine Aufrechterhaltung dieser generellen Vorgabe erfordert. Daher wurden die ent-
sprechenden Zulassungsverfahren nun im Regelfall dem vereinfachten Verfahren gemäß § 
19 BImSchG zugewiesen; dies umfasst deutschlandweit etwa 4.000 Anlagen (ohne Wind-
kraftanlagen). Bei einzelnen der betroffenen Anlagentypen können allerdings standörtliche 
Besonderheiten dazu führen, dass sie im Einzelfall nicht nur unwesentliche Auswirkungen 
auf die Belange einer größeren Zahl von Dritten haben können, weshalb die betroffene 
Öffentlichkeit frühzeitig in Planungen und Entscheidungen eingebunden werden sollte. 
Hierzu ist das Instrument der frühen Öffentlichkeitsbeteiligung geeignet (vgl. § 25 Absatz 3 
des Verwaltungsverfahrensgesetzes und VDI-Richtlinie 7000). In Umsetzung einer Verein-
barung aus dem Pakt für Planungs-, Genehmigungs- und Umsetzungsbeschleunigung soll 
daher die frühzeitige, effektive, straffe und zielorientierte Kommunikation zwischen Vorha-
benträgern und Behörden, Bürgerinnen und Bürgern sowie Umweltverbänden durch die 
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fallweise Anwendung des Instrumentes der frühen Öffentlichkeitsbeteiligung für die im fol-
genden genannten Anlagentypen durch entsprechende Vollzugsempfehlungen bzw. lan-
desrechtliche Vorgaben sichergestellt werden:  

•  Nummer 1.12 Anlagen zur Destillation oder Weiterverarbeitung von Teer oder Tee-
rerzeugnissen oder von Teer- oder Gaswasser 

•  Nummer 3.9.1.2 Anlagen zum Aufbringen von metallischen Schutzschichten mit 
Hilfe von schmelzflüssigen Bädern auf Metalloberflächen mit einer Verarbeitungs-
kapazität von 2 Tonnen oder mehr Rohgut je Stunde, soweit nicht von der Nummer 
3.9.1.1 erfasst, 

•  Nummer 3.16.2 Anlagen zur Herstellung von warmgefertigten nahtlosen oder ge-
schweißten Rohren aus Stahl mit einer Produktionskapazität von weniger als 20 
Tonnen je Stunde, 

•  Nummer 3.18 Anlage zur Herstellung oder Reparatur von Schiffskörpern oder -sek-
tionen (Schiffswerft) aus Metall mit einer Länge von 20 Metern oder mehr, soweit 
nicht die Herstellung von Seeschiffen mit einer Größe von 100 000 Bruttoregister-
tonnen oder mehr betroffen ist; 

•  Nummer 3.19 Anlagen zum Bau von Schienenfahrzeugen mit einer Produktionska-
pazität von 600 Schienenfahrzeugeinheiten oder mehr je Jahr; 1 Schienenfahrzeu-
geinheit entspricht 0,5 Lokomotiven, 1 Straßenbahn, 1 Wagen eines Triebzuges, 1 
Triebkopf, 1 Personenwagen oder 3 Güterwagen; 

•  Nummer 3.22 Anlagen zur Behandlung von Schrotten in Schredderanlagen, sofern 
nicht von Nummer 8.3.1 erfasst, mit einer Durchsatzkapazität an Eingangsstoffen 
von 50 Tonnen oder mehr je Tag, 

•  Nummer 3.24 Anlagen für den Bau und die Montage von Kraftfahrzeugen oder An-
lagen für den Bau von Kraftfahrzeugmotoren mit einer Kapazität von jeweils 100 000 
Stück oder mehr je Jahr, 

•  Nummer 3.25.2 Anlagen für Bau und Instandhaltung, ausgenommen die Wartung 
einschließlich kleinerer Reparaturen, soweit je Jahr mehr als 50 Luftfahrzeugen her-
gestellt werden, 

•  Nummer 4.10 Anlagen zur Herstellung von Anstrich- oder Beschichtungsstoffen (La-
suren, Firnis, Lacke, Dispersionsfarben) oder Druckfarben unter Einsatz von 25 
Tonnen oder mehr je Tag an flüchtigen organischen Verbindungen, die bei einer 
Temperatur von 293,15 Kelvin einen Dampfdruck von mindestens 0,01 Kilopascal 
haben; 

•  Nummer 5.2.1 Anlagen zum Beschichten, Imprägnieren, Kaschieren, Lackieren 
oder Tränken von Gegenständen, Glas- oder Mineralfasern oder bahnen- oder ta-
felförmigen Materialien (insbesondere Papier) einschließlich der zugehörigen Trock-
nungsanlagen mit Kunstharzen, die unter weitgehender Selbstvernetzung ausrea-
gieren (Reaktionsharze), wie Melamin-, Harnstoff-, Phenol-, Epoxid-, Furan-, Kre-
sol-, Resorcin- oder Polyesterharzen, ausgenommen Anlagen für den Einsatz von 
Pulverbeschichtungsstoffen, mit einem Harzverbrauch von 25 Kilogramm oder mehr 
je Stunde; 
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•  Nummer 7.9 Anlagen zur Herstellung von Futter- oder Düngemitteln oder techni-
schen Fetten aus den Schlachtnebenprodukten Knochen, Tierhaare, Federn, Hör-
ner, Klauen oder Blut, mit einer Produktionskapazität von weniger als 75 Tonnen 
Fertigerzeugnissen je Tag, 

•  Nummer 7.12.1.2 (teilweise) Anlagen zur Beseitigung oder Verwertung von Tierkör-
pern oder tierischen Nebenprodukten mit einer Verarbeitungskapazität von 50 Kilo-
gramm je Stunde bis weniger als 10 Tonnen je Tag, 

•  Nummer 7.12.2 Anlagen zur Sammlung, Sortierung oder zum Umschlagen von tie-
rischen Nebenprodukten zum Einsatz in Anlagen nach Nummer 7.12.1, ausgenom-
men die Aufbewahrung gemäß § 10 des Tierische Nebenprodukte-Beseitigungsge-
setzes vom 25. Januar 2004 (BGBl. I S. 82), das zuletzt durch Artikel 103 des Ge-
setzes vom 10. August 2021 (BGBl. I S. 3436) geändert worden ist; 

•  Nummer 7.12.3 (teilweise) Anlagen zur Lagerung von tierischen Nebenprodukten 
zum Einsatz in Anlagen nach Nummer 7.12.1, ausgenommen die Aufbewahrung 
gemäß § 10 des Tierische Nebenprodukte-Beseitigungsgesetzes, in Anlagen mit 
einem gekühlten Lagervolumen von mehr als 25 Kubikmetern und in ungekühlten 
Lageranlagen; 

•  Nummer 7.22 Anlagen zur Herstellung oder Raffination von Zucker unter Verwen-
dung von Zuckerrüben oder Rohzucker mit einer Produktionskapazität je Tag von 
weniger als 300 Tonnen Fertigerzeugnissen oder weniger als 600 Tonnen Fertiger-
zeugnissen je Tag, sofern die Anlage an nicht mehr als 90 aufeinander folgenden 
Tagen im Jahr in Betrieb ist; 

•  Nummer 8.5.3 (teilweise) Anlagen zur zeitweiligen Lagerung von Abfällen, auch so-
weit es sich um Schlämme handelt, ausgenommen die zeitweilige Lagerung bis zum 
Einsammeln am Entstehungsort der Abfälle und Anlagen, die durch Nummer 8.7 
erfasst werden bei Eisen- oder Nichteisenschrotten, einschließlich Autowracks, mit 
einer Gesamtlagerfläche von 15 000 Quadratmetern oder mehr oder einer Gesamt-
lagerkapazität von 1 500 Tonnen; 

•  Nummer 8.7.2.2 Anlagen zum Lagern von Abfällen über einen Zeitraum von jeweils 
mehr als einem Jahr mit einer Aufnahmekapazität von 10 Tonnen oder mehr je Tag 
oder einer Gesamtlagerkapazität von 25 000 Tonnen oder mehr für Inertabfälle  

•  Nummer 8.7.3.2 Anlagen zum Lagern von Abfällen über einen Zeitraum von jeweils 
mehr als einem Jahr mit einer Aufnahmekapazität von weniger als 10 Tonnen je Tag 
und einer Gesamtlagerkapazität von 150 Tonnen bis weniger als 25 000 Tonnen, 
soweit es sich um nicht gefährliche Abfälle handelt, 

•  Nummer 9.1.1 (teilweise) Anlagen, die der Lagerung von Stoffen oder Gemischen, 
die bei einer Temperatur von 293,15 Kelvin und einem Standarddruck von 101,3 
Kilopascal vollständig gasförmig vorliegen und dabei einen Explosionsbereich in 
Luft haben (entzündbare Gase), in Behältern oder von Erzeugnissen, die diese 
Stoffe oder Gemische z. B. als Treibmittel oder Brenngas enthalten, dienen, ausge-
nommen Erdgasröhrenspeicher und Anlagen, die von Nummer 9.3 erfasst werden, 
soweit es sich nicht ausschließlich um Einzelbehältnisse mit einem Volumen von 
jeweils nicht mehr als 1 000 Kubikzentimeter handelt, mit einem Fassungsvermögen 
von 50 Tonnen oder mehr, 
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•  Nummer 9.2.1 (teilweise): Anlagen, die der Lagerung von Flüssigkeiten dienen, aus-
genommen Anlagen, die von Nummer 9.3 erfasst werden, mit einem Fassungsver-
mögen von 10 000 Tonnen oder mehr, soweit die Flüssigkeiten einen Flammpunkt 
von 373,15 Kelvin oder weniger haben, 

•  Nummer 9.3 (teilweise): Anlagen, die der Lagerung von in der Stoffliste zu Nummer 
9.3 (Anhang 2) genannten Stoffen dienen, mit einer Lagerkapazität unter Beachtung 
der Quotienten-/Additionsregel nach Anhang 2 von den in Spalte 4 der Stoffliste 
(Anhang 2) ausgewiesenen Mengen oder mehr, 

•  Nummer 9.37: Anlagen, die der Lagerung von Erdöl, petrochemischen oder chemi-
schen Stoffen oder Erzeugnissen dienen, ausgenommen Anlagen, die von den 
Nummern 9.1, 9.2 oder 9.3 erfasst werden, mit einem Fassungsvermögen von 
25 000 Tonnen oder mehr, 

•  Nummer 10.7.1.1 Anlagen zum Vulkanisieren von Natur- oder Synthesekautschuk 
unter Verwendung von Schwefel oder Schwefelverbindungen mit einem Einsatz von 
25 Tonnen oder mehr Kautschuk je Stunde, 

•  Nummer 10.7.2.1 Anlagen zum Vulkanisieren von Natur- oder Synthesekautschuk 
unter Verwendung von halogenierten Peroxiden mit einem Einsatz von 25 Tonnen 
oder mehr Kautschuk je Stunde, 

•  Nummer 10.17.1 Anlagen für die Nutzung motorbetriebener Fahrzeuge als ständige 
Renn- oder Teststrecken für Kraftfahrzeuge, 

Anpassung UVPG / Konsequenzen für das untergesetzliche Regelwerk 

Der Katalog im Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) betreffend Indust-
rieanlagen und die immissionsschutzrechtliche Anlagenliste in der 4. BImSchV sind weitge-
hend parallel aufgebaut, um für den Vollzug eine erleichterte Erkennbarkeit von Genehmi-
gungsbedürftigkeit und UVP-Pflichtigkeit zu gewährleisten. Um diese Parallelität aufrecht-
zuerhalten, ergeben sich aus der Neufassung und Neustrukturierung des Anhangs 1 Folge-
änderungen insb. für die Anlage 1 des UVPG. Diese werden in einer gesonderten Novelle 
des UVPG umgesetzt, die parallel betrieben wird. Ein zeitgleiches Inkrafttreten wird dabei 
angestrebt. 

Durch die Änderung des Anhang 1 ist eine redaktionelle Anpassung des untergesetzlichen 
Regelwerkes aus rechtsförmlichen Gründen unumgänglich, um z.B. eindeutige und hinrei-
chend bestimmte Bezüge zwischen der neuen Nummerierung in der Verordnung über ge-
nehmigungsbedürftige Anlagen und der Technischen Anleitung zur Reinhaltung der Luft 
sicherzustellen. Die vorliegende Mantelverordnung enthält bereits entsprechende Anpas-
sungen für Rechtsverordnungen. Im Hinblick auf die Verwaltungsvorschriften ist vorgese-
hen, die erforderliche Anpassung mit der Umsetzung der „Kapitellösung“ zu kombinieren. 
Angestrebt wird dabei eine Aufteilung der Technischen Anleitung zur Reinhaltung der Luft 
in einen allgemeinen Teil (jetzt Nummern 1 bis 5.3, 5.5 und 6) und in spezielle Branchen-
Regelungen, die auf den allgemeinen Teil hinweisend und dessen Regelungen überneh-
mend die sektorspezifischen Regelungen der BVT-Schlussfolgerungen aufgreifen (vgl. 
dazu auch Abschlussbericht der LAI-AG Konzeption für eine fristgerechte Umsetzung von 
BVT-Schlussfolgerungen). Hierzu sind 10 sektorale Verwaltungsvorschriften („Besondere 
Technische Anleitungen zur Reinhaltung der Luft“) vorgesehen, welche die Kapitel 5.4.1 bis 
5.4.10 der TA Luft abschnittsweise aufnehmen und die korrekten Bezüge zur neugefassten 
4. BImSchV herstellen werden. Das Verfahren wird parallel geführt, um ein zeitgleiches 
Inkrafttreten zu gewährleisten. 

Organische Lösungsmittel 
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Die Richtlinie 2010/75/EU über Industrieemissionen enthält eine, in die 31. BImSchV über-
nommene, Bestimmung des Begriffs „organische Lösungsmittel“, der einheitlich in den An-
lagenbeschreibungen der Nummer 4.8, 4.10, 5.1, 5.8 und 10.8 Anwendung finden soll. Die-
ser knüpft wiederum an die Definition der „flüchtigen organischen Verbindung“ in § 2 Num-
mer 11 der 31. BImSchV und die dort genannten Flüchtigkeiten an. Zur Klarstellung und 
besseren Lesbarkeit wird daher der Verweis auf die 31. BImSchV den Anlagenbeschrei-
bungen vorangestellt. Die Angabe von detaillierten Stoffeigenschaften in den Anlagenbe-
schreibungen kann dadurch teilweise entfallen. 

Mischungsregel 

Die Formulierung wird weitgehend unverändert aus der bisherigen Verordnung übernom-
men; es wird jedoch ein redaktioneller Fehler korrigiert, indem die gewichtsprozentualen 
Anteile – den Vorgaben der Industrieemissions- Richtlinie entsprechend – auf die Produk-
tionskapazität von Fertigerzeugnissen bezogen wird. Als Fertigerzeugnis ist die Ware ohne 
die Verpackung zu verstehen (Nettogewicht). 

Zu Nr. 1.2.1 

Die bisherige Formulierung im Hinblick auf den Einsatz von Produktionsrückständen als 
Brennstoff erwies sich im Vollzug als nicht eindeutig. Daher ist eine klarstellende Konkreti-
sierung erforderlich. Dabei können grundsätzlich folgende Arten von Hölzern als möglicher 
Brennstoff unterschieden werden: 

1.  Naturbelassenes Holz, 

2.  In der eigenen Produktionsanlage anfallendes Holz, welches keine halogenorgani-
schen Verbindungen oder Schwermetalle infolge einer Behandlung mit Holzschutz-
mitteln oder infolge einer Beschichtung enthält, 

3.  In der eigenen Produktionsanlage anfallendes Holz, welches infolge einer Behand-
lung mit Holzschutzmitteln oder infolge einer Beschichtung halogenorganische Ver-
bindungen oder Schwermetalle enthält (i. d. R. PVC-beschichtete Hölzer), 

4.  Holzabfälle, welche keine halogenorganischen Verbindungen oder Schwermetalle 
infolge einer Behandlung mit Holzschutzmitteln oder infolge einer Beschichtung ent-
halten, 

5.  Holzabfälle, welche infolge einer Behandlung mit Holzschutzmitteln oder infolge ei-
ner Beschichtung halogenorganische Verbindungen oder Schwermetalle enthalten. 

Die Gruppen 1 und 2 können unter die Nummer 1.2.1 fallen; dies wird durch die Umformu-
lierung klargestellt. Die Verbrennung von Hölzern der Gruppe 4 fällt unter die Nummer 
8.2.2.3. Gruppe 3 und 5 fällt (je nach Feuerungswärmeleistung) unter die Nummer 8.2.2.2 
oder Nummer 8.2.2.1. Die Genehmigungsschwelle liegt dann für die Gruppen 1, 2 und 4 
bei 1 MW. Für die Gruppen 3 und 5 sind alle Anlagen genehmigungsbedürftig.  

Zu Nr. 1.4.1.2: 

Motoranlagen z.B. zum direkten Antrieb von Brandlöscheinrichtungen werden wie Not-
stromaggregate zur Sicherstellung der Funktionsfähigkeit sehr selten und nur für einen kur-
zen Zeitraum betrieben (z.B. monatlich eine halbe Stunde im Testlauf oder zur Wartung). 
Zur Brandbekämpfung bei großen Hallen sind Dieselmotoranlagen mit einer Feuerungs-
wärmeleistung von 1 MW oder mehr erforderlich. Diese Motoranlagen zum Antrieb von 
Brandlöscheinrichtungen werden in Analogie zu Notstromanlagen in Nummer 1.2 auch in 
Nummer 1.4.1.2 wegen der geringen Emissionsrelevanz von der Genehmigungspflicht aus-
genommen. Die materiellen Anforderungen an diese Motoranlagen für den Notbetrieb sind 
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in der 44. BImSchV geregelt. Notbetrieb ist dabei der Betrieb im Falle eines ungewöhnli-
chen, nicht voraussehbaren, vom Willen des Betreibers unabhängigen und plötzlich eintre-
tenden Ereignisses, das die Gefahr eines unverhältnismäßigen Schadens mit sich bringt. 
Der zur Wartung notwendige Betrieb ist von der Ausnahme mit umfasst. 

Zu Nr. 1.6: 

Nach der EU-NotfallVO, dem § 6 WindBG sowie der geplanten Umsetzung der novellierten 
Richtlinie (EU) 2018/2001 über das „Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2023/2413 
in den Bereichen Windenergie an Land und Solarenergie sowie für Energiespeicheranlagen 
am selben Standort“ (BR-DS 396/24; § 6b WindBG) kann in Windenergiegebieten bzw. 
zukünftig den Beschleunigungsgebieten unter bestimmten Voraussetzungen die UVP und 
damit auch die durch die UVP bedingte Pflicht zur Öffentlichkeitsbeteiligung entfallen bzw. 
durch planbezogene Verfahren ersetzt werden. Das Beschleunigungspotential dieser Er-
leichterungen würde nicht ausgeschöpft, wenn in diesen Fällen zwar keine UVP, aber wei-
terhin ein förmliches Genehmigungsverfahren aufgrund der bestehenden Schwelle der 
Nummer 1.6.1 erforderlich wäre.  

Daher wird im Sinne einer Beschleunigung des Ausbaus der Windenergieanlagen und auch 
einer 1:1-Umsetzung von EU-Recht die zunächst primär national bedingte G-Schwelle der 
4. BImSchV gestrichen. Beim Entfallen der UVP ist bei Windenergieanlagen europarecht-
lich in Bezug auf das Genehmigungsverfahren keine Öffentlichkeitsbeteiligung erforderlich. 
Die Öffentlichkeit wird in diesen Fällen weiterhin bei der planerischen Flächenausweisung 
mit Strategischer Umweltprüfung (SUP) beteiligt. Ob die Zulassung im vereinfachten oder 
im förmlichen Verfahren mit Öffentlichkeitsbeteiligung erfolgt, richtet sich daher nach den 
(modifizierten) Vorgaben für die Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung (§ 2 Ab-
satz 1 Nummer 1 Buchstabe c).  

Zu Nr. 1.8: 

In der Praxis bestehen teilweise Unsicherheiten, ob Stromrichteranlagen (Konverteranla-
gen) unter den Begriff der „Umspannanlagen“ fallen. Ausgehend von einer Entscheidung 
des Bundesverwaltungsgerichts (BVerwG 7 A 4.23 - Urteil vom 25. Januar 2024), wonach 
Konverteranlagen auch die Funktion einer Umspannanlage erfüllen, wurde daher durch 
eine textliche Ergänzung klargestellt, dass die 4. BImSchV auch auf nicht eingehauste 
Stromrichteranlagen und Phasenschieber ab einer Spannung von 220 kV anwendbar ist. 
Die Anwendung der Nummer 1.8 auch auf Stromrichter (HGÜ-Konverter) entspricht den 
Vollzugshinweisen der Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft Immissionsschutz 
(https://www.lai-immissionsschutz.de/documents/auslegungsfragen-4-bimschv-stand-
sept22_1667558752.pdf). 

Zu Nr. 1.11 und 1.14: 

Die Nummern 1.11 und 1.14 wurden vereinfacht und konkretisiert. Ziel ist die Angleichung 
an die Struktur des Anhangs I der Richtlinie 2010/75/EU über Industrieemissionen. Auf eu-
ropäischer Ebene wurde hierbei „Pyrolyse“ neu in die Beschreibung der Tätigkeit Nummer 
1.4 des Anhangs I zur Richtlinie 2010/75/EU über Industrieemissionen aufgenommen; aus-
weislich der Auswirkungsanalyse der Kommission zum Vorschlag für eine Novellierung der 
Richtlinie 2010/75/EU über Industrieemissionen (Teil 3; Dokument SWD(2022) 111 vom 
5.4.202215; Seiten 323 ff.) sollte damit auch der zunehmend wichtigeren Rolle Rechnung 
getragen werden, die der Pyrolyse für die Erzeugung von Ausgangsstoffen für Synthesen 
zukommt. Da diese Tätigkeit der thermischen (Vor-)Behandlung im Regelfall von der Her-
stellung chemischer Erzeugnisse nicht mitumfasst ist, sei eine eindeutige Zuordnung im 
Vollzug der Richtlinie 2010/75/EU über Industrieemissionen erforderlich. Die Pyrolyse von 

 
15 https://environment.ec.europa.eu/document/download/8e62f7e2-623c-4ed9-a4dd-28f746fb7066_en?file-

name=SWD_2022_111_2_EN_impact_assessment_part3_v5.pdf  

https://www.lai-immissionsschutz.de/documents/auslegungsfragen-4-bimschv-stand-sept22_1667558752.pdf
https://www.lai-immissionsschutz.de/documents/auslegungsfragen-4-bimschv-stand-sept22_1667558752.pdf
https://environment.ec.europa.eu/document/download/8e62f7e2-623c-4ed9-a4dd-28f746fb7066_en?filename=SWD_2022_111_2_EN_impact_assessment_part3_v5.pdf
https://environment.ec.europa.eu/document/download/8e62f7e2-623c-4ed9-a4dd-28f746fb7066_en?filename=SWD_2022_111_2_EN_impact_assessment_part3_v5.pdf
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Abfällen in Abfallverbrennungsanlagen oder in Abfallmitverbrennungsanlagen bleibt eine 
Tätigkeit der Nummer 5 des Anhangs I der Richtlinie 2010/75/EU über Industrieemissionen.  

Der bewährte Ansatz, national alle Arten von thermischen Behandlungen von Abfällen der 
Hauptgruppe 8 zuzuordnen, soll beibehalten werden. Der Struktur des Anhangs I der Richt-
linie 2010/75/EU über Industrieemissionen folgend, werden alle anderen Tätigkeiten der 
Pyrolyse sowie der Vergasung und Verflüssigung – soweit nicht in der Hauptgruppe 8 oder 
der Nummer 1.11 erfasst – in der Nummer 1.14 zusammengeführt. Da die Tätigkeit der 
Pyrolyse national bereits bisher in der Nummer 1.11 enthalten war, wird die Ergänzung der 
Nr. 1.4 des Anhangs I der Richtlinie 2010/75/EU über Industrieemissionen um den Begriff 
„Pyrolyse“ unmittelbar umgesetzt; über die Übergangsregelungen in § 67 BImSchG wird 
jedoch sichergestellt, dass Pyrolyseanlagen die spezifischen Anforderungen der Industrie-
emissionsrichtlinie erst nach Veröffentlichung der entsprechenden BVT-Schlussfolgerun-
gen erfüllen müssen, spätestens jedoch bis 2034. Einheitliche materielle Anforderungen 
können so nach der Veröffentlichung entsprechender BVT-Schlussfolgerungen übersicht-
lich zugeordnet werden.  

Die Nummer 1.11 umfasst zukünftig ausschließlich die Erzeugung von Koks (durch die Er-
hitzung von Stein- und Braunkohle unter Luftabschluss in Kokereien) und setzt die (beste-
hende und unveränderte) Nr. 1.3 des Anhangs I der Richtlinie 2010/75/EU über Industrie-
emissionen um.  

Anstelle der Bezugsgröße Feuerungswärmeleistung wird in der Nummer 1.14 zur Klarstel-
lung und zur Vereinfachung des Vollzuges in Anlehnung an die VDI-Richtlinie 3461 (Aus-
gabe 2018) der Begriff Brennstoffleistung (Eingangsmaterial) verwendet. Brennstoffleistung 
ist dabei der Wert, der sich aus dem, dem Vergasungs-, Verflüssigungs- oder Pyrolysere-
aktor zugeführten, Brennstoffmassenstrom multipliziert mit dem zugehörigen massebezo-
genen unteren Heizwert berechnet.  

Für Anlagen zur Verflüssigung, Vergasung und Pyrolyse kommt grundsätzlich keine Leis-
tungsschwelle zur Anwendung. Für Pyrolyseanlagen (die bisher ohne Schwellenwert in der 
Nummer 1.11 erfasst waren) bedeutet dies keine Änderung; für Anlagen zur Vergasung und 
Verflüssigung eine Absenkung des Schwellenwertes (von bisher 1 MW). Diese Absenkung 
der Leistungsschwellen ist auf Grundlage der typisierenden Betrachtung für Anlagen zur 
Vergasung oder Verflüssigung geboten. Diesen Anlagen kommt unter anderem im Hinblick 
auf sicherheitstechnische Probleme (z.B. in Form des möglichen Austritts von giftigem CO 
bei Undichtigkeiten der Anlage) sowie auf die Explosions- und Brandgefahr ein erhebliches 
Beeinträchtigungspotenzial zu. Für das breite Spektrum an Einsatzstoffen hat sich noch 
kein gefestigter allgemeiner Stand der Technik entwickelt, weshalb im Regelwerk für nicht 
genehmigungsbedürftige Anlagen derzeit keine ausreichenden Vorgaben enthalten sind. 
Zur Sicherstellung eines bundeseinheitlichen Vollzuges sollen für eine Übergangszeit im 
Rahmen der Bund/Länder Arbeitsgemeinschaft Immissionsschutz Vollzugshinweise entwi-
ckelt werden. 

Die Genehmigungsschwelle für die Vergasung, Verflüssigung und Pyrolyse von naturbe-
lassenem Holz wird abweichend davon auf 100 kW festgesetzt. Durch den Schwellenwert 
von 100 kW wird gewährleistet, dass kleine Anlagen, in denen ausschließlich naturbelas-
senes Holz zum Einsatz kommt, keiner immissionsschutzrechtlichen Genehmigungspflicht 
unterliegen. Der Stand der Emissionsminderungstechnik für diese Anlagen ist in der VDI 
Richtlinie 3461 (Ausgabe 2018) umfassend beschrieben. Die ausreichende Betriebssicher-
heit ist dann über bauordnungsrechtliche Vorgaben sicherzustellen, für welche z.B. die ge-
nannte Richtlinie Hinweise und Grundlagen enthält. Die Änderung dient daher der Klarstel-
lung und der Vereinfachung der Vollzugspraxis. Anlagen, die in der Nummer 1.14.3.2 er-
fasst sind und nicht unter die Ausnahme für kleine Anlagen zur Behandlung von naturbe-
lassenem Holz fallen, können in Zukunft einheitlich im vereinfachten Verfahren zugelassen 
werden (für Anlagen zur Pyrolyse war bisher ohne Leistungsschwelle die Zulassung im 
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förmlichen Verfahren vorgegeben). Die Anpassung stellt eine Vereinfachung dar und er-
folgte auf Grundlage des tatsächlichen Beeinträchtigungspotenzial dieser Anlagen. Sie be-
rücksichtigt auch die erwartete Zunahme von Pyrolyseanlagen, unter anderem, weil die 
Produktion von Pflanzenkohle grundsätzlich eine mögliche Option zur Entnahme von CO2 
aus der Atmosphäre und zur langfristigen Speicherung von Kohlenstoff darstellt.  

Nicht erfasst in der Nummer 1.14 sind Holzvergaserkessel bei denen Holzgas in einem 
zweistufigen Verbrennungsprozess ohne die Herstellung stofflicher Produkte erzeugt und 
im Kessel verbrannt wird; diese fallen in den Geltungsbereich der 1. BImSchV. Die Aus-
nahme für Holzkohlenmeiler, die begrifflich Anlagen zur Trockendestillation bzw. zur Pyro-
lyse von Holz sind, wird übernommen und in die Nr. 1.14.3.2 überführt.  

Die Verflüssigung, Vergasung und Pyrolyse von bituminösem Schiefer wird weiterhin sepa-
rat gefasst. Die Anlagen müssen ohne Mengenschwelle im förmlichen Verfahren mit Öf-
fentlichkeitsbeteiligung genehmigt werden. Dies ist zur Umsetzung der Aarhus-Konvention 
erforderlich. Diese enthält in Anhang I Nummer 1 zweiter Anstrich „Vergasungs- und Ver-
flüssigungsanlagen“ ohne weitere Einschränkungen, wie dies auch in der EPRTR-VO 
(166/2006) enthalten war. Aufgrund der Entstehungszeit ist davon auszugehen, dass damit 
Anlagen zur Vergasung und Verflüssigung von Kohle oder bituminösen Schiefergestein ge-
meint sind und nicht jegliche Art von Vergasungs- und Verflüssigungsanlagen. 

Klarstellender Hinweis: Dient eine Anlage ausschließlich der Änderung des Aggregatszu-
standes eines (sonst unveränderten) Brennstoffs („Regasifizierung“), so fällt dies nicht unter 
die Tätigkeit der Vergasung im Sinne der Nummer 1.14. 

Zu Nr. 1.12: 

Eine Analyse im Rahmen der Bund/Länder Arbeitsgemeinschaft Immissionsschutz hat er-
geben, dass diesem Anlagentyp durch die Weiterentwicklung des Standes der Technik im 
Regelfall kein so hohes Beeinträchtigungspotenzial mehr innewohnt, welches eine Auf-
rechterhaltung der generellen Vorgabe zur Genehmigung im förmlichen Verfahren rechtfer-
tigt. Im Einzelfall sollte das Instrument der frühen Öffentlichkeitsbeteiligung ergänzend ge-
nutzt werden. 

Zu Nr. 2.2: 

Die Nummer 2.2 wurde unverändert übernommen. Klarstellend ist anzumerken, dass das 
Sieben von Erdaushub nicht unter die Nummer 2.2 fällt, da kein Gestein klassiert wird und 
Klassieranlagen für Sand bzw. Kies von der Genehmigungspflicht ausgenommen sind. 
Erdaushub (einschl. Mutterboden) ist zudem kein Gestein im Sinne der Verordnung.  

Brech-, Mahl- und Klassieranlagen, welche Abfälle einsetzen, werden in der Hauptgruppe 
8 erfasst. Anlagen zum Brechen, in denen Bauschutt, Schlacke und/oder Abbruchmaterial 
neben anderem natürlichen oder künstlichen Gestein in derselben Anlage gebrochen wird, 
sind sowohl nach der Hauptgruppe 8 als auch nach der Nummer 2.2 zu genehmigen. 

Zu Nr. 2.3: 

Die eigentliche Zementherstellung findet in Zementmühlen statt, in welchen der in Dreh-
rohröfen oder vereinzelt in Schachtöfen gebrannte Zementklinker gemeinsam mit Calci-
umsulfat als Erstarrungsregler sowie mit weiteren Zumahlstoffen zu unterschiedlichen Ze-
mentsorten gemahlen wird. In den meisten Zementwerken erfolgt die Herstellung von Ze-
mentklinkern in Drehrohröfen (Brennprozess) mit der anschließenden Herstellung des Ze-
mentes in Mühlen (Mahlprozess). In wenigen Werken wird jedoch für die Zementherstellung 
nur der Mahlprozess betrieben und der Klinker deshalb aus anderen Werken bezogen. 
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Durch die Ergänzung der Nummer 2.3.5 wird europarechtskonform erreicht, dass Anlagen, 
in denen nur der Mahlprozess betrieben wird, lediglich im vereinfachten Verfahren zu ge-
nehmigen sind, was auch im Hinblick auf die Umweltrelevanz von Zementmahlanlagen aus-
reichend ist. Dies dient der Vereinfachung und Entlastung. Die Ergänzungen in den Num-
mern 2.3.1, 2.3.2 und 2.3.4 dienen der Klarstellung und der Angleichung an die Formulie-
rung in Anhang I der Richtlinie 2010/75/EU über Industrieemissionen. 

Zu Nr. 2.4: 

In Nummer 2.4.2 erfolgt eine Klarstellung, wonach auch das Brennen von Ton zu kalzinier-
tem Ton von der Anlagenbeschreibung umfasst ist. Dabei handelt es sich um eine thermi-
sche Behandlung von Ton, bei der keine keramischen Erzeugnisse, sondern ein Schüttgut 
hergestellt wird. Kalzinierter Ton soll teilweise als Ersatz für Zement Verwendung finden. 
Die Ergänzung dient der Klarstellung und der Vereinfachung von Verfahren.  

Zu Nr. 2.8 und 2.11: 

Ziel, im Sinne desKrWG ist es, nicht nur, wie bisher, Recyclingstoffe, wie Altglas und Schla-
cken, einzusetzen, sondern auch aufbereitete Mineralwolleabfälle aus industrieller Vorferti-
gung, Rückbau sowie Baustellenabschnitte. Deshalb soll der Begriff Mineralwolle-Recyc-
lingfaser in den Nummern 2.8 und 2.11 ergänzt werden. 

Zu Nr. 2.10: 

Die Formulierung in Nummer 3.5 in Anhang I der Richtlinie 2010/75/EU über Industrieemis-
sionen bleibt – abgesehen von einer rein redaktionellen Anpassung – unverändert, daher 
kann die Regelung unter Beibehaltung der bisherigen gemeinschaftsrechtskonformen Aus-
nahme erhalten bleiben.  

In der Nummer 2.10.2 wird zusätzlich eine untere Genehmigungsschwelle von 2 Tonnen je 
Tag für Anlagen zum Brennen keramischer Erzeugnisse aufgenommen, die sich aus-
schließlich auf die Produktionskapazität bezieht. Unterhalb dieser 2 Tonnen je Tag findet 
keine Verknüpfung mit dem Rauminhalt der Brennanlage oder mit der Besatzdichte statt. 
Die Genehmigungsschwelle für die Verfahrensart V von 2 Tonnen je Tag ist sachgerecht 
und mit dem Beeinträchtigungspotenzial vereinbar. Damit werden im Ergebnis kleine Be-
triebe, die nur eine geringe Anzahl von Bränden im Jahr im diskontinuierlichen Verfahren 
durchführen, oder gasbetriebene Kleinanlagen, denen mittlerweile kein besonderes Beein-
trächtigungspotenzial mehr innewohnt, von der Genehmigungspflicht ausgenommen. 

Zu Nr. 2.14: 

Die bisherige Formulierung führt im Vollzug zu Unklarheiten, da im Chargenbetrieb unklar 
ist, wie die Aushärtezeiten zu berücksichtigen sind. Daher wird die Leistungsgrenze auf die 
Tageskapazität von 100 Tonnen pro Tag umgestellt. Diese Änderung des Bezugszeitraums 
dient der Klarstellung des Gewollten und gleichzeitig der Vereinfachung und Beschleuni-
gung der Genehmigungsverfahren. 

Zu Nr. 3.2: 

In der Eisenmetallurgie werden verschiedene Verfahren zur Gewinnung von (Roh-)Eisen 
und Stahl angewandt. Diese basieren in der Primärstahlerzeugung im Wesentlichen auf der 
Hochofenroute sowie zukünftig vermehrt auf der Direktreduktion von Eisenerz in einem 
Schachtofen (und einem anschließenden Schmelzprozess); in der Sekundärstahlerzeu-
gung auf der Behandlung von Sekundärrohstoffen (insb. Schrott) in Elektrolichtbogenöfen. 
Die Nummer 3.2 setzt aufbauend auf historisch gewachsenen Formulierungen die Nummer 
2.2 der Anlage I zur Richtlinie 2010/75/EU über Industrieemissionen um und stellt – bezo-
gen auf integrierte Hüttenwerke – die Konsistenz mit der Umsetzung des UVPG sicher. 
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Die Stahlindustrie hat die Transformation eingeleitet, weshalb zeitnah zunehmende Teile 
der Produktion über Hochofen und Konverter auf klimafreundliche Prozesse umgestellt wer-
den. Um hier frühzeitig Rechts-, Planungs- und Investitionssicherheit für Vorhaben der in-
dustriellen Transformation zu gewährleisten wird die Nummer 3.2 angepasst und näher an 
den Anhang I der Richtlinie 2010/75/EU über Industrieemissionen angeglichen. Die Richtli-
nie 2010/75/EU über Industrieemissionen erfasst insgesamt die Tätigkeit der Erzeugung 
von Stahl aus Erz bzw. Sekundärrohstoffen, unabhängig von der konkreten Route, der Auf-
teilung des Gesamtprozesses auf Anlagen(teile) sowie unabhängig vom Aggregatszustand 
und von der Zusammensetzung der (Zwischen-)Produkte. Zur Klarstellung wird daher durch 
eine Ergänzung die Geltung auch für die Herstellung von Eisen einschließlich direkt redu-
ziertem Eisen klargestellt. Zur Angleichung an die Richtlinie 2010/75/EU über Industrie-
emissionen wird zudem in der Nummer 3.2.2 der Begriff Schmelzkapazität durch Produkti-
onskapazität ersetzt. 

Die aktuell gültigen BVT-Schlussfolgerungen für die Eisen- und Stahlerzeugung (Durchfüh-
rungsbeschluss 2012/135/EU der Kommission vom 28.02.2012) enthalten noch keine ma-
teriellen Anforderungen für den Prozessschritt der Herstellung von Eisenschwamm durch 
Direktreduktion (sowie die Herstellung des Prozessgases). Daher müssen diese im Einzel-
fall festgelegt werden. Die Kommission hat die zeitnahe Überarbeitung der BVT-Schluss-
folgerungen für die Eisen- und Stahlerzeugung angekündigt. Die vorgenommene Anpas-
sung ermöglicht es, diese BVT-Schlussfolgerungen dann rasch und eindeutig in das natio-
nale Recht zu übernehmen. 

Zu Nr. 3.3: 

In der Anlagenbeschreibung wurde die Herstellung von Wälzoxid ergänzt. Gemäß dem 
Durchführungsbeschluss (EU) 2016/1032 der Kommission vom 13. Juni 2016 über Schluss-
folgerungen zu den besten verfügbaren Techniken für die Nichteisenmetallindustrie (Akten-
zeichen C(2016) 3563) umfasst die in Nummer 2.5 des Anhangs I der Richtlinie 2010/75/EU 
über Industrieemissionen genannte Tätigkeit der Verarbeitung von Nichteisenmetallen auch 
die Erzeugung von Zinkoxid aus Dämpfen, die bei der Erzeugung anderer Metalle entste-
hen, unabhängig davon, ob diese Erzeugung integraler Bestandteil der Rohmetallgewin-
nung ist, oder in einer eigenständigen Anlage erfolgt. Die Anlagen zur Herstellung von 
Wälzoxid waren bisher in der Nummer 8.3.1 erfasst und waren bereits bisher im förmlichen 
Verfahren zuzulassen. Hierbei handelt es sich um Anlagen, die Teil der Zinkproduktions-
kette sind, und ausschließlich der thermischen Aufbereitung der Stahlwerksstäube durch 
das Wälzverfahren im Drehrohrofen bzw. über eine Wirbelschichtfeuerung dienen. Die in 
der TA Luft in Nummer 5.4.8.3.1 enthaltenen materiellen Anforderungen entstammen dem 
o.g. Durchführungsbeschluss. 

Zu Nr. 3.6: 

Die Ergänzung „(einschließlich Wärmebehandlung)“ dient der Klarstellung, dass Glühen / 
Wärmebehandlungsanlagen nach der Umformung unter die Nummer 3.6 des Anhangs der 
4. BImSchV zu fassen sind und nicht nach Summation der Feuerungswärmeleistung meh-
rerer Wärmebehandlungsöfen unter die Nummer 1.2.3.1 (Gasfeuerung). Technologisch 
kann bei diesem Anlagenzweck der Feuerungsraum nicht optimal an Verbrennungsanfor-
derungen mit dem Ziel möglichst niedriger Emissionen und Vermeidung unnötig hoher Tem-
peraturen angepasst werden. Der Feuerungsraum ergibt sich aus der Geometrie der zu 
glühenden Erzeugnissen, die Temperatur richtet sich nach den gewünschten Gefügeeigen-
schaften und Anforderungen des Glühgutes. Dementsprechend können die Emissionen 
nicht auf so ein niedriges Emissionsniveau wie bei einfachen Feuerungsanlagen zur Dampf-
erzeugung etc. gesenkt werden. Zudem gibt es zusätzlich bei Chargenbehandlungen un-
terschiedliche Prozessphasen (Aufheizen, Wärmehalten bei bestimmten Temperaturen, 
Fahren bestimmter Temperaturprofile, Abkühlen) mit unterschiedlichem Emissionsverhal-
ten. Dies wird in den Spezialregelungen der Nummer 5.4.3.6.1 TA Luft berücksichtigt. 
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Zu Nr. 3.6.1: 

Die Ergänzung des Begriffs Rohgut dient der Klarstellung des Bezugs. 

Zu Nr. 3.6.2: 

Die neue Nummer 3.6.2.1 setzt die neue Nummer 2.3 Buchstabe aa) des Anhang I 
der Richtlinie 2010/75/EU über Industrieemissionen um, wonach die Verarbeitung von Ei-
senmetallen durch Kaltwalzen mit einer Kapazität von 10 Tonnen und mehr Rohstahl je 
Stunde neu unter die Richtlinie 2010/75/EU über Industrieemissionen fällt. Die Umsetzung 
erfolgt mit einer zur Nummer 3.6.1 analogen Formulierung. Da das Kaltwalzen (als assozi-
ierte Tätigkeit) bereits im Durchführungsbeschluss (EU) 2022/2110 vom 11. Oktober 2022 
über BVT-Schlussfolgerungen in Bezug auf die Eisenmetallverarbeitungsindustrie enthal-
ten ist, werden diese Vorgaben im untergesetzlichen Regelwerk entsprechend zuzuordnen 
sein.  

Mit der neuen Nummer 3.6.2.2 wird für Anlagen zum Kaltwalzen von Stahl außerhalb des 
Anwendungsbereichs der Richtlinie 2010/75/EU über Industrieemissionen die bisherige Re-
gelung fortgeführt. Die Neuregelung tritt unmittelbar in Kraft. Die Anlagen, welche neu der 
Industrieemissionsrichtlinie unterliegen müssen die daraus resultierenden Anforderungen 
spätestens bis 2030 erfüllen (vgl. dazu Übergangsregelungen in § 67 BImSchG). 

Zu Nr. 3.6.3: 

Da Stahl zu den Eisenmetallen gehört wurde die Ergänzung „oder Stahl“ gestrichen. 

Zu Nr. 3.8: 

Mit Inkrafttreten der neuen TA Luft 2021 wurde klargestellt, dass Gießereien ausschließlich 
nach den Nummern 3.7 oder 3.8 der 4. BImSchV genehmigt werden können; eine zusätz-
liche Heranziehung der Nummer 3.4 (Schmelzanlagen) ist im Regelfall nicht erforderlich. 
Dies wird durch die neue Ergänzung „einschließlich Schmelzanlagen“ ergänzend klarge-
stellt. 

Zu Nr. 3.9.1.1, 3.9.1.2 und 3.9.2 

Der bisher verwendete Begriff „Rohstahl“ war missverständlich. Gemäß Nummer 2.3 des 
Anhangs I zur Richtlinie 2010/75/EU über Industrieemissionen unterliegen ihr nur „Verzin-
kungsanlagen“, die Eisenmetalle (i.d.R. als Stahl vorliegend) verarbeiten. Das Aufbringen 
von schmelzflüssigen metallischen Schutzschichten auf ein anderes „Rohgut“-Material, 
also insbesondere auf Nichteisenmetalle, unterliegt der Richtlinie 2010/75/EU über Indust-
rieemissionen nicht und entspricht Nummer 3.9.1.2 bzw. 3.9.1.3 des Anhangs 1 der 4. BIm-
SchV. Als Rohstahl im eigentlichen Sinne kann allerdings Stahl nur bis zum Abschluss der 
unmittelbaren Erzeugung im Stahlwerk d.h. bis zum Ende des Strang- bzw. Blockgießens 
bezeichnet werden. Daher wird Rohstahl nicht mit metallischen Schutzschichten versehen, 
sondern unterliegt zunächst der weiteren Verarbeitung durch Umformen z.B. zu Stahlblech 
durch Warm- oder Kaltwalzen. Der in der Richtlinie 2010/75/EU über Industrieemissionen 
verwendete englische Begriff „crude steel“ ist hier daher mit „unverarbeitetem Stahl“ (statt 
Rohstahl) zu übersetzen. Dies wird durch die Umformulierung klargestellt. 

Zudem wird für Anlagen der Nummer 3.9.1.2 eine Zulassung im vereinfachten Verfahren 
ermöglicht, da im Vollzug kein besonderes Beeinträchtigungspotenzial dieser Anlagen 
mehr festgestellt werden kann. 

Zu Nr. 3.11.1 
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Aufgrund des erweiterten Anwendungsbereichs der Nummer 2.3 Bst. b) des Anhangs I zur 
Richtlinie 2010/75/EU über Industrieemissionen war die bisherige Nummer 3.11.1 neuzu-
fassen und die Einschränkung im Hinblick auf die Feuerungswärmeleistung zu streichen. 
Die Änderungen treten erst nach Veröffentlichung einer entsprechenden BVT-Schlussfol-
gerung oder sonst spätestens 2034 in Kraft; bis dahin gilt die Nummer 3.11 in ihrer bisheri-
gen Fassung (vgl. Regelung zum Inkrafttreten). 

Zu Nr. 3.12 

Die neue (bisher unbesetzte) Nummer 3.12 dient der Umsetzung der neuen Nummer 2.3 
Bst. bb) des Anhangs I zur Richtlinie 2010/75/EU über Industrieemissionen. Die Änderung 
tritt erst nach Veröffentlichung einer entsprechenden BVT-Schlussfolgerung oder sonst 
spätestens 2034 in Kraft (vgl. Regelung zum Inkrafttreten). 

Zu Nr. 3.14 

Die bisherige Nummer 4.7 wird unverändert in die Nummer 3.14 überführt. Mit der Anla-
genbeschreibung wird die Nummer 6.8 des Anhangs I zur Richtlinie 2010/75/EU über In-
dustrieemissionen umgesetzt. Die materiellen Anforderungen werden auf europäischer 
Ebene über die BVT-Schlussfolgerungen für die Nichteisenmetallindustrie formuliert. Da 
diese Schlussfolgerungen ansonsten die Hauptgruppe 3 der 4. BImSchV betreffen, wird 
durch diese neue Zuordnung die Umsetzung von BVT-Schlussfolgerungen erleichtert. 

Zu Nr. 3.16.2 

Die Herstellung von Rohren durch Strangpressen, Stoßbankbetrieb oder Schweißen und 
die zusätzlich notwendigen Bearbeitungsverfahren sind grundsätzlich emissionsträchtig 
(Lärm, Luftverunreinigungen). Eine Analyse im Rahmen der Bund/Länder Arbeitsgemein-
schaft Immissionsschutz hat ergeben, dass diesen Anlagentyp durch die Weiterentwicklung 
des Standes der Technik im Regelfall kein so hohes Beeinträchtigungspotenzial mehr in-
newohnt, welches eine Aufrechterhaltung der generellen Vorgabe zur Genehmigung im 
förmlichen Verfahren rechtfertigt. Allerdings können zum Betrieb eines Rohrwerkes auch 
Anlagen z.B. zur Metallbearbeitung gehören, die bereits für sich genommen im förmlichen 
Verfahren zugelassen werden müssen. In diesem Fall gilt § 1 Absatz 4; es ist bereits dann 
ein förmliches Verfahren durchzuführen, wenn nur ein Teil in Spalte c des Anhangs 1 mit 
dem Buchstaben G gekennzeichnet ist. Im Einzelfall sollte zudem das Instrument der frühen 
Öffentlichkeitsbeteiligung ergänzend genutzt werden. 

Zu Nr. 3.18 

Aufgrund der bisherigen Vollzugserfahrungen und dem tatsächlichen Beeinträchtigungspo-
tenzial können Schiffswerften in Zukunft grundsätzlich im vereinfachten Verfahren zugelas-
sen werden. Durch die Regelungen in Nummer 3.12 der Anlage 1 zum UVPG wird in Ver-
bindung mit § 2 Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe c weiterhin sichergestellt, dass kleinerer 
Schiffswerften, deren Errichtung und Betrieb im Einzelfall aufgrund besonderer Umstände 
dennoch zu erheblichen Umweltauswirkungen führen können, im förmlichen Verfahren zu-
gelassen werden.  

Da bei Werften zum Bau von Seeschiffen (Nr. 3.12.1 der Anlage 1 zum UVPG) mit einer 
Größe von 100 000 Bruttoregistertonnen und mehr aufgrund des allgemein erhöhten Be-
einträchtigungspotenzial eine unbedingte Pflicht zur Durchführung einer UVP besteht, wird 
für diese Anlagen über die neue Nummer 3.18.1 die generelle Zulassung im förmlichen 
Verfahren beibehalten. 

Zu Nr. 3.19 
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Aufgrund der bisherigen Vollzugserfahrungen und dem tatsächlichen Beeinträchtigungspo-
tenzial können Anlagen zum Bau von Schienenfahrzeugen in Zukunft grundsätzlich im ver-
einfachten Verfahren zugelassen werden. Durch die Regelungen in Nummer 3.13 der An-
lage 1 zum UVPG wird in Verbindung mit § 2 Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe c weiterhin 
sichergestellt, dass Anlagen, deren Errichtung und Betrieb im Einzelfall aufgrund besonde-
rer Umstände dennoch zu erheblichen Umweltauswirkungen führen können, im förmlichen 
Verfahren zugelassen werden. 

Zu Nr. 3.21 

Gegenüber der Nummer 3.21 ist die neue Nummer 3.26 die speziellere Anlagenbeschrei-
bung, soweit die Produktion 15.000 Tonnen oder mehr pro Jahr beträgt. Dies wird als Folge-
änderung zur neuen Nummer 3.26 klargestellt. 

Zu Nr. 3.22 

Aufgrund der bisherigen Vollzugserfahrungen und dem tatsächlichen Beeinträchtigungspo-
tenzial können Anlagen zur Behandlung von Schrotten, die kein Abfall sind, in Schreddern 
in Zukunft im vereinfachten Verfahren zugelassen werden.  

Zu Nr. 3.24 

Aufgrund der bisherigen Vollzugserfahrungen und dem tatsächlichen Beeinträchtigungspo-
tenzial können Anlagen zum Bau von Kraftfahrzeugen bzw. Kraftfahrzeugmotoren in Zu-
kunft grundsätzlich im vereinfachten Verfahren zugelassen werden. Durch die Regelungen 
in Nr. 3.14 der Anlage 1 zum UVPG wird in Verbindung mit § 2 Absatz 1 Nummer 1 Buch-
stabe c weiterhin sichergestellt, dass Anlagen, deren Errichtung und Betrieb im Einzelfall 
aufgrund besonderer Umstände dennoch zu erheblichen Umweltauswirkungen führen kön-
nen, im förmlichen Verfahren zugelassen werden. 

Zu Nr. 3.25 

Aufgrund der bisherigen Vollzugserfahrungen und dem tatsächlichen Beeinträchtigungspo-
tenzial können Anlagen zum Bau und zur Instandhaltung von Luftfahrzeugen in Zukunft 
grundsätzlich im vereinfachten Verfahren zugelassen werden. Ein besonderes Beeinträch-
tigungspotenzial wohnt häufig den zugehörigen Start- und Landebahnen inne, die jedoch 
ohnehin gesondert zugelassen werden. Durch die Regelungen in Nummer 3.15 der Anlage 
1 zum UVPG wird in Verbindung mit § 2 Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe c weiterhin sicher-
gestellt, dass Anlagen, deren Errichtung und Betrieb im Einzelfall aufgrund besonderer Um-
stände dennoch zu erheblichen Umweltauswirkungen führen können, im förmlichen Verfah-
ren zugelassen werden. Die Anlagenbeschreibung wurde zudem gestrafft und in einer Ziffer 
zusammengeführt. 

Zu Nr. 3.26 

Die neue Nummer 3.26 dient der Umsetzung der neuen Nummer 2.7 des Anhangs I zur 
Richtlinie 2010/75/EU über Industrieemissionen. Erfasst werden damit sog. Gigafactories, 
in denen die Produktionskapazität 15 000 Tonnen Batteriezellen und mehr pro Jahr beträgt. 
Eine Einschränkung auf bestimmte Batteriearten ist in der Richtlinie 2010/75/EU über In-
dustrieemissionen nicht enthalten. Auch unterhalb der genannten Schwelle unterliegt die 
Herstellung von Batterien – wie bisher – im Regelfall je nach Art der Batterien und des 
Herstellungsprozesses einem immissionsschutzrechtlichen Genehmigungserfordernis 
(z.B. Nummer 3.8, Nummer 3.21, Nummer 5.1 oder Nummern der Hauptgruppe 4). Die 
Nummer 3.26 ist daher nur dann die speziellere Anlagenbeschreibung, soweit es um be-
sonders große Fabriken geht; unterhalb des Schwellenwertes schließt sie bestehende (ggf. 
auch europarechtliche) Genehmigungserfordernisse nicht aus. Die Änderungen treten erst 
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nach Veröffentlichung einer entsprechenden BVT-Schlussfolgerung oder sonst spätestens 
2034 in Kraft.  

Die reine Montage von fertigen Batteriezellen zu Batteriemodulen und Batteriesystemen ist 
nach Nummer 3.26 nicht genehmigungspflichtig. 

Vorbemerkung zu Nr. 4: 

Da für die Bestimmung des industriellen Umfangs einer Produktion verschiedene Aspekte 
zu berücksichtigen sind und hierzu auch stoffabhängige Besonderheiten sowie die Bedin-
gungen des Einzelfalls zu berücksichtigen sind, ist eine Formulierung über unionsrechts-
konforme Mengenschwellen nicht möglich. Wann ein industrieller Umfang vorliegt ist somit 
im Einzelfall zu entscheiden. Ein wichtiger Ansatz zur erforderlichen Erhöhung der Flexibi-
lität und damit der Beschleunigung im Bereich der Chemieanlagen ist daher die Ausweitung 
der Möglichkeit von Rahmengenehmigungen insbesondere für modulare Anlagen. Entspre-
chende Anpassungen am rechtlichen Rahmen und die Ausarbeitung dafür erforderlicher 
Konkretisierungen über Vollzugshinweise erfolgen derzeit (vgl. Vorschläge in Mantelgesetz 
und zur 9. BImSchV in dieser Mantelverordnung). 

Zu Nr. 4.1.: 

Zur Vereinfachung des Vollzuges und der zukünftigen Umsetzung von BVT-Schlussfolge-
rungen im Bereich der Chemiebranche wurde die Nummer 4.1 ohne inhaltliche Änderung 
neu formuliert. Die Struktur wird dabei an die Struktur der BVT-Schlussfolgerungen ange-
glichen. Neben der eindeutigen Bestimmung der Anlagen, die einer Genehmigung bedür-
fen, wird so ergänzend auch eine eindeutige Zuordnung zu den materiellen Anforderungen 
im untergesetzlichen Regelwerk ermöglicht.  

Die neue Nummer 4.1.1 umfasst dabei die Anlagen, für die spezifische Anforderungen in 
den BVT-Schlussfolgerungen für die Herstellung von organischen Grundchemikalien 
(LVOC; Durchführungsbeschluss (EU) 2017/2117 vom 21. November 2017) und somit auch 
in der Verwaltungsvorschrift zu deren Umsetzung (OGC-VwV vom 15. September 2020; 
GMBl 2020 Nr. 37, S. 788) tatsächlich formuliert sind. Lediglich diese Tätigkeiten sind aus 
dem Geltungsbereich des Durchführungsbeschlusses (EU) 2022/2427 vom 6. Dezember 
2022 (WGC, s.u.) ausgenommen. Es wurde die Formulierung aus der OGC-VwV übernom-
men. 

Die neue Nummer 4.1.2 umfasst die Anlagen, für die materielle Anforderungen in den BVT-
Schlussfolgerungen für die Chloralkaliindustrie (CAK; Durchführungsbeschluss 
2013/732/EU vom 9. Dezember 2013) formuliert sind. Soweit bei diesen Tätigkeiten Was-
serstoff als Nebenprodukt entsteht, ist diese Herstellung auch von der Anlagenbeschrei-
bung umfasst. 

Die neue Nummer 4.1.3 umfasst die Anlagen, für die materielle Anforderungen in den BVT-
Schlussfolgerungen für die Herstellung von anorganischen Grundchemikalien (LVIC) for-
muliert sind bzw. aktuell formuliert werden. Diese Tätigkeiten sind aus dem Geltungsbereich 
des Durchführungsbeschlusses (EU) 2022/2427 vom 6. Dezember 2022 (WGC, s.u.) aus-
genommen. Unter die Nummer 4.1.3 fallen auch Anlagen zur Aufspaltung von Ammoniak 
in Wasserstoff und Stickstoff („Ammoniak-Cracker“). 

Die neue Nummer 4.1.4 wurde als Auffangtatbestand (vgl. auch die bisherige Nummer 
4.1.21) formuliert, indem sie den Geltungsbereich der Nummer 4 der Anlage I zur Richtlinie 
2010/75/EU über Industrieemissionen vollständig aufgreift, wobei auf die exemplarischen 
Benennungen konkreter Stoffe zur Wahrung der Übersichtlichkeit verzichtet wurde. Soweit 
die Beispiele im Einzelfall für die Auslegung benötigt werden, können sie der Richtlinie 
2010/75/EU über Industrieemissionen entnommen werden. Umfasst ist jeweils die gesamte 
Herstellung der genannten Produkte (keine Beschränkung auf Grund- und Ausgangsstoffe), 
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soweit diese durch chemische, biochemische oder biologische Umwandlung im industriel-
len Umfang erfolgt. Auf der materiell-rechtlichen Ebene werden für diese Anlagen die (luft-
seitigen) Anforderungen im Wesentlichen in den BVT-Schlussfolgerungen zu den besten 
verfügbaren Techniken in Bezug auf einheitliche Abgasmanagement- und -behandlungs-
systeme in der Chemiebranche (Durchführungsbeschluss (EU) 2022/2427 vom 6. Dezem-
ber 2022; WGC) formuliert, da diese BVT-Schlussfolgerungen alle Herstellungsprozesse, 
die in den in Anhang I Nummern 4.1 bis 4.6 der Richtlinie 2010/75/EU über Industrieemis-
sionen aufgeführten Kategorien von Tätigkeiten umfassen, sofern sie nicht explizit vom An-
wendungsbereich ausgenommen wurden (vgl. dazu die Nummern 4.1.1 bis 4.1.3). 

Die bisherige Nummer 4.1.22 wurde unverändert in die Nummer 4.1.5 überführt. Sie orien-
tiert sich an der Fassung der Nummer 4.1 in der Anlage 1 zum UVPG (vgl. dazu BR-DS 
319/12(B)). Der Begriff der „integrierten chemischen Anlage“ entstammt der UVP-Richtlinie 
(Nr. 6 in Anhang I der Richtlinie 2011/92/EU). Die Nummer 4.1.5 dient daher in formell-
rechtlicher Hinsicht der Sicherstellung eines konsistenten Vollzuges und trägt der formalen 
Anforderung der UVP-Richtlinie nach einem Trägerverfahren für die Genehmigung inte-
grierter chemischer Anlagen Rechnung. Die Kennzeichnung in Spalte d ist erforderlich, da 
bereits jede einzelne Anlage nach den Nummern 4.1.1 bis 4.1.4 für sich genommen vom 
Anhang I der Richtlinie 2010/75/EU über Industrieemissionen erfasst wird. Die materiellen 
Anforderungen für diese Anlagen entsprechen den jeweils einschlägigen Anforderungen an 
Anlagen der Nummer 4.1.1 bis 4.1.4. 

Sollten sich zukünftig Änderungen an den Geltungsbereichen der BVT-Schlussfolgerungen 
ergeben, kann eine Anpassung der 4. BImSchV erforderlich werden. 

Zu Nr. 4.4.: 

Anhang I der Richtlinie 2010/75/EU über Industrieemissionen benennt in Nr. 1.2 die Tätig-
keiten „Raffinieren von Mineralöl und Gas“ ohne Einschränkung der Produkte. Damit sind 
auch Raffinerien umfasst, in denen nicht alle Destillations- oder Konversionsschritte der 
Raffinierung von Mineralöl oder Gas durchgeführt werden, wie z.B. in manchen Schmier-
stoffraffinerien. Daher wird die Nummer 4.4 vereinfacht und unionsrechtskonform neu for-
muliert. Die Formulierung der neuen Nummer 4.4.1 umfasst dabei die bisherigen Nummern 
4.4.1, 4.4.2, 4.4.3 und ggf. Teile der 4.4.4. Die Richtlinie 2010/75/EU über Industrieemissi-
onen legt hierbei ein weiteres Verständnis der Tätigkeit zugrunde, weshalb der Anlagenbe-
griff die Betriebsstätte der Raffinerie insgesamt umfasst. 

Die bisherige Nummer 4.4.4 wird abgeändert in die neue Nummer 4.4.2 überführt. Hierbei 
war jedoch klarzustellen, dass nur solche Anlagen erfasst werden, in denen die entspre-
chenden Verfahren außerhalb von Raffinerien durchgeführt werden und die Nummer 4.1 
nicht einschlägig ist. Derartige, europarechtlich nicht geregelte Anlagen, können zukünftig 
im vereinfachten Verfahren zugelassen werden. 

Zu Nr. 4.6 

Anlagen zur Herstellung von (Industrie-)Ruß wurden aufgrund des engen Sachzusammen-
hangs ohne Änderung in die Nr. 4.1.3 verschoben. 

Zu Nr. 4.8 

Der Nummer 4.8 unterliegen im Wesentlichen Destillationsanlagen, die in einer integrierten 
Gesamtanlage der unmittelbaren Wiedergewinnung von Lösungsmitteln dienen. Werden 
Stoffe mit Abfalleigenschaft destilliert, so fällt dies in die Hauptgruppe 8. Da in der hier re-
levanten Anlagenkonfiguration nahezu ausschließlich Lösungsmittel destilliert werden und 
die Flüchtigkeit unter Verwendungsbedingungen dann für die Emissionsrelevanz entschei-
dend ist, wird der Bezug zu organischen Lösungsmitteln gemäß 31. BImSchV hergestellt. 



 - 103 -   

 

Zu Nr. 4.10 

In der Anlagenbeschreibung wird der Bezug auf den Einsatz flüchtiger organischer Verbin-
dungen, die bei einer Temperatur von 293,15 Kelvin einen Dampfdruck von mindestens 
0,01 Kilopascal haben, durch den Bezug auf den Einsatz organischer Lösungsmittel gemäß 
31. BImSchV ersetzt (vgl. die den Anlagenbeschreibungen vorangestellte Klarstellung). 
Dies erfasst den Einsatz der hier primär emissionsrelevanten Stoffe. Erfasst werden, der 
Begriffsbestimmung in der 31. BImSchV entsprechend, auch organische Lösungsmittel, die 
unter den jeweiligen Verwendungsbedingungen eine entsprechende Flüchtigkeit aufwei-
sen. 

Eine Analyse im Rahmen der Bund/Länder Arbeitsgemeinschaft Immissionsschutz hat er-
geben, dass diesen Anlagentyp durch die Weiterentwicklung des Standes der Technik im 
Regelfall kein so hohes Beeinträchtigungspotenzial mehr innewohnt, welches eine Auf-
rechterhaltung der generellen Vorgabe zur Genehmigung im förmlichen Verfahren rechtfer-
tigt. Im Einzelfall sollte das Instrument der frühen Öffentlichkeitsbeteiligung ergänzend ge-
nutzt werden. 

Zu Nr. 5.1: 

Die Nummer 5.1 dient der Umsetzung der Nummer 6.7 des Anhangs I der Richtlinie 
2010/75/EU über Industrieemissionen. Der Zusatz „ausgenommen Anlagen, soweit die Far-
ben oder Lacke ausschließlich hochsiedende Öle (mit einem Dampfdruck von weniger als 
0,01 Kilopascal bei einer Temperatur von 293,15 Kelvin) als organische Lösungsmittel ent-
halten und die Lösungsmittel unter den jeweiligen Verwendungsbedingungen keine höhere 
Flüchtigkeit aufweisen“, der bisher der Klarstellung diente, welche organischen Lösungs-
mittel hier ausgenommen werden (vgl. BR-Drucks. 674/00, S. 125), kann entfallen, da sol-
che (relativ zu den Verwendungsbedingungen) hochsiedenden Öle von der Begriffsbestim-
mung des organischen Lösungsmittels gemäß 31. BImSchV (vgl. die den Anlagenbeschrei-
bungen vorangestellte Klarstellung) ohnehin nicht erfasst sind. Die Anlagenbeschreibung 
kann so – ohne Änderung des Geltungsbereichs – gestrafft werden. 

Die spezifischeren, differenzierteren Anlagenarten nach den Nummern 5.1.2.1, 5.1.2.2 und 
5.1.3 sind nach oben begrenzt, d.h. ab einem Verbrauch von 200 Tonnen Lösungsmittel 
pro Jahr ist auch im Hinblick auf die Vorgaben des § 2 Absatz 2 die allgemeinere Anlagen-
bezeichnung der Nummer 5.1.1 anzuwenden. 

Eine Analyse im Rahmen der Bund/Länder Arbeitsgemeinschaft Immissionsschutz hat zu-
dem ergeben, dass unterhalb der Schwellenwerte der Richtlinie 2010/75/EU über Indust-
rieemissionen die Festlegung einer alternativen Erfassungsgrenzen je Stunde zur Erfas-
sungsgrenze je Jahr nicht mehr erforderlich ist. Die Erfassungsgrenze je Stunde wurde da-
her gestrichen. 

Zu Nr. 5.2: 

Während die Nummer 5.1 alle Genehmigungserfordernisse, welche aus dem Einsatz von 
organischen Lösungsmitteln resultieren, erfasst, behandelt die Nummer 5.2 alle Verfahren, 
deren Genehmigungsbedürftigkeit aus dem Einsatz von Kunststoffen, welche unter weitge-
hender Selbstvernetzung reagieren (Reaktionsharze), resultiert. Die Nummer 5.1 ist – auch 
aus europarechtlichen Gründen – im Regelfall gegenüber der Nummer 5.2 die speziellere 
Anlagenbeschreibung, wenn organische Lösungsmittel bei den Beschichtungsstoffen ober-
halb der Schwellen der Nr. 5.1 eingesetzt werden. Hierzu zählen auch organische Lösungs-
mittel in eingesetzten Reinigungsmitteln oder im Reaktionsüberschuss. 

Bislang wurde der Begriff „Papier“ namentlich nicht in Nummer 5.2 genannt. Die neue TA 
Luft enthält eine neue Nummer 5.4.5.2b Anlagen zum Beschichten, Imprägnieren, Kaschie-
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ren, Lackieren oder Tränken von Papieren einschließlich dazugehöriger Trocknungsanla-
gen. Die eingefügte Ergänzung dient der Klarstellung des Gewollten. Damit ist sicherge-
stellt, dass Anlagen zur Herstellung und Verarbeitung von mit Phenol-Formaldehydharz im-
prägnierten Kraftpapieren und mit Melamin-Formaldehydharz imprägnierten Dekor- und 
Overlaypapieren eindeutig genehmigungsrechtlich zugeordnet werden. 

Eine Analyse im Rahmen der Bund/Länder Arbeitsgemeinschaft Immissionsschutz hat zu-
dem ergeben, dass diesen Anlagentyp durch die Weiterentwicklung des Standes der Tech-
nik im Regelfall kein so hohes Beeinträchtigungspotenzial mehr innewohnt, welches eine 
Aufrechterhaltung der generellen Vorgabe zur Genehmigung im förmlichen Verfahren bei 
einem Harzverbrauch von 25 Kilogramm oder mehr je Stunde rechtfertigt; die Anlagenbe-
schreibung wurde daher gestrafft und insgesamt die Genehmigung im vereinfachten Ver-
fahren vorgegeben. Im Einzelfall sollte das Instrument der frühen Öffentlichkeitsbeteiligung 
ergänzend genutzt werden. 

Zu Nr. 5.3: 

Die Richtlinie 2010/75/EU über Industrieemissionen enthält im Anhang I unter Nummer 6.10 
die Konservierung von Holz und Holzerzeugnissen mit Chemikalien mit einer Produktions-
kapazität von 75 m3/Tag. Das seit 2020 vorliegende überarbeitete BVT-Dokument zur Ober-
flächenbehandlung mit organischen Lösungsmittelns (STS BREF; Durchführungsbeschluss 
EU 2020/2009) stellt klar, dass die Kreosotbehandlung (Kreosote=Teeröle) explizit in den 
Geltungsbereich der Richtlinie 2010/75/EU über Industrieemissionen eingeschlossen sind. 
Namentlich erwähnt werden Teeröle (Kreosote) bereits in Nummer 5.4. Zur Klarstellung des 
Gewollten wird der Begriff Teeröle nun auch in Nummer 5.3 eingeführt. 

Zu Nr. 5.10: 

Die Anlagenbeschreibung wird unverändert übernommen. Durch die den Anlagenbeschrei-
bungen vorangestellte Verweisung auf die Begriffsbestimmung des organischen Lösungs-
mittels aus der 31. BImSchV wird klargestellt, dass sich der Geltungsbereich auf die Ver-
wendung von organischen Lösungsmitteln beschränkt, welche die dort genannten Flüchtig-
keiten unter den jeweiligen Anwendungsbedingungen aufweisen. 

Zu 6.2: 

Die Änderung dient der Klarstellung des unionsrechtlich gewollten. Der Begriff „Pappe“ in 
der deutschen Übersetzung der Nummer 6.1 b) des Anhang I der Richtlinie 2010/75/EU 
über Industrieemissionen, der in den Anhang 1 der 4. BImSchV übernommen wurde, ist 
missverständlich, da unter Pappe auch Wellpappe verstanden werden kann. Im Englischen 
wird aber Wellpappe mit „corrugated board“ bezeichnet; der Anhang I der Richtlinie 
2010/75/EU über Industrieemissionen bezieht sich aber eindeutig nur auf Karton („card 
board“). Bei der Herstellung von Wellpappe handelt es sich im Wesentlichen um das Ver-
kleben von verschiedenen Papierlagen zu einer Wellpappe. Dabei entstehen kein Abwas-
ser und auch keine Emissionen in die Luft, da mit lösungsmittelfreien Klebstoffen gearbeitet 
wird. Da somit unter die „Herstellung von Pappe“ auch die Herstellung von Wellpappe sub-
sumiert werden kann, dies aber nicht intendiert ist, erfolgt die Klarstellung. 

Zu 6.3: 

Die Ergänzung eines weiteren Produktes („Holzspanklötze“) in der Überschrift, welches 
nach dem gleichen Herstellungsverfahren hergestellt wird, dient der Umsetzung der Richt-
linie 2010/75/EU über Industrieemissionen und damit der Klarstellung im Hinblick auf im 
Vollzug aufgetretene Fragen (Vereinfachung). 

Hinweis zur Nr. 7.1: 
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Ausgangspunkt der vorliegenden Ablöseverordnung und der grundlegenden Evaluierung 
der 4. BImSchV ist die Novellierung der Richtlinie 2010/75/EU über Industrieemissionen. 
Die geänderte Richtlinie hat ein eigenes Kapitel VIa für bestimmte größere Tierhaltungsbe-
triebe. Da wesentliche Anforderungen für diese Intensivtierhaltungsanlagen von der Aus-
gestaltung der einheitlichen Betriebsvorschriften abhängen, die in einem von der Europäi-
schen Kommission organisierten Informationsaustausch bis 2026 erstellt werden (Artikel 
70i), und für diesen Bereich deutlich längere Übergangsfristen gelten (4 bis 6 Jahre nach 
Veröffentlichung der Betriebsvorschriften) wurde eine Evaluierung der Nummer 7.1 zu-
nächst zurückgestellt.  

Zu Nr. 7.2: 

In der Hauptgruppe 7 wird die Zuordnung von Anlagen, die der Richtlinie 2010/75/EU über 
Industrieemissionen unterliegen umfassend vereinfacht. Durch höchstrichterliche Recht-
sprechung ist zwischenzeitlich klargestellt, dass der Begriff der "Herstellung" von Nahrungs-
mitteln bzw. Nahrungsmittelerzeugnissen, die entsprechenden Vorgaben der Richtlinie 
2010/75/EU über Industrieemissionen sachgerecht umsetzt und damit im Immissions-
schutzrecht jede Tätigkeit als Herstellen angesehen wird, die unmittelbar der Gewinnung, 
Wiedergewinnung oder Erzeugung von Nahrungsmitteln dient (Urteil des 7. Senats vom 17. 
Februar 2021 - BVerwG 7 C 7.19). Daher wird dieser Begriff zur Umsetzung der Nummer 
6.4 Buchstabe b) des Anhangs I der Richtlinie 2010/75/EU über Industrieemissionen her-
angezogen. Das Gewicht der Erzeugnisse umfasst dabei nicht die Verpackung. Mit Aus-
nahme der in den genannten Nummern 7.3.1, 7.12.1.1, 7.14.1, 7.25.1 und 7.30.1 beschrie-
benen Anlagentypen fallen in Zukunft alle Anlagen zur Herstellung von Nahrungs- und Fut-
termitteln, die der Richtlinie 2010/75/EU über Industrieemissionen unterliegen, in die neue 
Nummer 7.2. Dies dient der Angleichung an den Anhang I der Richtlinie 2010/75/EU über 
Industrieemissionen und gleichzeitig der Vereinfachung und Beschleunigung von Verfahren 
und der nationalen Umsetzung von europarechtlichen Vorgaben, da Zuordnungsfragen ent-
fallen. 

Als Folgeänderung ergibt sich eine neue Nummerierung; zudem werden die Beschreibun-
gen für Anlagen, die der Richtlinie 2010/75/EU über Industrieemissionen unterliegen, in den 
entsprechenden Nummern im Weiteren gestrichen. 

Dies stellt insgesamt eine wesentliche Vereinfachung dar, da die Hauptgruppe 7 stark von 
Anlagen geprägt ist, die unter die Richtlinie 2010/75/EU über Industrieemissionen fallen 
(etwa 700 solcher Anlagen fallen – außerhalb der Tierhaltung – in den Bereich der Haupt-
gruppe 7; dem stehen deutschlandweit rund 1.500 Anlagen (wiederum ohne Tierhaltung) 
gegenüber, die im vereinfachten Verfahren zu genehmigen sind). 

Zu Nr. 7.3: 

Die bisherige Nummer 7.2 wurde in die neue Nummer 7.3 überführt. Zudem wurde die For-
mulierung zur Vereinfachung und zur Angleichung an die Richtlinie 2010/75/EU über In-
dustrieemissionen angepasst. In Nummer 6.4. a) des Anhangs I der Richtlinie 2010/75/EU 
über Industrieemissionen wird eine Produktionskapazität von mehr als 50 Tonnen Schlacht-
körper pro Tag ausgewiesen. Wie zwischenzeitlich auch durch ein Urteil des Europäischen 
Gerichtshofs (Urteil vom 22.02.2024 – C-311/22) klargestellt, ist der Begriff des Schlacht-
körpers gemäß der Definition in Anhang IV der Verordnung (EU) Nr. 1308/2013 auszulegen. 
Daher wird die Anlagenbeschreibung auf die Produktionskapazität bezogen auf das Ge-
wicht der Schlachtkörper umgestellt. Dies vereinfacht auch die Zuordnung in der Praxis, da 
die fertig (produzierten) Schlachtkörper am Ende des Prozesses, bevor sie in die Kühlung 
fahren, durch eine, vom Schlachthofbetreiber unabhängige, Prüffirma exakt verwogen wer-
den. Jedes Tier, das den Schlachthof erreicht, ist durch einen Barcode bis zu diesem Schritt 
eindeutig zurück zu verfolgen. Die Ausschlachtung bzw. Schlachtausbeute (also das Ver-
hältnis von Schlachtkörper zu Lebendgewicht) beträgt je nach Tierart typischerweise zwi-
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schen 50 und 75 Prozent, die restlichen Anteile sind Schlachtabfälle (einschließlich Kno-
chen). Daher stellt die Änderung auch eine Anhebung der Schwelle der immissionsschutz-
rechtlichen Genehmigungspflicht dar. 

In den Nummern 7.3.2 und 7.3.3 wird zudem eine Umstellung von der täglichen Produkti-
onskapazität auf die wöchentliche Produktionskapazität vorgenommen (unter Annahme 
von 7 Betriebstagen pro Woche bei der Schlachtung von Geflügel und 5 Betriebstagen pro 
Woche bei der Schlachtung von sonstigen Tieren). Dies erfolgte auf Grundlage einer Eva-
luierung durch die Vollzugsbehörden der Länder. Demnach gibt es verschiedentlich kleinere 
Schlachtereien, die nur an wenigen Tagen im Monat betrieben werden und die nicht geeig-
net sind, Beeinträchtigungen im Sinne des § 4 BImSchG im besonderen Maße hervorzuru-
fen. Die maßgebenden Schwellenwerte wurden 1985 eingeführt, da die bis dahin erfolgte 
Abgrenzung durch den Begriff „handwerklicher Umfang“ in der Praxis zu Schwierigkeiten 
geführt hat. Aus Gründen der Rechtsklarheit wurden daher Leistungsgrenzen festgelegt. 
Damit sollten kleinere, insbesondere im handwerklichen Umfang betriebene Anlagen vom 
Genehmigungserfordernis freigestellt werden. Die nun vorgeschlagene Änderung vollzieht 
die tatsächliche Änderung in der Ausübung dieser handwerklichen Tätigkeit (höhere Men-
gen, weniger Betriebstage) nach.  

Zu Nr. 7.4.1: 

Die bisherige Nummer 7.3.1.2 wird in die Nummer 7.4.1 überführt. Zudem wird die beste-
hende Ausnahme, die sich im Vollzug bewährt hat, auf alle Kleinproduzenten ausgeweitet. 
Die bisherige Beschränkung der Regelausnahme der Nummer 7.3.1.2 auf Anlagen zur Er-
zeugung von Speisefetten aus selbst gewonnenen tierischen Fetten in Fleischereien mit 
einer Kapazität von weniger als 200 Kilogramm Speisefett je Woche wird daher aufgeho-
ben. Damit sind kleine Betriebe, die weniger als 200 Kilogramm Speisefett je Woche her-
stellen, immissionsschutzrechtlich nicht mehr genehmigungsbedürftig. Es ist davon auszu-
gehen, dass nur eine geringe Umweltbelastung von solchen Anlagen ausgeht, die nicht 
geeignet ist, Beeinträchtigungen im Sinne des § 4 BImSchG im besonderen Maße hervor-
zurufen. 

Zu Nr. 7.4.2: 

Die bisherige Nummer 7.3.2.2 wird in die Nummer 7.4.2 überführt. Zudem wird die beste-
hende Ausnahme, die sich im Vollzug bewährt hat, auf alle Kleinproduzenten ausgeweitet. 
Die bisherige Beschränkung der Regelausnahme der Nummer 7.3.2.2 auf Anlagen zur Ver-
arbeitung von selbst gewonnenen tierischen Fetten zu Speisefetten in Fleischereien mit 
einer Kapazität von weniger als 200 Kilogramm Speisefett je Woche wird daher aufgeho-
ben. Damit sind kleine Betriebe, die weniger als 200 Kilogramm Speisefett je Woche verar-
beiten, immissionsschutzrechtlich nicht mehr genehmigungsbedürftig. Es ist davon auszu-
gehen, dass nur eine geringe Umweltbelastung von solchen Anlagen ausgeht, die nicht 
geeignet ist, Beeinträchtigungen im Sinne des § 4 BImSchG im besonderen Maße hervor-
zurufen. 

Zu Nr. 7.5: 

Der Tatbestand der bisherigen Nummer 7.4 wurde 2001 grundlegend überarbeitet und in 
den wesentlichen Punkten in der bis heute gültigen Form erlassen. Bis zu diesem Zeitpunkt 
wurde das Genehmigungserfordernis durch das Erwärmen der Rohstoffe und somit einen 
emissionsrelevanten Verarbeitungsschritt ausgelöst. In der aktuellen Fassung wird die Ge-
nehmigungsbedürftigkeit unabhängig vom konkreten Produktionsablauf und den eingesetz-
ten Verfahren an die Herstellung einer Konserve geknüpft. Hintergrund der Änderung von 
2001 war ein EU-Vertragsverletzungsverfahren u.a. zur mangelhaften Umsetzung der Re-
gelungen zur fakultativen Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) der UVP-Richtlinie in natio-
nales Recht (Urteil vom 22.10.1998, Rechtssache C-301/95). Im Urteil des europäischen 
Gerichtshofs wurde in diesem Zusammenhang gerügt, dass nicht alle der in Anhang II der 



 - 107 -   

 

UVP-Richtlinie aufgeführten Klassen von Projekten im UVPG erfasst sind. Als Folge wurde 
u.a. die Klasse der „Fleisch- und Gemüsekonservenindustrie“ nach Nummer 7 b) Anhang II 
UVP-Richtlinie in das UVPG übernommen. Durch die gleichzeitige Überarbeitung des Tat-
bestandes Nummer 7.4 in der 4. BImSchV sollten beide Vorschriften harmonisiert werden, 
um sicherzustellen, dass für Vorhaben mit UVP als Trägerverfahren ein immissionsschutz-
rechtliches Genehmigungsverfahren zur Verfügung steht. Bereits in der Fassung der 4. 
BImSchV von 1985 war zudem im entsprechenden Tatbestand für die 
Lebensmittelherstellung eine Ausnahme für „Anlagen zum Sterilisieren in geschlossenen 
Behältnissen (Konservendosen/-gläser)“ enthalten. In der Fassung der 4. BImSchV von 
1999 wurde eine untere Leistungsgrenze eingeführt und das „Pasteurisieren“ als weitere 
Ausnahme ergänzt. Seither ist die Ausnahme unverändert geblieben und wurde bei der 
Überarbeitung der 4. BImSchV 2001 für kleinere Anlagen (Produktionskapazität < 75 t/d) 
übernommen.  

Sowohl die Anwendung des Konservenbegriffs, wie auch die Umsetzung der Ausnahmere-
gelung führen im Vollzug zu verschiedenen Unklarheiten und damit zu Verzögerungen. Zu-
dem muss berücksichtigt werden, dass die Wärmebehandlung von Nahrungsmitteln unter 
bestimmten Voraussetzungen unabhängig davon, ob eine Konserve hergestellt wird oder 
nicht, emissionsrelevant ist und damit auch geeignet ist, Beeinträchtigungen im Sinne des 
§ 4 BImSchG im besonderen Maße hervorzurufen. Um sowohl eine unionsrechtskonforme 
und sachgerechte Umsetzung zu gewährleisten, als auch die Verfahren zu vereinfachen, 
erfolgt eine Neuformulierung des Tatbestandes: 

•  der Tatbestand bezieht sich neu auf die Herstellung von Nahrungs- oder Futtermit-
telkonserven und anderen wärmebehandelten Nahrungs- und Futtermitteln, ausge-
nommen Tiefkühlerzeugnisse, Backwaren, Erzeugnisse zum sofortigen Verzehr, 
sowie das ausschließliche Waschen und Verpacken der Erzeugnisse (bei denen 
kein besonderes Beeinträchtigungspotenzial zu besorgen ist), 

•  die Ausnahme in den Nummern 7.5.1 und 7.5.2 wird zur Klarstellung des Gewollten 
auf Anlagen bezogen, in denen eine Wärmebehandlung ausschließlich in geschlos-
senen Behältnissen erfolgt. 

Zu Nr. 7.6 

Die Räuchereien sind im Bereich der Hauptgruppe 7– außerhalb der Tierhaltungsanlagen 
– der quantitativ bedeutsamste Anlagentyp von Anlagen, die im vereinfachten Verfahren zu 
genehmigen sind; etwa 500 der insgesamt rund 1.500 Anlagen fallen in diese Nummer. Die 
bisherige Nummer 7.5 wird in die Nummer 7.6 überführt. Zudem erfolgen zwei Anpassun-
gen: 

Abgrenzung von Anlagen mit geringer Emissionsrelevanz: In der früheren Fassung der 4. 
BImSchV (Nummer 7.5 Spalte 2) waren Anlagen, bei denen mindestens 90 Prozent der 
Abgase konstruktionsbedingt der Anlage wieder zugeführt werden, ausgenommen. Dies 
betraf alle Anlagen im sog. „Umluftbetrieb“. Eine Evaluierung durch die Bund/Länder Ar-
beitsgemeinschaft Immissionsschutz hat ergeben, dass viele Metzgereien Räucheranlagen 
betreiben, die zum Großteil im Umluftbetrieb arbeiten und Wurstwaren nur kurz „anräu-
chern“ (z. B. Wiener bzw. Frankfurter Würstchen) und so im Ergebnis eine nur geringe 
Emissionsrelevanz besitzen. Zudem werden dort nur vergleichsweise geringe Tonnagen 
hergestellt. Diese Anlagen unterfielen bis 2013 häufig einer Ausnahmeregelung für Anla-
gen, bei denen mindestens 90 Prozent konstruktionsbedingt der Anlage wieder zugeführt 
werden. Im Ergebnis dieser Auswertung wird daher vorgeschlagen, durch die Anhebung 
des Schwellenwertes für die Produktionskapazität von 1 Tonne auf 2 Tonnen pro Woche 
eine Abgrenzung von gering emissionsrelevanten Anlagen vorzunehmen und damit eine 
Klarstellung des Gewollten zu erreichen. Damit wird eine Vereinfachung erreicht. 
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Aufhebung der Einschränkung auf bestimmte Räuchergüter: Da das Beeinträchtigungspo-
tenzial aus dem Prozess der Räucherung an sich und nicht durch Besonderheiten des Räu-
chergutes entsteht, wird die Anlagenbeschreibung allgemein gefasst (Aufhebung der Ein-
schränkung auf Fleisch- und Fischwaren). 

Flüssigrauchanlagen werden nicht von Nummer 7.6 erfasst, da die beim klassischen Heiß-
rauchverfahren entstehenden Emissionen vermieden werden. 

Zu Nr. 7.9 

Durch die Ausgliederung der Anlagen, welche der Richtlinie 2010/75/EU über Industrie-
emissionen unterliegen (vgl. Nummer 7.2), ändert sich die Nummerierung in der Nummer 
7.9. Die Anpassung der Nummer 7.12 an die Änderungen in der Richtlinie 2010/75/EU über 
Industrieemissionen und das Tierische Nebenprodukterecht hat Auswirkungen auf die Aus-
richtung der Nummer 7.9. Der Begriff der Schlachtnebenprodukte ist nun auf essbare 
Schlachtnebenprodukte sowie tierische Nebenprodukte, die ohne Drucksterilisation weiter-
verwendet werden, eingeschränkt; soweit tierische Nebenprodukte durch Drucksterilisation 
verarbeitet werden, ist die Nummer 7.12 als speziellere Vorschrift vorrangig heranzuziehen.  
Auf den Anteil der genannten Schlachtnebenprodukte in den Fertigerzeugnissen kommt es 
– sofern es sich nicht um einen völlig vernachlässigbaren Umfang handelt – nicht an (vgl. 
Ludwig in Feldhaus 4. BImSchV Nummer 7.9). Die nicht mehr passende Abgrenzung zur 
Nummer 9.11 wurde gestrichen. Soweit einschlägig, ist die Nummer 7.9 gegenüber der 
Nummer 7.5 vorrangig. 

Eine Analyse im Rahmen der Bund/Länder Arbeitsgemeinschaft Immissionsschutz hat zu-
dem ergeben, dass diesen Anlagentyp durch die Weiterentwicklung des Standes der Tech-
nik im Regelfall kein so hohes Beeinträchtigungspotenzial mehr innewohnt, welches unter-
halb der Produktionskapazität von weniger als 75 Tonnen Fertigerzeugnissen je Tag eine 
Aufrechterhaltung der generellen Vorgabe zur Genehmigung im förmlichen Verfahren 
rechtfertigt. Im Einzelfall sollte das Instrument der frühen Öffentlichkeitsbeteiligung ergän-
zend genutzt werden. 

Zu Nr. 7.11 

Die Nummer 7.11 wurde – einschließlich der Ausnahmeregelungen – unverändert über-
nommen. Durch den zweiten Anstrich wird erreicht, dass die Lagerung von unbehandelten 
Knochen in Schlachtereien (Anlagen der Nr. 7.3) insoweit genehmigungsfrei ist, als die Pro-
duktionskapazität der Schlachterei unter den Bagatellschwellen der Nr. 7.3 liegt. 

Zu Nr. 7.12 

7.12.1: 

Die vorgenommene Änderung in der Formulierung dient der Umsetzung der geänderten 
Nummer 6.5 des Anhangs I der Richtlinie 2010/75/EU über Industrieemissionen. Die in 
Nummer 6.5 im Rahmen der Novellierung der Richtlinie 2010/75/EU über Industrieemissi-
onen erfolgte Anpassung geschah zur Angleichung an den Sprachgebrauch des europäi-
schen Rechtes für Tierische Nebenprodukte (vgl. dazu u.a. Teil 3 der Auswirkungsanalyse 
der Kommission zum Vorschlag für eine Novellierung der Richtlinie 2010/75/EU über In-
dustrieemissionen; Dokument SWD(2022) 111 vom 5.4.202216; Seiten 323 ff.). Der Begriff 
der Tierischen Nebenprodukte ist in der Richtlinie 2010/75/EU über Industrieemissionen 
nicht definiert; die kürzlich veröffentlichten Schlussfolgerungen zu den besten verfügbaren 
Techniken in Bezug auf Schlachtanlagen und Anlagen zur Verarbeitung tierischer Neben-
produkte und/oder essbarer Schlachtnebenprodukte (Durchführungsbeschluss EU 

 
16 https://environment.ec.europa.eu/document/download/8e62f7e2-623c-4ed9-a4dd-28f746fb7066_en?file-

name=SWD_2022_111_2_EN_impact_assessment_part3_v5.pdf  

https://environment.ec.europa.eu/document/download/8e62f7e2-623c-4ed9-a4dd-28f746fb7066_en?filename=SWD_2022_111_2_EN_impact_assessment_part3_v5.pdf
https://environment.ec.europa.eu/document/download/8e62f7e2-623c-4ed9-a4dd-28f746fb7066_en?filename=SWD_2022_111_2_EN_impact_assessment_part3_v5.pdf
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2023/2749) beziehen sich diesbezüglich aber bereits auf die VO Nr. 1069/2009. Eine grund-
sätzliche Neuausrichtung der Tätigkeitsbeschreibung sollte mit der begrifflichen Änderung 
in Nummer 6.5 nicht einhergehen, was u.a. auch die Tatsache unterstreicht, dass in Artikel 
3 der Änderungsrichtlinie 2024/1785 keine spezifischen Übergangsregelungen für diese 
Nummer vorgesehen sind. 

Daher ist der Begriff der „Anlagen zur Verwertung von tierischen Nebenprodukten“ für die 
Umsetzung der Richtlinie 2010/75/EU über Industrieemissionen und im Vollzug der 4. BIm-
SchV im Lichte der bisherigen Praxis und der Vorgaben des Durchführungsbeschlusses EU 
2023/2749 auszulegen. Gemeint sind somit Anlagen, die im Sinne der VO Nr. 1069/2009 
tierische Nebenprodukte durch Drucksterilisation verarbeiten bzw. weiterverwenden. 

Umfasst sind grundsätzlich zudem auch Anlagen zur Verbrennung bzw. Einäscherung von 
Tierkörpern oder tierischen Nebenprodukten. Dies gilt jedoch nicht, soweit tierische Neben-
produkte als Abfall in zugelassenen Abfallverbrennungs- bzw. -mitverbrennungsanlagen 
verwertet oder beseitigt werden, da auf Grundlage der europarechtlichen Vorgaben für 
diese Entsorgungs- bzw. Verwertungswege tierischer Nebenprodukte die Vorschriften des 
europäischen wie nationalen Abfallrechts anwendbar sind und diese Tätigkeiten daher den 
entsprechenden Nummern zugeordnet bleiben (vgl. u.a. § 24 Tierische Nebenprodukte-
Beseitigungsverordnung sowie § 2 Absatz 2 Nummer 2 des Kreislaufwirtschaftsgesetzes). 

Die Verwertung von tierischen Nebenprodukten ohne Drucksterilisation (oder Verbrennung) 
– z.B. die Vergärung von Gülle zur Herstellung von Biogas oder die Verwertung von Wolle 
sowie die Herstellung von Futtermitteln für Heimtiere aus Kategorie-3-Material, soweit diese 
ohne Drucksterilisation erfolgt – fallen nicht unter die Anlagenbeschreibung. Im Hinblick auf 
die biologische Behandlung von Gülle war es zudem ein erklärtes Ziel der Novellierung der 
Richtlinie 2010/75/EU über Industrieemissionen, die Zuordnung im Tätigkeitskatalog des 
Anhangs I der Richtlinie 2010/75/EU über Industrieemissionen klarzustellen (vgl. dazu den 
oben zitierten Teil 3 der Auswirkungsanalyse der Kommission). Diese Klarstellung erfolgte 
durch die explizite Ergänzung der anaeroben Vergärung in der Nummer 5.3. Insofern fallen 
Anlagen zur biologischen Behandlung von Gülle (unabhängig von der Abfalleigenschaft) 
weiterhin nicht in die Nummer 7.12, sondern in die Hauptgruppe 8 (mit höheren Schwellen-
werten). 

Aufgrund der bisherigen Vollzugserfahrungen und dem tatsächlichen Beeinträchtigungspo-
tenzial können Anlagen zur Beseitigung oder Verwertung von Tierkörpern oder tierischen 
Nebenprodukten mit einer Verarbeitungskapazität von 50 Kilogramm je Stunde bis weniger 
als 10 Tonnen je Tag in Zukunft grundsätzlich im vereinfachten Verfahren zugelassen wer-
den. Durch die Regelungen in Nummer 7.19.2 der Anlage 1 zum UVPG wird in Verbindung 
mit § 2 Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe c weiterhin sichergestellt, dass entsprechende An-
lagen, deren Errichtung und Betrieb im Einzelfall aufgrund standörtlicher Besonderheiten 
dennoch erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen haben können, die bei der Zulas-
sungsentscheidung zu berücksichtigen wären, im förmlichen Verfahren zugelassen wer-
den. Durch die Änderung kann die Anlagenbeschreibung zusätzlich gestrafft werden. 

Die bisherigen Nummern 7.12.1.2 (bisher: G) und 7.12.1.3 (weiterhin: V) können somit zu-
sammengezogen und vereinfacht werden. Die Differenzierung der materiellen Anforderun-
gen in der Nummer 5.4.7.12.1 der TA Luft wird durch eine Anpassung dort aufrechterhalten. 

7.12.2 / 7.12.3: 

Die Begrifflichkeit und der Geltungsbereich werden an das Tierische Nebenprodukte-Recht 
angeglichen (s.o.). Zudem wird klargestellt, dass auch die Sortierung und das Umschlagen 
von der Genehmigungspflicht umfasst sind. Von diesen Tätigkeiten können erhebliche Ge-
ruchsbelästigungen ausgehen. 

Zudem wird eine eigene Nummer 7.12.3 für die ausschließliche Lagerung eingeführt.  
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Insgesamt kann für Anlagen zur Lagerung, Sammlung, Sortierung und zum Umschlag von 
Tierkörpern oder tierischen Nebenprodukten die bisherige Pflicht zur Durchführung eines 
förmlichen Genehmigungsverfahrens nach § 10 Bundes-Immissionsschutzgesetz entfallen. 

Zu Nr. 7.13 und 7.14 

Es handelt sich um eine Folgeänderung zur Anpassung der Nummer 7.3. 

Zu Nr. 7.17 

Durch die Ausgliederung der Anlagen, welche der Richtlinie 2010/75/EU über Industrie-
emissionen unterliegen (vgl. Nummer 7.2), ändert sich die Nummerierung in der Nummer 
7.17. 

Mit der letzten großen Änderung der 4. BImSchV im Jahr 2013 wurde auch die Nummer 
7.17 geändert, indem nicht nur die Verarbeitung von ungefasstem Fischmehl mit einer Ka-
pazität von 200 Tonnen oder mehr je Tag genehmigungsbedürftig ist, sondern jegliche Auf-
bereitung oder Verarbeitung von Fischmehl ohne unteren Schwellenwert genehmigungs-
bedürftig ist. Die Vollzugserfahrung zeigte, dass damit auch kleine Betriebe immissions-
schutzrechtlich genehmigungsbedürftig wurden, die z.B. unter Verarbeitung von 50 kg 
Fischmehl pro Tag (max. 35% Anteil am Produkt) und Zusatz von Getreidemehl und Aro-
men Angelköder herstellen. Dies entspricht nicht dem Gewollten, da von derart kleinen An-
lagen aufgrund ihrer Größe nur sehr geringe Umwelteinwirkungen ausgehen. Daher wird 
eine untere Schwelle von 0,5 Tonnen je Tag eingeführt. 

Zur bisherigen Nr. 7.18 

Die bisherige Nummer 7.18.2 zu Melassebrennerei (Anlage zur Erzeugung von Alkohol aus 
dem Rückstand der Zuckergewinnung) soll ersatzlos entfallen, da in Deutschland keine ent-
sprechende Anlage betrieben wird und dies auch nicht zu erwarten ist. Die Herstellung von 
Spirituosen, in Kapazitätsbereichen, die der Richtlinie 2010/75/EU über Industrieemissio-
nen unterliegen, fällt in die neue Nummer 7.2. Werden keine Nahrungs- oder Futtermitteler-
zeugnisse hergestellt, sind die Anlagen nach Nummer 4.1 als Anlagen zur Herstellung che-
mischer Erzeugnisse, hier Alkohole, zu genehmigen (vgl. auch BR-Drucksache 476/16). 

Zu Nr. 7.19 

Die bisherige Nummer 7.20 wird in die neue Nummer 7.19 überführt. Durch die Ausgliede-
rung der Anlagen, welche der Richtlinie 2010/75/EU über Industrieemissionen unterliegen 
(vgl. Nummer 7.2), ändert sich die Nummerierung in der Nummer 7.19. Zudem erfolgt eine 
redaktionelle Änderung zur Vereinheitlichung der Begriffe Braumalz und Darrmalz, da jedes 
Braumalz auch gleichzeitig ein Darrmalz ist. Schließlich wird eine untere Kapazitätsgrenze 
eingeführt, da es Brauereinen mit relativ geringem Ausstoß gibt, die aus traditionellen Grün-
den noch selbst Braumalz herstellen; aufgrund der geringen Kapazität sind diese abgrenz-
baren Anlagentypen aber nicht geeignet, Beeinträchtigungen im Sinne des § 4 BImSchG 
im besonderen Maße hervorzurufen. 

Zu Nr. 7.22 

Die bisherige Nummer 7.24 wird in die neue Nummer 7.22 überführt. Durch die Ausgliede-
rung der Anlagen, welche der Richtlinie 2010/75/EU über Industrieemissionen unterliegen 
(vgl. Nummer 7.2), ändert sich die Nummerierung in der Nummer 7.22. Aufgrund der bis-
herigen Vollzugserfahrungen und dem tatsächlichen Beeinträchtigungspotenzial können 
Anlagen zur Herstellung oder Raffination von Zucker unter Verwendung von Zuckerrüben 
oder Rohzucker mit einer Produktionskapazität je Tag von weniger als 300 Tonnen Fertig-
erzeugnissen oder weniger als 600 Tonnen Fertigerzeugnissen je Tag, sofern die Anlage 



 - 111 -   

 

an nicht mehr als 90 aufeinander folgenden Tagen im Jahr in Betrieb ist, in Zukunft grund-
sätzlich im vereinfachten Verfahren zugelassen werden. Durch die Regelungen in Nummer 
7.25 der Anlage 1 zum UVPG wird in Verbindung mit § 2 Abs. 1 Nr. 1 Bst. c) weiterhin 
sichergestellt, dass kleinerer Zuckerraffinerien, deren Errichtung und Betrieb im Einzelfall 
aufgrund besonderer Umstände dennoch zu erheblichen Umweltauswirkungen führen kön-
nen, im förmlichen Verfahren zugelassen werden.  

Zu Nr. 7.23 

Die bisherige Nummer 7.25 wird in die neue Nummer 7.23 überführt. Durch die Ausgliede-
rung der Anlagen, welche der Richtlinie 2010/75/EU über Industrieemissionen unterliegen 
(vgl. Nummer 7.2), ändert sich die Nummerierung in der Nummer 7.23. Zudem sind Nieder-
temperaturtrockner mit einer geringen Wasserverdampfungsleistung nicht emissionsrele-
vant. Daher wird zur Klarstellung des Gewollten eine entsprechende Ausnahmeregelung 
aufgenommen. 

Zu Nr. 7.26 

Die bisherige Nummer 7.28 wird in die neue Nummer 7.26 überführt. Durch die Ausgliede-
rung der Anlagen, welche der Richtlinie 2010/75/EU über Industrieemissionen unterliegen 
(vgl. Nummer 7.2), ändert sich die Nummerierung in der Nummer 7.26; zudem wird die 
Anlagenbeschreibung gestrafft. 

Zu Nr. 7.28 

Die bisherige Nummer 7.30 wird in die neue Nummer 7.28 überführt. Durch die Ausgliede-
rung der Anlagen, welche der Richtlinie 2010/75/EU über Industrieemissionen unterliegen 
(vgl. Nummer 7.2), ändert sich die Nummerierung in der Nummer 7.28. Die Formulierung 
bleibt ansonsten unverändert. Es wird darauf hingewiesen, dass der Begriff „Nüsse“ hier 
weiterhin – über den botanischen Wortsinn (z.B. Haselnuss, Edelkastanie) hinaus – wegen 
der mit dem Röstvorgang verbundenen Emissionen umfassend zu verstehen ist. Dazu ge-
hören auch andere Pflanzenprodukte, die im engeren Sinne nicht zu den Nüssen zu rech-
nen sind, wohl aber im allgemeinen Sprachgebrauch, z. B. Erdnüsse, Mandeln, Pistazien 
(vgl. dazu auch Ludwig in Feldhaus 4. BImSchV Anhang 1 Nummer 7.30). 

Zu Nr. 7.29 

Die bisherige Nummer 7.31 wird in die neue Nummer 7.29 überführt. Durch die Ausgliede-
rung der Anlagen, welche der Richtlinie 2010/75/EU über Industrieemissionen unterliegen 
(vgl. Nummer 7.2), ändert sich die Nummerierung in der Nummer 7.29. Zudem wird die 
Formulierung gestrafft. Auch für die Herstellung von Lakritz soll zukünftig bei Verwendung 
von ausschließlich pflanzlichen Rohstoffen eine Genehmigungspflicht erst ab einer Produk-
tionskapazität von 50 kg und mehr pro Tag bestehen. 

Zu Nr. 7.31 

Neuerdings werden von den Vollzugsbehörden der Länder vermehrt die Errichtung und der 
Betrieb von Anlagen zur Aufzucht von Insekten als Proteinquelle bzw. darauf ausgerichtete 
Anfragen festgestellt. Die Aufzucht dieser Insekten ist – insbesondere bei Verwendung von 
Aufzuchtmaterial tierischen Ursprungs – mit erheblichen Geruchsbelästigungen verbunden. 
Als Schwellenwert für ein besonderes Beeinträchtigungspotenzial wird in Anlehnung an die 
Schwellenwerte der Nummer 7.3 zunächst eine Produktionskapazität von 0,5 Tonnen pro 
Tag vorgeschlagen bzw. von 1 Tonne pro Tag, soweit ausschließlich pflanzliches Aufzucht-
material zur Anwendung kommt. Die bisherigen Erfahrungen legen nahe, dass dies eine 
sachgerechte Schwelle darstellt. Sobald umfangreichere Vollzugserfahrungen mit diesem 
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neuen Anlagentyp vorliegen, wird die Eignung der Schwellenwerte evaluiert. Die Weiterver-
arbeitung der Insekten kann unter weitere Anlagenbeschreibungen (Nummern) fallen (z.B. 
Nummer 7.2 bei Wärmebehandlung). 

Vorbemerkung zur Neustrukturierung der Hauptgruppe 8: 

Die bisher stark ausdifferenzierte Untergliederung der Nummern der Hauptgruppe 8 bein-
haltete bezogen auf Abfallbehandlungstätigkeiten die Auflistung von insgesamt 42 unter-
schiedlichen Tätigkeiten (davon 17 Tätigkeiten, die der Richtlinie 2010/75/EU über Indust-
rieemissionen unterliegen). Ziel des Neuordnungsvorschlags ist die vollzugstaugliche Ver-
einfachung unter besonderer Berücksichtigung der Vorgaben der Richtlinie 2010/75/EU 
über Industrieemissionen, insbesondere auch der Additionsregel im Vorspann zu Anhang I 
der Richtlinie 2010/75/EU über Industrieemissionen. Die dortige Ergänzung zu den Abfall-
behandlungsanlagen stellt klar, dass sich die Aggregation auf die Ebene der Tätigkeiten 
Nummer 5.1, 5.3a und 5.3b und nicht (wie sonst) der darunter aufgeführten Tätigkeitsbe-
schreibungen bezieht. Die Anlagenbeschreibungen in der 4. BImSchV sollten daher weit-
gehend der Struktur des Anhangs I der Richtlinie 2010/75/EU über Industrieemissionen 
entsprechen.  

Die Neustrukturierung der Nummer 8 zur Verwertung und Beseitigung von Abfällen erfolgte 
daher entlang folgender Eckpunkte: 

•  Weitestgehende Anlehnung an die Systematik der Nummer 5 des Anhangs I der 
Richtlinie 2010/75/EU über Industrieemissionen unter Beibehaltung etablierter und 
bewährter Standards der nationalen immissionsschutzrechtlichen Vorgaben. Diese 
weitgehende Anlehnung an Anhang I der Richtlinie 2010/75/EU über Industrieemis-
sionen entspricht auch dem Vorschlag Nummer 4.3 Abs. 2 des Abschlussberichts 
„Konzeption für eine fristgerechte Umsetzung von BVT-Schlussfolgerungen“ der 
Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft Immissionsschutz vom 31.05.2021. 

•  Berücksichtigung der Vorgaben des UVPG. 

•  Die Abfallbehandlungstätigkeiten werden genehmigungsrechtlich dem Anhang I der 
Richtlinie 2010/75/EU über Industrieemissionen entsprechend untergliedert in 

a)  nicht-thermische Behandlungsanlagen für gefährliche Abfälle (neue Nummer 
8.1),  

b)  thermische Behandlung sowohl gefährlicher als auch nicht gefährlicher Abfälle 
(neue Nummer 8.2), 

c)  nicht-thermische Behandlungsanlagen für nicht gefährliche Abfälle (neue Num-
mer 8.3), wobei von der bisherigen Einstufung der Verfahren nur dann abgewi-
chen wurde, soweit die Zuordnung zu einem Verwertungsverfahren im Vollzug 
eindeutig möglich und sinnvoll ist (insb. biologische Behandlung von Bioabfäl-
len), 

d)  Behandlungsanlagen für sonstige Stoffe sowie sonstige Abfallbehandlungsan-
lagen, wie kleinere Anlagen zur Behandlung von Altfahrzeugen oder Schiffsre-
cyclinganlagen (neue Nummer 8.4) sowie  

e)  Anlagen zur Zwischenlagerung und zum Umschlag (Nummern 8.5 bis 8.8).  

Mit dieser neuen Systematik reduziert sich die Zahl der Genehmigungstatbestände für Be-
handlungsanlagen erheblich.  

Zu Nr. 8.1 
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Die neue Nummer 8.1 fasst alle Anlagenarten zur Behandlung von gefährlichem Abfall zu-
sammen, soweit diese nicht explizit einer anderen Nummer zugeordnet sind.  

Die Nummer 8.1.1 umfasst die bisherigen Nummern 8.6.1.1, 8.7.1.1, 8.8.1.1, 8.10.1.1, 
8.11.1.1 und 8.11.2.1. Die Nummer 8.1.2 nimmt die bisher unter 8.8.1.2 enthaltene Anla-
genbeschreibung auf; wegen der Vorgaben aus Nummer 8.5 der Anlage 1 zum UVPG sind 
diese Anlagen weiterhin ohne Mengenschwelle im förmlichen Verfahren zu genehmigen. 
Die Nummer 8.1.3 umfasst die bisherigen Nummern 8.6.1.2, 8.7.1.2, 8.10.1.2, 8.11.1.2 und 
8.11.2.2.  

Zu Nr. 8.2 

Die Nummer 8.2 umfasst – wie die bisherige Nummer 8.1.1 – alle Anlagen zur thermischen 
Behandlung von Abfällen, Deponiegas und für das Abfackeln von anderen gasförmigen 
Stoffen. Hierbei ist es unerheblich, ob abschließend eine Verbrennung erfolgt oder nicht. 
Es werden also weiterhin auch Abfallbehandlungsanlagen erfasst, bei denen der Abfall py-
rolysiert, entgast oder vergast, aber nicht im räumlichen Zusammenhang verbrannt wird.  

Die Nummer 8.2.1 umfasst die bisherigen Nummern 8.1.1.1 und 8.1.1.2. Wegen der Vor-
gaben der Nummer 8.1.1.1 der Anlage 1 zum UVPG müssen diese Anlagen stets im förm-
lichen Verfahren genehmigt werden. 

Die Nummer 8.2.2 führt die bisherigen Nummern 8.1.1.3, 8.1.1.4 und 8.1.1.5 fort. In den 
Nummern 8.1.1.4 und 8.1.1.5 wird das zusätzliche Kriterium der Schwermetallfreiheit im 
Hinblick auf Altholz der Kategorie A II in europarechtskonformer Weise ergänzt. 

Die bisherige Nummer 8.3.2 (Anlagen zur thermischen Behandlung nicht gefährlicher Ab-
fälle zum Zwecke der Rückgewinnung von Metallen oder Metallverbindungen) wurde als 
Nummer 8.2.3 dem neuen Abschnitt 8.2 angegliedert. 

Die bisherige Nummer 8.3.1 wurde der Nummer 3.3 zugeordnet.  

Die Nummern 8.2.4 und 8.2.5 entsprechen den bisherigen Nummern 8.1.2 und 8.1.3. In der 
Nummer 8.2.4 wurde Altöl als zulässiger Brennstoff zur Sicherstellung einer unionsrechts-
konformen Umsetzung gestrichen.  

Die Ersatzbaustoffverordnung berücksichtigt in § 2 Nummer 29 lit. c bereits die Möglichkeit 
der thermischen Behandlung von teer- oder pechhaltigen Straßenausbaustoffen. Dieser 
neue Anlagentyp ist für die Kreislaufwirtschaft von großer Bedeutung, da durch ihn die 
Schadstoffe im Straßenaufbruch vollständig zerstört werden und sich die enthaltenen Ge-
steinskörnungen für die Wiederverwendung im Bauwesen rückgewinnen lassen. In Anleh-
nung an die Ersatzbaustoffverordnung und zur Klarstellung für den abfall- und immissions-
schutzrechtlichen Vollzug wird daher eine neue Nummer 8.2.6 aufgenommen. 

Zu Nr. 8.3 

Die Nummer 8.3 erfasst die Behandlung von nicht gefährlichem Abfall mit Ausnahme der 
thermischen Behandlung. Die bisherige Untergliederung wurde stark reduziert und die 
Struktur somit weitgehend der Struktur des Anhangs 1 der Richtlinie 2010/75/EU über In-
dustrieemissionen angeglichen. 

Zu Nr. 8.3.1 

Die Nummer 8.3.1 umfasst im _Wesentlichen die bisherigen Nummern 8.6.2 (teilweise), 
8.7.2, 8.8.2, 8.9.1, 8.10.2, 8.11.2.3, 8.11.2.4 und (in Nummer 8.3.1.2) 8.4. Die chemisch-
physikalische Behandlung beinhaltet nicht rein mechanische Verfahren. Dies wird in Buch-
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stabe ii) klargestellt. Die bisher in der Nummer 8.4 erfassten Sortieranlagen sind daher wei-
terhin der Nummer 8.3.1.2 zuzuordnen. Mechanische Behandlungen sind bzw. können aber 
von den in den anderen Buchstaben der Nummer 8.3.1.1 beschriebenen Tätigkeiten um-
fasst sein. 

Der Zusatz „schadstoffentfrachtet“ greift die Vorgabe aus BVT 26 des Durchführungsbe-
schlusses (EU) 2018/1147 der Kommission vom 10. August 2018 über Schlussfolgerungen 
zu den besten verfügbaren Techniken (BVT) für die Abfallbehandlung auf. Er dient der Klar-
stellung, dass gefährliche Stoffe oder Gegenstände vor der Behandlung entfernt werden 
müssen. Altfahrzeuge sowie Elektro- und Elektronikaltgeräten werden in der Vollzugspraxis 
vor einer Schadstoffentfrachtung ausschließlich als gefährlicher Abfall im Sinne des AVV 
eingestuft und dürfen daher vor einer Schadstoffentfrachtung nicht in Anlagen der Nummer 
8.3.1 behandelt werden.  

Auf Grundlage der bisherigen Vollzugserfahrungen wurde festgestellt, dass die Vorausset-
zungen des § 4 Absatz 1 Satz 1 BImSchG nicht vorliegen, sofern in Anlagen keine anderen 
Abfälle als ausschließlich Grünabfall gehäckselt wird und das Häckseln an nicht mehr als 
zehn Tagen im Jahr stattfindet (vgl. die Regelung in Nummer 2.2). Der Genehmigungsvor-
behalt ist dann bei dem tatsächlich festgestellten Ausmaß schädlicher Umwelteinwirkungen 
nicht angemessen und stellt eine unverhältnismäßige Genehmigungsschwelle dar, da er in 
der aktuellen Fassung den für diese Anlagen üblichen Betrieb an nur wenigen Tagen nicht 
berücksichtigt. Daher wurde eine entsprechende Ausnahme aufgenommen. Eine Präven-
tivkontrolle bleibt auch für diese ausgenommenen Anlagen nach den baurechtlichen Vor-
gaben erhalten. Der Begriff Grünabfall umfasst Garten- und Parkabfälle (einschließlich 
Friedhofsabfälle), Landschaftspflegeabfall sowie Abfälle aus der Forstwirtschaft mit insge-
samt geringer Geruchsentwicklung. 

Zu Nr. 8.3.2 

Die Nummer 8.3.2 führt die bisherige Nummer 8.5 fort. Vor dem Hintergrund der Heraus-
forderungen des Klima- und Ressourcenschutzes, der derzeitigen Energiesituation und des 
politischen Willens zum Ausbau der Kaskadennutzung bei der Verwertung von Bioabfällen 
wurde die Anlagenbeschreibung allerdings europarechtskonform auf Vergärungsanlagen 
zur Verwertung von Bioabfällen erweitert. Der bisher verwendete Begriff „organische Ab-
fälle“, welcher im Abfallrecht nicht definiert ist, wurde durch den im Kreislaufwirtschaftsge-
setz und in der Bioabfallverordnung definierten Begriff „Bioabfälle“ ersetzt. Dies ist lediglich 
eine Klarstellung ohne materielle Änderung, da die Gleichsetzung im Vollzug so Praxis ist 
(vgl. z.B. Landmann/Rohmer UmweltR, BImSchV_4 § 3 Anh. Tabelle 8 Rn. 4).  

Zu Nr. 8.4 

Die Nummer 8.4 fasst besondere Behandlungsarten unabhängig von der Gefährlichkeit der 
Abfälle sowie die Behandlung von sonstigen Stoffen zusammen. 

Die Nummer 8.4.1 führt die bisherige Nummer 8.6.2 fort. Die Nummer 8.4.2 führt die bishe-
rige Nummer 8.9.2 in europarechtskonformer Weise fort. 

Durch die Nummer 8.4.3 werden Anlagen zur Behandlung von Schiffen, die Abfall sind (Ab-
wrackeinrichtungen), explizit in den Katalog des Anhangs 1 der 4. BImSchV aufgenommen, 
u.a. auch um die Umsetzung der Verordnung (EU) Nr. 1257/2013 des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 20. November 2013 über das Recycling von Schiffen und zur 
Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1013/2006 und der Richtlinie 2009/16/EG zu unterstüt-
zen. Bislang fielen diese Anlagen unter die bisherige Nummer 8.11.2. Entsprechend wurde 
die neue Nummer formuliert; erfasst werden jegliche Abwracktätigkeiten von Schiffen und 
Booten, zudem auch die von Schwimmkörpern (z.B. Liegern). 

Zu Nr. 8.5: 
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Die Nummer 8.5 führt die bisherige Nummer 8.12 fort. Aufgrund der bisherigen Vollzugser-
fahrungen und dem tatsächlichen Beeinträchtigungspotenzial können Anlagen der Nummer 
8.5.3 zur zeitweiligen Lagerung von Eisen- oder Nichteisenschrotten, die Abfall sind, in Zu-
kunft grundsätzlich im vereinfachten Verfahren zugelassen werden. Durch die Regelungen 
in Nummer 8.7.1 der Anlage 1 zum UVPG wird in Verbindung mit § 2 Absatz 1 Nummer 1 
Buchstabe c weiterhin sichergestellt, dass derartige Lageranlagen, deren Errichtung und 
Betrieb im Einzelfall aufgrund besonderer Umstände dennoch zu erheblichen Umweltaus-
wirkungen führen können, im förmlichen Verfahren zugelassen werden. Die Fläche als zu-
sätzliches Kriterium kann daher zur Vereinfachung entfallen. 

In die Nummer 8.5.2 wurde zudem eine gesonderte Mengenschwelle von 300 Tonnen für 
die Zwischenlagerung von nicht gefährlichem Bodenaushub (ASN 17 05 04) eingeführt und 
damit eine an die Besonderheiten der Bauwirtschaft (Linienbauwerke, kleinere Baumaß-
nahmen) angepasste Bagatellregelung im Einklang mit § 4 Absatz 1 Bundes- Immissions-
schutzgesetz ergänzt. 

Zu Nr. 8.6: 

Die Nummer 8.6 führt die bisherige Nummer 8.13 unverändert fort. 

Zu Nr. 8.7: 

Die Nummer 8.7 führt die bisherige Nummer 8.14 fort. Es handelt sich hierbei um Langzeit-
lager, die im Sinne der Nummer 5.4 des Anhangs 1 zur Richtlinie 2010/75/EU über Indust-
rieemissionen vom Deponiebegriff des Artikels 2 Buchstabe g der Richtlinie 1999/31/EG 
des Rates vom 26. April 1999 über Abfalldeponien mit umfasst sind. Aufgrund der bisheri-
gen Vollzugserfahrungen und dem tatsächlichen Beeinträchtigungspotenzial können Anla-
gen der Nummer 8.7.2.2 zur Lagerung von Inertabfällen und der Nummer 8.7.3.2 zur Lage-
rung von nicht gefährlichen Abfällen, jeweils über einen Zeitraum von mehr als einem Jahr, 
in Zukunft grundsätzlich im vereinfachten Verfahren zugelassen werden. Durch die Rege-
lungen in Nummer 8.9 der Anlage 1 zum UVPG wird in Verbindung mit § 2 Absatz 1 Num-
mer 1 Buchstabe c weiterhin sichergestellt, dass derartige Lageranlagen, deren Errichtung 
und Betrieb im Einzelfall aufgrund besonderer Umstände dennoch zu erheblichen Umwelt-
auswirkungen führen können, im förmlichen Verfahren zugelassen werden. Die Anlagen-
beschreibung kann gestrafft werden. 

Zu Nr. 8.8 

Die Nummer 8.8 führt die bisherige Nummer 8.15 unverändert fort.  

Zu Nr. 9.1.1: 

Aufgrund der bisherigen Vollzugserfahrungen und dem tatsächlichen Beeinträchtigungspo-
tenzial können Anlagen zur Lagerung entzündbarer Gase in Zukunft zudem grundsätzlich 
im vereinfachten Verfahren zugelassen werden. Durch die Regelungen in Nr. 9.1 der An-
lage 1 zum UVPG wird in Verbindung mit § 2 Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe c weiterhin 
sichergestellt, dass kleinere Anlagen, deren Errichtung und Betrieb im Einzelfall aufgrund 
besonderer Umstände dennoch zu erheblichen Umweltauswirkungen führen können, im 
förmlichen Verfahren zugelassen werden.  

Da bei Anlagen zur Lagerung von 200 000 Tonnen entzündbarer Gase oder mehr (Nr. 
9.1.1.1 der Anlage 1 zum UVPG) aufgrund des allgemein erhöhten Beeinträchtigungspo-
tenzial eine unbedingte Pflicht zur Durchführung einer UVP besteht, wird für diese Anlagen 
die generelle Zulassung im förmlichen Verfahren beibehalten. 

Zu Nr. 9.1.2: 
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Da bei Anlagen zur Lagerung von 200 000 Tonnen entzündbarer Gase oder mehr (Nr. 
9.1.2.1 der Anlage 1 zum UVPG) aufgrund des allgemein erhöhten Beeinträchtigungspo-
tenzial eine unbedingte Pflicht zur Durchführung einer UVP-Pflicht besteht und diese Anla-
gen wegen der Regelung in § 2 Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe c ohnehin im förmlichen 
Verfahren zuzulassen sind, wird diese Anforderung zur Erhöhung der Konsistenz in der 
neuen Nummer 9.1.2.1 unmittelbar auch in der 4. BImSchV umgesetzt. 

Zu Nr. 9.2.1: 

Aufgrund der bisherigen Vollzugserfahrungen und dem tatsächlichen Beeinträchtigungspo-
tenzial können Anlagen zur Lagerung von 10 000 Tonnen oder mehr von Flüssigkeiten, die 
einen Flammpunkt von 373,15 Kelvin oder weniger haben, in Zukunft grundsätzlich im ver-
einfachten Verfahren zugelassen werden. Durch die Regelungen in Nr. 9.2 der Anlage 1 
zum UVPG wird in Verbindung mit § 2 Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe c weiterhin sicher-
gestellt, dass kleinere Anlagen, deren Errichtung und Betrieb im Einzelfall aufgrund beson-
derer Umstände dennoch zu erheblichen Umweltauswirkungen führen können, im förmli-
chen Verfahren zugelassen werden.  

Da bei Anlagen zur Lagerung von 200 000 oder mehr Tonnen Flüssigkeiten mit einem 
Flammpunkt von 373,15 Kelvin oder weniger (Nr. 9.2.1.1 der Anlage 1 zum UVPG) auf-
grund des allgemein erhöhten Beeinträchtigungspotenzial eine unbedingte Pflicht zur 
Durchführung einer UVP besteht, wird für diese Anlagen die Zulassung im förmlichen Ver-
fahren beibehalten. 

Zu Nr. 9.3 und Anhang 2: 

Aufgrund der bisherigen Vollzugserfahrungen und dem tatsächlichen Beeinträchtigungspo-
tenzial können Anlagen, die der Lagerung von in der Stoffliste zu Nummer 9.3 (Anhang 2) 
genannten Stoffen dienen, mit einer Lagerkapazität unter Beachtung der Quotienten-/Addi-
tionsregel nach Anhang 2 von den in Spalte 3 der Stoffliste (Anhang 2) ausgewiesenen 
Mengen oder mehr insgesamt grundsätzlich im vereinfachten Verfahren zugelassen wer-
den. Durch die Regelungen in Nr. 9.3 der Anlage 1 zum UVPG wird in Verbindung mit den 
Spalten 3 und 4 des bisherigen Anhangs 2 sowie mit § 2 Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe c 
weiterhin sichergestellt, dass kleinere Anlagen, deren Errichtung und Betrieb im Einzelfall 
aufgrund besonderer Umstände dennoch zu erheblichen Umweltauswirkungen führen kön-
nen, im förmlichen Verfahren zugelassen werden. Bei Anlagen zur Lagerung von 200 000 
Tonnen gilt dies wegen der unbedingten UVP-Pflicht stets. Da die Spalte 4 der bisherigen 
Anlage 2 nur noch im Vollzug des UVPG Anwendung findet, werden die Mengenschwellen 
der bisherigen Spalte 4 in eine neue Anlage 7 zum UVPG überführt. 

Gemäß § 1 Absatz 3 ist eine Addition der maßgebenden Leistungsgrenzen oder Anlagen-
größen erforderlich, soweit die Bedingungen für eine gemeinsame Anlage erfüllt sind. Durch 
die Nummern 1 bis 28 des Anhangs 2 der 4. BImSchV werden Mengenschwellen für die 
Lagerung von namentlich genannten Stoffen vorgegeben (speziellere Anlagenbeschrei-
bung). Durch die Nummern 29 und 30 des Anhangs 2 der 4. BImSchV werden Mengen-
schwellen für die Lagerung von nicht namentlich genannten Stoffen auf der Grundlage der 
Gefahrenklasse vorgegeben. Durch diese Auffangregelung sind alle Stoffe oder Gemische, 
die gelagert werden sollen, berücksichtigt. Die speziellere Anlagenbeschreibung der Num-
mern 1 bis 28 geht der Anlagenbeschreibung nach den Nummern 29 und 30 vor. Bei der 
Lagerung von mehreren Stoffen oder Gemischen sind die Anteile der jeweiligen Mengen-
schwellen der zu lagernden Stoffe zu addieren. Ist das Ergebnis dieser Quotienten-Addition 
1 oder größer als 1, so ist der Genehmigungstatbestand erfüllt. Dies wird durch die Auf-
nahme einer entsprechenden Regelung am Ende des Anhangs 2 klargestellt.  
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Da bei Anlagen zur Lagerung von 200 000 Tonnen entsprechender Flüssigkeiten oder mehr 
(Nr. 9.3.1 der Anlage 1 zum UVPG) aufgrund des allgemein erhöhten Beeinträchtigungs-
potenzial eine unbedingte Pflicht zur Durchführung einer UVP besteht, wird für diese Anla-
gen die generelle Zulassung im förmlichen Verfahren beibehalten. 

Zu Nr. 9.37: 

Aufgrund der bisherigen Vollzugserfahrungen und dem tatsächlichen Beeinträchtigungspo-
tenzial können Anlagen, die der Lagerung von Erdöl, petrochemischen oder chemischen 
Stoffen oder Erzeugnissen dienen, mit einem Fassungsvermögen von 25 000 Tonnen oder 
mehr in Zukunft grundsätzlich im vereinfachten Verfahren zugelassen werden. Durch die 
Regelungen in Nr. 9.4 der Anlage 1 zum UVPG wird in Verbindung mit § 2 Absatz 1 Num-
mer 1 Buchstabe c weiterhin sichergestellt, dass Anlagen, deren Errichtung und Betrieb im 
Einzelfall aufgrund besonderer Umstände dennoch zu erheblichen Umweltauswirkungen 
führen können, im förmlichen Verfahren zugelassen werden.  

Da bei entsprechenden Anlagen zur Lagerung von 200 000 Tonnen oder mehr (Nr. 9.4.1 
der Anlage 1 zum UVPG) aufgrund des allgemein erhöhten Beeinträchtigungspotenzial eine 
unbedingte Pflicht zur Durchführung einer UVP besteht, wird für diese Anlagen die gene-
relle Zulassung im förmlichen Verfahren beibehalten. 

Zu Nr. 10.1 

Kleinere Anlagen bis zu einer Jahresleistung von 10 Tonnen zur Wiedergewinnung oder 
Vernichtung von explosionsfähigen Stoffen im Sinne des Sprengstoffrechts (z.B. für die 
Entschärfung von Fahrzeug-Airbags) waren bis 2013 im vereinfachten Verfahren zu geneh-
migen; 2013 erfolge eine Angleichung an die UVP-rechtlichen Vorgaben. Dem Risikopoten-
zial entsprechend soll in Zukunft eine unbedingte Pflicht zur Durchführung einer Umwelt-
verträglichkeitsprüfung erst ab einem Jahresdurchsatz von 10 Tonnen bestehen; unterhalb 
dieser Aktivitätsschwelle ist eine allgemeine Vorprüfung des Einzelfalls vorgesehen. Im Ein-
klang mit den UVP-rechtlichen Anforderungen sind daher Anlagen bis zu einer Jahresleis-
tung von 10 Tonnen nunmehr im vereinfachten Verfahren zu genehmigen. 

Zu Nr. 10.3 

Die Nummer 10.3 wurde 2013 neu in die 4. BImSchV aufgenommen. Mit ihr wird sicherge-
stellt, dass auch im Fall der Auslagerung bestimmter Anlagenteile oder Verfahrensschritte, 
insbesondere in Industrie- oder Gewerbeparks, die Betreiber der ausgelagerten Anlagen-
teile oder Verfahrensschritte im selben Umfang immissionsschutzrechtlichen Pflichten und 
Anforderungen unterliegen wie ohne eine solche Auslagerung. Die Regelung stellt zudem 
sicher, dass die ausgelagerten Anlagenteile oder Verfahrensschritte im selben Verfahren 
genehmigt werden wie die Anlage, der sie dienen. Die materiellen Anforderungen an den 
Betrieb der Anlagen müssen daher dem Herkunftsbereich der Abgase entsprechend fest-
gelegt werden. Die Anlagenbeschreibung wurde unverändert übernommen.  

Neben anderen CO2-Minderungsmaßnahmen wird aus heutiger Sicht auch das Abscheiden 
und Speichern und das Abscheiden und Nutzen von CO2 einen Beitrag auf dem Weg zur 
Klimaneutralität leisten müssen, da die Klimagasemissionen in bestimmten Bereichen bzw. 
bei bestimmten Prozessen (z.B. Abfallverbrennung, Zementherstellung) nur schwer bzw. 
anderweitig nicht vermeidbar sind. Gemäß dem Evaluierungsbericht der Bundesregierung 
zum Kohlenstoffspeichergesetz (BT-Drucksache 20/5145, S. 139) sollte gemeinsam mit 
Ländern und Betreibern evaluiert werden, ob zur Vereinfachung von Genehmigungsverfah-
ren eine Weiterentwicklung der 4. BImSchV erforderlich ist, welche bisher nur Errichtung 
und den Betrieb von eigenständigen CO2-Abscheidungsanlagen in Kombination mit Anla-
gen gemäß der Richtlinie 2010/75/EU über Industrieemissionen und nur zur CO2-Abschei-
dung für die geologische Speicherung (CCS) in der Nummer 10.4 explizit erfasst (Nummer 
6.9 des Anhangs I der Richtlinie 2010/75/EU über Industrieemissionen). Nach einer ersten 
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Evaluierung scheint eine Weiterentwicklung der 4. BImSchV in diesem Punkt nicht erfor-
derlich zu sein, da CO2-Abscheideanlage im Regelfall gemeinsam mit der Anlage der 
Haupttätigkeit genehmigt werden können. Ob mittelfristig eine eigene Anlagenkategorie er-
forderlich ist, hängt auch von den Entwicklungen auf europäischer Ebene ab. Eigenständig 
(z.B. von einem anderen Betreiber) betriebene Anlagen zur Abscheidung von CO2 aus dem 
Abgas aus genehmigungsbedürftigen Anlagen werden (wenn sie nicht der Nr. 10.4 zuzu-
ordnen sind) im Regelfall auch Anlagen zur Behandlung der Abgase aus diesen Anlagen 
sein; sie können daher dann ebenfalls unter die Nummer 10.3 subsumiert werden. Das 
Merkmal der „Eigenständigkeit“ der Anlage bestimmt sich nach der Abgrenzung in § 1 Ab-
satz 2 Nummer 2 der 4. BImSchV („Nebeneinrichtungen“). Dies wird durch eine entspre-
chende Ergänzung in der Anlagenbeschreibung klargestellt. 

Durch die Beschränkung auf eigenständig betriebene Anlagen in der Nummer 10.4, sind 
auch Abscheideanlagen, die zum Zwecke der dauerhaften geologischen Speicherung un-
mittelbar gemeinsam mit der Anlage betrieben werden, aus der das Abgas stammt, im Re-
gelfall Nebeneinrichtungen zu dieser Anlage.  

Zu Nr. 10.7 

Aufgrund der bisherigen Vollzugserfahrungen und dem tatsächlichen Beeinträchtigungspo-
tenzial können Anlagen zum Vulkanisieren von Natur- oder Synthesekautschuk unter Ver-
wendung von Schwefel oder Schwefelverbindungen sowie unter Verwendung von haloge-
nierten Peroxiden in Zukunft grundsätzlich im vereinfachten Verfahren zugelassen werden. 
Durch die Regelungen in Nummer 10.3 der Anlage 1 zum UVPG wird in Verbindung mit § 2 
Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe c weiterhin sichergestellt, dass Anlagen zum Vulkanisieren 
von Natur- oder Synthesekautschuk unter Verwendung von Schwefel oder Schwefelverbin-
dungen, deren Errichtung und Betrieb dennoch im Einzelfall zu erheblichen Umweltauswir-
kungen führen können, im förmlichen Verfahren zugelassen werden.  

Zu Nr. 10.8: 

Die Anlagenbeschreibung wird unverändert übernommen. Durch die den Anlagenbeschrei-
bungen vorangestellte Verweisung auf die Begriffsbestimmung des organischen Lösungs-
mittels aus der 31. BImSchV wird klargestellt, dass sich der Geltungsbereich auf die Ver-
wendung von organischen Lösungsmitteln beschränkt, welche die dort genannten Flüchtig-
keiten unter den jeweiligen Anwendungsbedingungen aufweisen. 

Zu Nr. 10.10: 

Die Änderung in der Nummer 10.10 dient der Umsetzung der geänderten Nummer 6.2 des 
Anhangs I zur Richtlinie 2010/75/EU über Industrieemissionen sowie der unionsrechtskon-
formen Umsetzung der BVT-Schlussfolgerungen in Bezug auf die Textilindustrie (Durchfüh-
rungsbeschluss (EU) 2022/2508). Diese BVT-Schlussfolgerungen decken auch die in der 
Nummer 10.10.1 neu aufgeführten ergänzenden Tätigkeiten ab, wenn sie unmittelbar mit 
in Anhang I Nummer 6.2 der Richtlinie 2010/75/EU über Industrieemissionen genannten 
Tätigkeiten verbunden sind. Dies wird durch die Ergänzung sichergestellt und dient der 1:1-
Umsetzung europarechtlicher Vorgaben. Die Aufnahme der Veredelung von Textilfasern in 
die Nummer 10.10.1 dient der Umsetzung der entsprechend geänderten Nummer 6.2 des 
Anhangs I zur Richtlinie 2010/75/EU über Industrieemissionen. Die Änderungen treten un-
mittelbar in Kraft; Artikel 3 der Richtlinie 2024/1785 des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 24. April 2024 zur Änderung der Richtlinie 2010/75/EU über Industrieemissionen 
sieht hier lediglich Übergangsregelungen für bestehende Anlagen vor. Die Anlagen, welche 
neu der Industrieemissionsrichtlinie unterliegen, müssen diese Anforderungen spätestens 
bis 2030 erfüllen (vgl. dazu Übergangsregelungen in § 67 BImSchG). Die neuen Nummern 
10.10.2.1 und 10.10.2.2 führen die bisherigen Nr. 10.10.2 und 10.10.3 unverändert fort. 

Zu Nr. 10.15: 
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Eine Evaluierung der Vollzugserfahrungen im Rahmen der Bund/Länder Arbeitsgemein-
schaft Immissionsschutz hat ergeben, dass Prüfständen für oder mit Verbrennungsmotor-
anlagen mit einer Feuerungswärmeleistung von weniger als einem Megawatt durch die 
Weiterentwicklung des Standes der Technik insgesamt kein erhebliches Beeinträchtigungs-
potenzial im Sinne des § 4 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes mehr zukommt. Trotz 
der im Vergleich zu immissionsschutzrechtlich genehmigungsbedürftigen Anlagen abge-
senkten Anforderungen bleibt daher durch die Anwendung der TA Lärm auch bei einem 
Entfall der immissionsschutzrechtlichen Genehmigungspflicht gewährleistet, dass Prüf-
stände für und mit Verbrennungsmotoranlagen mit einer Feuerungswärmeleistung von we-
niger als einem Megawatt nicht geeignet sind, Beeinträchtigungen im Sinne des § 4 BIm-
SchG – u.a. durch erheblich belästigende Lärmimmissionen – im besonderen Maße her-
vorzurufen. Die Genehmigungsschwelle wird daher entsprechend angehoben. 

Zu Nr. 10.16: 

Da bei Windkanälen in Gebäuden, bei denen Messraum, Windkanalröhre und Antrieb 
schallisoliert ausgeführt sind, relevante Lärmemissionen nach außen nicht zu erwarten sind 
und diese typenmäßig abgrenzbare Untergruppe von Anlagen daher nicht geeignet ist, Be-
einträchtigungen im Sinne des § 4 BImSchG im besonderen Maße hervorzurufen, wird eine 
entsprechende Ausnahme in die Formulierung aufgenommen. 

Zu Nr. 10.17: 

Die Änderung dient der Klarstellung des Gewollten. Laut Begründung zur ursprünglichen 
Aufnahme der Nummer 10.17 (damals) Spalte 2 in den Anhang zur 4. BImSchV sollten 
damit „Übungsflächen und Rennstrecken für Motorräder, Kraftwagen, sogenannte „go-
carts“ und Motorboote (auch im Zusammenhang mit Wasserski)“ erfasst werden. Die später 
über das Artikelgesetz hinzugekommene Nummer 10.17 Spalte 1 dient der Umsetzung von 
Nummer 11 Buchstabe a des Anhangs II der UVP-Änderungsrichtlinie. In Kombination mit 
dem Eintrag bei Nummer 10.17 wurde die Nummer 10.17.2 teilweise so ausgelegt, dass 
sich das Genehmigungserfordernis nur auf Motorsportanlagen mit Rennstrecke, nicht je-
doch auf die in der ursprünglichen Begründung genannten und in ihren Umweltauswirkun-
gen völlig vergleichbaren Übungsflächen erstreckt. Dies war nicht intendiert.  

Aufgrund der bisherigen Vollzugserfahrungen und dem tatsächlichen Beeinträchtigungspo-
tenzial können ständige Renn- oder Teststrecken für Kraftfahrzeuge in Zukunft grundsätz-
lich im vereinfachten Verfahren zugelassen werden. Durch die Regelungen in Nummer 10.7 
der Anlage 1 zum UVPG wird in Verbindung mit § 2 Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe c wei-
terhin sichergestellt, dass Anlagen, deren Errichtung und Betrieb im Einzelfall aufgrund be-
sonderer Umstände dennoch zu erheblichen Umweltauswirkungen führen können, im förm-
lichen Verfahren zugelassen werden. 

Nr. 10.23: 

Folgeänderung durch Anpassung der Nr. 10.10. 

Nr. 10.24: 

Durch Änderungsverordnung 1993 wurden auf Vorschlag des Bundesrates Kälteanlagen in 
die Nummer 10.24 neu aufgenommen, da auch bei Kälteanlagen Ammoniak als Kältemittel 
unter vergleichbaren Bedingungen gehandhabt wird, wie bei der Lagerung (Nummer 9.3 
i.V.m. Anhang 2) und von beiden Anlagentypen ein erhebliches Gefahrenpotential für die 
Umwelt ausgeht. Wärmepumpen haben im Grundsatz dasselbe Wirkprinzip wie Kälteanla-
gen, weshalb die vorgenannte Argumentation auch für Wärmepumpen einschlägig ist. Trotz 
entsprechender Darstellung in einschlägigen technischen Regelwerken (z.B. TRAS 110) 
entstanden im Hinblick auf die Zuordnung Unsicherheiten im Vollzug. Die Änderung dient 
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daher der Klarstellung des Gewollten. Erfasst sind damit jede Art von klimatechnischen 
Anlagen, in denen Ammoniak als Mittel über dem Schwellenwert genutzt wird. 

Zu Anhang 2 (Stoffliste zu Nr. 9.3 des Anhangs 1) 

Vgl. Begründung zu Nummer 9.3 Anhang 1. 

Zu Artikel 2 (Änderung der Verordnung über Immissionsschutz- und 
Störfallbeauftragte) 

Der Anlagenkatalog des Anhangs I der Verordnung über Immissionsschutz- und Störfallbe-
auftragte wird redaktionell an die fortentwickelte 4. BImSchV angepasst. Neu hinzugefügt 
wird Nummer 3.26 in Folge der Zuordnung von Anlagen zur Batterieherstellung (Gigafac-
tories) zur Richtlinie 2010/75/EU über Industrieemissionen, die durch die Richtlinie 
(EU) 2024/1785 geändert wurde. Durch die Vorgaben entsteht insgesamt kein zusätzlicher 
Erfüllungsaufwand. 

Zu Artikel 3 (Fünfundvierzigste Verordnung zur Durchführung des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes) 

Der Regelungstext der novellierten Richtlinie 2010/75/EU über Industrieemissionen enthält 
drei neue Elemente: (i) zum einen wird die Verpflichtung zur Umsetzung der bereits bisher 
in den BVT-Schlussfolgerungen beschriebenen Vorgaben für ein Umweltmanagementsys-
tem in Form einer Betreiberpflicht weiter konkretisiert, (ii) zum anderen wird die Bestimmung 
der besten verfügbaren Techniken explizit auf den Aspekt der umfassend verstandenen 
Umweltleistung der Anlagen ausgeweitet und ein System von zusätzlichen Werten bzw. 
Bandbreiten etabliert, die mit einem unterschiedlichen Grad der Verbindlichkeit auf die fort-
laufende Verbesserung der Umweltleistung abzielen. Für die Vorgaben zum Umweltma-
nagement wird darüber hinaus zur Entlastung eine neue Form der regelmäßigen Konformi-
tätsprüfung durch Konformitätsbewertungsstellen eingeführt; die behördliche Überwachung 
der Umsetzung des Umweltmanagements als Betreiberpflicht kann sich daher im Regelfall 
auf die Prüfung des Vorhandenseins entsprechender gültiger Konformitätsnachweise be-
schränken. Gemäß Auswirkungsanalyse der Kommission ermöglicht der Rückgriff auf Um-
weltmanagementsysteme für Teilbereiche eine sehr effiziente Zielerreichung, die Betreiber 
und Behörden entlastet. Schließlich besteht (iii) die neue Verpflichtung Transformations-
pläne zu erstellen und in das Umweltmanagementsystem aufzunehmen. 

Die Fünfundvierzigste Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgeset-
zes soll im Abschnitt 2 die europarechtlichen Anforderungen an das Umweltmanagement 
sowie an den Transformationsplan als dessen Bestandteil über eine die Betreiber unmittel-
bar bindende Rechtsverordnung umsetzen und so die Nutzung der verfahrensrechtlichen 
Erleichterungen sicherstellen. Zudem sollen in einem getrennten Abschnitt 3 auch die er-
gänzenden Vorgaben zur Umweltleistung – die unter anderem im Hinblick auf deren Erfas-
sung und die Berücksichtigung im Kanon der Managementziele verschiedentlich mit den 
Managementanforderungen verwoben sind – zentral und übersichtlich umgesetzt werden. 
Durch den separaten Abschnitt wird eine klare Trennung erreicht, zwischen den manage-
mentbezogenen Regelungen (einschließlich der Vorgaben zur Berücksichtigung indikativer 
Umweltleistungsvergleichswerte und Umweltleistungsrichtwerte), die grundsätzlich durch 
die Konformitätsbewertungsstellen regelmäßig überprüft werden, und den verbindlichen 
Vorgaben für die Umweltleistung, deren Einhaltung der regulären behördlichen Überwa-
chung unterliegt. Die Regelung in einer Rechtsverordnung ermöglicht daneben auch eine 
weitere Entlastung der Zulassungsverfahren von diesen Fragestellungen.  

Indikative Anforderungen an die Umweltleistung in Bezug auf Wasser sind nach § 3 Ab-
satz 2 Nummer 1 und 2 im Rahmen des jeweiligen Umweltmanagementsystems festzule-
gen. Sollten künftige BVT-Schlussfolgerungen indikative Umweltleistungsvergleichswerte 
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in Bezug auf Wasser enthalten, werden diese Werte ebenfalls in die Anlage 3 aufgenom-
men. Grenzwerte für die Umweltleistung in Bezug auf Wasser sowie die Vorgaben zu deren 
Überwachung sollen demgegenüber in der Abwasserverordnung geregelt werden. 

Zu Abschnitt 1 (Allgemeine Vorschriften) 

Zu § 1 (Anwendungsbereich) 

Die Vorschriften beziehen sich ausschließlich auf im Immissionsschutzrecht geregelte An-
lagen nach der Richtlinie 2010/75/EU über Industrieemissionen. Tierhaltungsanlagen sind 
vom Geltungsbereich ausgenommen. Zudem sind die Vorschriften auch auf Deponien im 
Sinne der Nummer 5.4 des Anhangs I der Richtlinie 2010/75/EU über Industrieemissionen 
und auf Betriebe zur Gewinnung und Aufbereitung von Erzen im Sinne der neu aufgenom-
menen Nummer 3.6 des Anhangs I der Richtlinie 2010/75/EU über Industrieemissionen vor 
anzuwenden.  

Darüber hinaus soll die entsprechende Geltung der Verordnung für die in § 60 Absatz 3 
Satz 1 Nummer 2 oder Nummer 3 des Wasserhaushaltsgesetzes genannten Abwasserbe-
handlungsanlagen (eigenständig betriebene Industriekläranlagen, die der Nummer 6.11 
des Anhangs I der Richtlinie 2010/75/EU über Industrieemissionen unterliegen) über eine 
Änderung des Wasserhaushaltgesetzes geregelt werden. Im Hinblick auf die Anlage 3 kom-
men für diese Anlagen dann die Vorgaben für den jeweiligen Herkunftsbereich des Abwas-
sers zur Anwendung, soweit diese für die Tätigkeit der Behandlung des Abwassers ein-
schlägig sind. 

Hinweis zu den Übergangsregelungen: 

Für die Fünfundvierzigste Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzge-
setzes sind keine separaten Übergangsregelungen erforderlich. Die Geltung des Ab-
schnitts 3 gemäß Artikel 3 Absatz 1 der Richtlinie (EU) 2024/1785 wird durch die Ergän-
zung der Werte in Anhang 3 nach Veröffentlichung entsprechender BVT-Schlussfolgerun-
gen erreicht; die unmittelbare Anwendung auf Neuanlagen in der Zwischenzeit bis zur Fort-
schreibung des Anhangs 3 durch Regelungen in § 12 des Bundes-Immissionsschutzgeset-
zes. Die Übergangsregelungen im Hinblick auf Abschnitt 2 aus Artikel 14a Absatz 4 der 
durch die Richtlinie (EU) 20254/1785 geänderten Richtlinie 2010/75/EU über Industrieemis-
sionen werden unmittelbar in den §§ 3 und 7 umgesetzt. Die Übergangsregelungen des 
Artikels 3 Absatz 3 und 4 der Richtlinie (EU) 2024/1785 werden über die Regelungen in 
§ 67 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes umgesetzt; dies bedeutet: 

•  Anlagen der Nummer 3.6.2.1 (Umformung von Stahl durch Kaltwalzen) und Anlagen 
zur Veredelung von Fasern oder Textilien der Nummer 10.10.1 der Verordnung über 
genehmigungsbedürftige Anlagen, die vor dem 1. Juli 2026 in Betrieb genommen 
wurden, müssen die Anforderungen des Abschnitts 2 dieser Verordnung bis 2030 
erfüllen.  

•  Soweit die Haupttätigkeit in der Pyrolyse besteht, gelten für Anlagen der Num-
mer 1.14 des Anhangs 1 der Verordnung über genehmigungsbedürftige Anlagen 
die Anforderungen des Abschnitts 2 dieser Verordnung ab dem Tag, an dem der 
Durchführungsbeschluss der Kommission über BVT-Schlussfolgerungen, welcher 
die Pyrolyse von Kohle sowie von anderen Brennstoffen in Anlagen mit einer Feue-
rungswärmeleistung von 20 Megawatt oder mehr, als Haupttätigkeit mit umfasst, im 
Amtsblatt der EU veröffentlicht wird, spätestens jedoch ab dem 1. September 2034. 
Entsprechende Anlagen, die vor dem genannten Zeitpunkt der Veröffentlichung 
erstmals genehmigt wurden, müssen die Anforderungen des Abschnitts 2 dieser 
Verordnung spätestens 4 Jahre nach dem genannten Zeitpunkt der Veröffentli-
chung erfüllen, spätestens jedoch ab dem 1. September 2034. 
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•  Anlagen der Nummer 3.11.1 der Anlage 1 der Verordnung über genehmigungsbe-
dürftige Anlagen, bei denen die Feuerungswärmeleistung der Wärmebehandlungs-
öfen weniger als 20 Megawatt beträgt und die vor der Veröffentlichung des Durch-
führungsbeschlusses der Kommission über BVT-Schlussfolgerungen im Amtsblatt 
der EU, welche das Schmieden mit Hämmern, deren Schlagenergie 50 Kilojoule pro 
Hammer überschreitet, auch bei einer Wärmeleistung von 20 Megawatt und weni-
ger, als Haupttätigkeit umfassen, genehmigt wurden, müssen die Anforderungen 
des Abschnitts 2 dieser Verordnung spätestens 4 Jahre nach dem genannten Zeit-
punkt der Veröffentlichung erfüllen, spätestens jedoch ab dem 1. September 2034.  

•  Anlagen der Nummer 3.12 der Anlage 1 der Verordnung über genehmigungsbedürf-
tige Anlagen, die vor der Veröffentlichung des Durchführungsbeschlusses der Kom-
mission über BVT-Schlussfolgerungen im Amtsblatt der EU, welche das Schmieden 
mit Schmiedepressen, deren Leistung 30 Meganewton je Presse überschreitet, als 
Haupttätigkeit umfassen, genehmigt wurden, müssen die Anforderungen des Ab-
schnitts 2 dieser Verordnung spätestens 4 Jahre nach dem genannten Zeitpunkt der 
Veröffentlichung erfüllen, spätestens jedoch ab dem 1. September 2034.  

•  Anlagen der Nummer 3.26 der Anlage 1 der Verordnung über genehmigungsbedürf-
tige Anlagen, die vor der Veröffentlichung des Durchführungsbeschlusses der Kom-
mission über BVT-Schlussfolgerungen im Amtsblatt der EU, welche die Herstellung 
von Batterien, mit Ausnahme der alleinigen Montage, mit einer Produktionskapazität 
von 15 000 Tonnen Batteriezellen (Kathode, Anode, Elektrolyt, Separator, Kapsel) 
oder mehr pro Jahr, als Haupttätigkeit umfassen, genehmigt wurden, müssen die 
Anforderungen des Abschnitts 2 dieser Verordnung spätestens 4 Jahre nach dem 
genannten Zeitpunkt der Veröffentlichung erfüllen, spätestens jedoch ab dem 
1. September 2034. 

Bis zum jeweils genannten Ende der Frist muss für bestehende Anlagen die erstmalige 
Prüfung gemäß § 7 Absatz 1 erfolgt sein. Für nach dem jeweils genannten Stichtag (Inbe-
triebnahme bis 1. Juli 2026 bei Anlagen der Nummer 3.6.2.1 und bei Anlagen zur Verede-
lung von Fasern oder Textilien der Nummer 10.10.1; erstmalige Genehmigung vor der Ver-
öffentlichung der entsprechenden BVT-Schlussfolgerungen bei allen anderen genannten 
Anlagen) in Betrieb genommene bzw. erstmals genehmigte Anlagen, gelten die Anforde-
rungen des Abschnitts 2 unmittelbar. 

Zu § 2 (Begriffsbestimmungen) 

Zentrale Begriffe dieser Verordnung (insb. Umweltleistung, Umweltleistungsrichtwert und 
Umweltleistungsvergleichswert) sind in § 3 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes bereits 
bestimmt. Diese Begriffsbestimmungen sind auch für die vorliegende Verordnung maßgeb-
lich. Zudem werden folgende Begriffe definiert: 

Zu Absatz 1 

EMAS: ist die Kurzbezeichnung für das „Gemeinschaftssystem für Umweltmanagement 
und Umweltbetriebsprüfung“ (Eco-Management and Audit Scheme). Es zielt auf Unterneh-
men und sonstige Organisationen, die Energie- und Materialeffizienz systematisch verbes-
sern, schädliche Umweltwirkungen und umweltbezogene Risiken reduzieren sowie ihre 
Rechtssicherheit erhöhen wollen. 

Zu Absatz 2 

Der zentrale Begriff des Umweltmanagementsystems wird einleitend zur Klarstellung defi-
niert. Die Richtlinie 2010/75/EU über Industrieemissionen gibt keine bestimmte Art eines 
Managementsystems vor, sondern regelt lediglich inhaltliche Anforderungen und Anforde-
rungen an die Konformitätsbewertung. Da gemäß Verordnung (EG) Nr. 765/2008 nach DIN 
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EN ISO/IEC 17021-1 im Bereich Umweltmanagement nur die Zertifizierung von Umweltma-
nagementsystemen auf Grundlage der DIN EN ISO 14001 oder einem über diese harmo-
nisierte Norm inhaltlich hinausgehendem Konformitätsbewertungsprogramm akkreditiert 
werden kann, engt sich der Kreis der im Sinne der Richtlinie 2010/75/EU über Industrie-
emissionen praktisch überprüfbaren Umweltmanagementsysteme grundsätzlich auf solche 
gemäß DIN EN ISO 14001 und EMAS ein. Die weiteren Vorgaben aus Abschnitt 2 sind als 
rechtliche Vorgaben bei der Ausgestaltung dieser Systeme umzusetzen.  

Zu Absatz 3 

Die Definition des Begriffes Transformationsplan ist von sprachlichen Anpassungen abge-
sehen aus Artikel 27d Absatz 1 der durch die Richtlinie (EU) 2024/1785 geänderten Richt-
linie 2010/75/EU über Industrieemissionen übernommen worden. 

Zu Abschnitt 2 (Umweltmanagementsysteme) 

Zu § 3 (Anforderungen an die Einführung und den Betrieb von 
Umweltmanagementsystemen) 

Zu Absatz 1 

Absatz 1 konkretisiert die in Artikel 14a Absatz 1 der durch die Richtlinie (EU) 2024/1785 
geänderten Richtlinie 2010/75/EU über Industrieemissionen und in § 5 Absatz 1 Satz 2 des 
Bundes-Immissionsschutzgesetzes enthaltene Betreiberpflicht. Das Ende der Frist bis zur 
Umsetzung ergibt sich aus den Übergangsregelungen des Artikels 14a Absatz 4 der durch 
die Richtlinie (EU) 2024/1785 geänderten Richtlinie 2010/75/EU über Industrieemissionen. 
Für Neuanlagen die nach diesem Zeitpunkt erstmals den Betrieb aufnehmen, enthält die 
Industrieemission-Richtlinie keine gesonderten Übergangsregelungen, weshalb die Anfor-
derungen mit Aufnahme des Betriebs erfüllt werden müssen. 

Sofern eine Anlage vom Umweltmanagementsystem des Standortes, eines Teils des Stan-
dortes oder des Unternehmens umfasst ist und alle Anforderungen dieser Verordnung für 
die Anlage nachvollziehbar erfüllt werden, entfällt das Erfordernis eines separaten Systems 
für die jeweilige Einzelanlage.  

Die Sätze 3 und 4 greifen die beiden in Artikel 14a der durch die Richtlinie (EU) 2024/1785 
geänderten Richtlinie 2010/75/EU über Industrieemissionen verankerten Grundsätze auf, 
wonach das Umweltmanagementsystem auf bereits vorhandene Inhalte und Strukturen 
aufbauen soll und der Detaillierungsgrad des Umweltmanagementsystems Art, Umfang und 
Komplexität der Anlage sowie dem Spektrum der möglichen Umweltauswirkungen entspre-
chen muss. 

Zu Absatz 2 

Zu Nummer 1 

Nummer 1 setzt die Vorgaben des Artikels 14a Absatz 2 Buchstabe a der durch die Richt-
linie (EU) 2024/1785 geänderten Richtlinie 2010/75/EU über Industrieemissionen um. Die 
Verwendung des Begriffes „materielle Ressourcen“ erfolgte dabei mit Blick auf die präzi-
sierte Betreiberpflicht in Artikel 11 Buchstabe fa) der durch die Richtlinie (EU) 2024/1785 
geänderten Richtlinie 2010/75/EU über Industrieemissionen. 

Zu Nummer 2 

Nummer 2 setzt die Vorgaben des Artikels 14a Absatz 2 Buchstabe b sowie im Hinblick auf 
die Umweltleistungsrichtwerte des Artikels 15 Absatz 4 in Verbindung mit Erwägungs-
grund 27 der durch die Richtlinie (EU) 2024/1785 geänderten Richtlinie 2010/75/EU über 
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Industrieemissionen um. Die zukünftig in den BVT-Schlussfolgerungen enthaltenen und 
dann in Anlage 3 aufgeführten indikativen Umweltleistungsvergleichswerte sowie die in 
§ 10 in Verbindung mit Anlage 3 festzusetzenden Umweltleistungsvergleichswerte müssen 
vom Betreiber bei der Ausgestaltung des Zielekanons des Umweltmanagementsystems be-
rücksichtigt werden. Im Zuge der regelmäßigen Prüfung durch die akkreditierte Konformi-
tätsbewertungsstelle bzw. durch einen zugelassenen Umweltgutachter ist daher sicherzu-
stellen, dass diese Werte bzw. ihre sukzessive Einhaltung in den Zielen und Prozessen des 
Umweltmanagements berücksichtigt sind. Die Vorgabe bezieht sich nicht auf Indikative Um-
weltleistungsniveaus, welche teilweise in BVT-Schlussfolgerungen enthalten sind, die vor 
dem Inkrafttreten der Richtlinie (EU) 2024/1785 veröffentlicht wurden. 

Zu Nummer 3 

Nummer 3 setzt die Vorgaben des Artikels 14a Absatz 2 Buchstabe c der durch die Richtli-
nie (EU) 2024/1785 geänderten Richtlinie 2010/75/EU über Industrieemissionen um. 

Zu Nummer 4 

Nummer 4 setzt die Vorgaben des Artikels 14a Absatz 2 Buchstabe d der durch die Richt-
linie (EU) 2024/1785 geänderten Richtlinie 2010/75/EU über Industrieemissionen um. Ge-
mäß Erwägungsgrund 25 soll das Umweltmanagementsystem auch das Management von 
Risiken in Verbindung mit der Verwendung gefährlicher Stoffe sowie eine Analyse zu einer 
möglichen Substitution durch sicherere Alternativen umfassen. Ausweislich der Auswir-
kungsanalyse der Kommission zum Vorschlag für eine Novellierung der Richtlinie 
2010/75/EU über Industrieemissionen (Teil 1; Dokument SWD(2022) 111 vom 5.4.2022, 
S. 43) ist die explizite Aufnahme dieser Anforderung u.a. auf Ergebnisse aus dem Fit for 
REACH Projekt zurückzuführen, welche nahelegten, dass diese Art des Managements von 
Risiken in Verbindung mit der Verwendung gefährlicher Stoffe in den bekannten Umwelt-
managementsystemen noch nicht hinreichend berücksichtigt sei; es geht daher um die Be-
rücksichtigung eines zusätzlichen Aspektes im Management, der durch bestehende Rege-
lungen noch nicht ausreichend abgedeckt ist. Gemäß der Regelung muss daher sicherge-
stellt werden, dass das Umweltmanagementsystem der Anlage Prozesse enthält, welche 
auf eine Berücksichtigung und kontinuierliche Minderung dieser Risiken ausgerichtet sind. 
Sie ist daher komplementär zu entsprechenden ordnungsrechtlichen Vorgaben (vgl. dazu 
z.B. Artikel 14 Buchstabe ab) oder die Nummern 5.1.3 und 5.2.7 der TA Luft) und ergänzt 
diese auf der Ebene des Umweltmanagements. Zudem wird mit der Nummer 4 Artikel 14 
Unterabsatz 2 Buchstabe ab) der durch die Richtlinie (EU) 2024/1785 geänderten Richtlinie 
2010/75/EU über Industrieemissionen teilweise umgesetzt, da – über eine allgemeine bin-
dende Regelung – die entsprechende Bewertung durch den Betreiber sichergestellt wird. 
Eine ergänzende Regelung, welche sich an die zuständigen Behörden richtet, wird in die 
Nummer 5.1.3 der TA Luft aufgenommen. 

Wie bei den übrigen Managementvorgaben baut die Ausgestaltung auf vorhandene Struk-
turen und Information auf und richtet sich nach den Eigenheiten der spezifischen Anlage. 
Für eine richtlinienkonforme Umsetzung müssen daher keine neuen Verzeichnisse erstellt 
oder chemische Analysen durchgeführt werden, solange und soweit bestehende Inventare 
(z.B. Gefahrstoffverzeichnis, Abwasserinventar, Zusammenstellung bekannter Emissionen 
in die Luft, Analyse diffuser Emissionen, etc.) bzw. ihre Zusammenführung eine ausrei-
chende Grundlage für das erforderliche Management der Risiken durch die (potenzielle) 
Freisetzung vorhandener gefährlicher Stoffe in die Umwelt bilden. Ein sukzessives, abge-
stuftes Vorgehen sowie begründete Schwerpunktsetzungen sind dabei zulässig. Ziel der 
entsprechenden Managementprozesse muss es sein, festzustellen, ob vorhandene gefähr-
liche Stoffe – auch unterhalb allfälliger ordnungsrechtlicher Schwellenwerte – in die Umwelt 
freigesetzt werden bzw. ob eine entsprechende Gefahr besteht. Ist dies der Fall, so hat der 
Betreiber die davon ausgehenden Risiken für die Umwelt und die menschliche Gesundheit 
zu ermitteln und zu beurteilen, ob die Verwendung bzw. Emission dieser identifizierten 
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Stoffe, zur kontinuierlichen Reduzierung der von der Anlage ausgehenden Risiken, vermin-
dert oder vermieden werden muss. Der Betreiber hat sich die für diese Beurteilung notwen-
digen Informationen aus bei ihm vorhandenen Daten oder aus anderen, ihm mit zumutba-
rem Aufwand zugänglichen, Quellen zu beschaffen. Die Ausgestaltung der Maßnahmen 
gemäß Nummer 1 und 5 muss schließlich die Ergebnisse dieser Analyse berücksichtigen, 
wobei – wo möglich – die Substitution eines dementsprechend identifizierten gefährlichen 
Stoffes im allgemeinen die wirkungsvollste Maßnahme darstellen wird, es sind aber auch 
andere Maßnahmen, die auf eine Minderung des erkannten Risikos abzielen, möglich. 

Die Kommission hat Anwendungshinweise für diesen Teilaspekt angekündigt, welche durch 
die Europäische Chemikalienagentur erarbeitet werden sollen. Da diese derzeit noch nicht 
vorliegen, sind in Anlage 2 Konkretisierungen für die einzelnen Elemente enthalten, welche 
bei der Ausgestaltung zu beachten sind. Dies soll die Ausgestaltung der Managementpro-
zesse durch den Betreiber sowie die Prüfung durch die akkreditierten Konformitätsbewer-
tungsstellen bzw. die Umweltgutachter vereinfachen und ein bundeseinheitliches Vorgehen 
sicherstellen. 

Zu Nummer 5 

Nummer 5 setzt die Vorgaben des Artikels 14a Absatz 2 Buchstabe e) der durch die Richt-
linie (EU) 2024/1785 geänderten Richtlinie 2010/75/EU über Industrieemissionen um. 

Zu Nummer 6 

Nummer 6 setzt die Vorgaben des Artikels 14a Absatz 2 Buchstabe e) der durch die Richt-
linie (EU) 2024/1785 geänderten Richtlinie 2010/75/EU über Industrieemissionen um. Die 
Aufnahme ist erst nach Ablauf der in § 4 genannten Fristen erforderlich. 

Zu Absatz 3 

Die Verwendung der besten verfügbaren Techniken stellt bereits bisher eine zentrale Be-
treiberpflicht der Richtlinie 2010/75/EU über Industrieemissionen dar (Artikel 11 Buch-
stabe b)). Der Begriff Techniken umfasst dabei gemäß Artikel 3 Nummer 10 Buchstabe a) 
sowohl die angewandte Technologie als auch die Art und Weise, wie die Anlage geplant, 
gebaut, gewartet, betrieben und stillgelegt wird. In der Konsequenz enthalten alle (spätes-
tens) seit dem Inkrafttreten der Richtlinie 2010/75/EU über Industrieemissionen veröffent-
lichten BVT-Schlussfolgerungen als BVT Nummer 1 die Pflicht für Anlagen nach der Richt-
linie 2010/75/EU über Industrieemissionen ein anlagenbezogenes Umweltmanagement-
system einzuführen. Über den branchenübergreifenden Standardtext hinaus, enthält die 
Beschreibung des BVT Nummer 1 zudem im Regelfall einige branchenspezifische Anfor-
derungen. Diese branchenspezifischen Vorgaben sollen die individuelle Ausrichtung des 
Umweltmanagementsystems leiten und müssen daher durch entsprechende Management-
prozesse abgedeckt und in den Zielsetzungen berücksichtigt werden. Insofern dokumen-
tiert das BVT Nummer 1 den – im Rahmen des partizipativen Sevilla-Prozess festgestellten 
– europäischen Stand der Technik im Hinblick auf die branchenspezifische Ausrichtung des 
Umweltmanagements. Es ist wesentliches Charakteristikum der beiden zur Umsetzung vor-
nehmlich geeigneten Systeme – EMAS und DIN EN ISO 14001 – dass sie die Ausrichtung 
anhand solcher branchenspezifischer und individueller Zielsetzungen ermöglichen bzw. for-
dern. National wurde die Umsetzung dieses Aspektes der besten verfügbaren Technik bis-
her überwiegend der unternehmerischen Eigenverantwortung überlassen und auf eine un-
tergesetzliche Konkretisierung wurde bislang weitgehend verzichtet. Ausweislich der Aus-
wirkungsanalyse der Kommission zum Vorschlag für eine Novellierung der Richtlinie 
2010/75/EU über Industrieemissionen (Teil 1; Dokument SWD(2022) 111 vom 5.4.2022) 
soll die nun erfolgte Aufnahme entsprechender expliziter Vorgaben in die Richtlinie 
2010/75/EU über Industrieemissionen im Wesentlichen die Mitgliedstaaten bei der Umset-
zung des umfassend und aktuell beschriebenen Standes der Technik im Hinblick auf das 
Umweltmanagementsystem zusätzlich unterstützen. Artikel 14a Absatz 1 der durch die 
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Richtlinie (EU) 2024/1785 geänderten Richtlinie 2010/75/EU über Industrieemissionen ent-
hält daher einen unmittelbaren Verweis auf die erforderliche Berücksichtigung der Beschrei-
bung des Standes der Technik für Umweltmanagementsysteme in den jeweiligen BVT-
Schlussfolgerungen. Eine Einschränkung auf BVT-Schlussfolgerungen, die nach dem In-
krafttreten der Richtlinie (EU) 2024/1785 veröffentlicht wurden, besteht nicht. Vielmehr ver-
langt Artikel 14a Absatz 4 dass das Umweltmanagementsystem bereits bis zum 1. Juli 2027 
im „Einklang mit den einschlägigen BVT-Schlussfolgerungen für den Sektor“ umzusetzen 
ist. Absatz 3 setzt daher diesen unionsrechtlich erforderlichen Bezug auf den in den BVT-
Merkblättern dokumentierten Stand der Technik durch einen Verweis auf Anhang 1 um, der 
die jeweils einschlägigen Durchführungsbeschlüsse zusammenfasst und bestimmt. 

Zu § 4 (Erstellung von Transformationsplänen) 

§ 4 setzt Artikel 27d Absatz 1 der durch die Richtlinie (EU) 2024/1785 geänderten Richtlinie 
2010/75/EU über Industrieemissionen um, wobei 2045 wegen der Vorgaben des § 3 Ab-
satz 2 des Klimaschutzgesetzes – Netto-Treibhausgasneutralität bis 2045 – als Zieljahr her-
angezogen wurde. In der Systematik der Richtlinie 2010/75/EU über Industrieemissionen 
(vgl. insbesondere Artikel 14a Absatz 2 Buchstabe f)) sind Transformationspläne Bestand-
teil bzw. Inhalt des Umweltmanagementsystems. Die Konkretisierung erfolgt daher auf 
Grundlage von § 7 Absatz 1 Nummer 6 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes. Bis zum 
30. Juni 2026 wird die Kommission gemäß Artikel 27d Absatz 5 einen Durchführungs-
rechtsakt zur Festlegung des Inhalts der Transformationspläne erlassen. Die sich hieraus 
ergebende Konkretisierung wird sodann in der Fünfundvierzigsten Verordnung zur Durch-
führung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes zu ergänzen sein. 

Wie alle Elemente des Umweltmanagements ist auch der Transformationsplan regelmäßig 
zu prüfen und ggf. zu aktualisieren. Die Prüfung der Aktualität und Konformität mit den Vor-
gaben ist Gegenstand der regelmäßigen externen Prüfung des Umweltmanagements. 

Zu Absatz 1 

Absatz 1 setzt Artikel 27d Absatz 1 der durch die Richtlinie (EU) 2024/1785 geänderten 
Richtlinie 2010/75/EU über Industrieemissionen um.  

Zu Absatz 2 

Absatz 2 setzt Artikel 27d Absatz 2 der durch die Richtlinie (EU) 2024/1785 geänderten 
Richtlinie 2010/75/EU über Industrieemissionen um. Durch die Umsetzung erforderlicher 
Genehmigungsauflagen auch über allgemeine bindende Vorschriften, kann die Überprü-
fung gemäß Artikel 21 Absatz 3 der Richtlinie 2010/75/EU über Industrieemissionen inner-
halb der einzuhaltenden Frist von 4 Jahren nach der Veröffentlichung der BVT-Schlussfol-
gerungen auf mehrere Zeitpunkte verteilt sein. Die Pflicht aus Artikel 27d Absatz 2 wird so-
mit dahingehend konkretisiert, dass die Erstellung der Transformationspläne ab 2030 in-
nerhalb von 4 Jahren nach Veröffentlichung der BVT-Schlussfolgerungen zur Haupttätigkeit 
der Anlage erfolgen muss. Dies lässt einerseits den Normadressaten ausreichend Zeit und 
stellt andererseits die Einhaltung der unionsrechtlichen Vorgaben sicher. Die Betreiber kön-
nen dadurch zudem die erstmalige Konformitätsprüfung des Transformationsplans zur Mi-
nimierung des Aufwandes zusammen mit der ohnehin alle 3 Jahre anstehenden externen 
Prüfung des Umweltmanagementsystems durchführen lassen.  

Zu Absatz 3 

Absatz 3 setzt Artikel 27d Absatz 3 der durch die Richtlinie (EU) 2024/1785 geänderten 
Richtlinie 2010/75/EU über Industrieemissionen um. Die Zusammenfassung kann räumlich 
nur innerhalb von Deutschland betriebene Anlagen umfassen. Auch bei der Abdeckung von 
mehreren Anlagen in einem Transformationsplan muss sichergestellt sein, dass die Infor-
mationen zu den Maßnahmen für jede Anlage dargestellt sind.  
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Zu § 5 (Veröffentlichung) 

§ 5 setzt Artikel 14a Absatz 4 in Verbindung mit Artikel 27d Absatz 4 der durch die Richtlinie 
(EU) 2024/1785 geänderten Richtlinie 2010/75/EU über Industrieemissionen um. Bis zum 
31. Dezember 2025 wird die Kommission einen Durchführungsrechtsakt dazu erlassen, 
welche Informationen zu veröffentlichen sind. Die sich hieraus ergebende Konkretisierung 
wird sodann in § 5 zu ergänzen sein. 

Die Umsetzung der Vorgaben zur Veröffentlichung ist Teil der Überprüfung gemäß § 7. Der 
Veröffentlichungspflicht kann auch durch eine anderweitig bereits erfolgte Veröffentlichung 
(z.B. die gemäß EMAS jährlich zu erstellende Umwelterklärung) genüge getan werden, so-
weit diese Veröffentlichung die Anforderungen des § 5 erfüllt.  

Informationen, die im Internet zugänglich gemacht werden, können gemäß Artikel 14a Ab-
satz 4 redigiert oder, wenn dies nicht möglich ist, ausgelassen werden, wenn ihre Bekannt-
gabe negative Auswirkungen im Sinne von Artikel 4 Absatz 2 Buchstaben a bis h der Richt-
linie 2003/4/EG hätte. Dies wird durch einen Verweis auf negative Auswirkungen der in den 
§§ 8 und 9 des Umweltinformationsgesetzes beschriebenen Schutzgüter sowie die ent-
sprechende Anwendung dieser Vorschriften – insbesondere, was die Abwägung gegenüber 
dem öffentlichen Interesse betrifft – umgesetzt. Dies entspricht weitgehend den Vorgaben, 
die z.B. auch bei der Veröffentlichung der EMAS-Umwelterklärung zur Anwendung kom-
men, wenn die Offenlegung der Daten aus Gründen der Vertraulichkeit oder aus wirtschaft-
lichem Interesse nicht möglich ist. Soweit der oben genannte Durchführungsrechtsakt 
hierzu ebenfalls Konkretisierungen enthält, werden diese in § 5 ebenfalls zu ergänzen sein. 

Zu § 6 (Messverpflichtungen und Datenerhebung) 

Artikel 14 Absatz 1 Buchstabe bb der durch die Richtlinie (EU) 2024/1785 geänderten 
Richtlinie 2010/75/EU über Industrieemissionen fordert die Aufnahme von „angemes-
sene[n] Überwachungsanforderungen für den Verbrauch und die Wiederverwendung von 
Ressourcen wie Energie, Wasser und Rohstoffen“ in die Genehmigungsauflagen. Gemäß 
Artikel 3 Absatz 1 der Richtlinie (EU) 2024/1785 muss diese Vorgabe spätestens ab der 
Veröffentlichung neuer BVT-Schlussfolgerungen für die jeweilige Haupttätigkeit angewandt 
werden. Zur Entlastung und zur Sicherstellung eines bundeseinheitlichen Vollzugs wird na-
tional von der Möglichkeit des Artikels 6 der Richtlinie 2010/75/EU über Industrieemissio-
nen zur Umsetzung dieser Genehmigungsauflage über allgemeine bindende Vorschriften 
Gebrauch gemacht. Da die systematische Überwachung und Messung der relevanten Um-
weltleistung und die sachgerechte und nachvollziehbare Festlegung der dafür anzuwen-
denden Methoden elementarer Bestandteil eines Umweltmanagementsystems ist, basiert 
die nationale Umsetzung auf zwei Teilen: § 6 formuliert die Pflicht zur Durchführung von 
Datenerhebungen und Messungen der relevanten Umweltleistung im Rahmen des Umwelt-
managements. Die Festlegung von Art und Umfang der Erhebung erfolgt durch den Betrei-
ber und wird von der gemäß § 7 für die Konformitätsfeststellung zuständigen Stelle insbe-
sondere im Hinblick darauf geprüft, ob sie eine sachgerechte Bewertung der Umweltziele 
und Leistungsindikatoren des Umweltmanagementsystems ermöglicht. Hierfür ist keine 
Übergangsregelung erforderlich. Die zuständige Behörde kann sich die Ergebnisse dieser 
Messungen auf Verlangen vorlegen lassen. Um den Aufwand zu reduzieren, sollen diese 
Messungen auch die Grundlage für die behördliche Überwachung der Einhaltung indikati-
ver Anforderungen an die Umweltleistung in Bezug auf Wasser (nach § 3 Absatz 2 Num-
mer 1 und 2 im Rahmen des jeweiligen Umweltmanagementsystems festzulegen, ggf. un-
ter Berücksichtigung künftiger Vorgaben nach Anlage 3) und der (verbindlichen) Spannen 
für die Umweltleistung von Abfällen und anderen Ressourcen als Wasser gemäß § 9 bilden. 
Daher ist es notwendig, dass bei der Ausrichtung der Erfassung methodische Vorgaben 
aus Anlage 3 berücksichtigt werden. Da entsprechende Ergänzungen der Anlage 3 erst 
nach der Veröffentlichung der jeweiligen BVT-Schlussfolgerungen vorgenommen werden, 
sind keine gesonderten Übergangsregelungen nötig. Vorgaben zur Überwachung von Um-
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weltleistungsgrenzwerten im Hinblick auf Wasser sollen in der Abwasserverordnung gere-
gelt werden; entsprechende Messungen sind daher nicht im Rahmen des Umweltmanage-
mentsystems nach § 6 vorzunehmen. 

Zu § 7 (Konformitätsbewertung und Nachweise) 

Die Einhaltung der Betreiberpflicht (Artikel 11 Buchstabe fb)) zur Umsetzung eines Umwelt-
managementsystems gemäß Artikel 14a unterliegt grundsätzlich der behördlichen Überwa-
chung. Die Prüfung der Eignung des Umweltmanagementsystems der Anlage ist zudem 
Bestandteil der Umweltinspektion (Artikel 3 Nummer 22). Zur Entlastung von Betreibern 
und Behörden wurde in der Richtlinie 2010/75/EU über Industrieemissionen für die manage-
mentbezogenen Anforderungen des Artikel 14a die Prüfung durch eine gemäß der Verord-
nung (EG) Nr. 765/2008 akkreditierte Konformitätsbewertungsstelle oder einen akkreditier-
ten oder zugelassenen Umweltgutachter im Sinne von Artikel 2 Nummer 20 der Verord-
nung (EG) Nr. 1221/2009 vorgesehen. Die behördliche Überwachung kann sich daher im 
Hinblick auf diese managementbezogenen Anforderungen im Regelfall auf die Prüfung des 
Vorhandenseins entsprechender gültiger Konformitätsnachweise beschränken. Eine ge-
sonderte, vertiefte Prüfung im Rahmen des Genehmigungsverfahrens ist im Regelfall nicht 
erforderlich. Gemäß Artikel 6 der Richtlinie 2010/75/EU über Industrieemissionen sollte al-
lerdings in der Genehmigung auf die Geltung der 45. BImSchV hingewiesen werden. Die 
Vorgaben für die Konformitätsprüfung aus Artikel 14a Absatz 4 werden in § 7 umgesetzt. 

Zu Absatz 1 

Um sicherzustellen, dass ein Umweltmanagementsystem gemäß den Anforderungen des 
Abschnitts 2 eingeführt und betrieben wird, muss es vom Betreiber erstmals bis zum 1. Juli 
2027 geprüft werden. Artikel 14a Absatz 4 der durch die Richtlinie (EU) 2024/1785 geän-
derten Richtlinie 2010/75/EU über Industrieemissionen eröffnet die Möglichkeit, diese erst-
malige Prüfung des Umweltmanagementsystems nicht von einem zugelassenen/akkredi-
tierten Gutachter durchführen zu lassen. Die somit mögliche Prüfung durch ein internes 
Audit, welches Aufbau und Funktionalität des Umweltmanagementsystems sowie beste-
hende Verbesserungspotenziale bewertet und im Anschluss in die Managementbewertung 
einfließt, vollzieht das übliche Vorgehen bei der Einführung eines zertifizierten Umweltma-
nagementsystems nach (zunächst Planung, Durchführung und interne Bewertung zur Ver-
besserung, dann externe Konformitätsprüfung). Als Nachweis gilt eine Bestätigung der er-
folgreichen Durchführung des internen Audits durch den Betreiber. An diesen Nachweis 
sind im Vollzug keine besonderen Anforderungen zu stellen. Es genügt, wenn sich hieraus 
die Einführung des Umweltmanagements im Einklang mit Abschnitt 2 ergibt. Sofern ein An-
lagenbetreiber von dieser Möglichkeit keinen Gebrauch macht, da bereits ein entsprechen-
des Umweltmanagementsystem umgesetzt wird, kann der Nachweis darüber direkt in Form 
eines Zertifikates bzw. eines Registrierungsbescheides oder einer Registrierungsbestäti-
gung der Registrierungsstelle gemäß der Erläuterungen zu § 7 Absatz 2 erbracht werden. 

Die Möglichkeit des internen Erstaudits besteht in gleicher Weise für Neuanlagen (Erstaudit 
ist bis zur Inbetriebnahme durchzuführen) und bei Anlagen, die später neu unter den Gel-
tungsbereich der Richtlinie 2010/75/EU über Industrieemissionen fallen (Erstaudit ist bis 
zum Ende der Umsetzungsfrist durchzuführen). 

Zu Absatz 2 

Die sich an die erstmalige Prüfung (Absatz 1) anschließende regelmäßige Überprüfung 
muss durch eine Konformitätsbewertungsstelle, die gemäß der Verordnung (EG) 
Nr. 765/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates (14) nach ISO 17021 akkredi-
tiert ist, oder eine natürliche oder juristische Person, die über eine Zulassung als Umwelt-
gutachter gemäß Artikel 2 Nummer 20 der Verordnung (EG) Nr. 1221/2009 des Europäi-
schen Parlaments und des Rates verfügt, durchgeführt werden. Hier wird davon ausgegan-
gen, dass die juristische Person, die ein Umweltmanagementsystem nach der 
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DIN EN ISO 14001 in Verbindung mit den Vorgaben dieser Verordnung prüft, und keine 
Umweltgutachterorganisation ist, nach der DIN EN ISO/IEC 17021-1 und 17065 akkreditiert 
ist. Der Nachweis für ein vollständig eingerichtetes Umweltmanagementsystem nach 
DIN EN ISO 14001 erfolgt durch Vorlage eines entsprechenden Zertifikates. Der Nachweis 
für ein vollständig eingerichtetes Umweltmanagementsystem nach EMAS erfolgt durch Vor-
lage eines gültigen Eintragungs- oder Verlängerungsbescheid der zuständigen EMAS-Re-
gistrierungsstelle über die Eintragung des Unternehmens in das EMAS-Register oder eine 
Bestätigung der EMAS-Registrierungsstelle über eine aktive Registrierung mit der Angabe 
des Zeitpunkts, bis zu dem die Registrierung gültig ist. Der Betreiber muss der Behörde 
mitteilen, an welchen Anlagen welches Umweltmanagementsystem betrieben wird. Zur Ver-
einfachung der Kommunikation mit der Behörde sollten die Nachweise daher alle für die 
Behörde erforderlichen Informationen enthalten. Daher sollen die mit dem 
DIN EN ISO 14001-Zertifikat bzw. EMAS-Registrierungsbescheid oder der Registrierungs-
bestätigung der Registrierungsstelle abgedeckten Anlagen und die Konformität gemäß § 7 
dieser Verordnung explizit im Zertifikat bestätigt oder als begleitende Information durch den 
Betreiber übermittelt werden. Die EMAS-Register führenden Stellen, und die Deutsche Ak-
kreditierungsstelle, die als nationale Akkreditierungsbehörde die nationale Akkreditierungs-
stelle für die Zertifizierung nach der DIN EN ISO 14001 ist, werden die Voraussetzung für 
die Ausstellung entsprechender Nachweise, welche die erforderlichen anlagenbezogenen 
Informationen zur Konformität des Umweltmanagementsystems auch mit den Vorgaben 
des Abschnitt 2 der vorliegenden Verordnung übersichtlich enthalten, zeitnah schaffen, so-
weit diese nicht schon vorliegen. Die Akkreditierung der Zertifizierungsstellen wird – wo 
erforderlich – entsprechend angepasst. 

Zu Absatz 3 

Gemäß Erwägungsgrund 41 der Richtlinie (EU) 2024/1785 soll der Transformationsplan als 
indikatives Dokument durch die, von den Betreibern im Rahmen ihrer Umweltmanagement-
systeme beauftragten akkreditierten Konformitätsbewertungsstellen oder Umweltgutachter 
daraufhin überprüft werden, ob er die erforderlichen Mindestinformationen tatsächlich ent-
hält. 

Zu § 8 (Berichts- und Vorlagepflichten) 

Zu Absatz 1 

Gemäß Artikel 14 Absatz 1 Buchstabe d Ziffer iii muss durch eine Genehmigungsauflage 
sichergestellt werden, dass der Betreiber der zuständigen Behörde regelmäßig – mindes-
tens einmal jährlich – Informationen zu den Fortschritten bei der Umsetzung der in Arti-
kel 14a genannten umweltpolitischen Ziele vorzulegen hat. Zur Entlastung und zur Sicher-
stellung eines bundeseinheitlichen Vollzugs wird national von der Möglichkeit des Artikels 6 
der Richtlinie 2010/75/EU über Industrieemissionen zur Umsetzung dieser Genehmigungs-
auflage über allgemeine bindende Vorschriften Gebrauch gemacht. Da der Betreiber hierzu 
im Regelfall auf vorhandene Berichte sowie die ohnehin zu erstellende Information für die 
Öffentlichkeit zurückgreifen kann, wird auf die Umsetzung der Übergangsbestimmungen 
gemäß Artikel 3 Absatz 2 der Richtlinie (EU) 2024/1785 zur Vereinfachung verzichtet. 

Zu Absatz 2 

Die Regelungen sind erforderlich, um im Einzelfall eine behördliche Kontrolle zu ermögli-
chen. 
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Zu Abschnitt 3 (Umweltleistungswerte) 

Zu § 9 (Verbindliche Spannen für die Umweltleistung) 

Gemäß Artikel 15 Absatz 4 der durch die Richtlinie (EU) 2024/1785 geänderten Richtlinie 
2010/75/EU über Industrieemissionen ist die zuständige Behörde verpflichtet, für normale 
Betriebsbedingungen verbindliche Spannen für die Umweltleistung festzulegen, die wäh-
rend eines oder mehrerer Zeiträume nicht überschritten werden dürfen. Eine Festlegung ist 
nur möglich und erforderlich, wenn und soweit diese in BVT-Schlussfolgerungen explizit 
enthalten sind; sie hat auf Grundlage dieser Vorgaben zu erfolgen, es sei denn, es wird 
eine Ausnahme (vgl. Artikel 15 Absatz 6 und § 11) beantragt und bewilligt. Die Übergangs-
bestimmungen des Artikels 3 Absatz 1 der Richtlinie (EU) 2024/1785 sehen daher eine An-
wendung erst dann vor, wenn entsprechende BVT-Schlussfolgerungen für die jeweilige 
Haupttätigkeit veröffentlicht werden.  

Systematisch sind die verbindlichen Spannen für die Umweltleistung Genehmigungsaufla-
gen im Sinne des Artikels 14 der Richtlinie 2010/75/EU über Industrieemissionen, da es 
sich hierbei auf Grundlage von Artikel 15 Absatz 4 um eine notwendige Konkretisierung der 
in Artikel 11 Buchstabe f und fa genannten Genehmigungsvoraussetzungen handelt. Die 
verbindlichen Spannen dürfen daher bei normalen Betriebsbedingungen nicht überschritten 
werden; die Einhaltung ist auch Gegenstand der behördlichen Überwachung. Zur Entlas-
tung und zur Sicherstellung eines bundeseinheitlichen Vollzugs wird national von der Mög-
lichkeit des Artikel 6 der Richtlinie 2010/75/EU über Industrieemissionen zur Umsetzung 
dieser Genehmigungsauflage über allgemeine bindende Vorschriften Gebrauch gemacht. 
§ 9 setzt hierfür den Rahmen und formuliert die entsprechende Vorgabe für den Betreiber. 
Satz 2 setzt die Vorgaben des Artikels 14 Buchstabe bb) (vgl. auch §§ 6 und 8) im Hinblick 
auf die Umweltleistungen um, für die verbindliche Spannen festgelegt werden, und schafft 
damit die nötige Voraussetzung für die behördliche Überwachung.  

Die eigentliche Festsetzung der Werte erfolgt zukünftig sukzessive über Ergänzungen der 
Anlage 3 im Rahmen der nationalen Umsetzung von BVT-Schlussfolgerungen, die entspre-
chende Vorgaben enthalten. Bei der Festsetzung sind die in den BVT-Merkblättern genann-
ten spezifischen Referenz- und Überwachungsbedingungen, die Vorgaben des § 5 Ab-
satz 2 BImSchG („Sperrklausel“) sowie die Übergangsbestimmungen des Artikels 3 der 
Richtlinie (EU) 2024/1785 zu beachten. Auf die Festsetzung von verbindlichen Spannen für 
die Umweltleistung in Bezug auf Wasser kann dabei verzichtet werden, da zukünftig in der 
Abwasserverordnung Umweltleistungsgrenzwerte für den Betrieb festzusetzen sind, die in-
nerhalb dieser verbindlichen Spannen liegen und somit auch deren Einhaltung ordnungs-
rechtlich gewährleisten. 

Zu § 10 (Umweltleistungsrichtwerte) 

Gemäß Artikel 15 Absatz 4 Buchstabe b der Richtlinie 2010/75/EU über Industrieemissio-
nen ist die zuständige Behörde verpflichtet, Richtwerte für die Umweltleistung von Abfällen 
und anderen Ressourcen als Wasser unter normalen Betriebsbedingungen festzulegen, die 
nicht weniger streng sind, als die verbindlichen Spannen (vgl. § 9). Gemäß Artikel 15 Ab-
satz 4 sowie Erwägungsgrund 27 muss diese Festlegung nur in den Fällen erfolgen, in de-
nen BVT-Schlussfolgerungen Vorgaben für verbindliche Spannen beinhalten. Zur Entlas-
tung und zur Sicherstellung eines bundeseinheitlichen Vollzugs wird national von der Mög-
lichkeit des Artikels 6 der Richtlinie 2010/75/EU über Industrieemissionen zur Umsetzung 
über allgemeine bindende Vorschriften Gebrauch gemacht. § 10 setzt hierfür den Rahmen. 
Die Ermächtigungsgrundlage ergibt sich aus § 7 Absatz 1 Nummer 2a und 6 des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes. Die eigentliche Festsetzung der Werte erfolgt sukzessive über 
Ergänzungen der Anlage 3 im Rahmen der nationalen Umsetzung von BVT-Schlussfolge-
rungen, die entsprechende Vorgaben für verbindliche Spannen enthalten. Bei der Festset-
zung sind die in den BVT-Merkblättern genannten spezifischen Referenz- und Überwa-
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chungsbedingungen, die Vorgaben des § 5 Absatz 2 des Bundes-Immissionsschutzgeset-
zes („Sperrklausel“) sowie die Übergangsbestimmungen des Artikels 3 der Richtlinie 
(EU) 2024/1785 zu beachten. 

Die Umweltleistungsrichtwerte sind sodann durch den Betreiber als Ziele bzw. Leistungsin-
dikatoren in das Umweltmanagementsystem aufzunehmen (§ 3 Absatz 2 Nummer 2). 

Für Zukunftstechniken werden die BVT-Schlussfolgerungen gemäß Erwägungsgrund 27 
der Richtlinie (EU) 2024/1785 im Regelfall bei ausreichend guter Datengrundlage mit Zu-
kunftstechniken assoziierte indikative Umweltleistungswerte enthalten. Der Systematik ent-
sprechend, wären diese indikativen Umweltleistungswerte grundsätzlich als Umweltleis-
tungsrichtwerte umzusetzen. Zudem ermöglicht es Artikel 27c der durch die Richtlinie 
(EU) 2024/1785 geänderten Richtlinie 2010/75/EU über Industrieemissionen Umweltleis-
tungsrichtwerte für Zukunftstechniken festzusetzen. Die genaue Ausgestaltung erfolgt über 
Vorgaben in Anlage 3, sobald entsprechende BVT-Schlussfolgerungen vorliegen. 

Zu Abschnitt 4 (Gemeinsame Vorschriften und Schlussvorschriften) 

Zu § 11 (Zulassung von Ausnahmen) 

Der Absatz setzt die Möglichkeit für Ausnahmen gemäß Artikels 15 Absatz 6 der durch die 
Richtlinie (EU) 2024/1785 geänderten Richtlinie 2010/75/EU über Industrieemissionen in 
Verbindung mit § 7 Absatz 1c des Bundes-Immissionsschutzgesetzes um. Gemeinsam mit 
den für den Vollzug zuständigen Ländern und auf Grundlage angekündigter Konkretisierun-
gen durch die Kommission sollen hierzu Vollzugshilfen erarbeitet werden. 

Zu § 12 (Zugänglichkeit der Normen) 

Es ist anzugeben, wo die zitierten DIN EN ISO-Normen zu beziehen sind und wo diese 
archivmäßig niedergelegt sind (Randnummer 242 des Handbuchs der Rechtsförmlichkeit). 

Zu § 13 (Ordnungswidrigkeiten) 

Die Regelung dient der Umsetzung von Artikel 79 der Richtlinie 2010/75/EU über Industrie-
emissionen unter Berücksichtigung der Änderungen der Richtlinie (EU) 2024/1785, wonach 
wirksame Sanktionen bei Verstößen gegen innerstaatliche Vorschriften zur Umsetzung der 
o.g. Richtlinie vorzusehen sind. 

Zu Nummer 1 

Nummer 1 dient der Durchsetzung von Anforderungen gemäß Artikel 14a Absatz 1 Satz 1 
der Richtlinie 2010/75/EU über Industrieemissionen unter Berücksichtigung der Änderun-
gen der Richtlinie (EU) 2024/1785, wonach durch den Betreiber für jede Anlage unter Be-
rücksichtigung bestimmter Aspekte ein Umweltmanagementsystem zu erstellen und zu be-
treiben ist. 

Zu Nummer 2 und 3 

Die Nummern 2 und 3 dient der Durchsetzung von Anforderungen gemäß Artikel 14a Ab-
satz 4 Satz 1 der Richtlinie 2010/75/EU über Industrieemissionen unter Berücksichtigung 
der Änderungen der Richtlinie (EU) 2024/1785, wonach die Mitgliedstaaten sicherstellen, 
dass die im Umweltmanagementsystem festgelegten und aufgeführten einschlägigen Infor-
mationen im Internet kostenlos und ohne Einschränkung des Zugangs auf angemeldete 
Benutzer zugänglich gemacht werden. 
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Zu Nummer 4 

Nummer 4 dient der Durchsetzung von Anforderungen gemäß Artikel 14a Absatz 4 Satz 7 
oder Satz 8 sowie Artikel 27d Absatz 1 Satz 3 oder Absatz 2 Satz 3 der Richtlinie 
2010/75/EU über Industrieemissionen unter Berücksichtigung der Änderungen der Richtli-
nie (EU) 2024/1785, wonach Transformationspläne fristgerecht zu überprüfen sind. 

Zu Nummer 5 

Nummer 5 dient der Durchsetzung von Anforderungen gemäß Artikel 14 Absatz 1 Unterab-
satz 2 Buchstabe d Ziffer iii der Richtlinie 2010/75/EU über Industrieemissionen unter Be-
rücksichtigung der Änderungen der Richtlinie (EU) 2024/1785, wonach der zuständigen Be-
hörde mindestens jährlich Informationen zu den Fortschritten bei der Umsetzung der um-
weltpolitischen Ziele zu berichten sind. 

Zu Nummer 6 

Nummer 6 dient zur Durchsetzung der Anforderung zur Vorlage von Informationen auf Ver-
langen der Behörde zur Kontrolle im Einzelfall. 

Zu Nummer 7 

Nummer 7 dient der Durchsetzung von Anforderungen gemäß Artikel 15 Absatz 4 Satz 1 
der Richtlinie 2010/75/EU über Industrieemissionen unter Berücksichtigung der Änderun-
gen der Richtlinie (EU) 2024/1785, wonach verbindliche Spannen für die Umweltleistung 
festzulegen sind, die nicht überschritten werden dürfen. 

Zu Anlage 1 (Branchenspezifische Merkmale des Umweltmanagementsystems) 

Die BVT-Merkblätter unter der Richtlinie 96/61/EG des Rates vom 24. September 1996 
über die integrierte Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung und der 
Richtlinie 2008/1/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Januar 2008 
über die integrierte Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung (IVU-Richt-
linie), sowie die BVT-Schlussfolgerungen unter der Richtlinie 2010/75/EU über Industrie-
emissionen (seit 2010) enthalten bereits BVT zu Umweltmanagementsystemen. Umwelt-
managementsysteme waren daher auch bisher schon Stand der Technik. Das Erfordernis 
für Anlage 1 ergibt sich daraus, dass Artikel 14a der durch die Richtlinie (EU) 2024/1785 
geänderten Richtlinie 2010/75/EU über Industrieemissionen Bezug auf Anforderungen an 
Umweltmanagementsysteme in den BVT-Schlussfolgerungen für die Branche nimmt und 
zur nationalen Umsetzung ein hinreichend bestimmter Verweis zur Sicherstellung der Nor-
menklarheit erforderlich ist. Im Übrigen wird auf die Begründung zu § 3 Absatz 3 verweisen. 

Zu Anlage 2 (Chemikalienverzeichnis, Risikobewertung und Prüfung von 
Substitutionsmöglichkeiten als Teile des Umweltmanagementsystems) 

Anlage 2 stellt – insbesondere bis zur Veröffentlichung der angekündigten europäischen 
Leitlinien – eine Konkretisierung der Vorgaben des Artikels 14a Absatz 2 Buchstabe d) der 
durch die Richtlinie (EU) 2024/1785 geänderten Richtlinie 2010/75/EU über Industrieemis-
sionen dar. Ziel ist es, die Umsetzung durch den Betreiber und die interne wie externe Prü-
fung unionsrechtskonform zu vereinfachen. Die Konkretisierung erfolgte auf Basis der Ana-
lyse bereits vorhandener Informationen und der Zielsetzungen der Richtlinie 2010/75/EU 
über Industrieemissionen. 

Zu a) 

Hierbei ist davon auszugehen, dass die gemäß Gefahrstoffverordnung, Verordnung über 
das Genehmigungsverfahren und Abwasserverordnung zu erstellenden Stoffverzeichnisse 
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der in der Anlage vorhandenen oder emittierten Stoffe den erforderlichen Umfang bereits 
abdecken, soweit diese Verzeichnisse regelmäßig aktualisiert und fortgeschrieben werden. 

Grundsätzlich gilt, dass für einen Stoff umso mehr Informationen nötig sind und ggf. im 
Verzeichnis nachgetragen werden müssen, je vertiefter der Stoff betrachtet werden muss. 
Dieser Informationsbedarf ergibt sich insbesondere aus dem Screening der Risikobewer-
tung, welches im Laufe der Zeit durch neue Erkenntnisse sukzessive verfeinert wird. Eigene 
chemische Analytik oder vertiefte Untersuchungen sind dabei im Regelfall nicht erforderlich; 
die systematische Nutzung der beim Betreiber vorhandenen Erfahrungen und Erkenntnisse 
muss sichergestellt sein. 

Zu b) 

Da Artikel 14a der durch die Richtlinie (EU) 2024/1785 geänderten Richtlinie 2010/75/EU 
über Industrieemissionen im Gegensatz zur REACH-Verordnung für das Erfordernis einer 
Risikobewertung keine Mengenschwellen vorsieht, ist davon auszugehen, dass für einige 
Stoffe/Gemische keine Daten zur stoffbezogen Risikobewertung verfügbar sind. Für diese 
Stoffe/Gemische wird aus Gründen der Praktikabilität bis zum Vorliegen EU-weiter Leitlinien 
eine vereinfachte anlagenbezogene Risikobewertung im Sinne einer anlagenbezogenen 
Abschätzung des Verbleibs der Stoffe vorgesehen. Stoffe, bei denen eine Emission ausge-
schlossen ist, können im Regelfall im Verzeichnis ohne weitere Handlungsnotwendigkeiten 
gelistet werden. Es werden keine Anforderungen an die stoffbezogene Risikobewertung 
gestellt, die über die Anforderungen der REACH-Verordnung hinausgehen. 

Zu Anlage 3 (Branchenspezifische Anforderungen an die Umweltleistung, 
zugehörige Messvorgaben und Systemgrenzen))) 

In Anlage 3 werden in Zukunft die Umweltleistungsvergleichswerte (vgl. § 3 Absatz 2 Num-
mer 2), die Richtwerte für die Umweltleistung (vgl. § 3 Absatz 2 und § 10) sowie die ver-
bindlichen Spannen für die Umweltleistung (vgl. § 9) und eventuelle Vorgaben zur Erfas-
sung der Umweltleistung sowie den dabei anzuwendenden Systemgrenzen branchenspe-
zifisch auf Basis der BVT-Schlussfolgerungen festgelegt. Die Vorgaben werden über eine 
Änderung der Verordnung umgesetzt, sobald entsprechende BVT-Schlussfolgerungen ver-
öffentlicht werden. Derzeit enthält die Anlage 3 keine Einträge. Sind für den entsprechen-
den Anlagentyp keine Eintragungen enthalten, sind keine diesbezüglichen Vorgaben um-
zusetzen. 

Zu Artikel 4 (Änderung weiterer Vorschriften und Folgeanpassungen) 

Zu Absatz 1 

Zu Nummer 1 

Zu Buchstabe a 

Zu Doppelbuchstabe aa 

Es handelt sich um eine redaktionelle Anpassung. 

Zu Doppelbuchstabe bb 

Die Einfügung dient der Umsetzung des durch Artikel 1 Nummer 11 der Richtlinie (EU) 
2024/1785 geänderten Artikels 12 Absatz 1 Unterabsatz 1 Buchstabe b der Richtlinie 
2010/75/EU über Industrieemissionen. 
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Zu Buchstabe b 

Bei Mehrzweck-, Vielstoffanlagen und modularen Anlagen ist angesichts der Vielzahl von 
möglichen Betriebsweisen, Einsatz- und Hilfsstoffen, Zwischen-, Neben- und Endproduk-
ten, modularen Prozesseinheiten sowie deren verfahrenstechnischen Verschaltungen eine 
abschließende Beschreibung der Anlage und des Betriebs nicht möglich. Der neue Absatz 
1a eröffnet die Möglichkeit, die Anlage mittels abdeckenden Angaben zur Anlage und zum 
Anlagenbetrieb zu beschreiben. Diese abdeckenden Angaben bilden den Rahmen für eine 
spätere Genehmigungsentscheidung. Regelmäßig sind für eine abdeckende Beschreibung 
Worst-Case-Szenarien bezüglich der Genehmigungsvoraussetzungen heranzuziehen, die 
die maximalen Auswirkungen der Anlage auf die Schutzgüter des BImSchG beschreiben. 

Zu Nummer 2 

Zu Buchstabe a 

Mit der Änderung wird die Vorgabe des durch Artikel 1 Nummer 26 Buchstabe b der Richt-
linie (EU) 2024/1785 geänderten Artikels 24 Absatz 2 der Richtlinie 2010/75/EU über In-
dustrieemissionen umgesetzt. Einer Aufnahme der verbindlichen Spannen von Umweltleis-
tungswerten bedarf es nicht, da diese sich bereits aus der Rechtsverordnung nach § 7 Ab-
satz 1 Nummer 2b des Bundes-Immissionsschutzgesetzes ergeben. Sofern hiervon abwei-
chend weniger strenge verbindliche Spannen von Umweltleistungswerten festgelegt wer-
den, sind diese in den Genehmigungsbescheid aufzunehmen und zu begründen. 

Zu Buchstabe b 

Zu Doppelbuchstabe aa 

Zu Dreifachbuchstabe aaa 

Die Neufassung der Nummer 1 dient der Umsetzung der neu gefassten Regelung in Arti-
kel 14 Absatz 1 Unterabsatz 2 Buchstabe b) der durch die Richtlinie (EU) 2024/1785 geän-
derten Richtlinie 2010/75/EU über Industrieemissionen. 

Die Buchstaben a und c sind identisch mit der entsprechenden Vorgabe in § 21 Absatz 2a 
Nummer 1 in der geltenden Fassung. 

Nach dem neuen Buchstaben b sind bei Indirekteinleitungen auch Auflagen zum Schutz 
des Oberflächenwassers und von Trinkwassereinzugsgebieten festzusetzen. Indirekteinlei-
tungen sind Einleitungen in eine öffentliche oder private Abwasseranlage nach den 
§§ 58 und 59 des Wasserhaushaltsgesetzes. Oberflächenwasser ist das Wasser eines 
Oberflächengewässers im Sinne des § 2 Nummer 1 der Oberflächengewässerverordnung. 
Auflagen zum Schutz von Oberflächengewässern oder von Trinkwassereinzugsgebieten 
sind erforderlich, wenn bei der Abwasserbehandlung in einer kommunalen oder privaten 
Kläranlage bestimmte Schadstoffe nicht oder nicht hinreichend eliminiert werden können 
und daher eine Reduzierung der Schadstofffracht bereits vor Einleitung des Abwassers in 
die Kanalisation erforderlich ist. Auflagen zum Schutz von Trinkwassereinzugsgebieten 
sind darüber hinaus nur erforderlich, wenn das in ein Oberflächengewässer eingeleitete 
Abwasser ein Trinkwassereinzugsgebiet nach § 6 Absatz 4 bis 6 der Trinkwassereinzugs-
gebieteverordnung beeinträchtigen kann. Auflagen nach Buchstabe b sind in der immissi-
onsschutzrechtlichen Genehmigung zu treffen, da die immissionsschutzrechtliche Geneh-
migung Indirekteinleitergenehmigungen nach § 58 des Wasserhaushaltsgesetzes kon-
zentriert (siehe § 13 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes) bzw. in Fällen, in denen es 
keiner Indirekteinleitergenehmigung bedarf, die maßgebliche Zulassung ist. Eine Verortung 
der Auflage in den für kommunale Kläranlagen erteilten wasserrechtlichen Erlaubnissen 
kommt nicht in Betracht. Nur bei Direkteinleitungen eines Anlagenbetreibers im Sinne von 
§ 57 Absatz 1 Satz 1 des Wasserhaushaltsgesetzes werden Auflagen zum Schutz des 
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Oberflächenwassers und von Trinkwassereinzugsgebieten in der wasserrechtlichen Er-
laubnis getroffen. 

Zu Dreifachbuchstabe bbb 

Die Ergänzung dient der Umsetzung des durch Artikel 1 Nummer 13 Buchstabe a Ziffer vii 
der Richtlinie (EU) 2024/1785 neu in Artikel 14 Absatz 1 Unterabsatz 2 Buchstabe e der 
Richtlinie 2010/75/EU über Industrieemissionen aufgenommenen Oberflächenwasser-
schutzes. 

Zu Doppelbuchstabe bb 

Die Änderungen dienen der Umsetzung des durch Artikel 1 Nummer 17 der Richtlinie (EU) 
2024/1785 geänderten Artikels 16 Absatz 2 Unterabsatz 2 der Richtlinie 2010/75/EU über 
Industrieemissionen. 

Zu Absatz 2 

Es handelt sich um eine Folgeänderung zur Neufassung der Verordnung über genehmi-
gungsbedürftige Anlagen (Artikel 1), durch die die Bezeichnungen der zitierten Einträge ge-
ändert werden. Zudem werden nicht emissionsrelevante Anlagen, die neu in die 4. BIm-
SchV aufgenommen wurden, vom Anwendungsbereich ausgenommen (Schmiedepressen 
nach Nummer 3.12, Anlagen zur Aufzucht von Insekten nach Nummer 7.31, sowie Anlagen 
zur Herstellung von Wasserstoff durch die Elektrolyse von Wasser nach Nummer 10.26). 

Zu Absatz 3 

Zu Nummer 1 

Zu Buchstabe a 

Es wird auf die Begründung zu Nummer 3 verwiesen. 

Zu Buchstabe b 

Es handelt sich um eine Folgeänderung zu Nummer 9. 

Zu Nummer 2 

Die Ergänzung dient der Umsetzung von Artikel 1 Nummer 35 der Richtlinie (EU) 
2024/1785. Demnach ist zukünftig der Brennstoff heranzuziehen, der die geringsten Emis-
sionen verursacht. Dieser Brennstoff dürfte, wie bislang auch, im Regelfall Erdgas sein. 

Zu Nummer 3 

Die Regelung der Anforderungen zur Einführung eines Umweltmanagementsystems erfolgt 
künftig für alle Anlagen im Anwendungsbereich der Richtlinie 2010/75/EU zentral in der 
Verordnung in Artikel 3. Die spezielle Regelung der Verordnung über die Verbrennung und 
die Mitverbrennung von Abfällen ist daher aufzuheben. 

Zu Nummer 4 

Es handelt sich um eine Folgeänderung zu Nummer 9. 
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Zu Nummer 5 

Zu Buchstabe a 

Die Regelung dient der Umsetzung von Artikel 1 Nummer 36 der Richtlinie (EU) 2024/1785, 
wonach die Emissionen von PCDD/F und dl-PCB für Abfallverbrennungsanlagen und Ab-
fallmitverbrennungsanlagen auch außerhalb des Normalbetriebs zu regelmäßig zu bestim-
men und zu überwachen sind. Für Abfallverbrennungsanlagen erfolgt dies bereits auf 
Grundlage der BVT 5 des Durchführungsbeschlusses (EU) 2019/2010 vom 12. November 
2019 über Schlussfolgerungen zu den besten verfügbaren Techniken (BVT) gemäß der 
Richtlinie 2010/75/ EU des Europäischen Parlaments und des Rates in Bezug auf die Ab-
fallverbrennung (ABl. EU L 312 vom 3.12.2019, S. 55). 

Zu Buchstabe b 

Die Regelung dient der Umsetzung von Artikel 1 Nummer 36 der Richtlinie (EU) 2024/1785, 
wonach die Emissionen von PCDD/F und dl-PCB für Abfallverbrennungsanlagen und Ab-
fallmitverbrennungsanlagen außerhalb des Normalbetriebs so weit wie möglich zu vermei-
den oder zu minimieren sind. Zur Wahrung der Verhältnismäßigkeit ist dabei auf den Stand 
der Technik abzuzielen. Im Regelfall ist zur Erfüllung der Vorgabe keine technische Nach-
rüstung der Anlage zu erwarten. Vielmehr geht es um die Ausnutzung vorhandener techni-
scher Einrichtungen und die Optimierung des Betriebs dieser Einrichtung zur Minimierung 
der entsprechenden Emissionen. Die Umsetzung erfolgt zweckmäßig zusammen mit der in 
Buchstabe a vorgesehenen regelmäßig wiederkehrenden Überwachung. Die entsprechen-
den Erfüllungskosten sind daher der zuvor genannten Maßnahme zugeschlagen. 

Zu Nummer 6 

Es handelt sich um eine redaktionelle Änderung zur Anpassung an die durch die Richtlinie 
(EU) 2024/1785 geänderte Richtlinie 2010/75/EU über Industrieemissionen. 

Zu Nummer 7 

Es wird auf die Begründung zu Nummer 3 verwiesen. 

Zu Nummer 8 

Es wird auf die Begründung zu Nummer 3 verwiesen. 

Zu Nummer 9 

Es handelt sich um eine Folgeänderung zu Nummer 8. 

Zu Absatz 4 

Es handelt sich um eine redaktionelle Änderung zur Anpassung an die durch die Richtli-
nie (EU) 2024/1785 geänderte Richtlinie 2010/75/EU über Industrieemissionen. Die Rege-
lung betrifft daher ausschließlich Anlagen im Anwendungsbereich der Richtlinie 
2010/75/EU, die immissionsschutzrechtlich genehmigungsbedürftig sind. 

Zu Absatz 5 

Der Erfüllungsaufwand der Landesverwaltung ändert sich durch die insgesamt vorgesehe-
nen Änderungen der Deponieverordnung aufgrund der geringen, jährlich betroffenen Fall-
zahl (§ 21a Absatz 1 und 2 der Deponieverordnung: 50 Bekanntmachungen, siehe OnDEA, 
id-ip „2012081616470811“; § 22a Absatz 5 der Deponieverordnung: 265 Berichte, siehe 
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OnDEA, id-ip „2012081616471011“) und einer erwarteten geringen Zeitaufwandsänderung 
nur unwesentlich. 

Zu Nummer 1 

Nummer 1 enthält eine redaktionelle Anpassung des Bezuges auf die Verordnung über ge-
nehmigungsbedürftige Anlagen. 

Zu Nummer 2 

Zu Buchstabe a 

Die Ergänzung dient der Umsetzung des insofern ergänzten Artikel 24 Absatz 2 Buch-
stabe a der Richtlinie 2010/75/EU über Industrieemissionen, die durch die Richtlinie (EU) 
2024/1785 geändert worden ist. Der Wortlaut wurde entsprechend der Regelung in § 10 
Absatz 8a Satz 1 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes gewählt, um einheitlich eine klare 
und vollzugssichere Regelung zu schaffen. Mit Blick auf das Ziel eines Ende-zu-Ende digi-
talisierten Genehmigungsverfahrens und eines einheitlichen elektronischen Genehmi-
gungsbestandes ist immer dann eine konsolidierte Fassung der Genehmigungsauflagen zu 
erstellen und öffentlich bekanntzumachen, wenn die Genehmigung aktualisiert wird. 

Zu Buchstabe b 

Die Änderung dient der Umsetzung der Grundpflichten in Bezug auf die Bekanntmachungs-
modalitäten aus Artikel 24 Absatz 2 und 3 der Richtlinie 2010/75/EU über Industrieemissi-
onen, die durch die Richtlinie (EU) 2024/1785 geändert worden ist. 

Zu Nummer 3 

Zu Buchstabe a 

Die Änderung dient der Umsetzung des Artikel 24 Absatz 3 Buchstabe b der Richtlinie 
2010/75/EU über Industrieemissionen, die durch die Richtlinie (EU) 2024/1785 geändert 
worden ist. Die Internetbekanntmachung wird als Regelfall angeordnet. Die Möglichkeit der 
Einsichtnahme in die Überwachungsergebnisse nach den Vorschriften über den Zugang zu 
Umweltinformationen bleibt hiervon unberührt. 

Zu Buchstabe b 

Für die Internetbekanntmachung gelten die in § 21a Satz 2 geregelten Grundpflichten. 

Zu Absatz 6 

Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeanpassung zu Artikel 1. 

Zu Absatz 7 

Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeanpassung zu Artikel 1. 

Zu Artikel 5 (Inkrafttreten) 

Die Regelungen der Artikel 1, 2 und 4 Absatz 2 sollten zeitnah in Kraft treten, damit Wirt-
schaft und Verwaltung von den vorgesehenen Erleichterungen so schnell wie mögilch Ge-
brauch machen können. Die Fünfundvierzigste Verordnung zur Durchführung des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes in Artikel 3 kann erst auf Grundlage einer im Bundes-Immissi-
onsschutzgesetz noch zu schaffenden Ermächtigungsgrundlage in Kraft treten. Sämtliche 
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Regelungen müssen spätestens zum Ablauf der in Artikel 4 der Richtlinie (EU) 2024/1785 
gesetzten Frist, dem 1. Juli 2026, umgesetzt werden. 

Zu Absatz 2 

Für Anlagen, für die neu eine Genehmigungspflicht besteht und die vor dem Inkrafttreten 
errichtet oder wesentlich genändert wurden, gelten die Übergangsregelungen des § 67 Ab-
satz 2 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes; mithin gilt dann eine Anzeigepflicht inner-
halb von drei Monaten nach dem Inkrafttreten. Dies gilt auch im Falle eines späteren In-
krafttretens entsprechend (vgl. insb. Absatz 2 Nummer 2 und 3). 

Zu Satz 1 

Dieser Absatz regelt das Inkrafttreten dieser Verordnung mit Ausnahme von den Num-
mern 3.11, 3.12 und 3.26 des Anhang 1 am ersten Tag des auf die Verkündung folgenden 
Quartals. Hiermit wird dem Beschluss des Arbeitsprogramms Bessere Rechtsetzung und 
Bürokratieabbau 2018 Rechnung getragen, wonach die Bundesregierung in ihren Rege-
lungsentwürfen möglichst ein Inkrafttreten zum ersten Tag eines Quartals vorschlägt. 

Die Regelungen zum gespaltenen Inkrafttreten basieren auf den Übergangsbestimmungen 
in Artikel 3 der Richtlinie 2024/1785. Die Übergangsregelungen, die lediglich bestehende 
Anlagen betreffen (Nummer 3.6.2 und Nummer 10.10.1 im Hinblick auf die Haupttätigkeit 
der Veredelung von Textilien) werden im Bundes-Immissionsschutzgesetz bzw. im Zusam-
menhang mit den Regelungen zu den materiellen Anforderungen im untergesetzlichen Re-
gelwerk umgesetzt. Die Übergangsbestimmungen im Hinblick auf die Pyrolyse (Num-
mer 1.14) werden nicht umgesetzt, da die bisherige nationale Umsetzung in der Num-
mer 1.11 bereits weitergehender war. Für die Umsetzung eines Umweltmanagementsys-
tems werden für Pyrolyseanlagen separate Übergangsregelungen in der 45. BImSchV vor-
gesehen. 

Zu Nummer 1 

Absatz 2 setzt die Übergangsbestimmungen aus Artikel 3 Absatz 4 der Richtlinie 
(EU) 2024/1785 um. Demnach sind die Vorgaben der Richtlinie 2010/75/EU über Industrie-
emissionen auch für Hammerwerke, bei denen die Feuerungswärmeleistung der Wärme-
behandlungsöfen weniger als 20 Megawatt beträgt, innerhalb von vier Jahren nach Veröf-
fentlichung von Beschlüssen über BVT-Schlussfolgerungen zur Haupttätigkeit des Schmie-
dens mit Hämmern, deren Schlagenergie 50 Kilojoule pro Hammer überschreitet, oder bis 
zum 1. September 2034, je nachdem, welcher Zeitpunkt früher liegt, anzuwenden. 

Da bei Neugenehmigungen die Richtlinie 2010/75/EU über Industrieemissionen und die zu 
dieser Richtlinie erlassenen Rechts- und Verwaltungsvorschriften ab dem Tag der Veröf-
fentlichung der BVT-Schlussfolgerungen auch auf diese Hammerwerke angewandt werden 
müssen, muss das Inkrafttreten national unmittelbar nach der Veröffentlichung erfolgen. 
Damit dieses eindeutige äußere Ereignis für die Rechtsanwendung klar erkennbar ist, sieht 
die Inkrafttretensvorschrift zusätzlich die amtliche Beobachtung und Bekanntmachung des 
Bedingungseintritts durch das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Si-
cherheit und Verbraucherschutz vor. Bis zum Inkrafttreten der neuen Regelung soll die bis-
herige Regelung der Nummer 3.11 Anwendung finden. Nach der Systematik des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes und des konkretisierenden untergesetzlichen Regelwerkes 
müssen Bestandsanlagen die hier primär relevanten materiellen Vorgaben aus den BVT-
Schlussfolgerungen grundsätzlich nach der Umsetzung in die nationalen Regelwerke und 
spätestens innerhalb von 4 Jahren nach der Veröffentlichung der entsprechenden BVT-
Schlussfolgerungen erfüllen (vgl. dazu ergänzend für Änderungsgenehmigungen in dieser 
Zeit die Regelungen in § 12 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes). Hierzu sind Über-
gangsregelungen in den untergesetzlichen Regelwerken vorzusehen. Für die Pflicht zur 
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Einführung eines Umweltmanagementsystems werden in der 45. BImSchV eigene Über-
gangsregelungen im Einklang mit den unionsrechtlichen Vorgaben vorgesehen. 

Zu Nummer 2 

Absatz 3 setzt die Übergangsbestimmungen aus Artikel 3 Absatz 4 der Richtlinie 
(EU) 2024/1785 um. Demnach sind die Vorgaben der Richtlinie 2010/75/EU über Industrie-
emissionen für Schmiedepressen, innerhalb von vier Jahren nach Veröffentlichung von Be-
schlüssen über entsprechende BVT-Schlussfolgerungen oder bis zum 1. September 2034, 
je nachdem, welcher Zeitpunkt früher liegt, anzuwenden. 

Da bei Neugenehmigungen die Richtlinie 2010/75/EU über Industrieemissionen und die zu 
dieser Richtlinie erlassenen Rechts- und Verwaltungsvorschriften ab dem Tag der Veröf-
fentlichung der BVT-Schlussfolgerungen auch auf diese Schiedepressen angewandt wer-
den müssen, muss das Inkrafttreten national unmittelbar nach der Veröffentlichung erfol-
gen. Damit dieses eindeutige äußere Ereignis für die Rechtsanwendung klar erkennbar ist, 
sieht die Inkrafttretensvorschrift zusätzlich die amtliche Beobachtung und Bekanntmachung 
des Bedingungseintritts durch das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare 
Sicherheit und Verbraucherschutz vor. Für Schmiedepressen, welche vor diesem Zeitpunkt 
des Inkrafttretens bereist errichtet waren oder wesentlich geändert wurden (und die bisher 
nicht immissionsschutzrechtlich genehmigungsbedürftig waren) gilt dann § 67 Absatz 2 des 
Bundes-Immissionsschutzgesetzes. Nach der Systematik des Bundes-Immissionsschutz-
gesetzes und des konkretisierenden untergesetzlichen Regelwerkes müssen Bestandsan-
lagen die hier primär relevanten materiellen Vorgaben aus den BVT-Schlussfolgerungen 
grundsätzlich nach der Umsetzung in die nationalen Regelwerke und spätestens innerhalb 
von 4 Jahren nach der Veröffentlichung der entsprechenden BVT-Schlussfolgerungen er-
füllen (vgl. dazu ergänzend für Änderungsgenehmigungen in dieser Zeit die Regelungen in 
§ 12 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes). Hierzu sind Übergangsregelungen in den 
untergesetzlichen Regelwerken vorzusehen. Für die Pflicht zur Einführung eines Umwelt-
managementsystems werden in der 45. BImSchV eigene Übergangsregelungen im Ein-
klang mit den unionsrechtlichen Vorgaben vorgesehen. 

Zu Nummer 3 

Absatz 4 setzt die Übergangsbestimmungen aus Artikel 3 Absatz 4 der Richtlinie 
(EU) 2024/1785 um. Demnach sind die Vorgaben der Richtlinie 2010/75/EU über Industrie-
emissionen für die Herstellung von Batterien in Gigafactories, innerhalb von vier Jahren 
nach Veröffentlichung von Beschlüssen über entsprechende BVT-Schlussfolgerungen oder 
bis zum 1. September 2034, je nachdem, welcher Zeitpunkt früher liegt, anzuwenden. 

Da bei Neugenehmigungen die Richtlinie 2010/75/EU über Industrieemissionen und die zu 
dieser Richtlinie erlassenen Rechts- und Verwaltungsvorschriften ab dem Tag der Veröf-
fentlichung der BVT-Schlussfolgerungen auch auf diese Anlagen zur Herstellung von Bat-
terien angewandt werden müssen, muss das Inkrafttreten national unmittelbar nach der 
Veröffentlichung erfolgen. Damit dieses eindeutige äußere Ereignis für die Rechtsanwen-
dung klar erkennbar ist, sieht die Inkrafttretensvorschrift zusätzlich die amtliche Beobach-
tung und Bekanntmachung des Bedingungseintritts durch das Bundesministerium für Um-
welt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz vor. Die betroffenen Anlagen 
zur Herstellung von Batterien werden im Allgemeinen bereits bisher immissionsschutzrecht-
lich genehmigungsbedürftig sein (falls nicht, kommt § 67 Absatz 2 des Bundes-Immissions-
schutzgesetzes zur Anwendung). Nach der Systematik des Bundes-Immissionsschutzge-
setzes und des konkretisierenden untergesetzlichen Regelwerkes müssen Bestandsanla-
gen die hier primär relevanten materiellen Vorgaben aus den BVT-Schlussfolgerungen 
grundsätzlich nach der Umsetzung in die nationalen Regelwerke und spätestens innerhalb 
von 4 Jahren nach der Veröffentlichung der entsprechenden BVT-Schlussfolgerungen er-
füllen (vgl. dazu ergänzend für Änderungsgenehmigungen in dieser Zeit die Regelungen in 
§ 12 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes). Hierzu sind Übergangsregelungen in den 
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untergesetzlichen Regelwerken vorzusehen. Für die Pflicht zur Einführung eines Umwelt-
managementsystems werden in der 45. BImSchV eigene Übergangsregelungen im Ein-
klang mit den unionsrechtlichen Vorgaben vorgesehen. 
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